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Beginn: 9.04 Uhr. 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Hiermit eröffne ich die 93. Sitzung des 
Landtages von Sachsen-Anhalt der sechsten Wahl-
periode und begrüße alle Anwesenden herzlich. 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-
ses fest. 

 

Uns hat gestern die traurige Nachricht erreicht, 
dass am 28. Juni 2015 unser ehemalige Kollege, 
das ehemalige Mitglied des Landtages Herr Hans-
Michael Maertens im Alter von 76 Jahren verstor-
ben ist. Herr Maertens war Mitglied des Landtages 
der vierten Wahlperiode und gehörte der Fraktion 
der CDU an. Zuvor war er viele Jahre lang Stadtrat 
in der Stadt Thale und von 1994 bis 2001 Bürger-
meister. Danach brachte er seine kommunalen Er-
fahrungen in die Landtagsarbeit mit ein. Während 
seiner Mitgliedschaft im Landtag arbeitete er im Fi-
nanzausschuss mit und war dessen stellvertreten-
der Vorsitzender. Außerdem war er Mitglied des 
Rechnungsprüfungsausschusses. 

 

Ich darf Sie bitten, sich im Gedenken an den Ver-
storbenen zu einer Schweigeminute von den Plät-
zen zu erheben.  

 

(Alle Anwesenden erheben sich von ihren 
Plätzen) 

 

Ich danke Ihnen. 

 

Ich erinnere daran, dass sich für heute Minister 
Herr Bullerjahn ab 12 Uhr und Ministerin Frau Pro-
fessor Dr. Kolb ganztägig entschuldigt haben. 

 

 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf: 

 
 
 

Beratung 

 

Steuerliche Absetzbarkeit der Handwerkerrech-
nungen beibehalten 

 

Antrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 6/4200 

 
 
 

Für die Einbringer hat der Abgeordnete Herr Tho-
mas das Wort. 

 

 

Herr Thomas (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Hand-
werk hat goldenen Boden. Selbstverständlich muss 

dieser Satz zu Beginn fallen, zu diesem Thema, 
das wir heute besprechen wollen. Dieser Satz dürf-
te wohl einer der bekanntesten Sätze sein, wenn 
es darum geht, die Leistungen der vielen Hand-
werksunternehmen in unserem Land hinreichend 
zu würdigen. 

 

Für manche mag dieser Satz abgedroschen klin-
gen, aber er charakterisiert das Wesen des Hand-

werks, seine Bedeutung und Stellung in unserer 
Gesellschaft nach wie vor treffend. Wenn wir in 
Anbetracht der heißen Tage daran denken, dass in 
einem Auto die Klimaanlage oder in einem Haus 
die Lüftung ausfällt, dann ist es ein gutes Gefühl 
zu wissen, dass es Handwerker und Handwerks-
betriebe gibt, die uns auch an solchen Tagen zur 
Seite stehen und für die gewünschte Kühlung und 
Linderung sorgen. 

 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU) 

 

Meine Damen und Herren! Die Koalitionsfraktionen 
haben dem Landtag heute einen Antrag vorgelegt, 
der sich mit dem Erhalt der steuerlichen Absetz-
barkeit von Handwerkerrechnungen befasst. Zu-
nächst möchte ich jedoch die Gelegenheit nutzen, 
um einige Worte zum Handwerk selbst zu verlie-
ren. 

 

Wenn wir in Sachsen-Anhalt über das Handwerk 
reden, dann reden wir über gut 30 000 Handwerks-
betriebe, die hierzulande 140 000 Menschen be-
schäftigen. Wir reden über ein Handwerk, das seit 
1991 mehr als 100 000 Lehrlinge ausgebildet, ge-
prüft und erfolgreich in das Berufsleben entsandt 
hat. Das Handwerk ist ein guter Steuerzahler und 
in vielen Regionen als Sponsor und Träger gesell-
schaftlicher Aktivitäten fest verankert. 

 

Im Handwerk selbst sind es vor allem die organi-
sierten Unternehmen, die sich in Innung, Kreis-
handwerkerschaft, Verband und Kammer für ihre 
Berufskollegen, den Nachwuchs und das gesamte 
Handwerk engagieren. In Prüfungen, Ausschüssen 
oder anderen ehrenamtlichen Funktionen erbrin-
gen sie jährlich einige zehntausend Stunden an 
zumeist unentgeltlicher Arbeitsleistung für das Ge-
meinwohl. Dafür möchte ich ihnen von dieser Stel-
le aus meinen herzlichen Dank aussprechen. 

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Wir haben in unseren Reihen den Handwerksprä-
sidenten. Ich sehe, Herr Keindorf ist unter uns. Ich 
glaube, dieser Dank wird gut bei den Handwerks-
betrieben ankommen.  

 

Ich möchte an dieser Stelle auch die Arbeit der 
Kammern positiv erwähnen, die Großartiges im 
Hinblick auf die Qualifizierung, die Meisterausbil-
dung, die Fortbildung oder die duale Berufsausbil-
dung leisten. Wir werden zu einem späteren Zeit-
punkt über einen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN reden, die diese gut Arbeit in Zweifel 
ziehen, indem sie wieder einmal die Abschaffung 
der Zwangsmitgliedschaft fordern. Ich darf Ihnen 
schon heute verraten, Herr Kollege Meister, dass 
wir diesem Antrag wahrscheinlich nicht zustimmen 
werden. Aber darüber reden wir später. 

 

Wir wissen im Gegensatz zu Ihnen genau, welche 
Arbeit die Kammern leisten und mit welchem An-
spruch sie dies tun. Angesichts der Herausforde-
rungen, die das Handwerk in den nächsten Jahren 



7690 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/93  02.07.2015 

 

zu bestehen hat - ich erwähne beispielhaft den 
demografischen Wandel, die Fachkräftesituation, 
die Unternehmensnachfolge, neue Standards und 
Berufsfelder oder auch die Qualifizierung -, wäre 
es töricht, dies dem Zufall zu überlassen. 

 

Meine Damen und Herren! Das deutsche Hand-
werkermodell ist deswegen weltweit geachtet und 
erfolgreich, weil es qualifiziert organisiert wird. Der 
Meister und die duale Berufsausbildung sind, wenn 
Sie so wollen, zwei Topprodukte, die ohne das ko-
ordinierte Wirken der Kammern nicht möglich wä-
ren. Dabei rede ich bewusst nicht über Geld; denn 
ein Handwerksunternehmen ohne qualifizierten 
Nachwuchs ist in einer immer stärker technisierten 
Welt zum Scheitern verurteilt. 

 

(Zustimmung von Herrn Keindorf, CDU)  

 

Ich sprach von den Herausforderungen, die unser 
Handwerk in den kommenden Jahren zu bewälti-
gen hat. Damit komme ich zur eigentlichen Inten-
tion unseres Antrags, dem Erhalt der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit von Handwerkerrechnungen.  

 

Ja, momentan läuft es positiv im Handwerk. Wenn 
ich mir die Konjunkturumfrage der Handwerks-
kammer Halle anschaue, dann stelle ich fest, dass 
die Stimmung und die Auftragslage gut sind. Die 
Auslastung der Unternehmen liegt bei 79 %. Das, 
meine Damen und Herren, kann sich aber schnell 
ändern. Als die steuerliche Abzugsfähigkeit im 
Jahr 2006 eingeführt wurde - das war übrigens 
noch vor der weltweiten Finanz- und Wirtschafts-
krise -, durchschritt das deutsche Handwerk ge-
rade eine wirtschaftlich angespannte Zeit. Diese 
steuerliche Regelung sollte für eine Belebung der 
Auftragslage sorgen. 

 

Seitdem können die Arbeitskosten für fast alle Re-
novierungsarbeiten an Haus und Hof von Privat-
kunden von der Steuer abgesetzt werden. Ich 
möchte uns noch einmal ins Gedächtnis rufen, 
dass pro Haushalt bis zu 1 200 € im Jahr von der 
Steuerschuld abgezogen werden können. Absetz-
bar - ich erwähnte es bereits - sind nur die Arbeits-
kosten, nicht das Material. Und die Rechnung darf 
nicht bar bezahlt werden. 20 % der Arbeitskosten 
bis zu einem Höchstwert von 6 000 € können Pri-
vatkunden jährlich für Renovierungs- und Sanie-
rungsarbeiten innerhalb der eigenen vier Wände 
geltend machen. Für Handwerkerleistungen, die 
keine Renovierungsarbeiten sind, aber im Haus-
halt erbracht werden, etwa die Reinigung der 
Wohnung oder das Putzen der Fenster, kann man 
zusätzlich den Steuerbonus für haushaltsnahe 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Dieser be-
trägt noch einmal 1 200 € im Jahr.  

 

Diese Regelung, meine Damen und Herren, hat 
sich bewährt. Wir können heute feststellen, dass 
vor allem kleine Unternehmen und Handwerks-
betriebe sowie die Bürger von dieser Regelung 
profitieren. 

Einige von Ihnen werden sicherlich darüber ver-
wundert sein, dass die Koalitionsfraktionen heute 
einen solchen Antrag stellen. Richtig ist, dass die-
ser Antrag die Fiskalpolitik der Bundesregierung 
berührt. Das ist weniger ein Landesthema. Wir 
sind auch dankbar dafür, dass sich sowohl der 
Bundesfinanzminister als auch der Bundeswirt-
schaftsminister als auch die Kanzlerin positiv zum 
Fortbestand der steuerlichen Regelung geäußert 
haben. 

 

Dennoch ist nach unserer Auffassung nicht alles in 
Butter. In den zurückliegenden Monaten geriet und 
gerät diese Regelung immer wieder in den Fokus 
bundesdeutscher Finanzpolitiker. Das Geld ist 
überall knapp, und wenn es ginge, würde mancher 
die steuerliche Förderung für das Handwerk und 
die Bürger in Höhe von 1,5 Milliarden € einsparen. 
Genau das wollen wir nicht zulassen. Wir bitten die 
Landesregierung, auch in Zukunft auf der Bundes-
ebene für den Erhalt dieser Regelung zu kämpfen. 

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Meine Damen und Herren! Die CDU steht weder 
für indirekte noch für direkte Steuererhöhungen. 
Ein Infragestellen der steuerlichen Absetzbarkeit 
liefe auf eine Steuererhöhung hinaus. Der jetzige 
Freibetrag ist für die Konjunktur, für die Bürger und 
das Handwerk sinnvoll. 

 

Dass die Sorge um eine erneute Diskussion nicht 
aus der Luft gegriffen ist, beweist die Diskussion, 
die Ende des letzten Jahres geführt worden ist. 
Der eine oder andere wird sich noch daran er-
innern, dass seinerzeit über den nationalen Ak-
tionsplan Klimaschutz diskutiert wurde. Dieser ent-
hält zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes eine 
steuerliche Förderung der energetischen Gebäu-
desanierung. 

 

Mittel in Höhe von 1 Milliarde € sollten dafür ab 
2015 in einem Zeitraum von fünf Jahren jährlich 
zur Verfügung gestellt werden. Angesichts der 
schwarzen Null im Bundeshaushalt sollten diese 
Mittel an anderer Stelle eingespart werden, in die-
sem Fall durch die Streichung der steuerlichen Ab-
setzbarkeit von Handwerkerrechnungen. Klima-
schutz kontra Steuererleichterungen - das, meine 
Damen und Herren, ist mit der Union genauso we-
nig zu machen wie Klimaschutz gegen Arbeitsplät-
ze. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Inzwischen gibt es sogar ein Gutachten, das von 
Mitnahmeeffekten spricht, das die konjunkturelle 
Wirkung infrage stellt und einen der Kerngedanken 
dieser Regelung, die Bekämpfung der Schwarz-
arbeit, als untauglich ansieht. Damit ziehen die 
Gegner dieser Regelung weiter durch die Lande. 
Wir haben die ernste Befürchtung, dass in Zeiten 
konjunktureller Abkühlung und sinkender Steuer-
einnahmen die Diskussion erneut aufflammt. 
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Meine Damen und Herren! Wer mit Unternehmen 
und Kammern spricht, der wird schnell feststellen, 
dass sich für das Handwerk ein völlig anderes Bild 
ergibt als oft behauptet. Insbesondere die hand-
werklichen Dienstleistungen profitieren von der 
Regelung, da viele Leistungen eben nur zusätzlich 
in Auftrag gegeben werden, weil man sie steuerlich 
geltend machen kann. Die Schwarzarbeit sinkt seit 
Jahren. Betrug deren Gesamtvolumen - hierbei 
greife ich auf Zahlen von Statista zurück - im Jahr 
2006 noch geschätzte 346 Milliarden €, so ging 
dieses Volumen inzwischen auf - das ist noch im-
mer zu hoch, aber immerhin - 342 Milliarden € zu-
rück. Sie können davon ausgehen, dass auch die 
steuerliche Begünstigung von Handwerkerrech-
nungen daran ihren Anteil hat. 

 

Mein kurzes Fazit zum Schluss: Ein klares Ja zum 
Erhalt der steuerlichen Regelung für Bürger und 
Handwerk auch in Zukunft. Die Regelung ist in 
schwierigen Zeiten nicht zur Disposition zu stellen, 
da sie für das Handwerk als Konjunkturprogramm 
und zur Bekämpfung der Schwarzarbeit wirkt. Kei-
ne Steuererhöhungen für die Bürger! Meine Bitte 
an die Landesregierung ist, keine Tendenzen zu 
unterstützen, die künftig ein Infragestellen der Re-
gelung fordern. 

 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue 
mich über Ihre Zustimmung zu unserem Antrag. 
- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Herr Kollege Thomas. - Für die Lan-
desregierung spricht Herr Minister Bullerjahn. 

 

 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen: 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Hier 
wurde gerade ein klares Bekenntnis gefordert. 
Worum geht es? - Die Diskussion um die Hand-
werkerleistungen und deren steuerliche Begleitung 
ist seit 2006 in vielfältiger Weise immer wieder ge-
führt worden. Der Bundesrechnungshof hat seit 
2011 ihre Abschaffung gefordert. Er wird dabei in 
seiner Argumentation durch ein von der Bundes-
regierung beauftragtes wissenschaftliches Gutach-
ten unterstützt, das im Jahr 2013 der Steuer-
begünstigung im Hinblick auf das Ziel ihrer Einfüh-
rung, die Schwarzarbeit im Bereich der Handwer-
kerleistungen zu bekämpfen, eine allenfalls gering-
fügige Wirkung bescheinigt, die darüber hinaus nur 
durch Mitnahmeeffekte erreicht wird. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Der Finanzhof hingegen hat in den zurückliegen-
den Jahren mehrfach bei den Streitigkeiten zum 
Anwendungsbereich der Förderung zugunsten der 
Steuerpflichtigen entschieden und so zu einer Aus-
weitung des Förderumfangs beigetragen. Außer-

dem gibt es noch die Kreise, die die Steuer-
begünstigung gern zur Gegenfinanzierung anderer 
Fördermaßnahmen heranziehen würden, sei es im 
Rahmen eines Gesetzes zur weiteren Verein-
fachung des Steuerrechts oder, wie zuletzt im Jahr 
2014, bei den Gesprächen zur steuerlichen Förde-
rung von Effizienzmaßnahmen im Gebäudesektor. 
Das macht, glaube ich, den Kreis derer aus, die 
sich bei diesem Thema dafür bzw. dagegen aus-
sprechen. 

 

Trotz der wiederholt vorgetragenen Kritik an der 
Steuerbegünstigung oder dem Versuch, dieses 
Fördervolumen für andere Dinge zu nutzen, hat es 
noch keine gesetzgeberische Initiative gegeben, 
die auf eine vollständige Abschaffung dieser Steu-
erbegünstigung gezielt hätte. Ich denke, das zeigt 
auch das, was jetzt erwartet wird: dass bisher 
maßgebliche Mehrheiten oder Stellen oder auch 
Politikerinnen und Politiker das nicht wollten.  

 

Nun habe ich jedoch ein Problem, weil ich jetzt 
kein Glaubensbekenntnis für Dinge abgeben kann, 
die noch niemand fordert. Ich gebe einmal ein poli-
tisches Signal, und das als ein Finanzminister, 
dem in der Regel unterstellt wird, im Kreise der Fi-
nanzministerinnen und Finanzminister genau das 
Gegenteil zu tun. So verstehe ich den Antrag der 
beiden Regierungsfraktionen. Man kann sagen, 
dass die Runde, die ich seit fast zehn Jahren be-
gleite, bisher zu diesem Thema stand und auch in 
den nächsten zehn Jahren, wie ich glaube, dazu 
stehen wird. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Wir sind schon manchmal gehalten gewesen - da-
mals ging es zum Beispiel um das Thema Steuer-
vereinfachung -, die Mehrwertsteuersätze anzu-
passen. Es gab einmal einen Vorstoß, der aber be-
reits auf der Ministerpräsidentenkonferenz wieder 
eingesammelt worden ist. Insofern haben wir als 
Finanzministerinnen und Finanzminister gesagt: Ja, 

über Steuerstrukturen muss man immer sprechen; 
aber dieser politische Ansatz wird bestimmt nicht 
der sein, über den wir das Ganze machen werden. 

 

Insofern kann ich für die Landesregierung und für 
mich sagen: Wir stehen da, aber ich gebe keine 
Prognose dazu ab, was in den nächsten zehn, 
15 Jahren sein wird. Ich denke, selbst bei einer 
Vereinfachung des Steuerrechts würden auch Fi-
nanzministerinnen und Finanzminister schauen, an 
welcher Stelle sie so etwas machen würden und 
wo die Bürgerinnen und Bürgern und gerade Klein-
unternehmerinnen und Kleinunternehmer einen be-

sonderen Vorteil haben. Dabei würde man sicher-
lich nicht dort etwas tun, wo man vielleicht bei gro-
ßen Unternehmen etwas tun könnte, und das 
Pferd von hinten aufzäumen. Ich glaube, ich bin an 
dieser Stelle deutlich genug.  

 

Insoweit unterstütze ich diesen Antrag, kann aber 
- ich denke, das werden Sie verstehen - jetzt kein 
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Versprechen abgeben, was von mir bisher sonst 
keiner im Bundesrat einfordert. Aber wir sind sen-
sibilisiert für das, was hier von der Mehrheit getra-
gen wird. - Schönen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Wir fahren in der Aussprache fort. 
Als Erster spricht für die Fraktion DIE LINKE der 
Abgeordnete Herr Dr. Thiel. 

 

 

Herr Dr. Thiel (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn 
es um das Steuersparen geht, ist man doch immer 
gern dabei, vermute ich einmal. Das war aber nicht 
die Intention des Antrages; so habe ich sie nicht 
verstanden.  

 

Es war für den Leser nicht so einfach zu eruieren: 
Was ist eigentlich die Zielrichtung Ihres Antrages? 
- Sie sprechen sich für den Erhalt der steuerlichen 
Absetzbarkeit aus - das ist ohne Zweifel ein ver-
nünftiger Gedanke - und stellen fest, es gebe of-
fenbar noch immer Diskussionen, die eine lenken-
de Wirkung im Hinblick auf die Eindämmung der 
Schwarzarbeit und zur Belebung der Auftragslage 
der Handwerksbetriebe infrage stellen.  

 

Also sollen wir jetzt sozusagen über stattfindende 
Diskussion abstimmen, bei denen man nicht so 
richtig weiß, worum es eigentlich geht? Oder geht 
es um die grundsätzliche Frage, dass Sie sagen, 
es möge alles so bleiben, wie es schon immer war, 
und, bitte schön, keine Veränderungen? 

 

Das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn wir uns 
in einem entsprechenden Diskussionsprozess be-
finden. Lieber Kollege Thomas, ich habe ein wenig 
vermisst, dass Sie vielleicht auch einmal skizzie-
ren, über welche Größenordnungen wir eigentlich 
sprechen. Was sind sozusagen die steuerlichen 
Vorteile, die die Handwerker durch erhöhte Auf-
tragseingänge bekommen haben? Was sind die 
Wirkungen - Herr Minister Bullerjahn hat es gerade 
angesprochen - in Bezug auf die Schwarzarbeit? 
- Das sind Aspekte, über die man in diesem Kon-
text einmal sprechen müsste, bevor man sagt: Um 
Gottes willen, ändert nichts an den Säulen; es soll 
alles so bleiben, wie es ist. 

 

Die Diskussion war schon interessant. Kollege 
Thomas, Sie sagten schon, dass es Ende 2014 die 
Debatte gab, gewissermaßen einen steuerlichen 
Vorteil gegen einen anderen auszutauschen. Und 
wie immer werden dann sozusagen die Kombat-
tanten munter, oder wie ich vielleicht nonchalant 
sagen würde: Die Schornsteinfeger klettern die 
Kamine hoch. 

 

Es gab natürlich vom Zentralverband des Deut-
schen Handwerks Diskussionen darüber, die auch 
angestoßen worden sind, bei denen es darum 

ging, den Sockelbetrag der Rechnungen auf 300 € 
zu erhöhen. Warum nicht? Denn unter Umständen 
ist in den Finanzämtern sehr viel Kleinarbeit zu 
leisten, und es ist schwierig, das zu tun. Auf der 
anderen Seite gab es natürlich auch Stimmen, die 
gesagt haben: Es fällt aber eine ganze Reihe von 
Vergünstigungen heraus, wenn ein Sockelbetrag 
eingeführt wird; das wäre auch nicht im Sinne des 
Erfinders. 

 

Bisher wurden alle Anliegen, dies in das Jahres-
steuergesetz hineinzuschreiben, abgelehnt. Herr 
Minister Bullerjahn, es hätte uns schon interessiert, 
wie Sie bei der letzten Verhandlungsrunde dazu 
agiert haben. Nach meinem Kenntnisstand hat das 
für das Jahressteuergesetz 2014/2015 eine Rolle 
gespielt. Auch im Bundesrat wurde darüber disku-
tiert. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie ge-
sagt haben, die Landesregierung werde sich für 
diesen steuerlichen Erhalt ohne Wenn und Aber 
einsetzen? - Das habe ich nicht so richtig ver-
nommen. Vielleicht können Sie das unter Umstän-
den noch einmal korrigieren. 

 

Die Frage ist tatsächlich: Wo ist Reformbedarf vor-
handen? Wo ist Reformbedarf notwendig? Über 
welche Dinge müsste man hier eigentlich spre-
chen?  

 

Ich sage noch einmal aus der Sicht unserer Frakti-
on: Jawohl, wir sind dafür, dass diese steuerliche 
Entlastung beibehalten wird, und zwar nicht nur 
zum Wohle des Handwerks, sondern auch zum 
Wohle der Steuerzahler. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Es ist eigentlich müßig. Ich erinnere an Diskussio-
nen, die wir in der Vergangenheit immer geführt 
haben, beispielsweise über ermäßigte Steuersät-
ze, zum Beispiel für Handwerkerdienstleistungen, 
was natürlich auch zu einer Belebung der entspre-
chenden Auftragslage geführt hat. Aber das sind 
Diskussionen, die man möglichst vermeiden wollte.  

 

Was würde es bedeuten, wenn zum Beispiel der 
Maximalbetrag von jetzt 1 200 € auf 900 € gesenkt 
worden wäre? Das sind Aspekte, über die wir gern 
mit Ihnen diskutiert hätten. Deswegen wäre es ei-
gentlich sehr sinnvoll, diese Fragen auch einmal 
im zuständigen Fachausschuss zu erörtern. Ich 
weiß, Sie werden heute direkt darüber abstimmen 
wollen. Ich würde für eine Überweisung plädieren, 
damit wir auch im Fachausschuss einmal über die 
konkreten Dinge sprechen können. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Also nicht nur: Wir haben es jetzt gehört und wir 
machen es dann so. Es bleibt alles beim Alten. Wir 
sind nicht für Diskussionen offen. - Diese Politik, 
meine Damen und Herren von den Koalitionsfrak-
tionen, machen wir nicht mit, deshalb werden wir 
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uns bei der Abstimmung zu Ihrem Antrag der Stim-
me enthalten. Wir plädieren also für eine Über-
weisung in den Ausschuss für Wissenschaft und 
Wirtschaft. Wenn Sie auf einer Direktabstimmung 
bestehen, werden wir uns der Stimme enthalten. 
- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Als Nächster spricht für die Frak-
tion der SPD Herr Abgeordneter Mormann. 

 

 

Herr Mormann (SPD): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Wenn die Küche oder das Schlafzimmer 
einen neuen Anstrich brauchen oder die Fliesen im 
Bad erneuert werden müssen, wird der Auftrag lei-
der noch immer gern unter der Hand vergeben an-
statt an ein ordentlich gemeldetes Handwerks-
unternehmen. Die Versuchung scheint groß, da 
insbesondere die Sozialabgaben für angestellte 
Mitarbeiter und die Umsatzsteuer die Leistungen 
der regulären Anbieter meist deutlich teurer ma-
chen als das Angebot auf dem Schwarzmarkt. 

 

Um diesem Problem entgegenzutreten, gibt es seit 
2006 eine Regelung zur steuerlichen Absetzbarkeit 
von Handwerkerrechnungen. Es geht dabei etwa 
um Malerarbeiten oder den Austausch von Fens-
tern in der selbstgenutzten Wohnung, die Bürger in 
der Einkommensteuererklärung geltend machen 
können. Die Steuerentlastung beträgt 20 % der 
Aufwendungen für den Arbeitskostenanteil.  

 

Seit dem 1. Januar 2009 können, wie bereits 
mehrfach gesagt, pro Jahr maximal 1 200 € steu-
erlich geltend gemacht werden. Zuvor war eine 
Entlastung von bis zu 600 € zulässig. Im Jahr 2008 
wurde diese Regelung im Zuge der Finanzkrise 
folgerichtig angepasst. Die damalige Bundesregie-
rung wollte damit die Konjunktur ankurbeln und ei-
nen Anreiz dafür schaffen, anfallende Rechnungen 
und Handwerkerlöhne korrekt zu versteuern. 

 

Die Steuervergünstigung trägt auch heute noch 
Früchte. Der sogenannte Handwerkerbonus trägt 
zur Reduzierung der Schwarzarbeit und zur Ent-
lastung von Privatpersonen, insbesondere kleine-
rer und mittlerer Einkommensbezieher, bei. Um an 
die Ausführungen des Finanzministers anzuknüp-
fen: Ich freue mich ausdrücklich darüber, wenn in 
Deutschland die Finanzminister nicht jeder Auffas-
sung von Rechnungshöfen folgen. 

 

(Minister Herr Bullerjahn lacht) 

 

Aber nicht nur diese Reduzierung der illegalen Auf-
tragsvergabe wurde positiv durch den Handwer-
kerbonus beeinflusst, auch für die Unternehmen ist 
die Steuervergünstigung für Privatpersonen ein 
großer Gewinn. Insbesondere Klein- und Kleinst-

unternehmen, von denen es in Sachsen-Anhalt 
eine Vielzahl gibt, profitieren von der belebenden 
Wirkung, da zahlreiche Reparatur- und Ausbesse-
rungsarbeiten durch diese Regelung begünstigt 
werden. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Dass das Modell nachahmenswert ist, wird unter 
anderem dadurch belegt, dass Österreich den 
Handwerkerbonus übernommen hat. Die Regelung 
ist dort seit dem 1. Juli 2014 in Kraft. Dort ist eine 
Förderung allerdings nur bis 600 € im Jahr mög-
lich. Es kann sein, dass die Österreicher auch da-
rin noch unserem Beispiel in Deutschland folgen. 

 

Nun komme ich auf unseren Antrag zu sprechen. 
Er zielt auf den Erhalt der steuerlichen Absetzbar-
keit von Handwerkerrechnungen ab. Zwar hat die 
Bundesregierung zugesichert, an der Regelung 
festzuhalten, dennoch verstummen die Diskussio-
nen um eine mögliche Abschaffung nicht. Seit der 
Einführung gibt es immer wieder ernstzunehmende 
Versuche, das bewährte Instrument für Bürger und 
Handwerksunternehmen abzuschaffen, um mit den 
vermeintlichen Mehreinnahmen andere Aufgaben 
zu finanzieren. Die Kosten für den Staat und damit 
die Entlastung des Steuerzahlers seien zu hoch. 
Eine Streichung des Handwerkerbonus wäre ein 
Rückschlag für alle Steuerzahler und Handwerker 
im Land. Deshalb brauchen wir diesen Antrag.  

 

Wir bitten die Landesregierung, sich auf Bundes-
ebene für das bewährte Verfahren einzusetzen und 

somit weiter auf die Eindämmung der Schwarz-
arbeit und die Belebung der Auftragslage der 
Handwerksbetriebe hinzuwirken.  

 

Dies schließt nicht aus, dass es in Zukunft Anpas-
sungen an aktuelle Gegebenheiten bedarf. Wir 
dürfen dem Handwerk dabei aber keine Fesseln 
anlegen. Wie der Mechanismus des Steuer- und 
Handwerkerbonus derzeit gestaltet und umgesetzt 
wird, ist nicht für alle Zeit in Stein gemeißelt, er 
darf nur nicht grundsätzlich infrage gestellt werden.  

 

Kollege Thiel, wenn Sie Freude daran haben, dar-
über zu diskutieren, ob es vielleicht auch um 900 € 
gehen könnte, dann kann ich Ihnen sagen, dass 
ich Freude daran hätte, darüber zu diskutieren, ob 
es um 1 500 € gehen könnte.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Man muss aber auch sehen, was derzeit machbar 
ist. Daher ist ein Konsens zwischen Politik und 
Handwerkerschaft immer wünschenswert, wenn es 
um relevante Anpassungen von gesetzlichen Re-
gelungen geht.  

 

Meine Damen und Herren! Mit dem Erhalt des 
Steuerbonus können wir den Handwerksunter-
nehmen im Land unsere volle Unterstützung zu-
sichern; denn es stimmt: Das Handwerk ist die 
Wirtschaftsmacht von nebenan.  
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Ich bitte Sie um Zustimmung zu unserem Antrag.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Als Nächster spricht für die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Abgeordnete 
Herr Meister. 

 

 

Herr Meister (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Der Antrag der Koalitionsfraktionen zielt auf ein 
Bekenntnis zur derzeitigen steuerlichen Absetzbar-
keit der Lohnkosten von Handwerkerrechnungen 
ab. Der Grund dafür - einige Vorredner hatten es 
schon erwähnt - ist etwas unklar.  

 

Die bundespolitische Debatte, die im Zusammen-
hang mit der energetischen Sanierung geführt 
wurde, ist seit Februar 2015 beendet. Um im Hin-
blick auf die Klimaschutzziele die Sanierungsquote 
zu erhöhen, plante die CDU/CSU-SPD-Regierungs-
koalition in Berlin, eine steuerliche Absetzmöglich-
keit für energetische Sanierungen in Höhe von 
10 % bis 25 % der Kosten einzuführen und somit 
die im Antrag thematisierte Absetzbarkeit nicht et-
wa abzuschaffen, sondern dementsprechend zu 
verändern. Das Vorhaben scheiterte, da sich die 
CSU dagegen wandte.  

 

Auf diesen Kontext geht der Antrag nicht ein. In-
soweit ist mir die tatsächliche Zielrichtung des An-
trages unklar. Derzeit können 20 % der Lohn-
kosten der Handwerkerrechnung bis zu einem Ab-
setzungsbetrag von 1 200 € von der Einkommens-
teuer abgesetzt werden.  

 

Ziel der Einführung im Jahr 2006 war insbesonde-
re die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Man hatte 
die nachvollziehbare Hoffnung, dass man einen 
wirksamen Anreiz gegen Schwarzarbeit setzen 
kann, indem man das Interesse der Konsumenten 
an einer korrekten Abrechnung erhöht. Damit hoff-
te man in einem großen Umfang, Leistungen aus 
dem Bereich der Schwarzarbeit mit all den dort 
bestehenden Problemen herauszuholen.  

 

Wenn dieses Vorhaben gelingt, dann würden den 
Steuermindereinnahmen durch die Absetzmöglich-
keit Mehreinnahmen durch die geringere Schwarz-
arbeit entgegenstehen. Die spannende Frage ist 
nun aber, ob das Ziel erreicht wurde. Die Mei-
nungen dazu gehen durchaus auseinander, und 
dies sowohl im politischen Bereich - so findet man 
in der Koalition in Berlin, wie bereits ausgeführt, 
durchaus unterschiedliche Ansichten zu dieser 
Frage - als auch im Bereich der Wissenschaft.  

 

Eine Studie der Universität Freiburg - Kollege Tho-
mas ist darauf eingegangen -, die gemeinsam mit 
einer Beratungsfirma erstellt worden ist, kommt zu 
dem Schluss, dass 90 % der Haushalte, die die 
Absetzmöglichkeiten nutzen, die Handwerkerleis-

tungen ohnehin legal beauftragt hätten. Sollte die-
se Auffassung der Uni Freiburg korrekt sein, hätten 
wir bei diesem Instrument Mitnahmeeffekte in Hö-
he von 90 % zu verzeichnen. Dies wäre eine ziem-
lich schlechte Quote.  

 

Ein Anstieg der Nachfrage von Handwerkerleis-
tungen wurde kaum, so wird die Studie zitiert, fest-
gestellt. Mit Steuerausfällen von 1,5 Milliarden € ist 
das Instrument dann aber doch eines der teureren. 
Auch wenn wir über einfaches Steuerrecht reden 
- über dieses Thema wird gern im politischen Be-
reich diskutiert -, sind solche Absetzmöglichkeiten 
Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung. 
Das gilt mit Blick auf den Aufwand im Finanzamt, 
bei der Bearbeitung der Steuererklärung, aber 
natürlich auch mit Blick auf die Komplexität der 
Steuererklärung für den einzelnen Bürger und für 
die einzelne Bürgerin.  

 

Der vorliegende Antrag ist leider völlig unkritisch 
und setzt sich mit den eigentlichen Fragestellun-
gen nicht auseinander. Bevor man sich für die Bei-
behaltung dieses Instrumentes ausspricht, müsste 
man sich über dessen Wirksamkeit im Klaren sein. 
Hierzu habe ich bisher nur ein Glaubensbekennt-
nis gehört. Es wird gesagt, die Studie sage zwar 
etwas anderes, dies werde aber nicht geglaubt. 
- So kann man an dieser Stelle nicht herangehen.  

 

Ihr Antrag liest sich auch nicht so, als ob Sie bereit 
wären, eine Weiterentwicklung dieses Instrumen-
tes in Erwägung zu ziehen. Das Beispiel der ener-
getischen Gebäudesanierung hätte selbstverständ-
lich auch zu Aufträgen für das regionale Handwerk 
geführt. Selbstredend wird die Gebäudesanierung 
durch das Handwerk durchgeführt. Solche Ent-
wicklungen mit einem „Weiter so!“ pauschal zu 
verneinen, halte ich für falsch.  

 

In seiner jetzigen Form halte ich den Antrag daher 
letztlich nicht für sinnvoll. Ich schlage vor - dies-
bezüglich schließe ich mich dem Kollegen Dr. Thiel 
an -, zur Klärung der Ungereimtheiten eine Über-
weisung des Antrages in den Ausschuss für Wis-
senschaft und Wirtschaft vorzunehmen und dort 
die offenen Fragen zu besprechen und sich insbe-
sondere mit den konkreten Zahlen zu beschäfti-
gen. In diesem Zusammenhang kann man sich die 
Studie dann gern einmal ansehen.  

 

Wenn die Überweisung des Antrages keine Mehr-
heit findet, wird sich meine Fraktion der Stimme 
enthalten; denn genauso wenig, wie ich unkritisch 
ja sagen will, könnte ich auf der jetzigen Grundlage 
unkritisch nein sagen. Vielmehr muss man sich in-
tensiv mit dem Thema befassen. - Danke schön.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Am Ende der Debatte spricht für 
die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Thomas.  
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Herr Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Im Jahr 2015, 25 Jahre nach der Wende, 
stehen die ersten Objekte und die ersten techni-
schen Einrichtungen vor einer Sanierung. Das 
heißt, insbesondere viele Häuslebauer, die im Jahr 
1990 und kurz danach ihr Haus saniert haben, sind 
jetzt in der Situation ihre Heizungsanlage erneuern 
zu müssen, weil die alte einfach nicht mehr funk-
tioniert. Viele haben die Heizung so lange betrie-
ben, wie sie funktioniert hat. Wir haben Ende des 
Jahres einen neuen Standard, sodass die alten 
Thermen nicht mehr zulässig sind.  

 

Meine Damen und Herren! Jetzt überlegt jeder, der 
eine solche Heizungsanlage hat: Wie mache ich es 
denn? Bestelle ich den Handwerker? Ersetze ich 
sie im Zuge der Nachbarschaftshilfe? Oder gebe 
ich das offiziell in Auftrag und rechne es über das 
Modell ab, über das wir gerade diskutieren? 

 

Dies ist ein beredtes Zeichen dafür, dass es gut 
ist, dass wir die Möglichkeit haben, diese Rech-
nung abzusetzen; denn sie dämmt tatsächlich die 
Schwarzarbeit ein.  

 

Kollege Thiel, Sie haben vollkommen Recht: Na-
türlich ist es immer schwierig, das Maß an Ein-
dämmung bei Schwarzarbeit zu messen, weil die 
Schwarzarbeit immer eine hohe Dunkelziffer be-
inhaltet, die sich nicht klar messen lässt. Aber es 
ist statistisch nachzuweisen, dass Belebungseffek-
te vorhanden sind. Deswegen freut es mich, dass 
ich nicht gehört habe, dass jemand gegen den An-
trag stimmt. Ich denke, um die Enthaltungen kom-
men Sie nicht herum. 

 

Ich freue mich über den Kollegen Mormann, der 
angeregt hat, den Steuerfreibetrag zu erhöhen. 
Das macht auch Sinn. Wenn wir auf der einen Sei-
te den Mindestlohn einführen - die Lohnkosten für 
die Handwerksbetriebe steigen jährlich -, dann 
muss auf der anderen Seite im Gleichklang dieser 
Steuerfreibetrag steigen.  

 

Uns als Koalition ist aber wichtig, dass wir an die-
ser Stelle einen Besitzstand dokumentieren, dass 
wir Planungssicherheit geben, damit die Hand-
werksbetriebe und auch die Bürger, die vielleicht 
im nächsten oder im übernächsten Jahr eine Sa-
nierung in ihrem Haus planen, wissen, dass wir in 
Sachsen-Anhalt an dieser Regelung festhalten 
möchten.  

 

Deswegen bin ich auch unserem Finanzminister, 
der hier und dort als Sparfuchs tituliert wird, au-
ßerordentlich dankbar, dass er uns hierbei unter-
stützt, weil dies für uns, so glaube ich, wirtschafts-
politisch von großer Bedeutung ist.  

 

Deswegen möchte ich wiederholen, was ich ein-
gangs gesagt habe: Ich freue mich auf Ihre Zu-
stimmung. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD)  

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Damit können wir die Aussprache 
zu diesem Antrag abschließen und in das Abstim-
mungsverfahren eintreten. Zur Abstimmung steht 
der Antrag in der Drs. 6/4200.  

 

Zunächst stimmen wir über den Antrag auf Über-
weisung an den Ausschuss für Wissenschaft und 
Wirtschaft ab. Wer der Überweisung dieses An-
trages zustimmt, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das sind die Fraktionen DIE LINKE 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt da-
gegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen. Damit 
ist die Überweisung des Antrages abgelehnt wor-
den.  

 

Nun lasse ich über den Antrag in der Drs. 6/4200 
direkt abstimmen, weil die Überweisung des Antra-
ges nicht die erforderliche Mehrheit gefunden hat. 
Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das sind sie Koalitionsfraktionen. 
Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält sich 
der Stimme? - Die Oppositionsfraktionen enthalten 
sich der Stimme. Damit hat der Antrag eine Mehr-
heit erhalten und der Tagesordnungspunkt 3 ist er-
ledigt.  

 

 

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 4 auf:  

 
 
 

Beratung 

 

Digitalisierung - Herausforderungen und Chan-
cen für Arbeit und Industrie 4.0 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/4192 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 
6/4217  

 
 
 

Für die Einbringerin nimmt der Abgeordnete Herr 
Dr. Thiel das Wort.  

 

 

Herr Dr. Thiel (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir wol-
len uns heute einem Thema zuwenden, das ge-
legentlich in diversen Medienberichten oder in 
Fachkreisen, wie in der vorigen Woche beispiels-
weise am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung (IFF) in Magdeburg, abstrakt und 
konkret diskutiert wurde. Hierbei ging es um 
den Entwicklungsschub von Produktivkräften durch 
Digitalisierungsprozesse in der Volkswirtschaft. 

 

War es zu Beginn eine relativ elitäre Diskussion 
auf der Bundesebene und in Fachverbänden, so 
beschreiben inzwischen Wissenschaftler, Politiker 
und Journalisten immer häufiger mögliche positive 
oder auch negative Auswirkungen.  

 

Professor Michael Schenk, der Leiter des Fraun-
hofer-Institutes für Fabrikbetrieb und -automatisie-
rung (IFF) in Magdeburg, erklärte bereits im Fe-
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bruar 2015 auf einer Tagung im Haus der Wirt-
schaft in Magdeburg - ich zitiere -: 

 

„Für den Wirtschaftsstandort Sachsen-An-
halt tun sich mit der Vernetzung von Produk-
tionsabläufen der Industrie mit Informations-
technologie große Chancen auf. Die dürfen 
wir nicht liegen lassen. Wir haben leistungs-
fähige Wissenschaftseinrichtungen, die den 
Prozess aktiv mitgestalten können. Und wir 
haben die leistungsfähigen Industrie- und IT-
Unternehmen, die hier Hand in Hand gehen 
können.“  

 

Es sind also Prozesse im Gang, die jedoch nicht 
nur die großen, global agierenden Konzerne be-
treffen, um die wir uns in dieser Frage auch keine 
besonders großen Sorgen machen müssen; viel-
mehr ist für uns die Fragestellung existenziell, in-
wieweit die einheimische kleinteilige Wirtschafts-
struktur vorausschauend auf diese Prozesse rea-
gieren kann und worin der Ansatz für Politik in die-
sen komplexen Strukturen besteht. 

 

Ohne Zweifel stellt die Digitalisierung eine Revo-
lutionierung gesellschaftlicher und ökonomischer 
Verhältnisse dar. Sie hat unsere Volkswirtschaft 
bereits heute wesentlich verändert, Wertschöp-
fungsketten grundlegend neu gestaltet und auf ei-
ner breiten Ebene auch Unternehmen in Sachsen-
Anhalt beeinflusst. 

 

Vor allem der Mittelstand in unserem Land steht 
vor großen Herausforderungen im Bereich einer 
möglichen Umstellung der Produktion, der Ener-
gie- und Ressourceneffizienz, als Informations- 
und Kommunikationstechnologie-Nachfrager oder 
auch als IT-Anbieter. 

 

Die Digitalisierung der Wirtschaft stellt eine Chan-
ce für einen leistungsfähigeren Produktions- und 
Innovationsstandort Sachsen-Anhalt dar, mit enor-
men Möglichkeiten im Bereich der Ressourcen- 
und Energieeffizienz, Investitionspotenzial für die 
Wirtschaft und einem hohen Potenzial für Innova-
tionen. Diese gilt es, zu erweitern. Es ist eine 
unserer politischen Aufgaben, darüber nachzu-
denken, was wir dazu beitragen können, damit die-
se Prozesse in Gang gesetzt werden bzw. am Le-
ben erhalten werden. 

 

Laut einer aktuellen Studie der Commerzbank aus 
dem Jahr 2015, in deren Rahmen bundesweit 
4 000 Mittelständler befragt worden sind, erwartet 
ein Fünftel der befragten ostdeutschen Mittelständ-
ler, dass bisherige Geschäftsmodelle durch die 
digitale Entwicklung infrage gestellt werden. Ein 
Viertel der Befragten hat durchaus festgestellt, 
dass sich die Schlüsseltechnologien in ihren 
Branchen im Umbruch befinden, aber dass offen-
bar die eigene Befindlichkeit noch zu wenig berührt 
wird. Mehr als zwei Drittel sagen aus, dass sie die-
ses Thema bisher vernachlässigt haben und nicht 

einmal die entsprechenden Papiere in den Schub-
laden liegen. 

 

Dabei haben wir es im Wesentlichen mit zwei un-
terschiedlichen Prozessen zu tun. Auf der einen 
Seite geht es um die Optimierung der organisa-
torischen Abläufe im Bereich des Service-
Managements, das heißt also der Kundenbindung 
bzw. der Kundenbeziehungen. Das betrifft Fragen 
der Kundenbetreuung bis hin Fragen des Online-
Wartungsservice für bestimmte Produkte.  

 

Meine Damen und Herren! Auf der anderen Seite 
stellt die wahrlich größere Herausforderung im ge-
werblichen Bereich die Neugestaltung der Wert-
schöpfungsketten dar. Produkt- und Servicevielfalt, 
differenziertere Kundenwünsche statt Massenpro-
duktion, die direkte Kopplung von Entwicklung und 
Produktion in geschlossenen Kreisläufen sind Her-
ausforderungen nicht erst in der Zukunft, sondern 
bereits jetzt. Neue Geschäftsmodelle halten zwar 
die befragten Mittelständler für denkbar, aber wei-
ter ist man in den eigenen Überlegungen noch 
nicht gekommen.  

 

Welche Schranken im Denken treten dabei vor-
rangig auf? - Das ist erstens die Bewertung, ob es 
überhaupt bessere Marktchancen gibt, wenn man 
sich diesen innovativen Prozessen stellt, und die 
Frage, welche Produkte und Dienstleistungen 
künftig mehr und welche vielleicht auch weniger 
nachgefragt werden.  

 

Das betrifft zweitens Fragen der erforderlichen In-
vestitionen. Besitze ich überhaupt die Investitions-
kraft, mich solchen Herausforderungen zu stellen, 
und wie können gerade kleine und mittelständi-
sche Unternehmen diese Herausforderung meis-
tern? Wie können sie entsprechende Hard- und 
Softwareprodukte von anderen innovativen Unter-
nehmen erwerben, um ihre eigenen Wertschöp-
fungsketten zu vertiefen? 

 

Die erforderlichen Basistechnologien stehen heute 
schon in einer großen Anwendungsvielfalt zur Ver-
fügung. Jeder von uns kennt die intelligenten Sys-
tem im Bereich Smartphone, iPad und was an-
sonsten diesbezüglich noch alles existiert. 

 

Die ganz entscheidende Frage ist allerdings in die-
sen Prozessen auch - das ist die dritte Anmerkung, 
die ich dazu machen möchte -, wie kann ich in 
dem Wettbewerb, der dazu geführt wird, die kreati-
ven Köpfe für mich gewinnen.  

 

Laut Landesregierung hat sich beispielsweise die 
Kreativwirtschaft in den letzten Jahren zu einer 
wichtigen Branche entwickelt, die sich durchaus 
mit etablierten Wirtschaftsbereichen messen las-
sen kann. Sie hinkt allerdings hinter der bundes-
deutschen Entwicklung im Bereich der Kreativwirt-
schaft hinterher. Aber positive Entwicklungszen-
tren stellen in Sachsen-Anhalt die großen Städte 
Halle und Magdeburg dar.  
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Gerade Kreativität stellt besondere Ansprüche. 
Kreativität, meine Damen und Herren, auf ökono-
mischem, technologisch-innovativem und künstle-
risch-kulturellem Gebiet setzt ein besonderes Um-
feld voraus, das der anerkannte Regionalökonom 
Richard Florida aus den USA in drei Teile glieder-
te: Talente, Technologie und Toleranz.  

 

Standorte gewinnen an Innovationskraft und Dy-
namik, wenn kreatives Talent auf technologisches 
Wissen verbunden mit wirtschaftlicher Verwertung 
trifft. Das sollte sozusagen unsere politische Hand-
lungsrichtung für die nächsten Jahre sein. 

 

Vor allem aber auch die Industrie in Sachsen-An-
halt könnte nach einer Studie des Fraunhofer-
Institutes für Arbeitswissenschaft und Organisation 
aus dem Jahr 2014 von der Digitalisierung und der 
Vernetzung von Produktionsprozessen profitieren; 
denn ich sage es noch einmal - ich wiederhole 
mich an dieser Stelle gern -: Die Nutzung tech-
nologischer Innovationen zur Verbesserung beste-
hender Produktionsanlagen und -prozesse und die 
Erschließung neuer Geschäftsfelder und -modelle 
können eine Steigerung der Effizienz und der Pro-
duktivität nach sich ziehen. - Das ist sozusagen die 
Möglichkeit, um unsere wirtschaftliche Entwicklung 
weiter voranzubringen. 

 

Allein die Bundesregierung will mehr als 200 Millio-
nen € an Fördermitteln für solche Prozesse bereit-
stellen. Allerdings haben Unternehmen ihren Blick 
schon darauf geworfen, deren ureigenes Interesse 
eigentlich darin bestehen sollte, aus eigener Kraft 
und ohne Subventionen solche innovativen Pro-
zesse in Gang zu setzen, sodass wir mehr Mittel 
und Möglichkeiten für den kleinen Mittelstand hät-
ten. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Aller-
dings stellt die Digitalisierung gleichzeitig eine be-
sondere Herausforderung für die Arbeitswelt und 
den Datenschutz dar, deren Prozesse kritisch be-
gleitet und gestaltet werden müssen; denn die Di-
gitalisierung der Wirtschaft darf auch nicht einseitig 
aus dem Blickwinkel der Wettbewerbsfähigkeit be-
trachtet werden. Anpassungs- und Veränderungs-
prozesse in Unternehmen haben immer auch Aus-
wirkungen auf deren Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer bzw. sind ohne diese gar nicht mög-
lich.  

 

Laut DGB kann die Digitalisierung von Arbeit einer-
seits zu mehr hochwertigen Arbeitsplätzen führen, 
die unter anderem den Beschäftigten neue Hand-
lungsspielräume, mehr Beteiligung und Entfaltungs-

möglichkeiten, hohe Eigenverantwortung, neue Ko-

operationsformen und Kreativität bieten können. 
Digitales Arbeiten könnte zukünftig den Beschäftig-
ten größere Freiheiten ermöglichen, die Bedingun-
gen für die Vereinbarkeit von Beruf und Privat-

leben verbessern und die Beschäftigungsfähigkeit 
erhöhen. 

 

Andererseits gilt es auch, die Augen nicht vor mög-
lichen Risiken zu verschließen. So kann die Digita-
lisierung auch zu einer Verdrängung von Arbeits-
plätzen, der Entwertung von Arbeit, zu neuen pre-
kären Beschäftigungsformen sowie zu höheren ge-
sundheitlichen Belastungen führen. Auch der diffe-
renzierten sozialen Situation von Selbständigen 
besonders in diesem Bereich, aber auch insge-
samt, ist mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 

 

Die Digitalisierung führt damit auch unweigerlich 
zu einem hohen Anpassungs- und Innovations-
druck für die Unternehmen und ihre Beschäftigten. 
Hier gilt es, sowohl für Beschäftigte als für Unter-
nehmer die bestmöglichen Rahmenbedingungen 
zu schaffen, um diese Prozesse zu nutzen und zu 
gestalten; denn es ergeben sich neue Rechtsfra-
gen vor allem in den Bereichen Arbeitsrecht, Da-
tensicherheit, Datenschutz, Urheberrecht und Ver-
tragsrecht, die nicht aus den Augen verloren wer-
den dürfen. 

 

Vor allem die steigende Belastung der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer durch das Verschwim-
men von Arbeits- und Freizeit, Rund-um-die-Uhr-
Erreichbarkeit, Arbeitsverdichtung und zunehmen-
de Flexibilitätsanforderungen bei ständiger Kontrol-
le führen in der Folge zu einer Zunahme von psy-
chischen Erkrankungen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das können wir nicht erst in der Zukunft, sondern 
bereits jetzt feststellen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Des-
wegen haben wir in unserem Antrag fünf Punkte 
formuliert, über die die Landesregierung den Land-
tag informieren sollte, um im Rahmen der Umset-
zung der regionalen Innovationsstrategie die Ent-
wicklung und Anwendung von Projekten im Be-
reich der Digitalisierung der Wirtschaft 4.0 vor al-
lem in den Teilbereichen Energie- und Ressour-
ceneffizienz aufzugreifen und dabei auch Maßnah-
men der Daten- und IT-Sicherheit zu berücksichti-
gen. Bisher hat das in den Überlegungen zur re-
gionalen Innovationsstrategie noch nicht die ent-
scheidende Rolle gespielt.  

 

Wir möchten die Landesregierung auch auffordern, 
im Bundesrat gemeinsam mit anderen Landes-
regierungen aktiv zu werden, um eine entspre-
chende Anti-Stress-Verordnung gesetzlich einzu-
führen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn 
wir über die Digitalisierung von Prozessen in der 
Wirtschaft und deren Auswirkungen auf die Be-
schäftigten sprechen, dann müssen wir aber auch 
noch weitere Rahmenbedingungen im Blick haben. 
Es ist eigentlich ein sehr komplexes Feld; denn die 
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Digitalisierung von Wirtschaftsprozessen benötigt 
natürlich eine entsprechend zukunftsfähige digitale 
Infrastruktur, die den rasant wachsenden Anforde-
rungen an die Übertragungsraten des Breitbandes 
gerecht werden muss. Das derzeit vom Land fest-
gelegte Ziel von flächendeckend 50 MBit/s bis zum 
Jahr 2020 bleibt weit hinter den Anforderungen an 
eine Industrie 4.0 zurück. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Um alle Menschen zu erreichen, gehören ein flä-
chendeckender glasfaserbasierter Breitbandaus-
bau sowie die gesetzliche Sicherung der Netzneut-
ralität und die Abschaffung der Störerhaftung zu 
einer Strategieplanung dazu; denn was nützt es 
uns, wenn kleine oder kleinste Unternehmen mit 
ihren großen Kunden und Lieferanten nicht kom-
munizieren können, weil man hier mit unterschied-
lichen Datenraten operieren muss. 

 

Deswegen sprechen wir uns für einen diskriminie-
rungsfreien Zugang zum Netz, für eine diskriminie-
rungsfreie Übertragung von Daten und die Gleich-
behandlung aller Daten unabhängig vom Dienst 
oder sonstigen Kriterien aus. Diese ist nämlich 
dann gleichbedeutend mit dem uneingeschränkten 
Zugang zu Wissen und Informationen in unserer 
digitalen Gesellschaft. 

 

Die Freiheit des Netzes als Basis für soziale Teil-
habeprozesse ist daher unbedingt sicherzustellen. 
Auch darüber haben wir im Landtag bereits an 
mehreren Stellen diskutiert.  

 

Wir haben diesen Antrag heute gestellt, um die po-
litischen Debatten zu dieser neuen Herausforde-
rung rechtzeitig anzustoßen. Die Politik sollte vor-
ausschauend eigene Akzente setzen. Deshalb bit-
te ich Sie um Zustimmung zu unserem Antrag. 
- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Für die Landesregierung spricht 
der Wirtschaftsminister Herr Möllring. 

 

 

Herr Möllring, Minister für Wissenschaft und 
Wirtschaft: 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Die Digitalisierung ist ein 
sehr umfangreiches und breites Thema. Der Ab-
geordnete Herr Dr. Thiel hat gerade darauf hinge-
wiesen. Sie reicht von der Frequenzversteigerung 
für mobiles Breitband über die Industrie 4.0 bis hin 
zur Datensicherheit. Sie umfasst die Digitalisierung 
der Verwaltung ebenso wie die Veränderung der 
Arbeitswelt.  

 

Daher begrüße ich den Vorstoß aus der IT-Wirt-
schaft, eine digitale Agenda für Sachsen-Anhalt zu 
erarbeiten, die sich mit allen Fassetten der Digita-

lisierung auseinandersetzt. Da es sich hierbei um 
ressortübergreifende Themen handelt, wird die Er-
arbeitung der digitalen Agenda durch die Staats-
kanzlei koordiniert. 

 

Die Digitalisierung der Wirtschaft und insbesonde-
re in kleinen und mittleren Unternehmen wird ein 
wesentlicher Pfeiler sein und ist deshalb eine 
Schwerpunktaufgabe des Ministeriums für Wissen-
schaft und Wirtschaft. Wir stellen stellen uns dieser 
Aufgabe und untersetzen diese mit konkreten The-
men und Instrumenten.  

 

Von herausragender Bedeutung ist das Thema In-
dustrie 4.0 oder - besser gesagt - Wirtschaft 4.0; 
denn es betrifft alle Wirtschaftszweige und natür-
lich auch das Handwerk. 

 

Auch wenn dieses Thema bundesweit erst in den 
letzten zwei bis drei Jahren richtig an Fahrt ge-
wonnen hat - die Hannover-Messe vor zwei Jah-
ren hat sich das zum Thema gemacht -, haben wir 
es in den regionalen Innovationsstrategien 2014 
bis 2020 bereits verankert. Es gibt auch schon 
einige Anwendungsbeispiele. Fast für jeden Leit-
markt ließen sich an dieser Stelle Beispiele auf-
zählen.  

 

Nehmen Sie zum Beispiel den Leitmarkt Mobilität 
und Logistik. Hier darf ich das Projekt „Anika“ er-
wähnen. Dabei geht es darum, durch intelligente 
Notrufsäulen die Daten zwischen vorbeifahrenden 
Fahrzeugen und einer Leitstelle auszutauschen. 
So sollen zum Beispiel Gefahrenquellen wie 
Falschfahrer an andere Verkehrsteilnehmer über-
mittelt werden. Die Übermittlung wird also nicht so 
wie bisher durch das Radio geschehen, wo die 
Verbreitung doch immer eine ganze Zeit dauert, 
sondern direkt über das eigene Fahrzeug. 

 

An diesem gemeinsam von Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt getragenen Projekt wirken neben 
der Otto-von-Guericke-Universität und dem Mag-
deburger Fraunhofer-Institut viele Unternehmen 
aus Sachsen-Anhalt erfolgreich mit.  

 

An erster Stelle prädestiniert für die Anwendung 
der Wirtschaft 4.0 ist jedoch der Leitmarkt Energie, 
Maschinen- und Anlagenbau sowie Ressourcenef-
fizienz. Im Rahmen der Leitmarktarbeit findet der-
zeit die fachliche Untersetzung der Industrie 4.0 
statt. Es wurde hierzu eine spezielle Arbeitsgruppe 
gebildet, die sich aus Vertretern von Forschungs-
einrichtungen, Unternehmen und natürlich des Mi-
nisteriums für Wissenschaft und Wirtschaft zu-
sammensetzt. 

 

Eine Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es, kleine und 
mittlere Unternehmen für die Wirtschaft 4.0 zu 
sensibilisieren, um mögliche Projekte vorbereiten 
zu können. Herr Dr. Thiel hat darauf hingewiesen, 
dass das nicht nur für die große Wirtschaft, son-
dern auch für den Mittelstand gilt. Sie sagten, 
glaube ich, dass das auch für den kleinen Mittel-
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stand gilt. Auch die werden sich dem nicht ent-
ziehen können.  

 

Neulich wurde im Fraunhofer-Institut ein Vortrag 
gehalten. Dabei wurde 4.0 anhand des Kaffee-
automaten vorgestellt. Dieser kann in einer großen 
oder in einer kleinen Firma stehen. Aber ich will 
das Beispiel hier nicht wiederholen. 

 

Das Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft 
fördert derzeit ein Projekt, welches die Potenziale 
von Wirtschaft 4.0 im Mittelstand analysiert. Die 
Hauptrichtung des Projektes ist zwar der Maschi-
nen- und Anlagenbau. Es sollen jedoch Schluss-
folgerungen für den Mittelstand generell abgeleitet 
werden. Die Ergebnisse der Analyse sollen im 
Herbst dieses Jahres vorliegen. 

 

Natürlich nehmen wir auch das Thema Daten-
sicherheit sehr ernst. Der Datentransfer bewegt 
sich in Terabyte-Dimensionen, der neue Anforde-
rungen im Umgang mit hoch sensiblen Daten er-
fordert. Das Ministerium für Wissenschaft und 
Wirtschaft begleitet ein bundesweites Projekt der 
Metop GmbH aus Magdeburg. Das Innovations-
forum Cyberdatensouveränität wird seit Beginn 
dieses Jahres vom Bundesforschungsministerium 
gefördert und hat die Aufgabe, Lösungen für den 
souveränen Umgang mit hoch sensiblen Daten in 
der Wirtschaft zu entwickeln. 

 

Sie sehen, meine Damen und Herren, wir sind dort 
nicht untätig. An den vielen Punkten wird deutlich, 
wie fassettenreich die Digitalisierung ist und dass 
bei der Umsetzung der Konzeption ein ressort-
übergreifendes Vorgehen notwendig ist und auch 
jetzt schon erfolgt. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Wir treten in die Aussprache ein. 
Für die Fraktion der SPD spricht nun der Abgeord-
nete Herr Graner.  

 

 

Herr Graner (SPD):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Das Thema 4.0 ist derzeit ein bisschen en 
vogue und viele Trends werden mit diesem Zusatz 
geschmückt. Die GRÜNEN zum Beispiel bezeich-
nen sich als Wirtschaftspartei 4.0 Sie streben eine 
ökologisch-soziale Marktwirtschaft  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

mit fairem Wettbewerb für die Unternehmen an. 
- So die „FAZ“ vom 9. Juni. 

 

Schule 4.0 ist die Zukunft, sagt die CDU. Das steht 
in einer Pressemitteilung der Fraktion.  

 

Auch die LINKEN haben das Thema aufgegriffen, 
auch wenn ich festgestellt habe, dass dort die Be-

zeichnung 4.0 nicht ganz so oft verwendet wird. 
Aber der Inhalt ist der gleiche.  

 

Schließlich werfen sogar die Piraten der Digitalpoli-
tik der Bundesregierung vor, dass man damit ins 
Mittelalter 4.0 käme.  

 

Das Bundesministerium für Arbeit - um damit 
auch meine eigene Partei ins Spiel zu bringen - 
hat sogar eine eigene Website mit dem Titel 
„www.arbeitenviernull.de“ eingerichtet und auch 
ein Grünbuch zum Thema produziert. 

 

Das heißt, das Thema ist derzeit en vogue; es ist 
in. Aber es gibt auch gute Gründe, warum das so 
ist.  

 

Wenn wir schauen, warum wir von Arbeit 4.0 und 
von Industrie 4.0 sprechen, dann stellen wir fest, 
dass das natürlich auch einen historischen Zu-
sammenhang hat. Wir bezeichnen heute die Pha-
se der Industrialisierung am Ende des 18. Jahr-
hunderts als die Phase der Arbeit 1.0. Es war der 
Beginn der Industriegesellschaften. Es gab die 
Einführung der Dampfmaschine und die Einfüh-
rung mechanischer Produktionsanlagen. Damit hat 
sich natürlich auch die Arbeit, also die Arbeits-
struktur und die Arbeitsweise, verändert. 

 

Ich bin in der Schule mit dem Werk von Gerhart 
Hauptmann „Die Weber“ traktiert worden, das im 
Schlesien des Jahres 1840 spielt.  

 

(Zurufe: Wir auch!)  

 

- Viele andere offensichtlich auch, wie ich merke. 

 

Heute habe ich auch begriffen, welche gesell-
schaftliche Relevanz dieses Werk hat. Es zeigt die 
Auswirkungen der Industrialisierung auf den Ar-
beitsmarkt sehr eindringlich. 

 

Als Arbeit 2.0 bezeichnen wir den Beginn der Mas-
senproduktion. Damit entstanden auch neue sozia-
le Probleme und es kam zur Verschärfung der ge-
sellschaftlichen Probleme. Aber in diesem Zuge 
entsteht auch die erste Sozialversicherung im 
deutschen Reich. 

 

In das Zeitalter von Arbeit 3.0 fielen gewisser-
maßen auch die erfolgreichsten Jahre der alten 
Bundesrepublik. Es gab eine Konsolidierung des 
Sozialstaates. Es wurden Arbeitnehmerrechte auf 
der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft ein-
geführt.  

 

In den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts be-
gann bereits eine Entwicklung, die durch eine wei-
tere Automatisierung der Produktion und durch 
den Einsatz von Informationstechnologie und Elek-
tronik den Anteil von Dienstleistungen zunehmen 
lässt und damit auch Europäisierung und Glo-
balisierung ermöglicht hat. Heute also Arbeit 4.0 
- vernetzt, digital, flexibel. Wie die zukünftige Ar-
beitwelt im Einzelnen aussehen wird, ist heute 
noch offen. 
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Wir stehen vor einem grundlegenden Wandel der 
Produktionsweisen. Wachsende Vernetzung und 
zunehmende Kooperation von Mensch und Ma-
schine ändern nicht nur die Art, wie wir produzie-
ren, sondern schaffen auch ganz neue Produkte 
und Dienstleistungen.  

 

Welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf die 
Organisation von Arbeit und vor allem auch von 
sozialer Sicherung haben, ist offen, aber wie in 
den vergangenen Phasen auch durch Gesellschaft 
und Politik gestaltbar. Das, meine Damen und Her-
ren, ist sicherlich unsere Aufgabe.  

 

Wir müssen dafür sorgen, dass in diesem Prozess 
der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die 
Kommunikation zwischen Maschinen das alleinige 
Allheilmittel für die Wirtschaft ist.  

 

(Zustimmung von Frau Schindler, SPD) 

 

Wir werden uns anschauen müssen, wie die Digi-
talisierung unsere Arbeit verändert. Vor allem 
müssen wir uns fragen, wie es sich verhindern 
lässt, dass durch die Digitalisierung noch mehr 
prekäre Lebens- und Arbeitsbedingungen entste-
hen. Welche Auswirkungen hat das auf die ein-
heimische Wirtschaft? Meine Vorredner sind da-
rauf bereits eingegangen. Gelingt es uns, das 
Schlagwort der guten Arbeit auch auf den Prozess 
der Digitalisierung zu übertragen, oder werden wir 
dort ein digitales Prekariat haben, die sogenann-
ten Crowdworker, die für Pfennig- oder Centbeträ-
ge ihre Arbeitskraft auf dem digitalen Markt anbie-
ten?  

 

Das sind Themen, meine Damen und Herren, die 
uns auch hier in Sachsen-Anhalt bewegen. Auch 
die Arbeitssicherheit wird dabei eine Rolle spie-
len. Vielleicht haben Sie es in der Presse gelesen: 
Am Montag ist im VW-Werk in Baunatal ein Ar-
beiter zu Tode gekommen; er wurde von einem 
Roboter zerdrückt. Auch darauf wird man achten 
müssen.  

 

Schließlich besteht die Frage, was eigentlich pas-
siert, wenn Maschinen untereinander kommunizie-
ren. Auch dies ist ein Trend, der heute bereits 
absehbar ist. Die Maschinen sind mit künstlicher 
Intelligenz ausgestattet und mit ihnen können die 
Arbeitsabläufe immer weiter optimiert werden. Was 
daraus für unsere Arbeitswelt entsteht, ist noch 
völlig offen.  

 

Meine Damen und Herren! Industrielle Revolutio-
nen in der Vergangenheit haben immer mehr Ar-
beit und mehr Reichtum geschaffen, wenn auch 
zum Teil nach großen Anpassungsprozessen. 
Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass 
dies so weitergeht. Wir müssen die Chancen der 
Digitalisierung nutzen. Und wir müssen die Risi-
ken der Digitalisierung beherrschen. - Ich danke 
Ihnen.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN spricht der Abgeordnete Herr Herbst.  

 

 

Herr Herbst (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Guten Morgen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Lieber Herr Graner, die Frage, was 
passiert, wenn die Maschinen anfangen, mitein-
ander zu kommunizieren, hat uns als Fiktion schon 
in den 80er-Jahren der erste „Terminator“-Film be-
antwortet mit „Skynet“ und dieser Horrorvision. Das 
ist äußert unterhaltsam und spannend und in der 
Tat ein Thema, mit dem man sich beschäftigen 
sollte und muss. Insofern freue ich mich auch, 
dass der Antrag und der Alternativantrag heute auf 
der Tagesordnung stehen; denn es sind spannen-
de Themen. Allerdings sind wir, wenn wir uns dem 
Thema widmen, mit dieser Angstvision nicht gut 
beraten. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)  

 

Vielmehr sind wir gut damit beraten, wenn wir die 
Chancen und Risiken gut abwägen und wenn wir 
uns als Land Sachsen-Anhalt - darum geht es heu-
te primär - wirklich dem Thema öffnen und auch 
nach den Anknüpfungspunkten suchen, an denen 
wir die Chancen der Digitalisierung im Land sinn-
voll anpacken können. Die Chancen sind da und 
liegen im Grunde genommen auf dem Tisch; wir 
brauchen sie nicht schaffen. 

 

Wir müssen dieses Themenfeld für uns aber ord-
nen. Wir sollten die Verantwortlichkeiten benen-
nen, dann beherzt zugreifen und Sachsen-Anhalt 
zu einem Vorreiterland für die Digitalisierung ma-
chen, damit wir für die Wirtschaft und für die Bür-
gerinnen und Bürger im Land Gutes tun, meine 
Damen und Herren.  

 

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Antrag, der 
ohne Frage Gutes will, mit dieser Mischung aus 
Begrifflichkeiten und Schlagworten, wie er sich 
zeigt, diese Zielrichtung auch technisch schon rich-
tig aufweist. Der Antrag wirkt ein bisschen wenig 
strukturiert, auch weil er mit so vielen Begrifflich-
keiten umgeht.  

 

Die Begrifflichkeit der Digitalisierung wird als zen-
traler Begriff einer sich verändernden Gesellschaft, 
der Wirtschaftswelt und der Kommunikation, aber 
beispielsweise auch der Einkaufsgewohnheiten, 
die zum großen Teil im Internet stattfinden, ange-
führt. Digitalisierung der Wirtschaft ist ein zweiter 
Begriff, der eingeführt wird. Er bezieht sich heute 
zum größten Teil auf die Dienstleistungsbranche 
und auch auf das produzierende Gewerbe und 
zielt auf die Erhebung von Potenzialen in der Kom-
munikation der Wirtschaftsakteure untereinander 
ab. Das wurde bereits gesagt. Auch das ist ein 
Thema, das seit vielen Jahrzehnten längst stattfin-
det, das sich aber immer weiter verändert: Vom 
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Telefon zum Mobiltelefon, zu mobilen Endgeräten, 
zu Smartphones.  

 

Heute spielt auch die Kommunikation in sozialen 
Netzwerken eine wichtige Rolle. Die Unternehmen 
und die Wirtschaft sind hierin längst eingestiegen. 
Unternehmen kommen heute ohne Profile und ak-
tives Bespielen sozialer Netzwerke gar nicht mehr 
aus; sie gründen Abteilungen, die sich nur damit 
beschäftigen, und stellen hochqualifiziertes Perso-
nal ein, das für die Kommunikation in diesen Netz-
werken ausgebildet ist. Das ist also längst kein 
Teenie-Kram mehr. 

 

Der Begriff der Industrie 4.0 ist in der Tat ein biss-
chen blumig, ein Modebegriff, der sich auf die 
Kommunikation von Menschen mit Maschinen 
bzw. Maschinen und Produkten untereinander bis 
hin zum Kunden im produzierenden Gewerbe be-
schäftigt. Darunter fallen auch die Prozesse, die 
die Ressourcen- und Energieeffizienz betreffen 
und diese steigern können. Das ist zum Beispiel 
ein Thema, das für uns im Land als Bundesland 
der erneuerbaren Energien, als Mitstreiter bei der 
Energiewende von elementarer Bedeutung ist. Bei 
diesem Thema könnte ein Punkt liegen, an dem 
wir Industrie 4.0 auch politisch gezielt in den Be-
reich lenken, in dem wir in Sachsen-Anhalt große 
Potenziale haben, beispielsweise im Bereich 
Green IT. Da gehen wir mit. Das ist definitiv ein 
wichtiges Thema.  

 

Es stellt sich die Frage, was das passende Leit-
motiv für Ihren Antrag ist. Ich plädiere dabei eher 
dafür, die Digitalisierung der Wirtschaft als Über-
begriff zu wählen. Der Alternativantrag der Koali-
tionsfraktionen tut das aus meiner Sicht auch. Er 
ordnet und sortiert ein wenig die Begrifflichkeiten, 
aber er übernimmt leider die etwas unstrukturierte 
Form des Antrages.  

 

Ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, zuerst 
Fragen zu stellen und die Landesregierung berich-
ten zu lassen. Wir sollten das Thema von der an-
deren Seite aus angehen, indem wir einen Anstoß 
geben und indem wir deutlich sagen, wir wollen 
dem Thema Digitalisierung im Land mehr Auf-
merksamkeit widmen. Wir wollen die Zuständigkei-
ten ordnen und bündeln. Wir wollen vor allem die 
Frage beantworten, in welchen Bereichen wir als 
Land Sachsen-Anhalt unter dem Überbegriff Digi-
talisierung besonders aktiv werden wollen. Ich ha-
be den Bereich Green IT genannt.  

 

Wir müssen zunächst die Voraussetzungen schaf-
fen, damit das funktionieren kann. Das Thema 
Breitbandversorgung ist angesprochen worden. 
Wir beraten dieses Thema alle zwei Monate im 
Plenum. Es ist schade, dass wir dabei leider immer 
noch eine Schlussposition einnehmen, 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von 
Herrn Czeke, DIE LINKE)  

auch wenn in der letzten Zeit Fortschritte gemacht 
wurden.  

 

Aber die Frage, wie wir diese flächendeckende 
Grundversorgung möglichst auch mittels einer 
Breitbandgarantie darstellen, müssen wir zuerst 
beantworten, ähnlich wie die Grundversorgung mit 
Telefonanschlüssen oder der Zugang zu den 
Postdienstleistungen. Das muss in den nächsten 
Jahren in Sachsen-Anhalt eine Selbstverständlich-
keit werden. Dann sind wir auch besser gerüstet, 
uns dem Thema Digitalisierung in Sachsen-Anhalt 
ernsthaft zu widmen.  

 

Ich möchte deshalb dafür plädieren und für meine 
Fraktion den Antrag stellen, dass wir uns im Wirt-
schaftsausschuss sowie im Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie Medien diesem 
Thema eingehender widmen. Es lohnt sich, dar-
über zu diskutieren. Ich fordere daher, den Antrag 
in die genannten Ausschüsse zu überweisen. 
- Vielen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Herr Kollege. - Als Nächster spricht 
für die Fraktion der CDU der Abgeordnete Herr 
Thomas. 

 
 

Herr Thomas (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Indus-
trie 4.0 ist eine Vision, die mit der vierten Indus-
triellen Revolution verglichen wird. Bedingt durch 
das Internet wachsen zunehmend reale und vir-
tuelle Welten zusammen. Wir alle haben schon 
den Begriff des Internets der Dinge gehört.  

 

Das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 zielt darauf ab, 
die deutsche Industrie in die Lage zu versetzen, für 
die Zukunft der Produktion gerüstet zu sein. Sie ist 
gekennzeichnet durch eine starke Individualisie-
rung der Produkte unter den Bedingungen einer 
hoch flexibilisierten Produktion. Kunden und Ge-
schäftspartner sind direkt in Geschäfts- und Wert-
schöpfungsprozesse eingebunden. Die Produktion 
wird mit hochwertigen Dienstleistungen verbunden. 
Mit intelligenteren Monitoring- und Entscheidungs-
prozessen sollen Unternehmen und ganze Wert-
schöpfungsnetzwerke in nahezu Echtzeit gesteuert 
und optimiert werden können. Dazu, meine Damen 
und Herren, bedarf es einheitlicher Standards so-
wohl im technischen Bereich wie auch in soft-
waremäßigen Prozessen.  

 

Die Fraktion die LINKE hat uns heute einen Antrag 
zur Industrie 4.0 vorgelegt, der in der Tat eine 
wichtige wirtschaftliche Zukunftsvision auch für 
Sachsen-Anhalt aufgreift. Es ist richtig, dass man 
sich rechtzeitig mit den Zukunftsfragen ausein-
andersetzt. Aber man muss dies mit aller Auf-
geschlossenheit tun. Der Antrag der Fraktion DIE 
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LINKE - damit bin ich ganz bei der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN - geht in der Tat etwas an 
diesem Thema vorbei.  

 

Deswegen haben wir uns die Arbeit gemacht und 
haben einen Alternativantrag geschrieben. Die 
Forderungen in unserem Antrag sind weit mehr an 
den Erfordernissen für Industrie 4.0 angelegt als 
die Forderungen in Ihrem Antrag. Wir wollen eine 
schnelle Umsetzung der Breitbandstrategie. Wir 
wollen, dass das internationale Ankommen TTIP 
schnell umgesetzt sind. Denn Industrie 4.0 bedeu-
tet - ich erwähnte es - eine Harmonisierung von 
Standards; eben dies ist auch Bestandteil von 
TTIP. 

 

Es wäre schön, wenn die LINKE nicht nur über 
wirtschaftliche Visionen spricht, sondern diese 
auch, wie im Fall TTIP, tatkräftig unterstützen wür-
de. 

 

(Herr Czeke, DIE LINKE: Das können Sie 
aber vergessen!) 

 

Meine Damen und Herren! Dass wir über Daten-
sicherheit reden müssen, ist selbstverständlich. 
Was aber Ihre Forderung nach einer Antistress-
Verordnung in einem Antrag zur Industrie 4.0 zu 
suchen hat, das werden Sie, Herr Thiel, uns gleich 
noch einmal erklären.  

 

Wir wissen überhaupt nicht, wie sich die künftige 
Arbeitswelt verändert, aber Sie fordern schon ein-
mal eine Anti-Stress-Verordnung. Bis jetzt hat 
noch jede industrielle Revolution zu deutlichen Ar-
beitserleichterung geführt. Jetzt kommt es darauf 
an, die Vorraussetzungen für Industrie 4.0 herzu-
stellen, und zwar so, dass auch der Mittelstand 
von dieser Revolution profitiert.  

 

Hierin, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liegt die größte Herausforderung. Vielen Unterneh-
men ist einfach noch nicht bewusst, was auf sie 
zukommt. Es kommt noch schlimmer: Erstmals 
könnte sich eine für Deutschland dramatische Kluft 
zwischen Industrie und Mittelstand auftun, da viele 
Unternehmen einfach nicht in der Lage sind, finan-
zielle Mittel und Innovationen zu stemmen.  

 

In der Vergangenheit arbeiteten mittelständische 
Unternehmen mit der Industrie zusammen, oft ein-
gebunden in normale Wertschöpfungsketten. In 
Zukunft sind sie stärker denn je gefordert, eigene 
Innovationen und eigene Lösungen einzubringen. 
Allein der begleitende Lebenszyklus und die groß-
technische Individualität eines Produktes dürften 
viele mittelständische Unternehmen vor schwer-
wiegende Herausforderung stellen.  

 

Natürlich, meine Damen und Herren, ist auch die 
Politik, natürlich sind auch wir gefordert. Gesetze 
und Richtlinien müssen angepasst werden. Dass 
wir in diesem Bereich in Deutschland einen enor-
men Aufholbedarf haben, zeigt eine Reise in das 
benachbarte Ausland. Dort ist man oft schon viel 

weiter, was die Verfügbarkeit von Internetverbin-
dungen und die rechtlichen Rahmenbedingungen 
angeht. Die Störerhaftung lässt hierbei grüßen.  

 

Technische Standards allein reichen jedoch nicht 
aus. Der größte Teil der Wertschöpfung im Ma-
schinen- und Anlagenbau, aber auch in der Auto-
matisierung besteht heute schon aus der Soft-
wareentwicklung. Deren Komplexität nimmt weiter 
stark zu. Softwaresysteme für Industrie 4.0 müs-
sen ökonomisch tragfähig produziert werden, leis-
tungsfähig und zuverlässig sein und trotz wach-
sender Komplexität beherrschbar sein.  

 

Weitere wichtige Themen sind - ich erwähnte es 
bereits, will dies aber noch einmal tun - die Daten-
sicherheit, die Schaffung völlig neuer IT-Struktu-
ren, die Qualifizierung sowie natürlich Forschung 
und Entwicklung. All das, meine Damen und Her-
ren, finden Sie in unserem Alternativantrag.  

 

Wir haben uns etwas mehr Stress als die LINKE 
verordnet, indem wir das Thema Industrie 4.0 aus 
einem anderen Blickwinkel betrachtet haben. Ich 
bitte Sie daher völlig stressfrei, unserem Alterna-
tivantrag zuzustimmen. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Herr Abgeordneter Thomas. - Als 
Nächster spricht Abgeordneter Herr Dr. Thiel für 
die Fraktion die LINKE. 

 

 

Herr Dr. Thiel (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Ich werde Ihnen jetzt völlig stress-
frei erklären, warum wir diesem Alternativantrag 
nicht zustimmen können. Es gibt einen einfachen 
Grund, meine Damen und Herren von der Koali-
tion: Er zeigt die unterschiedlichen Ansätze einer 
Wirtschaftspolitik, die wir hier im Hause vertreten. 
Wir reden nicht nur über die Technik und die In-
dustrie, wir reden auch über die Belange, die die 
Beschäftigten betreffen. Dazu findet sich in Ihrem 
Antrag kein Wort. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Lieber Kollege Graner, ich habe Ihre Anmerkungen 
sehr wohl zur Kenntnis genommen. Ich kenne 
auch das „Grünbuch“ von Frau Nahles. Ich habe 
mit großem Interesse gelesen, was dort an Dis-
kussionsgegenständen geschrieben wurde. Aber 
das findet in Ihrem Antrag nicht statt. Deshalb 
können wir diesem Alternativantrag nicht ohne 
Weiteres zustimmen.  

 

Was die Begrifflichkeiten betrifft, Herr Graner, ge-
be ich Ihnen Recht. Es ist an der Stelle manches 
en vogue. Zu Beginn des Jahres habe ich die Ver-
anstaltung „Sachsen-Anhalt 4.0“ in Wittenberg be-
sucht.  

 

(Herr Scheurell, CDU: Jawohl!) 
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- Kollege Scheurell war dabei. - Es ging um Zu-
kunftsvisionen für das Land Sachsen-Anhalt im 
Jahr 2040. Deshalb hieß die Veranstaltung „4.0“. 
Ich habe mir damals geschworen, du musst unbe-
dingt 88 Jahre alt werden, um im Jahr 2040 mes-
sen zu können, was von den damaligen Behaup-
tungen umgesetzt wurde.  

 

Hier geht es nicht um Begrifflichkeiten, sondern um 
Entwicklungsprozesse, die momentan stattfinden. 
Das Dilemma, das wir hatten, Kollege Herbst, war, 
einen Antrag zu formulieren, um die Diskussion 
über solche Prozesse in den Landtag hineinzu-
bringen. Mit wenigen Worten komplexe Themen zu 
beschreiben ist das Dilemma, damit man hier im 
Hause in fünf Anstrichen mitbekommt, worum es 
geht. Deshalb habe ich versucht, in der Darlegung 
unseres Antrages die Hintergründe zu erklären.  

 

Hier gehört die Antistressverordnung mit hinein, 
lieber Kollege Thomas. Das ist momentan ein aku-
tes Problem. Wenn wir über Arbeitsverdichtung, 
über Forderungen nach mehr Flexibilität reden 
- das ist bereits jetzt Gegenstand.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 

Deshalb müssen wir uns als Politik nicht nur den 
technischen Prozessen zuwenden, sondern auch 
den damit verbundenen Prozessen in der gesell-
schaftlichen Entwicklung. Das ist die Forderung, 
die wir erheben.  

 

Ich glaube, Herr Minister Möllring hat zu der Ent-
wicklung im Land einiges gesagt. Die Denkansätze 
finden wir interessant. Es wird auch eine Frage 
sein, inwieweit wir beim Thema Wirtschaftsförde-
rung in den nächsten Jahren auf solche Prozesse 
mehr Wert legen und schauen, wie dieses Thema 
behandelt werden kann. 

 

Kollege Herbst hat gesagt, der Alternativantrag hat 
die richtigen Fragen formuliert. Das Problem be-
steht nur darin, Kollege Herbst: Wir beschließen 
nicht die Begründung, sondern wir beschließen 
den Text. Über einen Text zu reden und Fragen zu 
formulieren, ist mir zu simpel. 

 

Deshalb bleiben wir bei unserer Auffassung dazu. 
Wir wollten die Diskussion im Ausschuss erreichen, 

deshalb die Berichterstattung durch die Landes-
regierung. Ich kann damit leben, die beiden Dinge 
in den Ausschuss zu überweisen und die Prozesse 
dort in Gang zu setzen. Ich denke, dem kann un-
sere Fraktion auch zustimmen. Wir wissen, wie wir 
uns bei der Endabstimmung verhalten wollen.  

 

Lieber Kollege Thomas, wenn Sie in Ihrer Begrün-
dung erklären, bei Ihrem Alternativantrag machen 
wir ganz nebenbei gleich noch eine Zustimmungs-
erklärung zu TTIP - -  

 

(Herr Thomas, CDU: Sehen Sie einmal, wie 
wir Ihnen Brücken bauen!) 

Das habe ich nicht gelesen. Dann müssen Sie 
die Botschaften klarer hineinschreiben. Wenn TTIP 
die entscheidende Voraussetzung ist, um „Indus-
trie 4.0“ in Deutschland umzusetzen, schreiben Sie 
das, bitte schön, auch in Ihre Anträge hinein. An-
sonsten ist das ein Gegenstand, den man sehr 
komplex diskutieren kann. 

 

Wir freuen uns auf die Debatten dazu. Wir sind gut 
gewappnet. Es wird kein Thema sein, das wir uns 
Ende des Jahres wieder „von der Seele nehmen“ 
können. Das wird ein Prozess sein, den wir hier 
anstoßen wollen. Wir wollen gern mit Ihnen ge-
meinsam die politischen Rahmenbedingungen dis-
kutieren. Wir freuen uns auf die Diskussion in den 
jeweiligen Ausschüssen. - Vielen Dank, meine 
Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Damit schließen wir die Ausspra-
che ab und treten in das Abstimmungsverfahren 
ein. Wir stimmen zunächst über die beantragte 
Überweisung ab. Sollte diese nicht die Mehrheit 
finden, stimmen wir über den Antrag ab. Sollte der 
nicht die Mehrheit finden, stimmen wir über den Al-
ternativantrag ab. 

 

Wer der Überweisung des vorliegenden Antrages 
in die Ausschüsse für Wissenschaft und Wirtschaft 
sowie für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie Medien zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Das sind die Fraktionen DIE LINKE und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? 
- Das sind die Koalitionsfraktionen. Damit ist die 
Überweisung abgelehnt worden. 

 

Ich lasse jetzt über den Antrag in der Drs. 6/4192 
abstimmen. Wer dem Antrag zustimmen möchte, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist die 
Antragstellerin selbst. Wer stimmt dagegen? - Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich der 
Stimme? - Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Damit ist der Antrag abgelehnt worden. 

 

Ich lasse nun abstimmen über den Alternativantrag 
in der Drs. 6/4217. Wer dem zustimmen möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die 
Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? - Das 
ist die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der 
Stimme? - Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Damit ist der Alternativantrag mehrheit-
lich beschlossen worden. Der Tagesordnungs-
punkt 4 ist beendet. 

 
 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5: 

 
 
 

Beratung 

 

Berufliche Bildung - gleichberechtigter Zugang 
für alle 

 

Antrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 6/4202 
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Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN - Drs. 6/4211 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/4215 

 
 
 

Für die Einbringerin hat Herr Abgeordneter Wan-
zek das Wort. - Wir können Besucher begrüßen: 
Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden 
Schulen aus Aschersleben. Herzlich willkommen! 

 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

 

 

Herr Wanzek (SPD): 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Deutschlandweit besuchen immer mehr 
Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung 
gemeinsam Kitas und Schulen. Auch in Sachsen-
Anhalt lässt sich das belegen. Während im Schul-
jahr 2009/2010 von den insgesamt 173 799 Schü-
lerinnen und Schülern noch 13 184 eine Förder-
schule besuchten, so waren es im Schuljahr 2014/ 
2015  10 619 Schüler von insgesamt 185 351. 

 

Leider muss festgestellt werden, dass mit zuneh-
mendem Alter den Lernenden mit Behinderung 
immer weniger Angebote zur Verfügung stehen. 
Während im Kita- und Schulbereich mannigfaltig 
über Inklusion und deren Umsetzung diskutiert 
wird, scheint das Thema bei der beruflichen Bil-
dung, aber auch in den Hochschulen außen vor zu 
sein. Inklusion darf aber nicht nach der Schule 
aufhören!  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Inklusive Bildung betrifft, anders als häufig ange-
nommen, nicht vordergründig Menschen mit Be-
hinderung, sondern berücksichtigt auch die indivi-
duellen Bedürfnisse jedes einzelnen. Man spricht 
also über Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf, Menschen mit Be-
hinderung und Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Hierbei eine trennscharfe Definition vornehmen zu 
wollen, erweist sich oft als schwierig.  

 

Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn man 
feststellt, dass in Schulen andere Diagnosen und 
Kategorisierungen verwendet werden als in der be-
ruflichen Bildung. Aber genau diese Kategorisie-
rungen entscheiden darüber, welche Förder- und 
Unterstützungsmaßnahmen jemandem zustehen. 
Allein deshalb gehören diese Verfahren auf den 
Prüfstand, um Zugänge und Übergänge zu erleich-
tern bzw. zu ermöglichen. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Schaut man sich den Bildungsbericht des Bundes 
aus dem Jahr 2014 an, stellt man fest, dass die 
Bundesagentur für Arbeit mit rund 1,5 Milliarden € 
im Jahr 2012 den größten Anteil an den finanziel-
len Aufwendungen für Inklusion in der beruflichen 
Bildung trägt. Aber nur 1 % dieser Ausgaben ging 

an Betriebe als Träger der Ausbildung. Hierbei be-
steht also dringend Handlungsbedarf.  

 

Die Berufsförderungswerke, die ca. 2 500 Werk-
stattstandorte und über 300 000 Menschen be-
treuen, werden weiter als Partner in Netzwerken 
eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig sollte aber 
ein größerer Anteil von Jugendlichen eine Chance 
für eine betriebliche Ausbildung erhalten.  

 

Um dem viel propagierten Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken, versuchen Betriebe jetzt schon, 
vielfach neue Zielgruppen zu erschließen. Doch 
anscheinend sind die vorhandenen Angebote und 
Unterstützungsmöglichkeiten inklusiver Berufsbil-
dung zu unbekannt oder nicht weit genug verbrei-
tet, sonst würden Betriebe wohl mehr Engagement 
in diesem Bereich zeigen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen 
Sie mich kurz ausführen, welche aktuellen gesetz-
lichen Grundlagen wir zurzeit haben. Wir alle wis-
sen, dass das Berufsbildungsgesetz und die Hand-
werksordnung grundlegend für die duale Berufs-
ausbildung sind. Das Leitbild der beruflichen Hand-
lungsfähigkeit als Ziel der Berufsausbildung wurde 
mit der Reform des Berufsbildungsgesetzes im 
Jahr 2005 festgeschrieben.  

 

Die Berufsausbildung behinderter Menschen ist im 
Berufsbildungsgesetz fest verankert und darüber 
hinaus in § 112 SGB III - Teilhabe am Arbeitsle-
ben - festgehalten. Das Berufsbildungsgesetz sagt 
in § 64 aus, dass behinderte Menschen in aner-
kannten Ausbildungsberufen ausgebildet werden 
sollen. Laut § 65 wird die Möglichkeit eines Nach-
teilsausgleichs gewährt, der sich zum Beispiel auf 
die zeitliche und sachliche Gliederung der Aus-
bildung oder auf die Inanspruchnahme von Hilfs-
mitteln und Hilfsleistungen bezieht. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit zur beruflichen Qualifizie-
rung behinderter Menschen nach speziellen Aus-
bildungsregelungen durch entsprechende Stellen. 
- So steht es in § 66 des Berufsbildungsgesetzes.  

 

Regelungen zur Berufsbildung förderungsbedürfti-
ger junger Menschen - § 78 SGB III -, also Men-
schen mit Lernbeeinträchtigungen und sozial Be-
nachteiligte, finden sich ausschließlich in den So-
zialgesetzbüchern wieder. Hierzu sind insbesonde-
re SGB II, SGB III und SGB VIII zu nennen. 

 

Das Berufsbildungsgesetz nimmt diese Gruppe nur 
im Bereich der Berufsausbildungsvorbereitung auf. 
Es sieht umfangreiche sozialpädagogische Betreu-
ung und Unterstützung vor, um diese Zielgruppe 
zur Ausbildungsreife zu führen.  

 

Wir haben schon unterstützende Förderangebote 
für die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Ein-
richtungen, die Möglichkeiten schaffen, die Aus-
bildung unterschiedlich auszugestalten und mit ei-
ner betrieblichen Ausbildung zu kombinieren. Aber 
auch die assistierte Ausbildung und die Berufsein-
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stiegsbegleitung sind solche existierenden Ange-
bote. Für Sachsen-Anhalt wäre zum Beispiel 
„EQ plus“ zu nennen. Es ist geplant, das auf ganz 
Sachsen-Anhalt auszuweiten.  

 

Natürlich muss die Rolle und Aufgabe der Werk-
stätten in Bezug auf berufliche Bildung auch er-
wähnt werden. Nach § 36 SGB IX ist es die Auf-
gabe der Werkstätten als Einrichtung der beruf-
lichen Rehabilitation, Menschen aufzunehmen, die 
wegen der Schwere ihrer Behinderung nicht, noch 
nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Diese 
Personen, die zwar beruflich rehabilitationsfähig 
sind, aber behinderungsbedingt nicht die Voraus-
setzungen für andere Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben erfüllen, sollen aufgenommen wer-
den. Man soll sie beruflich bilden und beschäfti-
gen. 

 

Oft wird aber den Werkstätten vorgeworfen, dass 
sie genau dieser Aufgabe der beruflichen Bildung 
zur Qualifizierung für den Arbeitsmarkt nicht nach-
kommen wollen, weil sie dann leistungsstarke Be-
schäftigte verlieren und somit ihre Umsätze ein-
brechen würden. Die Übergangsquote aus der 
Werkstatt in den Arbeitsmarkt laut einer Studie von 
2011 von bundesweit 0,2 % entkräftet diesen Vor-
wurf nicht.  

 

Ich möchte mich eines pauschalen Urteils enthal-
ten. Wir wissen, es gibt in jedem Bereich posi-
tive Beispiele, aber auch schwarze Schafe. Ich 
denke aber, dass Werkstätten für diejenigen, wel-
che nicht mehr in den Arbeitsmarkt integriert wer-
den können, durchaus als Arbeitsstätte wichtig 
sind. Außerdem sehe ich bei den Werkstätten ein 
Potenzial als Kompetenzzentrum für Inklusion in 
den Bereich berufliche Bildung für ihre jeweilige 
Region. Doch dieses Potenzial müssen sie noch 
weiter ausbauen, weiterentwickeln und offensiver 
angehen.  

 

Ein guter Anfang ist hierbei die länderübergreifen-
de gemeinsame Arbeitsgruppe von Werkstätten, 
die seit 2014 Standards zur Anpassung der Be-
rufsbildung in einigen Berufsfeldern erarbeitet. Ziel 
ist es, transparente und nachvollziehbare Bil-
dungswege zu schaffen, die in Zukunft einen An-
schluss an die Systematik der Berufsbildung zu-
lassen. Um den individuellen Anforderungen des 
Einzelnen gerecht zu werden, muss man von ei-
nem curricularen Vorgehen hin zu einer kompe-
tenzorientierten Feststellung von Teilleistungen 
kommen. Auch muss hierbei über eine Flexibilisie-
rung der zeitlichen Vorgabe für Ausbildungsgänge 
nachgedacht werden.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! So lässt 
sich also feststellen, dass wir in Deutschland ge-
setzliche Regelungen und damit verbunden auch 
Instrumente, Förderungs- und Unterstützungs-
angebote haben, um es Menschen mit Behinde-

rung zu ermöglichen, in die Ausbildung zu kom-
men. Das Paradoxe ist aber, dass von Diagnosen 
und Einstufungen bezüglich der jeweiligen Beein-
trächtigung bzw. Behinderung abhängt, welche 
Förderangebote für den Einzelnen offenstehen. So 
kommt zum Beispiel der Kategorisierung von 
Lernbeeinträchtigungen und Lernbehinderungen 
eine entscheidende Bedeutung zu, in welchen Be-
reich jemand kommt. Das entspricht nicht wirklich 
dem Gedanken der Inklusion.  

 

Ich stimme der Aussage von Dr. Ursula Bylinski 
vom Bundesinstitut für Berufsbildung zu: Wenn wir 
in der beruflichen Bildung Inklusion wirklich umset-
zen wollen, müssen wir weg von einer Merkmals-
feststellung für die Teilhabe an Bildungs-, Unter-
stützungs- und Förderangeboten, hin zu Angebo-
ten, die sich am individuellen Bedarf orientieren. 
Dies würde auch eine Aufhebung von Etikettierung 
und Stigmatisierung bedeuten. 

 

Wie in den allgemeinbildenden Schulen wird es 
auch in diesem Bereich einige Zeit brauchen, bis 
man entsprechende Konzepte für den Berufsbil-
dungsbereich erarbeitet, initiiert und umgesetzt 
haben wird.  

 

Die Koalitionsfraktionen sehen in diesem Bereich 
dringenden Handlungsbedarf und wollen mit die-
sem Antrag die Landesregierung beauftragen, sich 
auf den Weg zu machen. Denn der gemeinsame 
Unterricht, der jetzt schon in den Sekundarschu-
len läuft, soll nicht nur dazu führen, dass wir 
mehr Schülerinnen und Schüler zu einem Schul-
abschluss führen, sondern wir wollen auch errei-
chen, dass diese Schüler danach auch einen Be-
rufsabschluss bekommen. Wir wollen also auch 
diese Quote erhöhen. 

 

Nun zu unserem Antrag im Einzelnen. Es wird 
immer wieder festgestellt, dass die Statistiken zur 
Inklusion im Bereich beruflicher Bildung nicht aus-
reichend sind. Wenn wir Rückschlüsse ziehen wol-
len, bei welchen Maßnahmen und Instrumenten 
wir nachjustieren müssen bzw. welche wir noch 
schaffen müssen, um Jugendlichen mit Behinde-
rungen einen besseren Zugang zur beruflichen Bil-
dung zu ermöglichen, brauchen wir eine bessere 
Datenlage.  

 

Wie viele Schüler mit welcher Behinderung errei-
chen welchen Abschluss? Wie viele gehen direkt 
in eine duale Ausbildung? Wie viele landen im 
Übergangssystem? Werden die Werkstätten für 
Behinderte ihrer Aufgabe gerecht? Wie viele Ju-
gendliche werden dort zu einer Ausbildung ge-
führt? - All das sind Fragen, zu denen es keine 
fundierten Statistiken gibt.  

 

Glücklicherweise ist in den in der letzten Woche 
veröffentlichten Berufsbildungsbericht des Landes 
zum ersten Mal unter Punkt 1.7 die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen explizit aufgenom-
men worden. Aber in dieser gut zusammengefass-
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ten einen Seite war über Zahlen nicht wirklich et-
was zu erfahren. Darin stand lediglich, was die 
Aufgabe wäre bzw. was für Maßnahmen möglich 
wären. Hierfür brauchen wir wirklich mehr Informa-
tionen. Die Aussagen im Berufsbildungsbericht zu 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinter-
grund waren viel genauer und expliziter. 

 

Wie ich vorhin ausgeführt habe, gibt es schon jetzt 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Menschen mit 
Behinderungen in eine Ausbildung zu führen. Doch 
wie so oft existieren zum Teil bei verschiedenen 
Trägern ähnliche Maßnahmen; der Einzelne kann 
leicht den Überblick verlieren. Umfragen zeigen, 
dass auch Firmen oft gar nicht wissen, welche 
Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten beste-
hen, wenn sie Azubis mit Behinderung einstellen 
würden. Daher scheuen sie oft diesen Schritt; das 
belegen Umfragen und auch Aussagen von Fir-
men, mit denen ich mich unterhalten habe. 

 

Daher wird oft auf Tagungen, bei denen es um In-
klusion im Bereich der Berufsbildung geht, der 
Wunsch laut, dass Schülerinnen und Schüler eine 
Art Zusammenstellung ihrer Kompetenzen und der 
Fördermöglichkeiten bekommen und diese dann 
quasi ihren Firmen zur Verfügung stellen, damit sie 
wissen, wo sie Unterstützung beantragen könnten. 
Im Zuge der Erarbeitung des Handlungskonzepts, 
das wir uns wünschen, müsste dann geklärt wer-
den, wer hilft, diese Daten zusammenzustellen, 
damit der Schüler sie in der Hand hat. 

 

Aber generell, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, brauchen wir ein abgestimmtes Hand-
lungskonzept für unser Land, um Inklusion in der 
beruflichen Bildung umzusetzen. Um dieses Ziel 
umsetzen zu können, sind nicht nur die Schulen 
gefragt, sondern auch die Sozial- und Wirtschafts-
partner. Daher wollen wir auch, dass sich die So-
zial- und Wirtschaftspartner, der Landesbehinder-
tenrat und der Landesschulrat, in dem Lehrer-, 
Schüler- und Elternvertreter sind, - wenn das MK 
etwas erarbeitet, ist der automatisch mit dabei - 
unterhalten und eruieren, was getan werden muss. 

 

Da wollen wir Folgendes: Erstens. Wie sehen wir 
die Berufsorientierung in Förderschulen? - Auch in 
den Schulen brauchen wir mehr. Ich bin immer 
wieder begeistert, dass sich jedes Jahr im Bereich 
Berufswahlsiegel Förderschulen bewerben und 
dieses Siegel erreichen oder rezertifizieren, zum 
Beispiel am letzten Dienstag die Förderschule aus 
Sangerhausen oder eine Förderschule aus Schö-
nebeck. Davon brauchten wir mehr.  

 

Zweitens. Wir brauchen außerdem kompetenz-
orientierte individuelle Beratung, die impliziert wer-
den muss, um zu ermitteln, welchen Unterstüt-
zungsbedarf der Betreffende braucht, damit man 
sachgerecht entscheiden kann, welche Qualifizie-
rungen für den Arbeitsmarkt angeboten werden 
können. 

Drittens. Betriebe müssen ermutigt und unterstützt 
werden, damit sie auch Menschen mit Behinde-
rungen einstellen. Ähnlich wie bei dem Projekt 
„!NKA“, das gerade im südlichen Teil unserer Bun-
desrepublik läuft, braucht man dafür Kompetenz-
stellen bzw. Netzwerkstellen, die bei der Umset-
zung der jeweiligen Arbeitsplatzanforderungen hel-
fen, also Adaptionen erkennen, Hilfsmittel installie-
ren und Qualifizierungen konzipieren, aber auch 
Fortbildungen für die zukünftigen Ausbilder und 
Kollegen anbieten.  

 

Oft sind im Bereich der Kollegen Ängste vorhan-
den, wie sie mit dem neuen Kollegen dann umge-
hen sollen. Diese kann man abbauen, indem man 
entsprechende Fortbildungen anbietet. Natürlich 
müssten auch die Ausbilder in den Betrieben ge-
schult werden, um besser auf den Auszubilden-
den, der eine Behinderung bzw. eine Beeinträchti-
gung hat, eingehen zu können.  

 

Natürlich bedarf es auch - die Frage müssen wir 
uns dann stellen - einer neuen Ausgestaltung im 
Bereich der Aus- und Fortbildung von Berufsschul-
lehrern. Auch hier muss der Bereich Inklusion in 
Modulen eingebracht werden. Aber natürlich müss-
te man sich auch darüber unterhalten, wie man 
Berufsschulen für diesen Bereich baulich ausstat-
tet und unterstützt. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
werden all diese Veränderungen nicht von heute 
auf morgen schaffen, auch nicht gegen die betei-
ligten Akteure. Daher müssen wir, wie schon ge-
sagt, die beteiligten Akteure in die Erarbeitung die-
ses Konzeptes einbinden und müssen vor allem 
Werbung dafür machen.  

 

Frau Görke hat letztens bei einer Veranstaltung 
deutlich gemacht, dass auch die Eltern zum Teil 
überzeugt werden müssen, weil sie oft Angst ha-
ben, dass ihre Kinder auf dem Arbeitsmarkt schei-
tern könnten, weshalb sie sie lieber in einem ge-
schützten Raum sehen, wodurch vielleicht einige 
Kinder, die es auf dem Arbeitsmarkt schaffen 
könnten, dann doch in den Werkstätten landen. 
Wir müssen also auch darauf hinwirken, dass das 
Potenzial der Kinder unterstützt wird, auch seitens 
des Elternhauses. 

 

Zu den Änderungsanträgen wird nachher meine 
Kollegin Frau Dr. Späthe etwas ausführen. Ich 
möchte abschließend nur noch sagen: Beginnen 
wir heute, uns auf den Weg zu machen, die Vor-
aussetzungen zu schaffen, um einen gleichberech-
tigten Zugang zur beruflichen Bildung in Sachsen-
Anhalt zu ermöglichen. Daher bitte ich um Zu-
stimmung zu diesem Antrag. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Herr Kollege. - Wir können Schüle-
rinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule 
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in Halle auf der Besuchertribüne begrüßen. Will-
kommen in diesem Hohen Hause! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Nun spricht für die Landesregierung Herr Minister 
Bischoff. 

 

 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
vorliegende Antrag beleuchtet einen Gegenstand, 
der aktuell im Fokus unserer Teilhabepolitik steht, 
weshalb wir uns nicht erst noch auf den Weg ma-
chen müssen. Wir sind schon auf dem Weg, aber 
wir sind noch längst nicht am Ziel. Dafür müssen 
wir noch etliches tun. 

 

Die berufliche Bildung für junge Menschen mit Be-
hinderungen stellt nach wie vor die höchste Anfor-
derung an alle teilhabepolitischen Akteure. Das gilt 
für die Bundesagentur für Arbeit, für die anderen 
Reha-Träger, natürlich auch für die Landesregie-
rung sowie für die Strukturen der beruflichen Bil-
dung vor Ort, das heißt die Berufsschulen, die 
Ausbildungsbetriebe und die Leistungserbringer in 
der beruflichen Rehabilitation. 

 

Trotz erheblicher Anstrengungen, die in den ver-
gangenen Jahren unternommen wurden, um den 
Übergang von der Schule in den Beruf im Sinne 
von Inklusion und Teilhabe an den allgemeinen 
Strukturen des Arbeitsmarktes zu ermöglichen und 
zu erleichtern, bleibt tatsächlich viel zu tun.  

 

Die Beharrungstendenzen sind aus vielfältigen 
Gründen stark ausgeprägt und unterstützen eher 
den Übergang in das stark ausgebaute System der 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. 
Hierbei ist meines Erachtens in erster Linie der 
Bundesgesetzgeber gefragt. Wir hoffen, dass mit 
dem in Aussicht gestellten Bundesteilhabegesetz 
der Durchbruch gelingt, der den Zugang zum und 
den Verbleib im allgemeinen Arbeitsmarkt nachhal-
tig unterstützt.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Die Vorschläge der Länder liegen mir seit gerau-
mer Zeit vor. Sie liegen auch auf dem Tisch des 
Bundes. Nach den Ankündigungen im Koalitions-
vertrag muss jetzt einfach gehandelt werden.  

 

Auch die Arbeitsverwaltung und die anderen Reha-
Träger werden ihr Handeln stärker auf die Teilhabe 
am allgemeinen Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
ausrichten müssen, und zwar viel stärker als bis-
lang geschehen. Ich führe seit etlichen Monaten 
und auch in den nächsten Wochen noch Gesprä-
che mit der Spitze der Regionaldirektion Sachsen-
Anhalt, um den fachlichen Austausch fortzusetzen.  

 

Was tun wir bereits, um den Übergang von der 
Schule in den Beruf und von der Werkstatt in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behin-

derungen auch über die gesetzlichen Möglichkei-
ten hinaus zu fördern?  

 

Gemeinsam mit der Regionaldirektion Sachsen-
Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, 
dem Integrationsamt und dem Kultusministerium 
hat das Ministerium für Arbeit und Soziales ein 
Projekt zur Unterstützung des Übergangs schwer-
behinderter Schülerinnen und Schüler in Arbeit 
und Beruf auf den Weg gebracht. Dieses Landes-
modellprojekt wurde mit der Initiative „Inklusion“ 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
verknüpft.  

 

Seit dem Jahr 2012 wurden flächendeckend alle 
Förderschulen für Geistigbehinderte, für Körper-
behinderte und für Sinnesbehinderte in das Projekt 
aufgenommen. So konnten die Integrationsfach-
dienste bis Ende des ersten Quartals 2015  387 in-
teressierte und geeignete Schülerinnen und Schü-
ler individuell betreuen und 478 Praktika durchfüh-
ren.  

 

Arbeitgeber, die bereit sind, behinderten jungen 
Menschen einen Ausbildungsplatz zu bieten, wer-
den vom Bund über die Initiative „Inklusion“ zu-
sätzlich mit 10 000 € je geschaffenen Ausbildungs-
platz gefördert. In Sachsen-Anhalt stehen Mittel für 
insgesamt 33 Ausbildungsplätze zur Verfügung. 
Bisher sind 22 neue Ausbildungsplätze entstan-
den.  

 

Daran sehen Sie schon, dass es trotz aller Be-
mühungen nicht in ausreichendem Maße gelingt, 
den schematisch vorgezeichneten Weg junger 
Menschen, zum Beispiel mit einer geistigen Be-
hinderung, aus der Förderschule in die Werkstatt 
für Menschen mit Behinderungen zu vermeiden. 
Unser Problem ist eigentlich, dass es fast zwangs-
läufig dazu kommt, dass jemand, der in die För-
derschulen kommt, nach der Förderschule in einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung landet. 

 

Im Inklusionsausschuss, der sich mit der Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention im Land 

befasst, wurde das Thema der beruflichen Bildung 
erörtert. Es wurde, wie auch in diesem Antrag, 
empfohlen, einen Maßnahmenplan zu erstellen. 
Hierzu wurden vom Ministerium für Arbeit und So-
ziales weitreichende Vorschläge erarbeitet.  

 

Mit den Kammern sind intensive Gespräche zu 
den Möglichkeiten der betrieblichen Ausbildung 
und Beschäftigung von jungen Menschen mit Be-
hinderung geführt worden. So ist es zum Beispiel 
gelungen, die Handwerkskammer Magdeburg da-
von zu überzeugen, dass sie an dem Bundespro-
gramm zur Stärkung der Inklusionskompetenz teil-
nimmt.  

 

Die überwiegende Mehrheit der Menschen mit Be-
hinderung, die in Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung arbeiten, verbleibt ebendort. Die Her-
ausentwicklung als gesetzlich vorgeschriebene 
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Aufgabe dieser Werkstätten steht meistens nur auf 
dem Papier. Nicht zuletzt ist das den besonderen 
gesetzlichen Regelungen geschuldet, zum Beispiel 
zur finanziellen Absicherung bei der Rentenver-
sicherung.  

 

Alle, die an dem letzten parlamentarischen Abend 
teilgenommen haben, konnten einen Eindruck da-
von gewinnen, wie die Werkstattvertreter bei der 
Landesarbeitsgemeinschaft das sehen. Sie wer-
den in diesem Rahmen - es waren viele von Ihnen 
dabei - mitbekommen haben, dass sie sehr deut-
lich gemacht haben: Sie brauchen auch die ande-
ren in den Werkstätten, die Leistungsträger, damit 
sie ihre Aufträge erfüllen können. Daran sieht man 
schon, dass das eine Gemengelage ist, die nicht 
ganz so einfach ist. 

 

Gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Werkstätten für behinderte Menschen, dem In-
tegrationsamt, der Sozialagentur, der Regional-
direktion der BA wurde hier ein weiteres Landes-
modellprojekt auf den Weg gebracht, das diesen 
Übergang von den Werkstätten auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt unterstützt. Dieses Projekt wird 
von Integrationsfachdiensten durchgeführt. Wir fi-
nanzieren es aus Mitteln der Ausgleichsabgabe. 
Schließlich begleiten wir es auch durch ein Job-
coaching; denn es ist besonders wichtig, dass es 
dort Unterstützung gibt.  

 

Von den 33 Werkstätten im Land nehmen immer-
hin 26 an diesem Projekt teil. Seit dem Modellstart 
im Oktober 2013 konnten immerhin 59 Werkstatt-
beschäftigte individuell betreut werden. Durch ver-
schiedene Praktika, die sie am allgemeinen Ar-
beitsmarkt absolviert haben, wurde ein Übergang 
zumindest in Aussicht gestellt. 

 

Zu den Änderungsanträgen werden sich die Frak-
tionen wahrscheinlich noch äußern. - Ich danke 
Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und von 
der Regierungsbank) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Herr Minister. - Wir treten in die 
Aussprache ein. Als nächste Rednerin spricht für 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Frau Ab-
geordnete Lüddemann. 

 

 

Frau Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Der Werterahmen 
des Antrags ist eindeutig, darüber wurde in diesem 
Hohen Hause häufig diskutiert und er ist ganz im 
Sinne grüner Politik.  

 

So lautet der Titel eines der ersten Anträge, die 
meine Fraktion hier einbrachte: „Die Vision einer 

inklusiven Gesellschaft“. Diese Vision liegt auch 
dem in Rede stehenden Antrag der Regierungs-
fraktionen zugrunde, diesmal bezogen auf die 
Schaffung einer inklusiven Ausbildung und damit 
letztlich eines inklusiven Arbeitsmarktes. Ich den-
ke, dieses Ziel sollten alle in diesem Hohen Hause 
teilen.  

 

Neben diesem Wertebezug ist natürlich auch der 
pragmatische Grund für den Antrag deutlich er-
kennbar. Er ist zwar nicht explizit genannt, aber ich 
glaube, es ist kein Zufall, dass ein solcher Antrag 
auch unter fachfremden Politikerinnen und Poli-
tikern gerade jetzt, da mittlerweile 33 % der Aus-
bildungsplätze in Sachsen-Anhalt unbesetzt sind, 
wie der aktuelle Berufsbildungsbericht zeigt, mehr-
heitsfähig ist.  

 

Das sind dann die sogenannten harten Argumente 
dafür, dass ein vermeintlich weiches Thema wie 
die Inklusion auf die politische Agenda kommt. Ich 
meine das nicht vorwurfsvoll, sondern schlicht 
feststellend. Es gibt nun einmal gerade ein günsti-
ges Zeitfenster, um inklusive Ausbildung voranzu-
bringen. Und es ist auch gut und richtig, das jetzt 
zu nutzen. 

 

Ähnlich ist es im Bereich der Integration. Junge 
Geflüchtete werden am Arbeitsmarkt inzwischen 
sehr gern genommen. Das stellte sich noch vor 
fünf Jahren ganz anders dar. Aber das nur am 
Rande. 

 

Der angeführte § 33 SBG IX formuliert einen ein-
deutigen Anspruch. Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben müssen erbracht werden. Dies 
schließt nach Absatz 3 Nr. 2 auch Leistungen zur 
Berufsvorbereitung ein. Zu erfahren, inwieweit die-
se in Sachsen-Anhalt umgesetzt werden, kann na-
türlich nicht schaden.  

 

Zu der unter Nr. 1 Buchstabe b angesprochenen 
Übergangsquote würde ich die Prognose wagen, 
gespeist aus Gesprächen in der Praxis, dass diese 
verschwindend gering ausfallen wird. Das ist auch 
kein Geheimnis, wenn man sich die Praxis ansieht. 
Es aber tatsächlich einmal schwarz auf weiß für 
diese letzten fünf Jahre zu sehen und damit viel-
leicht auch den Handlungsdruck zu erhöhen ist 
sinnvoll. - Nr. 1 des Antrags findet also unsere Zu-
stimmung.  

 

Nr. 2 findet ebenfalls unsere Zustimmung. Das Ziel 
eines inklusiven Ausbildungsmarktes konzeptionell 
zu unterlegen ist sinnvoll. Den Landesbehinder-
tenbeirat, Sozial- und Wirtschaftspartner und auch 
andere Partner einzubeziehen ist ebenfalls sinn-
voll. Wir gehen an dieser Stelle auch mit dem Än-
derungsantrag der LINKEN mit.  

 

Ich muss aber bezüglich des Antrags auch etwas 
Wasser in den Wein schütten. Wenn ich mir das 
ins Spiel gebrachte individuelle Informationsheft 
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ansehe, bin ich doch ein wenig skeptisch. Das 
scheint auf den ersten Blick ein etwas diskriminie-
rendes Vorgehen zu sein. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Mein Gefühl sagt mir, dass das wieder nach dem 
Motto abläuft: Ich bin behindert und muss beson-
ders behandelt werden. Wenn man nun aber ein 
Budget für Arbeit und solche Dinge favorisiert, ist 
das doch ein schwieriges Vorgehen. Deswegen 
kann ich mich an dieser Stelle nur mit dem Prüf-
auftrag, auch erweitert um das, was DIE LINKE 
vorschlägt, einverstanden erklären. Dann muss 
man sich die Sache hier noch einmal ganz genau 
ansehen. 

 

Ich könnte mir eher eine landesweite Beratungs-
stelle für Unternehmen vorstellen, ergänzt um die 
von uns vorgeschlagenen Integrationsbegleiter, die 
diese Hemmschwelle zwischen den Eigenarten, 
dem anderen Tempo von Jugendlichen mit Behin-
derungen und den Anforderungen auf dem ersten 
Arbeitsmarkt abbauen helfen, die eine Brücke 
bauen, die eine gemeinsame Sprache herstellen 
könnten. Es könnte damit die von Ihnen in der Be-
gründung genannte größere Anzahl von An-
sprechpartnern gebündelt werden.  

 

Schließlich haben wir auch noch den § 34 SBG IX. 
Dieser umfasst unter anderem Zuschüsse für Ar-
beitgeber, die junge Menschen mit Behinderungen 
ausbilden; der Minister hat bereits dazu ausge-
führt. Wir sollten zuvörderst diejenigen Unterneh-
men im Land über ihre Ansprüche auf Zuschüsse 
informieren, die sich wirklich willig zeigen, die sich 
bei einer solchen Beratungsstelle melden würden, 
bevor wir dem Einzelnen ein Informationsheft in 
die Hand drücken, obwohl die Unternehmen über-
haupt nicht darauf vorbereitet sind, damit adäquat 
umzugehen. 

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zu Nr. 4 
möchte ich sagen: Eine Erweiterung des Berufsbil-
dungsberichts gerade dann zu fordern, wenn die 
aktuelle Fassung eben das Kabinett passiert hat, 
wenn also klar ist, dass diese Forderung erst in der 
nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden soll, 
das ist - ich sage es einmal so - gutes Timing. Wie 
gesagt, in dieser Legislaturperiode wird es einen 
solchen Bericht nicht mehr geben. 

 

Zu den Änderungsanträgen. Unseren Antrag habe 
ich schon mit eingeführt. Zum Antrag der LINKEN 
kann ich sagen, dass ich das auch alles sehr sinn-
voll finde. Ich bitte Sie, beiden Änderungsanträgen 
zuzustimmen. - Danke. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  

 

Danke, Kollegin Lüddemann. - Für die Fraktion der 
CDU spricht Herr Abgeordneter Keindorf. 

Herr Keindorf (CDU):  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr 
Präsident! Die Koalition hat sich das Ziel gesetzt, 
einen gleichberechtigten Zugang für Menschen mit 
Behinderungen in eine duale Ausbildung zu ge-
währleisten. Inklusion in der Berufsausbildung ver-
stehe ich so, dass die Türen zu einem qualifizier-
ten Berufsabschluss für Menschen mit Handicap in 
einem Unternehmen offenstehen.  

 

Dabei muss der Weg im dualen System aus der 
jeweiligen individuellen Perspektive gewollt, mög-
lich und bei allen guten Absichten der Politik vom 
Betroffenen auch leistbar sein. Das ist dann aus 
der Perspektive der Betroffenen eine sinnvolle In-
klusion. Eine Inklusion mit der Brechstange halte 
ich hingegen nicht für zielführend.  

 

Für Menschen mit Behinderungen, für die eine 
duale Ausbildung nicht leistbar ist, stellt die Aus-
bildung in den Werkstätten die sinnvolle Alternative 
dar. Deshalb darf die Ausbildung in den Werkstät-
ten auch nicht infrage gestellt werden. Jedoch dür-
fen die geschützten Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung nicht in Konkurrenz zu den Unter-
nehmen am Markt agieren. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Mit dem Antrag sollen im Kern zunächst die Be-
dingungen erörtert werden, unter denen Inklusion 
in der Berufsausbildung erfolgreich gelingen kann. 
Dabei müssen wir Antworten auf die verschiedens-
ten Fragen finden.  

 

Erstens. In welcher Form können kleine und mittle-
re Ausbildungsbetriebe nachhaltig unterstützt wer-
den? Ich betone: Dabei darf der bürokratische 
Aufwand für die Unternehmen nicht zu groß wer-
den. Zweitens stellt sich die Frage, wie die unter-
schiedlichsten Handicaps im Ausbildungsprozess 
zu berücksichtigen sind. Drittens müssen die per-
sonellen und materiellen Voraussetzungen in den 
Berufschulen auf den Prüfstand gestellt werden. 
Welche Qualifikationen von Lehrkräften und Aus-
bildern sind erforderlich, damit die individuelle För-
derung jedes Auszubildenden - damit meine ich 
die Jugendlichen mit Behinderung und die ohne 
Behinderung - mit Erfolg gelingen kann? 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei der 
Erarbeitung eines Handlungskonzeptes zur Umset-
zung von Inklusion in der Berufsausbildung müs-
sen diese und - dessen bin ich sicher - weitere 
Fragen, die sich stellen werden, beantwortet wer-
den.  

 

Auch die Einführung eines schülerbezogenen In-
formationsheftes soll geprüft werden. Die CDU-
Fraktion und die Wirtschaft werden die Landes-
regierung dabei unterstützen. Ich bin überzeugt 
davon, dass damit auf dem Weg zu einem quali-
fizierten Berufsabschluss in einer dualen Ausbil-
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dung weitere Hürden für Menschen mit Handicap 
abgebaut werden können. 

 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Was aber kommt nach einer erfolgreichen dualen 
Ausbildung? - Auch in diesem Zusammenhang 
muss die Politik über unbürokratische Unterstüt-
zungsangebote für Unternehmen nachdenken, 
damit das Engagement von Betrieben während der 
Ausbildung zu einer nachhaltigen Integration von 
Menschen mit Behinderungen in den ersten Ar-
beitsmarkt führen kann. 

 

Am heutigen Tag berät der Bundestag über ein 
Sonderprogramm, das Integrationsbetriebe stärken 
soll und mit dessen Hilfe erstens mehr Ausbil-
dungsplätze für Menschen mit Behinderungen ge-
schaffen werden sollen und das zweitens helfen 
soll, dass diese Menschen nach der Ausbildung 
auch im ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können. 
Ich denke, wir sind mit unserem Antrag auf einem 
guten Weg dorthin.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Eine Festanstellung nach der dualen Ausbildung 
schafft die Voraussetzung dafür, dass Menschen 
mit Behinderung den Grundsatz des lebenslangen 
Lernens im Alltag verwirklichen können, und trägt 
wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung und da-
mit auch zu entsprechender gesellschaftlicher An-
erkennung bei. Jede gelungene Integration trägt 
aus meiner Sicht auch zu einer besseren gegen-
seitigen Akzeptanz bei.  

 

Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Wie 
mit den Änderungsanträgen der Opposition umge-
gangen wird, wird meine Kollegin noch erläutern. 
- Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Danke schön, Kollege Keindorf. - Für die Fraktion 
DIE LINKE spricht Frau Abgeordnete Görke. 

 

 

Frau Görke (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Gleichberechtigter 
Zugang in der beruflichen Bildung für alle. Ich 
freue mich außerordentlich, dass dieses wichtige 
Thema in den Fokus gerückt wird und dass sich 
daraus neue Handlungsoptionen ergeben sollen 
oder sollten. 

 

Die Zielrichtung einer wirklich gelebten Inklusion 
bedarf vieler Partner und deren Bereitschaft, in 
effizienter Weise zusammenzuarbeiten, um die In-
klusion auf den bestmöglichen Weg zu bringen.  

 

Eines dürfte klar sein: Wir stehen noch am Anfang 
eines langen Weges. Umso wichtiger ist es, jetzt 
die Weichen richtig zu stellen, damit die Fahrt 

möglichst zügig vorangehen kann. Das Ziel lautet: 
Inklusion in allen Bereichen und für alle. Meine 
Damen und Herren! Lediglich die oberste Hand-
lungsempfehlung auszugeben, dass es gelingen 
muss, mehr junge Menschen mit Behinderungen in 
das duale Ausbildungssystem zu integrieren, ist zu 
wenig und überfordert das duale System in seiner 
jetzigen Struktur.  

 

Die Antragssteller sprechen selbst von einer part-
nerschaftlichen Erarbeitung eines Handlungskon-
zeptes „Inklusion“. - Ja, große Übereinstimmung in 
diesem Punkt. Für ein Gelingen muss die duale 
Ausbildung durch ein kompetentes Netzwerk un-
terstützt werden. Dieses Netzwerk sollte aber 
zwingend einen wichtigen Zweck erfüllen. Es muss 
früher greifen und es muss sowohl alle allgemein-
bildenden Schulen als auch die Förderschulen als 
Partner benennen.  

 

Ein individualisiertes schülerbezogenes Informa-
tionsheft genügt eindeutig nicht; kann als unter-
stützendes Mittel aber sinnvoll erscheinen, wenn 
es uns gelingt, die vorhandenen Kompetenzen in 
den Vordergrund zu rücken und nicht die monetä-
ren Aspekte.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Aber diese Kompetenzen müssen wir zuallererst 
erkennen, fördern und entsprechend in die beruf-
liche Bildung einbringen. Es darf nicht dazu kom-
men, dass der Auszubildende dem Arbeitgeber 
suggeriert: Ihr bekommt etwas, wenn ihr mich 
nehmt. Der Wert des Menschen sollte anders be-
trachtet werden. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Auch die Eltern, die einen wesentlichen Anteil an 
der beruflichen Orientierung ihrer Kinder haben, 
müssen gleichberechtigte Partner sein. Unser wis-
senschaftlicher Referent gab mir gestern eine inte-
ressante Bertelsmann-Studie, die beweist, dass 
mehr Information auch zu mehr Sicherheit und 
mehr Offenheit führt. Wenn Eltern über die Mög-
lichkeiten anderer Wege als Werkstätten informiert 
sind, dann trauen sie sich auch, diese Wege zu 
beschreiten.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion wurde am 15. Juni 2011 ein nationaler Ak-
tionsplan beschlossen. Ziel und Leitgedanke ist die 
Inklusion, Teilhabe von Anfang an in allen Be-
reichen. Denn wer Inklusion auf einzelne Lebens-
bereiche beschränken will, der muss bereits im 
Ansatz scheitern.  

 

Die Beschäftigungssituation behinderter Menschen 
hat sich in den vergangenen Jahren zwar etwas 
verbessert, auch wegen zahlreicher Initiativen, 
aber gerade bei der Ausbildung liegt noch sehr 
viel Potenzial brach. Deshalb begrüße ich jedwede 
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Initiative, die diesen Schwerpunkt fördert, jedoch 
nie den Blick auf das Gesamtbild verliert.  

 

Es muss uns gelingen, eine Inklusionskompetenz 
zu entwickeln, angefangen bei den Schulen bis hin 
zu den Kammern, den Ämtern und natürlich den 
Ausbildungsbetrieben selbst.  

 

Oft geht noch die Mär um, Behindertsein bedeute, 
nicht in vollem Umfang leistungsfähig zu sein. 
Zuerst sollte man mit diesen Stereotypen aufräu-
men; denn die Lebenspraxis beweist nur allzu oft, 
dass das nicht so ist. Im Gegenteil, die UN-Behin-
dertenrechtskonvention bescheinigt Deutschland 
schlechte Noten auf dem Weg zur inklusiven Ge-
sellschaft. Der Parallel- oder auch Schattenbericht 
der Behindertenrechtskonvention in Deutschland 
hat in Bezug auf die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen ernüchternd festgestellt, dass sich 
Deutschland in puncto Inklusion eher rückwärts 
gerichtet bewegt. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Insbesondere die Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt scheint für viele Betroffene zu Recht ei-
ne reine Worthülse zu sein. Es muss gelingen, die 
Bedingungen für die Umwandlung des derzeitigen 
separierenden Berufsbildungssystems in ein inklu-
dierendes zu schaffen. Dafür ist ein gesellschaft-
licher Wandel notwendig. Barrieren müssen zu-
nächst in den Köpfen abgebaut werden, und das 
bei jedem von uns.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Ob Menschen eine Behinderung aufweisen oder 
sonderpädagogischer Förderung bedürfen, wie es 
in der Schule festgestellt wird, ist dabei sekundär. 

 

Da meine Redezeit zu Ende geht, lassen Sie mich 
zum Schluss noch etwas zu bedenken geben. In 
der letzten Landtagssitzung stand auch schon die 
Inklusion zur Debatte, nämlich die von Migrantin-
nen und Asylsuchenden. Heute reden wir wieder-
holt über die Inklusion, über die Inklusion behinder-
ter Menschen.  

 

Das unbestimmte Numerale „alle“, das wir in der 
Überschrift der heutigen Debatte finden, involviert 
in meinen Augen jeden Menschen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Indem wir Kategorien schaffen, trennen wir, und 
Trennung ist alles andere, aber keine Inklusion. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Ich bitte Sie, unserem Änderungsantrag zur Er-
gänzung des von den Fraktionen der CDU und der 
SPD eingebrachten Antrags zuzustimmen. Auch 
den Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN kann meine Fraktion mittragen. 
- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

Präsident Herr Gürth: 

 

Vielen Dank, Frau Kollegin Görke. Möchten Sie eine 
Anfrage des Abgeordneten Scheurell beantworten? 

 

 

Frau Görke (DIE LINKE): 

 

Wenn ich es vermag, gern. 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Herr Scheurell, bitte. 

 
 

Herr Scheurell (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin, es ist alles sehr lieb 
und sehr nett und das passt natürlich in die vielen 
Worthülsen, die oftmals gebracht werden, gerade 
bei sozialen Themen. Ist Ihnen bekannt, dass ich 
als Handwerker - - 

 

(Frau Zoschke, DIE LINKE: Jetzt kommt ei-
ne Worthülse!) 

 

- Nein, jetzt kommt keine Worthülse. - Ist Ihnen 
bekannt, dass ich als Handwerker, wenn ich je-
manden einstellen möchte - ich bin im 27. und ge-
he in das 28. Jahr -, 

 

(Herr Henke, DIE LINKE: Selbständig!) 

 

immer erst von der Berufsgenossenschaft eine Un-
tersuchung benötige, ob derjenige für den Arbeits-
platz tauglich ist? Wenn ich ihn dennoch einstelle, 
auch wenn die berufsgenossenschaftliche Unter-
suchung das nicht ergibt, dann übernehme ich als 
Unternehmer alle Risiken der Haftung und der Ge-
sundheitsfürsorge durch eventuell entstehende 
Spätfolgen.  

 

(Frau Lüddemann, GRÜNE: Sie hat doch 
nicht gesagt „alle“! Sie hat gesagt, wie es 
sein soll!) 

 

Ist Ihnen dies bekannt? Wie wollen Sie uns als 
Handwerkern helfen? 

 

 

Frau Görke (DIE LINKE): 

 

Das Problem ist mir bekannt. Nicht umsonst spre-
chen wir davon, behördliche Hürden zu überwin-
den. Der Antrag der Fraktion der GRÜNEN besagt 
ja auch, dass Integrationshelfer benötigt werden. 
Sie unterstützen gerade mit Ihrer Einlassung den 
Antrag der GRÜNEN, was auch wichtig ist. 

 
 

Herr Scheurell (CDU):  

 

Nein.  

 

(Frau Lüddemann, GRÜNE: Doch! Das wis-
sen wir zu honorieren! - Zustimmung bei den 
GRÜNEN) 

 
 

Frau Görke (DIE LINKE): 

 

Die Risiken, die sich später ergeben und mit denen 
Sie momentan allein stehen, wie Sie gerade fest-
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gestellt haben, können Integrationshelfer natürlich 
positiv beeinflussen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Als Nächste spricht für die Fraktion der SPD Frau 
Abgeordnete Dr. Späthe. 

 
 

Frau Dr. Späthe (SPD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Ich brauche nicht zu be-
tonen, dass ich die Intention dieses Antrags sehr 
begrüße. Es ist deutlich geworden, dass es an der 
Zeit ist, die berufliche Bildung in dualer Form auch 
jungen Menschen mit Behinderungen noch mehr 
nutzbar zu machen.  

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

Den Inhalt unseres Antrags haben die Kollegen 
Wanzek und Keindorf erläutert und begründet. Da-
zu liegen uns in der Drs. 6/4215 ein Änderungs-
antrag der Fraktion DIE LINKE und in der Drs. 
6/4211 ein Änderungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN vor. Auf diese Änderungs-
anträge möchte ich namens der Koalition einge-
hen. 

 

In dem Antrag der Fraktion der LINKEN wird in 
Punkt 1 das Berichtsersuchen der Koalition um 
den Punkt „Hürden in der Praxis für die dauerhafte 
Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt“ ergänzt.  

 

Ein solcher Bericht setzt notwendigerweise eine 
erhebliche Recherche voraus, wenn er fundiert 
sein soll. Das ist ein Aufwand, den sich der Bun-
destag zurzeit schon macht. Das ist in der Rede 
des Ministers erwähnt worden. Das sich dort in der 
Bearbeitung befindliche Bundesteilhabegesetz hat 
einen Teil, der sich mit der Durchlässigkeit auf 
dem Arbeitsmarkt beschäftigt. Auf diese Ergebnis-
se kann man aufbauen und darauf zurückgreifen 
und man muss nicht ein weiteres Berichtsersuchen 
auslösen. 

 

In Punkt 2 wird ein Inklusionskonzept in der beruf-
lichen Bildung gefordert. Wir halten ein weiteres 
Konzept nicht für erforderlich. 

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

Der Landesaktionsplan zur UN-Behindertenkon-
vention für Sachsen-Anhalt führt beim Handlungs-
feld „Arbeit und Teilhabe“ recht ausführlich dazu 
aus. Sie haben es erwähnt. Allerdings ist der Plan 
im Bereich der beruflichen Bildung von Jugend-
lichen mit Behinderungen noch etwas schwach 
ausgeprägt. Wir wollen mit unserem Antrag die 
Grundlage für eine Nachbesserung legen. 

 

Dann wird in dem Antrag der Fraktion DIE LINKE 
noch auf die Einhaltung des Datenschutzes ver-
wiesen. Wir sind allerdings der Auffassung, dass 

der Prüfauftrag in Punkt 3 unseres Antrags dies 
mit umfasst, sodass dieser Hinweis entbehrlich ist. 

 

Wie Sie meinen Ausführungen entnehmen können, 
lehnen wir den Änderungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE ab. 

 

(Herr Lange, DIE LINKE: Oh!) 

 

Der Änderungsantrag der Fraktion der GRÜNEN 
erfasst anderes. Die unter Punkt 1 vorgeschlagene 
Änderung stellt aus unserer Sicht eine sinnvolle 
Ergänzung unseres Antrags dar. Wir schlagen vor, 
die vorgeschlagene Passage mit einem verbin-
denden „und“ in unseren Antrag einzufügen.  

 

Die unter Punkt 2 vorgeschlagene Prüfung des 
Einsatzes von Integrationsbegleiterinnen halten wir 
für sinnvoll und realisierbar; wir stimmen dem zu.  

 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu der vorge-
blichen Diskriminierung durch dieses Infoheft sa-
gen, was eben in den Redebeiträgen gesagt wur-
de. Ich sehe das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht 
so, sondern ich sehe in diesem Heft eher eine in-
dividuelle Hilfestellung für Betroffene und deren El-
tern zur Orientierung, aber auch eine Informations-
quelle für potenzielle Arbeitgeber über die Mög-
lichkeiten der Berücksichtigung von Menschen mit 
Behinderungen in der Arbeitswelt und über die Hil-
festellungen, die die Gesellschaft dafür schon gibt. 
Insofern weise ich das namens der Koalitionsfrak-
tionen zurück.  

 

Herr Präsident, zusammengefasst: Den Ände-
rungsantrag der Fraktion der LINKEN lehnen wir 
ab. 

 

Punkt 1 des Änderungsantrags der Fraktion der 
GRÜNEN bitte ich in folgender modifizierter Fas-
sung zu übernehmen:  

 

„In Nr. 1a werden nach den Worten ‘beruf-
liche Orientierung’ die Worte ‘und § 34 
SGB IX in Bezug auf Ausbildungszuschüs-
se’ eingefügt.“ 

 

Punkt 2 des Änderungsantrags, der mit den Wor-
ten beginnt „Die folgende neue Nr. 5 wird ange-
fügt …“, wird in unveränderter Fassung zuge-
stimmt.  

 

Ich bitte Sie, unserem Antrag und den Modifizie-
rungen zuzustimmen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Herrn 
Weigelt, CDU) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Frau Kollegin Dr. Späthe. Es gibt ei-
ne Anfrage der Kollegin Zoschke. Möchten Sie sie 
beantworten? - Frau Abgeordnete Zoschke, bitte. 

 
 

Frau Zoschke (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrte Kollegin Dr. Späthe,  
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Frau Dr. Späthe (SPD): 

 

Frau Zoschke.  

 
 

Frau Zoschke (DIE LINKE): 

 

ich wollte nur wissen, ob wir uns vielleicht tat-
sächlich etwas missverstehen. Sie haben auf den 
Punkt 2 unseres Änderungsantrags reflektiert und 
lehnen das zu erarbeitende Konzept ab. Das ha-
ben wir von Ihrem Antrag übernommen. Das Ein-
zige, was wir daran ergänzt haben, sind die an der 
Erarbeitung dieses Konzepts Beteiligten. 

 

(Frau Dr. Späthe, SPD, schüttelt den Kopf) 

 

- Doch. - Ich würde Sie einfach bitten, es noch 
einmal zu lesen, weil es den Kreis derer, die an 
einem solchen Konzept mitarbeiten, tatsächlich 
erweitert und zum Beispiel auch die Sicht von 
Eltern mit einbringen soll. 

 
 

Frau Dr. Späthe (SPD): 

 

Ich habe ein weiteres Konzept zu unserem Kon-
zept abgelehnt und ich habe zum Beispiel die Er-
weiterung des Beratungskreises auf den Behinder-
tenbeirat und auf den Behindertenbeauftragten 
abgelehnt, wie es bei Ihnen gefordert wird, weil der 
Behindertenbeauftragte des Landes der Vorsitzen-
de des Behindertenbeirats ist. 

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Weitere Nachfragen sehe ich nicht. 
Dann können wir die Aussprache zu den vorlie-
genden Anträgen abschließen und in das Abstim-
mungsverfahren eintreten. 

 

Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag der 
Fraktion DIE LINKE abstimmen. Dieser liegt Ihnen 
in der Drs. 6/4215 vor. Wer diesem Änderungs-
antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das sind die Fraktion DIE LINKE 
und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer 
stimmt dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktio-
nen. Damit ist der Antrag abgelehnt worden. 

 

Ich lasse nunmehr über den Änderungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abstimmen. 
Er liegt Ihnen in der Drs. 6/4211 vor. Für die an-
tragstellenden Fraktionen der CDU und der SPD 
hat Kollegin Zoschke mitgeteilt - -  

 

(Frau Niestädt, SPD: Nein, Späthe!) 

 

- Entschuldigung. Das wäre jetzt auch tatsächlich 
eine andere Koalition. - Kollegin Dr. Späthe hat 
mitgeteilt, dass aus dem Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Punkt 1 in modifizier-
ter Fassung übernommen werden soll; der Ur-
sprungsantrag verändert sich somit hin zu folgen-
dem Wortlaut:  

 

„Der Landtag bittet die Landesregierung, 

1. in den Ausschüssen für Arbeit und So-
ziales sowie für Bildung und Kultur zu 
berichten,  

 

a) inwiefern § 33 SGB IX in Bezug auf die 
berufliche Orientierung in Sachsen-An-
halt und § 34 SGB IX in Bezug auf Aus-
bildungszuschüsse umgesetzt wird.“ 

 

Wer dieser Änderung des Ursprungsantrags zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Ich sehe Zustimmung bei allen Fraktio-
nen im Haus. Möchte jemand dagegen stimmen? 
- Niemand. Möchte sich jemand der Stimme ent-
halten? - Auch nicht. Damit wurde diesem Punkt 
zugestimmt.  

 

Dann sollte dem Punkt 2 des Änderungsantrags 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zuge-
stimmt werden, der den Ursprungsantrag entspre-
chend ergänzen soll. Muss ich Punkt 2 vorlesen? 

 

(Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE, schüttelt 
den Kopf) 

 

Ich sehe Kopfschütteln; nein. Dann: Wer dem zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzei-
chen. - Ich sehe Zustimmung bei allen Fraktionen. 
Damit wurde diesem Punkt zugestimmt.  

 

Dann möchte ich jetzt noch einmal um das Ein-
verständnis darum werben, dass der Änderungs-
antrag damit sozusagen durch Zustimmung erle-
digt wäre. 

 

(Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE, nickt mit 
dem Kopf) 

 

- Ich sehe das durch Kopfnicken bei der antrag-
stellenden Fraktion bestätigt. 

 

Ich lasse nunmehr über den so geänderten Ur-
sprungsantrag der Fraktionen der CDU und der 
SPD in Drs. 6/4202 abstimmen. Wer dem so ge-
änderten Antrag zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Kartenzeichen. - Ich sehe Zustimmung bei 
allen Fraktionen. Möchte jemand dagegen stim-
men? - Das sehe ich nicht. Möchte sich jemand 
der Stimme enthalten? - Bei einer Stimmenthal-
tung und mit großer Stimmenmehrheit ist dem An-
trag in der geänderten Fassung zugestimmt wor-
den. Damit ist der Tagesordnungspunkt erledigt. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir fahren in 
der Tagesordnung fort. Ich rufe Tagesordnungs-
punkt 6 auf: 

 
 
 

Beratung 

 

Kein Flickenteppich in Deutschland beim Gen-
technik-Ausstieg 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 
6/4194 
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Alternativantrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 
6/4218 

 
 
 

Einbringerin ist Frau Frederking. Sie steht schon 
am Pult. Sie hat das Wort. 

 

 

Frau Frederking (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Gentechnik auf dem Acker 
ist nach wie vor nicht gewollt. Die Menschen wol-
len keine gentechnisch veränderten Pflanzen es-
sen. 

 

(Herr Scheurell, CDU: Das stimmt!) 

 

Auch gentechnisch verändertes Billigfutter wird ab-
gelehnt. 

 

(Herr Scheurell, CDU: Das stimmt auch!) 

 

Große Handelsketten fordern von ihren Lieferanten 
tierische Produkte mit gentechnikfreiem Sojafutter. 

 

(Zustimmung von Herrn Scheurell, CDU) 

 

Große Molkereien setzen keine Milch mehr ein, 
wenn die Kühe mit gentechnisch veränderten 
Pflanzen gefüttert wurden, und auch immer mehr 
Eierproduzenten sagen zu, gentechnikfrei produ-
zieren zu wollen. 

 

(Herr Scheurell, CDU: Deswegen kaufen wir 
Landliebe!) 

 

Wir haben zurzeit die gute Situation, dass in 
Deutschland keine gentechnisch veränderten 
Pflanzen angebaut werden dürfen. Das ist deshalb 
gut, weil so die Verbraucherinnen und Verbraucher 
geschützt werden. Das ist deshalb gut, weil so 
die Landwirtschaft geschützt wird, weil sie keine 
Verunreinigungen befürchten muss und es nicht zu 
einem Einbruch beim Verkauf ihrer Waren kommt. 
Das ist deshalb gut, weil dann auch keine umfang-
reichen, aufwändigen und teuren Analysen erfor-
derlich sind.  

 

Alles zusammen: Gentechnik auf dem Acker ist 
kein Zukunftsmodell. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Nach vier Jahren grüner Beharrlichkeit sollte das 
Hohe Haus diese Fakten endlich anerkennen und 
sich zur gentechnikfreien Landwirtschaft in 
Deutschland bekennen. 

 

Seit März eröffnet die EU den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, den Anbau von gentechnisch ver-
änderten Organismen - abgekürzt: GVO - in ihrem 
Hoheitsgebiet zu beschränken oder zu untersagen. 
Sobald für ein GVO eine Zulassung auf EU-Ebene 
erfolgt ist, können die Nationalstaaten aktiv werden 
und haben zwei Optionen, um den Anbau zu ver-
hindern. Sie können entweder den Hersteller bit-
ten, die Zulassung für das Staatsgebiet zurück-

zunehmen. Ob das klappt, ist allerdings fraglich. 
Oder sie verbieten oder beschränken den Anbau 
unter Angabe von sogenannten zwingenden Grün-
den. Diese beiden Optionen in der EU-Richtlinie 
müssen nun in nationales Recht umgesetzt wer-
den.  

 

Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt hat am 
4. Juni 2015 einen Entwurf zum Gentechnikgesetz 
vorgelegt, der die Landesregierungen ermächtigt, 
Beschränkungen oder Verbote zu erlassen. 

 

Nur wenn bestimmte Gründe für das gesamte 
Bundesgebiet zutreffen, kann die Bundesregierung 
Anbaubeschränkungen oder -verbote erlassen. 
Das sind keine klaren Zuständigkeiten. Die Bun-
desländer werden immer beim Bund die Verant-
wortung sehen, und der Bund seinerseits wird ver-
suchen, sich aus der Verantwortung zu stehlen, 
und begründen, dass dieser oder jener Grund für 
das gesamte Bundesgebiet gar nicht zutreffen 
kann. 

 

Es ist also ein Hin und Her. In diesem Hin und Her 
soll ein 20-köpfiger Anbauausschuss aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der Bundesministerien und 
aus den Ländern helfen. Die Mitglieder dieses An-
bauausschusses sollen zu jeder Pflanze im Einzel-
fall Stellung beziehen und darlegen, welche zwin-
genden Gründe für ein Verbot sprechen und ob ei-
ne nationale oder regionale Umsetzung empfohlen 
wird. 

 

Da Bund und Länder ihre Zuständigkeit wie eine 
heiße Kartoffel von sich weisen werden, darf auch 
angezweifelt werden, dass der Anbauausschuss 
das Chaos tatsächlich beseitigen wird. 

 

Minister Schmidt will es sich leicht machen und 
den Bundesländern die Aufgabe aufbürden, An-
bauverbote zu begründen. Nach Schmidts Inten-
tion sind die Bundesländer in erster Linie gefordert. 
Das kann überhaupt nicht sinnvoll sein; denn im 
schlimmsten Fall machen sich dann 16 Bundes-
länder auf den Weg, um Verbotsgründe wasser-
dicht zu bekommen. Die Hürden für rechtssichere 
Begründungen, die vor Gericht Bestand haben 
müssen, sind unheimlich hoch. 

 

Das stellt unglaubliche Anforderungen an die Bun-
desländer. Vermutlich bedeutet das auch eine 
Überforderung der Bundesländer. Die Bundeslän-
der müssen zudem mit möglichen Klagen der Gen-
technikkonzerne rechnen und müssen dann auch 
noch die Kosten für die Verfahren tragen. 

 

Zudem würde die Rechtsunsicherheit allein schon 
deshalb steigen, weil die Gentechnik-Pflanzenher-
steller gerade die unterschiedlichen Verbotsgründe 
der Bundesländer als Argument für ihre Klagen 
heranziehen könnten. Sie könnten Widersprüch-
lichkeiten feststellen und gerade damit ihre Klagen 
begründen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir 
widerspruchsfreie Begründungen bekommen. Des-
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halb sollte das einheitlich von der Bundesebene 
aus gemacht werden. 

 

Es gibt vier Gutachten, die inzwischen klargestellt 
haben, dass eine bundesweite Verbotsumsetzung 
eine größere Rechtssicherheit als unterschiedliche 
Regelungen in jedem Bundesland bedeutet. 

 

Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt sieht das 
anders und bemüht seinerseits zwei Gutachten. 
- So steht es jetzt 4 : 2 in der Gutachtenschlacht 
und Schmidt sollte sich nicht länger den schlag-
kräftigsten Argumenten verschließen. 

 

Eine unterschiedliche Handhabung in den Bundes-
ländern würde die Gefahr der Einschleppung und 
unkontrollierten Verbreitung von GVO begünsti-
gen. Das würde zwangsläufig zu einem Flicken-
teppich mit Gebieten mit und ohne Gentechnik-
anbau führen. Dieser Flickenteppich muss durch 
eine bundeseinheitliche Regelung unbedingt ver-
hindert werden. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Genau deshalb hatten sich bereits im Septem-
ber 2014 alle Agrarministerinnen und -minister der 
Bundesländer, also auch Herr Minister Dr. Aei-
kens, für ein nationales Anbauverbot ausgespro-
chen. Damit die Landesregierung nicht hinter diese 
Position zurückfällt, müssen wir heute einen ent-
sprechenden Beschluss fassen. 

 

Die Landesregierung wäre dann in der Pflicht, 
Bundesminister Schmidt dahin zu treiben, dass 
das Gentechnikgesetz die Anwendung der in der 
EU vereinbarten Ausstiegsklausel, der sogenann-
ten Opt-out-Regelung, durch den Bund vorsieht. 

 

In der nächsten Woche findet die Sitzung des 
Bundesrates statt. Die Länder mit grüner Beteili-
gung und unter Federführung von Rheinland-Pfalz 
werden am 10. Juli 2015 einen entsprechenden 
Gesetzentwurf in den Bundesrat einbringen. Sach-
sen-Anhalt sollte diese Initiative unterstützen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Gentechnikfreiheit ist ein Standortfaktor, da Land-
wirtschaft und Lebensmittelwirtschaft keine Ein-
bußen durch Verunreinigungen befürchten müs-
sen. 

 

(Zustimmung von Herrn Herbst, GRÜNE) 

 

Unsere Landwirtschaft - egal ob konventionell oder 
ökologisch - muss vor Verunreinigungen durch 
GVO geschützt werden. Daher ist der dritte Punkt 
in unserem Antrag nur folgerichtig, nämlich unsere 
Forderung, die Ausstiegsklausel anzuwenden und 
von der Verbotsmöglichkeit tatsächlich Gebrauch 
zu machen, sobald die gesetzliche Grundlage im 
Gentechnikgesetz geschaffen ist.  

 

Einige GVO befinden sich in der Zulassungspipe-
line der EU. Bei Mais 1507 fehlt zum Beispiel nur 

noch die förmliche Zulassung. Es steht also zu 
befürchten, dass dieser Mais bereits im Früh-
jahr 2016 angebaut werden könnte. Deshalb müs-
sen wir wachsam sein und uns bereits jetzt dazu 
entscheiden, für alle zugelassenen GVO auch An-
bauverbote zu erlassen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Wenn wir keine Agrogentechnik wollten, dann soll-
ten GVO auch am besten gar nicht zugelassen 
werden. Aus diesem Grund hatten wir GRÜNEN 
bereits im letzten Jahr anlässlich der Entschei-
dung um Mais 1507 die Bundesregierung aufge-
fordert, auf EU-Ebene gegen diese Zulassung zu 
stimmen.  

 

Aber da es schwer ist, eine qualifizierte Mehrheit 
unter den EU-Staaten zu erreichen, müssen wir 
jetzt noch einen weiteren Schritt nach vorn gehen. 
Es ist sehr wichtig, dass die Zulassungsverfahren 
auf EU-Ebene überprüft und so geregelt werden, 
dass eine verschärfte, umfassende und von Indus-
trieeinflüssen unabhängige Risikobewertung auf 
der Basis unabhängiger Risikostudien gewährleis-
tet wird 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Lassen Sie uns deshalb ganz klare Kante zeigen 
gegen Agrogentechnik und für ein einheitliches 
und rigoroses Anbauverbot für Genpflanzen auf 
Bundesebene. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank, Frau Kollegin Frederking. Frau Kolle-
gin, der Kollege Lange würde Sie gern etwas fra-
gen. Wie ich Sie kenne, antworten Sie auch gern. 
- Herr Lange. 

 

 

Herr Lange (DIE LINKE):  

 

Frau Frederking ich verstehe Sie in Bezug auf 
Mais 1507 sofort, eine Sorte, die nach Methoden 
aus den 90er- und 2000er-Jahren hergestellt wur-
de. Mittlerweile gibt es aber andere gentechnische 
Methoden, zu denen ich Sie gern etwas fragen 
möchte.  

 

Wie beurteilen Sie punktgenaue gentechnische 
Verfahren wie CRISPR, die Eigenschaften von 
Pflanzen herbeiführen, wie sie auch in der her-
kömmlichen Züchtung auftreten können, allerdings 
in einer herkömmlichen Züchtung einen hohen 
Aufwand benötigen? - Diese Pflanzen sind nicht 
mehr unterscheidbar von einer Pflanze, die über 
sogenannte natürliche Züchtungsverfahren herge-
stellt wurden. Wäre es nicht wichtiger, die einzel-
nen Pflanzen zu beurteilen, als eine ganze Tech-
nologie infrage zu stellen? 
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Frau Frederking (GRÜNE):  

 

Die EU hat uns, den Nationalstaaten, die Möglich-
keit gegeben, auch Anbauverbote auszusprechen. 
Das steht in der EU-Richtlinie. Jetzt geht es da-
rum, diese EU-Richtlinie in nationales Recht um-
zusetzen. Es ist jetzt die Aufgabenstellung, Mög-
lichkeiten zu schaffen und Verantwortlichkeiten 
bzw. Zuständigkeiten festzulegen. 

 

Das Gentechnikgesetz führt die einzelnen Gründe 
für die Anbauverbote an. Man kann nicht mit einem 
Federstrich sagen, wir verbieten das jetzt, sondern 
dafür sind zwingende Gründe erforderlich. Diese 
Gründe müssen durchdekliniert werden. 

 

Ich habe mir die Gründe einmal angeschaut. Sie 
sind relativ unspezifisch. Die Rede ist von sozio-
ökonomischen Gründen und Umweltgesichtspunk-
ten. Weiterhin soll die Agrarstruktur berücksichtigt 
werden. Bei diesen ganzen Gründen muss man 
dann schauen, wie man die einzelnen, wie Sie sa-
gen, punktgenauen Methoden, anwendet. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank. - Jetzt begrüßen wir ganz herzlich 
Schülerinnen und Schüler des Jahn-Gymnasiums 
aus Salzwedel. Herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Für die Landesregierung hat jetzt Herr Minister 
Dr. Aeikens das Wort. Bitte schön, Herr Minister. 

 

 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Mit dem Opt-out-Verfahren 
bietet die EU erstmalig ihren Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, den Freilandanbau von GVO-Sorten 
nicht nur über naturwissenschaftliche, sondern 
auch über gesellschaftliche Argumente zu regeln. 
Die Umsetzung dieses Opt-out-Verfahrens befin-
det sich in Deutschland derzeit noch im Abstim-
mungsprozess. Es liegt noch nicht einmal ein Re-
ferentenentwurf vor. 

 

Der Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geht 
dagegen über die notwendige Abstimmung zur 
Umsetzung des Opt-out-Verfahrens hinaus. Er 
lässt sich in drei Teile gliedern. 

 

Erstens. Der Landtag möge sich zur gentechnik-
freien Landwirtschaft in Deutschland bekennen. 

 

Zweitens. Der Landtag soll die Landesregierung 
bitten, sich mithilfe der Ausstiegsklausel für ein 
rechtssicheres Verbot von gentechnisch veränder-
ten Organismen einzusetzen. Mithin soll der Bund 
das bundesweite Anbauverbot für alle in der EU 
zugelassenen GVO erlassen. 

 

Drittens. Des Weiteren soll das Zulassungsverfah-
ren auf EU-Ebene überprüft und so geregelt wer-

den, dass eine verschärfte, umfassende und von 
Industrieeinflüssen unabhängige Risikobewertung 
auf der Basis unabhängiger Risikostudien gewähr-
leistet wird. 

 

Aus meiner Sicht muss man zu Punkt 1 sagen: 
Das ist Illusion. Auch mit einem generellen Verbot 
in Deutschland und insbesondere für Sachsen-
Anhalt lässt sich die weltweite Entwicklung der 
Gentechnik nicht aufhalten. Die Mehrzahl unserer 
Nutztiere wird mit gentechnisch verändertem Soja 
gefüttert. Gentechnisch veränderte Substanzen 
finden Verwendung in der Lebensmittelherstellung. 
Leider weiß das der Verbraucher meist nicht. Wir 
sollten uns gemeinsam, Frau Frederking, für eine 
verbesserte Kennzeichnung unserer Lebensmittel 
einsetzen. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Hinsichtlich des Punktes 2 des Antrages muss 
man sich das Opt-out-Verfahren genauer an-
schauen. Wenn neben den naturwissenschaftlich 
durch die European Food Safety Authority (EFSA) 
begründeten Pro und Kontra des Anbaus noch 
weitere weiche Faktoren bei der Zulassung eine 
Rolle spielen und wenn in bestimmten Regionen 
der Anbau der Bevölkerung nicht zu vermitteln ist, 
kann und muss das Opt-out-Verfahren gewählt 
werden. 

 

Hierbei ist allerdings eine Vielzahl von rechtlichen 
Vorschriften zu beachten, um ein einheitliches Ver-
fahren zu gewährleisten. Die Bundesländer haben 
sich in Beschlüssen des Bundesrates und der 
Ministerkonferenzen für eine bundeseinheitliche 
Regelung ausgesprochen, das heißt ein Opt-out-
Verfahren unter der Federführung der Bundes-
regierung. 

 

Die EU gibt den Handlungsrahmen für das Opt-
out-Verfahren vor. Dieses Verfahren ist nun einmal 
ein Verfahren für den Einzelfall und kein genereller 
Ausschlussgrund für den Anbau von GVO-Sorten.  

 

Wer also die Opt-out-Regelung nutzen will, um 
quasi durch die Hintertür ein deutschlandweites 
Gentechnikverbot zu erreichen, der dürfte schei-
tern, da hierfür die juristischen Grundlagen fehlen. 

 

Mit dem dritten Punkt Ihres Antrages habe ich ein 
besonderes Problem. Sie unterstellen, dass die 
EFSA, die Europan Food Safety Authority, der ver-
längerte Arm der Saatzuchtfirmen ist, und fordern 
daher eine verschärfte, umfassende und von In-
dustrieeinflüssen unabhängige Risikobewertung 
auf der Basis unabhängiger Risikostudien. Wie 
dies ausgestaltet werden soll, verschweigen Sie. 

 

Frau Frederking, mich stört diese Abqualifizierung 
eines anerkannten Gremiums.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Die wissenschaftlichen Gremien der EFSA setzen 
sich aus unabhängigen Wissenschaftlerinnen und 
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Wissenschaftlern zusammen, die an Universitäten, 
Forschungseinrichtungen und nationalen Lebens-
mittelsicherheitsbehörden tätig sind. Meinem Haus 
liegen keine belastbaren Hinweise darauf vor, dass 
die Entscheidungen und Bewertungen dieser Ex-
pertengremien interessengeleitet sind. 

 

Zusammenfassend möchte ich sagen: Einem Teil 
Ihres Antrages kann ich folgen. Für die anderen 
Teile stellen die Regierungsfraktionen einen eige-
nen Antrag zur Sache.  

 

Es ist entscheidend, dass das Opt-out-Verfahren 
mit dem EU-Recht kompatibel gestaltet wird und 
die weichen Ausschlussgründe des Verfahrens 
bundeseinheitlich und gerichtsfest ausgestaltet 
werden. Eine Symbol-Politik nützt der Sache und 
insbesondere dem Verbraucher nicht. - Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 
SPD) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Die vereinbarte Fünf-
minutendebatte eröffnet der Kollege Barth. Bitte 
schön, Herr Abgeordneter. 

 
 

Herr Barth (SPD): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Das ist heute nicht das erste Mal, dass wir 
uns mit diesem Thema befassen. Aber ich denke, 
in Anbetracht der Zustände - ich bezeichne es 
einmal so - auf der Bundesebene ist es notwendig, 
dass wir uns hierzu positionieren.  

 

Ich denke, im Parlament sind wir uns generell dar-
über einig, dass von der Ausstiegsklausel zum 
Anbau von transgenen Pflanzen auf der Bundes-
ebene Gebrauch gemacht werden muss. Der Weg 
dahin wird sicherlich unterschiedlich sein; der 
Minister und auch Frau Frederking wiesen darauf 
hin. 

 

Ich will kurz aus dem Koalitionsvertrag zwischen 
der CDU/CSU und der SPD zitieren:  

 

„Wir erkennen die Vorbehalte des Großteils 
der Bevölkerung gegenüber der grünen 
Gentechnik an.“ 

 

Für mich heißt das, wir akzeptieren, dass der An-
bau von GVO in Deutschland nicht gewollt ist. Fol-
gerichtig sollte der Bundeslandwirtschaftsminister 
Schmidt selbst die Initiative ergreifen und das recht 
schnell; denn die Zeit drängt.  

 

Entsprechend dem Zweiphasenmodell der EU ha-
ben wir bis zum 3. Oktober 2015 die Möglichkeit, 
zu acht genehmigungsreifen Anträgen der EU ein-
fach mitzuteilen, dass wir in Deutschland keinen 
GVO-Anbau möchten. Dann wäre das so zu ent-
scheiden und auch nicht anfechtbar. Lassen wir 
diese Zeit allerdings verstreichen, so wäre danach 

ein Verbot nur noch nach Abwägung von allen 
möglichen Interessen machbar und das Verbot 
könnte beklagt werden. Ich denke, wir sind uns 
darüber einig, dass das nicht gewollt sein kann. 

 

(Zustimmung bei der SPD)  

 

Meine Damen und Herren! Die vom Bundesland-
wirtschaftsminister Schmidt angeführten Argumen-
te für eine Verlagerung der Entscheidungskompe-
tenz auf die Länder halten wir für vorgeschoben. 
Unterschiedliche Agrarbetriebsstrukturen und An-
baubedingungen sowie einen starken regionalen 
oder lokalen Bezug als Argument zu nennen, kön-
nen wir bei GVO nicht nachvollziehen. Gerade die 
Probleme, die transgene Pflanzen bei Nachbar-
betrieben verursachen können, sind wohl weitest-
gehend unabhängig davon. 

 

Eine Zuständigkeit der Länder würde zudem be-
deuten, dass jedes Anbauverbot mit erheblichen 
Kosten verbunden wäre, um die notwendige 
Rechtssicherheit herzustellen. Frau Frederking 
wies schon darauf hin. Auch würden wir riskieren, 
dass einzelne Länder von den Herstellern verklagt 
werden, was auch zu erheblichen Kosten führen 
kann. Außerdem wäre es auch so, dass sich, je 
unterschiedlicher die Länder agieren und je unter-
schiedlicher die Verbotsgründe sind, umso mehr 
Angriffsflächen für Klagen bieten. Es gibt also viele 
gute Gründe für eine bundesweite Umsetzung der 
Ausschlussklausel.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die re-
gierungstragenden Fraktionen haben sich in ihrem 
Alternativantrag auf die Kernaussage beschränkt. 
Sicherlich hätten wir als SPD-Fraktion dem Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zustim-
men können, wie es in Schleswig-Holstein ge-
schehen ist. Das geht aber in unserer Koalition 
nun mal nicht. Eine Ausschussüberweisung hätte 
uns in der Sache auch nicht weiter gebracht, weil 
die Zeit drängt - ich wies darauf hin - und wir eine 
schnelle Lösung brauchen.  

 

Insofern möchte ich noch einmal bekräftigen, dass 
die SPD den Anbau von GVO in Sachsen-Anhalt 
ablehnt, und bitte um Zustimmung zu unserem Al-
ternativantrag. - Ich danke für Ihre Aufmerksam-
keit.  

 

(Zustimmung bei der SPD)  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Kollege Barth. - Für die Fraktion 
DIE LINKE spricht jetzt Frau Kollegin Hunger. 

 
 

Frau Hunger (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Viele 
Umfragestatistiken belegen, dass Argrogentechnik 
in Deutschland auf wenig Zustimmung stößt. Die 
große Mehrheit lehnt gentechnisch veränderte 
Pflanzen ab. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es 
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gibt ethische und gesundheitliche Bedenken. Na-
turschützer sehen die biologische Vielfalt gefähr-
det. DIE LINKE hat immer wieder die zunehmende 
Macht der Konzerne über das, was auf unseren 
Tellern landet, thematisiert und die Wahlfreiheit für 
die Verbraucher eingefordert. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

In anderen Ländern wird Agrogentechnik weniger 
kritisch gesehen. Seit etwa fünf Jahren versucht 
man deshalb, einen Kompromiss in der europäi-
schen Gesetzgebung zu finden, der den Ländern 
Anbauverbote ermöglichen soll. Unter maßgeb-
licher Beteiligung des Europaparlaments liegt nun 
seit Ende 2014 ein Vorschlag zur Richtlinienände-
rung vor, in dem das Recht der Länder auf Anbau-
verbote festgeschrieben ist. Es bleibt zu hoffen, 
dass Brüssel damit nicht die Erwartung hegt, dass 
nun die Zulassungsverfahren beschleunigt werden 
könnten, da ja eine nationale Ausstiegsklausel be-
stehe.  

 

Die Bundesregierung bereitet zurzeit die Umset-
zung dieser Änderung in deutsches Recht vor. 
Darüber ist von anderen schon berichtet worden. 
In der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag in der Drs. 18/3737 vom 
Januar 2015 gibt sie an, sie prüfe noch, ob sie ein 
bundesweites oder länderspezifisches Anbauver-
bot vorschlage. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich 
aber, wie es der Herr Minister bereits ausführte, 
sowohl die Agrar- als auch die Umweltministerkon-
ferenz klar und ausdrücklich für eine bundesweite 
Lösung ausgesprochen.  

 

Die Bundesregierung ist hierbei also offensichtlich 
auf dem Wege, gegen die Interessen der Bundes-
länder handeln zu wollen und damit den nationalen 
Flickenteppich zuzulassen. Deshalb würde ich 
dem im Antrag formulierten Auftrag an die Landes-
regierung, sich weiter für die bundesweite Verbots-
regelung einzusetzen, zustimmen.  

 

Es ist doch bekannt, dass nur möglichst groß-
flächige Anbauverbote für gentechnikfreie Land-
wirtschaft und Imkerei die hohen Kosten zum 
Schutz vor Verunreinigung bei Ernte, Transport, 
Verarbeitung und Vermarktung zumindest minimie-
ren können. Die rechtliche Zersplitterung dürfte 
neben anderen Klagegründen im Falle des Wirk-
samwerdens von TTIP das Einfallstor für Klagen 
weiter öffnen. Immerhin wäre damit die 16-fache 
Hoffnung auf Erfolg gegeben.  

 

Meine Zustimmung findet auch der im letzten Ab-
satz des Antrages geforderte Einsatz für eine bes-
sere Risikobewertung im Zulassungsverfahren. Wir 
brauchen mehr vorsorgende, begleitende und kon-
trollierende Technikbewertungs- und Sicherheits-
forschung, die unabhängig nur als öffentliche For-
schung geleistet werden kann.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

Der Antwort auf die Kleine Anfrage, die ich bereits 
ansprach, konnte ich entnehmen, dass im Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
im Jahr 2015 gar kein Projekt zur Überwachung 
oder Erforschung von Gentechnikproblemen ge-
plant ist. Im Bundesumweltministerium sind zu-
mindest zwei Projekte geplant. Ich meine, das 
reicht nicht aus.  

 

Lassen Sie Sie mich zum ersten Satz Ihres An-
trages noch etwas sagen. Diese Formulierung hat 
für mich etwas von „Basta“ - damit wollen wir 
nichts mehr zu tun haben; darum kümmern wir 
uns nicht mehr. Gentechnik ist eine Risikotech-
nologie. Es geht dabei wirklich um viel, um mög-
liche irreversible Schäden an Umwelt und Ge-
sundheit.  

 

Deshalb brauchen wir viel mehr Diskussionen in 
der Gesellschaft, und nicht nur in Sachverständi-
gengremien, wie wir mit diesen Risiken umgehen 
wollen. Menschen brauchen Informationen und Bil-
dungsangebote, um sachkundig entscheiden zu 
können und nicht in Technologiefeindlichkeit, Ma-
schinenstürmerei oder unbedarfte bedingungslose 
Befürwortung getrieben zu werden. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Diese Informationen werden auch immer wichtiger, 
da sich die Methoden der Gentechnik stets ent-
wickeln. Mein Kollege hat vorhin gerade deutlich 
gemacht, dass viele gentechnische Veränderun-
gen gar nicht mehr als solche erkannt werden 
können. Die Gesetzgebung muss immer wieder 
aktualisiert werden.  

 

Eine umfassende Information, der Diskurs darüber 
und die Abwägung, wie man damit umgeht, ist in 
einer Gesellschaft, die durch Profitstreben und 
Verwertungsinteressen getrieben ist, nur durch 
außerparlamentarischen Druck, Öffentlichkeit und 
Bürgerbeteiligung durchsetzbar, und das auch nur 
begrenzt.  

 

Ich denke, dass viele deshalb auch in dieses „Bas-
ta“ fliehen, weil sie meinen, ihre Werte anders 
nicht schützen zu können. Ich finde das schade, 
weil ich meine, dass man damit auch die Diskus-
sion um die Chancen der Gentechnik abbricht. Ich 
kann es aber aus den vorher genannten Gründen 
des Nicht-gehört-, des Nicht-beachtet- und Nicht-
informiert-Werdens verstehen. Ich werde aus die-
sen Gründen ihrem Antrag zustimmen, auch weil 
ich als Kernpunkt das Bemühen um das bundes-
weite Anbauverbot sehe.  

 

Ich habe nur einen kleinen Änderungsantrag. In 
der Überschrift sollte zumindest die Agrogentech-
nik erwähnt werden; denn die anderen Bereiche 
haben wir heute gar nicht diskutiert.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  
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Dem Alternativantrag kann man natürlich auch zu-
stimmen. Es geht um diese Ausstiegsklausel als 
Kernpunkt; das ist kein Problem. - Danke.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Frau Kollegin Hunger. - Für die CDU-
Fraktion spricht jetzt Herr Geisthardt. Bitte, Herr 
Abgeordneter.  

 

 

Herr Geisthardt (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Ich musste an das schöne 
Lied „Alle Jahre wieder“ denken, als ich den Antrag 
gelesen habe. Andrea Nahles hätte vermutlich ge-
sungen, ich tue es nicht. 

 

Der Minister hat eigentlich recht deutlich gemacht, 
warum wir diesen Antrag, so wie er uns vorliegt, 
ablehnen müssen. Der Alternativantrag macht 
deutlich, dass ein Anbauverbot, sei es aufgrund 
der Bedenken der Bevölkerung, sei es aus ande-
ren Gründen, nur dann sinnvoll ist, wenn man es 
bundeseinheitlich einführt. Hier sage ich klar: Der 
Föderalismus - so lieb er mir ist - ist hier fehl am 
Platze, ist hier nur hinderlich.  

 

Nun zum Inhalt. Ich denke, wir sollten nicht dämo-
nisieren und Ängste schüren,  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

sondern wir sollten einfach auch einmal darüber 
reden, was der aktuelle Stand bei der grünen Gen-
technik ist. Aus der grünen Gentechnik hat sich 
Deutschland und auch vielfach die Europäische 
Union aus wirtschaftlicher Sicht zurückgezogen. 
Die Unternehmen sind weg. Sie sind aus Sachsen-
Anhalt weggegangen, sie sind aus großen Tei-
len Deutschlands weggegangen. Sie forschen jetzt 
in anderen Ländern. Es ist ein mächtiges For-
schungspotenzial verlorengegangen. Das ist ins-
besondere für uns sehr schade; denn die Züch-
tungsforschung hat in Sachsen-Anhalt eine lange 
Tradition. 

 

(Beifall bei der CDU - Herr Gürth, CDU: So 
ist es! Sehr richtig!) 

 

Seitdem im Jahr 2013 die Feldzerstörer die letzten 
Wissenschaftler sozusagen aus dem Lande ge-
trieben haben, ist die weltweit führende Stellung 
Sachsen-Anhalts auch beendet.  

 

(Zuruf von Herrn Scharf, CDU) 

 

Es heißt dann immer: Teufelszeug. Grüne Gen-
technik ist per se böse, nur rote und weiße Gen-
technik sind in Ordnung. Aber worin besteht denn 
der Unterschied? Gentechnik bei tierischen Lebe-
wesen ist okay, bei Pflanzen ist es nicht okay? 

Wir brauchen Insulin. Das stellen wir im Wesent-
lichen - - 

 

(Frau Frederking, GRÜNE: Das ist der Topf!) 

 

- Das ist doch völlig egal. Bei Pflanzen ist das für 
Sie offensichtlich ein Problem. Denken Sie einmal 
an die Diskussion um den Goldreis, der vielen 
Menschen hätte helfen können, der aber wegen 
sehr kurzsichtiger ideologischer Vorstellungen ver-
hindert worden ist.  

 

Sie sollten einfach einmal anerkennen, dass in der 
Natur eine ganze Menge an Genaustausch statt-
findet. Wir nutzen das in der Züchtungsforschung. 
Das eine ist gewollt, das andere ist eher zufällig. 
Aber im Prinzip ist es dasselbe. 

 

(Zuruf von Herrn Lange, DIE LINKE) 

 

- Herr Lange, lassen Sie es doch. Wir müssen uns 
doch einfach einmal mit den Realitäten beschäfti-
gen. Es darf doch nicht ignoriert werden, dass mitt-
lerweile auf etwa 13 % der gesamten Ackerbau-
fläche GVO angebaut werden. Erzählen Sie doch 
nicht, dass es möglich wäre, irgendwo eine Grenze 
zu errichten, durch die nichts heraus oder über die 
nichts herüber geht. Das geht nicht. 

 

Sagen Sie den Menschen einfach, dass in den 
Geldscheinen, in der Kleidung, in der Baumwolle 
GVO steckt. Ich möchte wirklich wissen, wer von 
uns ein GVO-freies Kleidungsstück trägt. Wer weiß 
denn oder wer sagt den Leuten, dass jeder Deut-
sche etwa 60 kg GVO über Futtermittelimporte aus 
dem Ausland verbraucht? Jeder von uns nimmt 
das Zeug auf. Wenn Sie das nicht wollen, dann 
müssen Sie das Lebensniveau senken und weni-
ger Fleisch und andere Produkte essen. Das müs-
sen Sie den Leuten aber auch sagen. 

 

(Zustimmung von Frau Frederking, GRÜNE 
- Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE: Genau!) 

 

Noch eines: Hier im Landtag sind Sie sehr dafür, 
dass wir GVO in Lebensmitteln kennzeichnen. Ma-
chen Sie es doch im Bund auch. Ich bin sehr dafür. 
Aber dann muss man auch zugeben, dass mindes-
tens zwei Drittel aller Lebensmittel in irgendeiner 
Weise mit GVO zu tun haben. Das muss man den 
Verbrauchern sagen. Ich habe nichts gegen eine 
Kennzeichnung. Ich denke, das würde zur Klarheit 
beitragen.  

 

Wenn Sie den Unterschied zwischen dem, was Sie 
vorgetragen haben, und dem, was die aktuelle 
Wissenschaft dazu sagt, wissen wollen, dann le-
sen Sie einmal nach, was Akademien wie bei-
spielsweise die Leopoldina dazu gesagt haben. 
Das lässt sich im Internet nachlesen. Dort heißt es, 
dass zur Versachlichung der Debatte bei der Ri-
sikobewertung neuer Pflanzenzüchtungen die Ei-
genschaften der Züchtungsprodukte und nicht die 
Methode betrachtet werden sollten.  
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Wenn Sorten nur wegen der Züchtungsmethode 
unter das Gentechnikgesetz fallen, wird das Ge-
setz falsch angewendet. Ökologische und gesund-
heitliche Risiken sind Fragen des Einzelfalles. 
Fortschritte in der molekularen Züchtung, zum Bei-
spiel die Kartoffel „Amflora“, ermöglichen eine ge-
zielte Ausrichtung in der Pflanzenzüchtung - Herr 
Lange hat es vorhin angesprochen - auch auf öko-
logisch orientierte und nachhaltige Landwirtschaft.  

 

Wenn wir uns hier die Dinge nicht wissenschaftlich 
anschauen, wenn wir in die Ideologie verfallen, 
dann verfallen wir in die Denkweise des Mittel-
alters, wo es einmal so schön hieß, dass die Philo-
sophie die Magd der Theologie ist. Ich möchte 
nicht die Wissenschaft als die Magd einer Ideolo-
gie haben. - In diesem Sinne vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Herr Kollege, der Kollege Tögel würde Sie gern 
etwas fragen. 

 
 

Herr Geisthardt (CDU): 

 

Selbstverständlich. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Dann tut er das jetzt. 

 
 

Herr Tögel (SPD): 

 

Lieber Kollege Geisthardt, vor einigen Tagen habe 
ich einen Artikel über die Verpachtung von kirch-
lichem Land in Sachsen-Anhalt und Thüringen 
durch die EKM gelesen. Sie haben vorhin das 
Thema Nutzung von gentechnisch veränderten 
Pflanzen auf Äckern angesprochen. Die Kirche ist 
ja einer der größten Landbesitzer in der Bundes-
republik und auch in Ostdeutschland, und eine Be-
dingung, eine Pacht zu vergeben, ist, dass die 
Pächter keine gentechnisch veränderten Pflanzen 
auf diesen kircheneigenen Ländereien anpflanzen. 
Wie beurteilen Sie denn als Mitglied einer christ-
lichen Partei das Vorgehen der Kirchen, die dies 
für ihre Pachtverträge ausdrücklich ausschließt? 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der LINKEN 
und bei den GRÜNEN) 

 
 

Herr Geisthardt (CDU):  

 

Wenn die Kirchen das tun, sind sie selbstverständ-
lich im Rahmen der Vertragsfreiheit frei, 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

und solange die Gerichte das akzeptieren, werde 
ich das genauso akzeptieren. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Herr Geisthardt, beantworten Sie auch noch die 
Frage von Herrn Gürth? 

Herr Geisthardt (CDU): 

 

Ja, selbstverständlich. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Sehr schön. 

 

 

Herr Gürth (CDU):  

 

Könnte es sein, dass die Entscheidungsgremien in 
den Kirchen erst dann diesen Beschluss gefasst 
haben, als schon klar war, dass ohnehin keiner der 
Landwirte, der von ihnen die Äcker pachtet, GVOs 
anbaut? 

 
 

Herr Geisthardt (CDU): 

 

Das kann ich nicht ausschließen. Die Diskussio-
nen, denke ich, ist auch in den Kirchen recht breit 
gestreut, und solange die Kirchgemeinden darüber 
selbständig entscheiden und sich nicht von einer 
zentralen Entscheidung ihrer Landeskirche abhän-
gig machen, halte ich das für gerechtfertigt. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Herr Tögel hat das Recht zur zweiten Frage. 

 

 

Herr Geisthardt (CDU): 

 

Vielleicht darf ich noch ergänzen, Herr Kollege Tö-
gel, bevor Sie die Frage stellen: Ich bin nicht Mit-
glied eines kirchlichen Entscheidungsgremiums 
und insofern sicherlich nicht der beste Zeuge für 
die Verfahrensweise dort. 

 
 

Herr Tögel (SPD): 

 

Ich will nur sagen, dass es da in den Landeskir-
chen unterschiedliche Verfahren gibt. In der Evan-
gelischen Kirche Mitteldeutschlands ist es so, dass 
das Landeskirchenamt im Einvernehmen mit den 
Gemeindekirchenräten die Entscheidung vorberei-
tet, aber dass der Vorschlag, an wen zu verpach-
ten ist, von der Zentralen Verwaltungsstelle der 
Landeskirche kommt. Das wird in der anhaltischen 
Kirche anders gehandhabt. Dort machen es die 
Gemeindekirchenräte separat. 

 

(Frau Weiss, CDU: Im Benehmen!) 

 

- Wie bitte? 

 

(Frau Weiss, CDU: Im Benehmen! - Weiterer 
Zuruf von Frau Weiss, CDU) 

 

- Im Benehmen, genau. Okay, ich korrigiere mich: 
im Benehmen. Insofern ist es hier tatsächlich eine 
zentrale Stelle, und es sind nicht die Gemeindekir-
chenräte, die in der Kirchenprovinz darüber ent-
scheiden. 

 

 

Herr Geisthardt (CDU): 

 

Das sehe ich etwas kritisch, aber da wir uns darauf 
geeinigt haben, dass wir eine bundeseinheitliche 
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Regelung haben wollen, sollen das die Kirchen in 
ihren Bereichen so regeln, wie sie das möchten. 
Ich denke, dazu haben sie das Recht. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank. - Nun hat für die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN Frau Frederking erneut das 
Wort. Bitte schön. 

 

(Zustimmung von den GRÜNEN) 

 

 

Frau Frederking (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Geist-
hardt, Sie fordern uns auf, uns mit den Realitäten 
zu beschäftigen. Ich möchte das gerne an Sie 
zurückgeben und Sie Ihrerseits auffordern, sich 
mit den Realitäten zu beschäftigen; und die Reali-
tät heißt: Gentechnik auf dem Acker ist nicht ge-
wollt. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Das wollen die Menschen nicht, deshalb ist es 
auch gut, wenn wir unsere Landwirtschaft und un-
sere Lebensmittelwirtschaft schützen, indem wir 
keine gentechnisch veränderten Pflanzen zulassen 
und anbauen. Das sind die Realitäten. Es sind 
knallharte ökonomische Gründe, die hier eine Rol-
le spielen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Sie fordern hier ständig, dass die Menschen wis-
sen müssen, was in den Produkten steckt, und 
keiner würde ihnen das sagen. Ja, gehen Sie 
doch los und sagen den Menschen das. Dann 
machen Sie sich doch auf den Weg! Wir ha-
ben schon entsprechende Anträge in den Landtag 
eingebracht, dass tierische Lebensmittel gekenn-
zeichnet werden, wenn die Tiere mit Gentechnik 
gefüttert wurden. Wer hat es denn wieder abge-
lehnt? 

 

(Frau Brakebusch, CDU: Aber Sie wollen es 
nicht, Frau Frederking!) 

 

- Selbstverständlich wollen wir das, und ich kann 
Herrn Minister Aeikens auch versprechen, dass wir 
mit ihm gemeinsam - es war ja Ihre Aufforderung - 
den Weg gehen und uns für eine bessere Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln einsetzen. Wir wol-
len eine Kennzeichnung, wenn Lebensmittel mit 
gentechnisch veränderten Pflanzen hergestellt 
wurden. Es geht darum, transparent darzustellen, 
wenn Agrogentechnik im Spiel ist, das heißt, Gen-
technik, die auf dem Acker stattfindet, Herr Geist-
hardt; denn gentechnisch veränderte Pflanzen auf 
dem Acker sind in der Umwelt und können sich 
auch weiter ausbreiten und zu Verunreinigungen 
auch auf benachbarten Äckern führen. 

Sie haben gefragt, was der Unterschied zur an-
deren Gentechnik sei. Gentechnik beispielsweise 
zur Herstellung von Enzymen, Aromen oder Medi-
kamenten findet in abgeschlossenen Behältern 
statt. Das heißt, diese gentechnisch veränderten 
Organismen können sich nicht unkontrolliert ver-
breiten. 

 

(Zuruf von Herrn Daldrup, CDU) 

 

Wenn dieser Einsatz gekennzeichnet werden soll, 
dann kann man das natürlich machen. Wir sind auf 
keinen Fall dagegen. Ich bin Herrn Minister Aei-
kens dankbar, dass er das heute anerkannt hat 
und sieht, dass wir nicht gegen eine Kennzeich-
nung sind.  

 

Aber eine solche Kennzeichnung darf nicht verall-
gemeinernd auf den Lebensmitteln stehen, bei-
spielsweise, indem nur geschrieben wird „Mit Gen-
technik hergestellt“ - das wäre ja inflationär; dann 
wüsste man nicht, was gemeint ist, und die Ver-
braucherinnen und Verbraucher würden nicht die 
Informationen bekommen, die sie für eine Kaufent-
scheidung brauchen -, sondern eine Kennzeich-
nung muss echte Transparenz schaffen. Deshalb 
muss ganz klar gekennzeichnet werden, wenn 
gentechnisch veränderte Pflanzen genutzt wurden, 
insbesondere wenn es sich um tierische Lebens-
mittel handelt und die Tiere mit diesen Pflanzen 
gefüttert wurden - 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

also eine differenzierte Kennzeichnung. Dann ge-
hen wir auch mit Ihnen gemeinsam den Weg für 
mehr Transparenz und eine bessere Kennzeich-
nung. 

 

Ich freue mich, dass sich das Parlament so klar 
zum nationalen Anbauverbot bekennt und Verant-
wortung für Gentechnikfreiheit auf deutschen und 
damit auch auf sachsen-anhaltischen Äckern über-
nimmt. Nur so kann die starke Landwirtschaft und 
die starke Lebensmittelwirtschaft, die wir in Sach-
sen-Anhalt haben, geschützt werden, weil sie kei-
ne Verunreinigungen und Ertragseinbußen fürch-
ten müssen.  

 

Das, Herr Geisthardt, sind auch die knallharten 
Realitäten. Fragen Sie einmal bei einer Mühle 
nach, die Getreide verarbeitet und weiterverkauft, 
wie aufwendig die Analysen sind und mit welchen 
Schäden sie zu rechnen hat bzw. bereits hatte 
- einige sind schon pleite gegangen -, wenn dort 
Verunreinigungen gefunden werden. 

 

Ich freue mich jedenfalls, dass ein nationales An-
bauverbot auf den Weg gebracht werden soll, zu 
dem sich der Landtag eindeutig bekannt hat. Mit 
diesem klaren Votum des Landtages muss die 
Landesregierung beim Bund dann auch auf natio-
nale Anbauverbote drängen. Ich bitte darum, dass 
die Landesregierung in der nächsten Woche im 
Bundesrat den Gesetzentwurf der grünen Bundes-
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länder für eine bundesweite Anbauregelung unter-
stützt. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Frau Frederking. Herr Scharf möchte 
Sie gern etwas fragen. Sie wollen ihm antworten?  

 
 

Frau Frederking (GRÜNE): 

 

Ja. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Wunderbar. Mal sehen, was er fragt. - Herr Scharf, 
machen Sie bitte das Mikrofon scharf bzw. schal-
ten Sie es bitte ein. 

 

(Heiterkeit) 

 
 

Herr Scharf (CDU): 

 

Frau Kollegin, ich wollte einmal auf ein Neben-
thema dieses Antrages zu sprechen kommen: die 
grüne Gentechnikforschung. Sie ist nicht Haupt-
gegenstand dieses Antrages, aber sie hängt un-
mittelbar damit zusammen. Nun muss ich zuge-
ben, dass es den GRÜNEN doch weitgehend ge-
lungen ist, aus dem Forschungsstandort Sachsen-
Anhalt die grüne Gentechnikforschung zu vertrei-
ben. Rechnen Sie sich das eigentlich als einen Er-
folg an? 

 

 

Frau Frederking (GRÜNE):  

 

Sie schreiben uns das zu, dass wir das zu verant-
worten haben? Das ist sehr freundlich. 

 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Wir haben jahrelang auf die Risiken aufmerksam 
gemacht, auch als wir in der außerparlamentari-
schen Opposition waren. Wir meinen, dass es 
sinnvoll ist, und wir hatten in der Tat auch schon 
andere Anträge, in denen es um Forschung ging, 
dass man sich alternativen Pflanzenforschungen 
widmen muss, da diese einfach eine viel bessere 
Zukunft haben. Damit schließe ich an das an, was 
ich vorhin bereits betont habe: Gentechnisch ver-
änderte Pflanzen sind nicht gewollt. 

 

(Zuruf von der CDU: Von wem?) 

 

Von daher macht es auch keinen Sinn, ihre Ent-
wicklung voranzutreiben. Gentechnisch veränderte 
Pflanzen werden - das kann ich vielleicht an dieser 
Stelle noch einmal sagen - ja in anderen Ländern 
angebaut, insbesondere in Nord- und Südamerika. 
Dort ist die Gentechnik bereits seit mehr als 
20 Jahren im Anbau, und all das, was die Gen-
technik versprochen hat, hat sie nicht gehalten. Sie 
hat also nichts zur Hungerbekämpfung beigetra-
gen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln hat 

sich nicht reduziert. Hitze-, salz- und trockentole-
rante Pflanzen wurden nicht entwickelt, und welt-
weit sind auch Kleinbauern und -bäuerinnen und 
landwirtschaftliche Betriebe von wenigen Saatgut-
konzernen abhängig. 

 

(Frau Weiss, CDU: Das ist doch keine Ant-
wort!) 

 

Meine Antwort lautet, um es noch einmal zusam-
menzufassen: Wir brauchen eine Pflanzenzüch-
tung, die zukunftsfähig ist. Dafür gibt es andere 
Methoden, und wir brauchen nicht die Gentechnik, 
um die Saatgutzüchtung voranzubringen. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Ja, und wir sind stolz 
darauf!) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Nun möchte Herr Rosmeisl Ihre Redezeit verlän-
gern. Bitte schön, Herr Rosmeisl. 

 
 

Herr Rosmeisl (CDU): 

 

Ich habe nur eine Verständnisfrage: Sie befürwor-
ten hier die normale, konventionelle Züchtung, 
wenn ich es richtig interpretiere. Aber ist die kon-
ventionelle Züchtung nicht auch Genmanipulation 
im weiteren Sinne? 

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Schick ihn in den 
Bio-Leistungskurs!) 

 

 

Frau Frederking (GRÜNE): 

 

Ja, ich glaube auch. - Bei der Gentechnik werden 
ja Gensequenzen richtig ausgeschnitten und mit 
Technik unter dem Mikroskop wieder eingesetzt, 
und bei der normalen Züchtung kreuzen sich die 
Pflanzen. Das ist ein natürlicher Prozess. Diesen 
bewerte ich hier auch gar nicht. Ich bewerte auch, 
anders als Herr Lange, der ja immer auf die Pro-
dukte schaut und sich Produktqualitäten anschau-
en will, nicht die Produktqualität. Das ist auch 
überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, was die 
Menschen wollen, was die Wirtschaft will, was 
tragfähig ist, was ökonomisch tragfähig ist und 
welche Effekte die Gentechnik weltweit hatte, und 
dazu muss man unter dem Strich sagen: Die wa-
ren nicht positiv. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Frau Frederking. - Nun Herr Lange. 
Oh, die Fachleute! 

 

(Zuruf von Herrn Lange, DIE LINKE) 

 

- Jetzt wollen Sie nicht? Okay. 

 

Damit kommen wir zum Abstimmungsverfahren. 
Ich frage als Erstes die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und schaue auch der Fraktionsvorsit-
zenden tief in die Augen, ob sie den Änderungs-
wunsch der Fraktion DIE LINKE zur Überschrift 
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„Kein Flickenteppich in Deutschland beim Agro-
gentechnik-Ausstieg“ abstimmungslos übernimmt. 

 

(Zustimmung von Frau Prof. Dr. Dalbert, 
GRÜNE) 

 

- Wunderbar. - Somit stimmen wir ab über den An-
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 
Drs. 6/4194 mit der Überschrift „Kein Flickentep-
pich in Deutschland beim Agrogentechnik- Aus-
stieg“. Wer stimmt dem zu? - Die Antragstellerin 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer 
stimmt dagegen? - Die Koalitionsfraktionen. 

 

Nun stimmen wir über den Alternativantrag von 
CDU und SPD, Drs. 6/4218, ab. Wer stimmt dem 
zu? - Logischerweise die Antragsteller und die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie große 
Teile der Fraktion DIE LINKE. 

 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

 

- Ja, das sehen wir gleich. Ich nehme es zurück, 
wenn ich es falsch gesehen habe. Wer stimmt da-
gegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Sehr gro-
ße Teile der Fraktion DIE LINKE - bei einer Enthal-
tung.  

 

Meine Damen und Herren! Damit haben wir den 
Tagesordnungspunkt 6 abgearbeitet. Wir sehen 
uns um 13 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen ein 
möglichst genfreies Mittagessen. 

 

Unterbrechung: 12 Uhr.  

 

Wiederbeginn: 13 Uhr. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Meine Damen und Herren! Ich rufe den Tages-
ordnungspunkt 7 auf: 

 
 
 

Beratung 

 

Zum Lehrkräftepersonal und zur Personalent-
wicklung an den allgemeinbildenden und den 
berufsbildenden öffentlichen Schulen im Land 
Sachsen-Anhalt 

 

Große Anfrage Fraktion CDU - Drs. 6/3945 

 

Antwort Landesregierung - Drs. 6/4122 

 
 
 

(Zurufe) 

 

- Der Minister fehlt, ja? 

 

(Herr Henke, DIE LINKE, meldet sich zu Wort) 

 

- Bitte. 

 
 

Herr Henke (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident, ich halte es für unumgänglich, 
dass sich der zuständige Minister im Raum befin-
det. Deshalb bitte ich darum, ihn zu zitieren.  

 

(Zustimmung bei allen Fraktionen) 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Man kann sich Ihrem Argument nicht entziehen. 
Bevor Herr Güssau mit seinem Redebeitrag be-
ginnt, werden wir das Zitieren zu einem Ende brin-
gen. Lassen Sie mich zuvor noch die Formalien 
abarbeiten: Im Vorfeld hat man sich auf die Debat-
tenstruktur D, also auf eine 45-Minuten-Debatte 
geeinigt. Es wurden folgende Redezeiten verein-
bart: DIE LINKE neun Minuten, SPD acht Minuten, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vier Minuten und CDU 
zwölf Minuten. 

 

Jetzt kommt der Punkt, an dem ich ins Stocken 
komme.  

 

(Herr Henke, DIE LINKE: Offenbar ist die 
Regierung in Gänze zurückgetreten!) 

 

- Mir ist dazu nichts bekannt. Ich sehe auch bei 
den Medien kein zustimmendes Nicken.  

 

(Unruhe)  

 

Ich habe die Mitarbeiterin schon loseilen sehen, 
um den Minister zu holen.  

 

(Zuruf: Im Zeitplan steht 13.05 Uhr!) 

 

- Ich hatte gesagt, um 13 Uhr geht es weiter. Das 
verschiebt sich manchmal ein bisschen nach vorn 
oder nach hinten. Es gilt, was hier vorn gesagt 
wird, da beißt die Maus keinen Faden ab.  

 

(Minister Herr Dorgerloh betritt den Plenar-
saal - Zurufe: Ah!) 

 

- Der Minister eilt. Wir fahren fort.  

 

Gemäß § 43 Abs. 6 der Geschäftsordnung des 
Landtages von Sachsen-Anhalt erteile ich zuerst 
der Fraktion der CDU das Wort. Es spricht für die 
Antragstellerin der Kollege Güssau. Herr Abgeord-
neter, Sie haben das Wort.  

 

(Herr Scharf, CDU: Es könnten durchaus 
noch ein paar mehr Minister kommen!)  

 

- Wenn Sie beantragen, dass die Minister zitiert 
werden sollen, dann wird das geschehen.  

 

(Frau Tiedge, DIE LINKE: Wir beantragen das!) 

 

- Dafür muss es eine Mehrheit geben.  

 

 

Herr Güssau (CDU): 

 

Ich stelle fest: Wir haben nicht nur Unterrichtsaus-
fall, wir haben auch einen Regierungsausfall.  

 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

 

Ich wusste nicht, dass unsere Große Anfrage so 
einschüchternd wirkt. Ich bin bereits jetzt darüber 
erstaunt, wer sich im Nachgang dieser Diskussion 
alles meldet, wenn ich sehe, wie wenige bei die-
sem sehr wichtigen Thema Lehrerpersonal und 
Unterrichtsausfall im Plenum sitzen.  

 

(Zustimmung) 
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Meine Damen und Herren! Ich werde mich jetzt 
auch etwas umstellen und meine Rede anders ge-
stalten. Es gab eine Kakofonie von Äußerungen 
der verschiedensten Akteure zu den Themen Lehr-
kräftepersonal, Personalentwicklung und den ent-
sprechenden Statistiken dazu. In zahlreichen Brie-
fen von Stadträten, in Petitionen von besorgten 
Bürgern, in Kritiken von unterschiedlichen Lehrer-
verbänden, auch von Parteien und natürlich Frak-
tionen sowie in der medialen Berichterstattung 
landauf und landab wurde dies deutlich.  

 

Diese Große Anfrage sollte uns unter anderem ei-
ne gemeinsame statistische Grundlage, ein Fun-
dament liefern, auf dem wir aufbauen können und 
von dem wir künftige Entwicklungen ableiten müs-
sen. Wir wollen mit der Anfrage zur Versach-
lichung der verschiedenen Problemkreise beitra-
gen.  

 

Diese Problemkreise - Lehrerkräftepersonal, Un-
terrichtausfall und Personalentwicklung an unseren 
Schulen - werden - dazu muss man kein Prophet 
oder Bildungspolitiker sein - in den kommenden 
Jahren die zentralen Themen im Bereich der Bil-
dungspolitik sein.  

 

Probleme beim Einsatz von Lehrkräften und Unter-
richtsausfall zehren gegenwärtig an unseren Schu-
len am Unterricht. Wir stehen gegenwärtig vor 
einer Wende, weg von den altbekannten wohlver-
sorgten Personalüberhängen - ich habe diese als 
Lehrer jahrelang selbst erlebt - hin zu einem 
Stand, der in vielen Bundesländern Normalität ist. 
Die Politik hat die schwierige Aufgabe, den Kurs-
wechsel weg vom Personalabbau hin zur Ab-
deckung des konkreten Bedarfs in der Zukunft zu 
bewältigen. Das ist ohne Frage ein Spannungsfeld. 

 

Wir müssen bei diesem Paradigmenwechsel künf-
tig mehr Instrumente finden, um flexibler zu wer-
den und den Unterricht abzusichern. Auf der einen 
Seite führten in den vergangenen Jahren stark re-
duzierte Einstellungskorridore unter anderem zu 
einer hohen Altersstruktur im Lehrkörper. Auf der 
anderen Seite stellen wir aber fest, dass eine 
Lehrkraft in Sachsen-Anhalt ein bis zwei Stunden 
weniger unterrichtet als eine Lehrkraft in den west-
deutschen Flächenländern. So gibt es an vielen 
Stellen immer zwei Seiten ein- und derselben Me-
daille.  

 

(Zuruf: Genau!) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! In der 
vorliegenden Antwort auf unsere Große Anfrage 
berücksichtigt die Landesregierung die reale Un-
terrichtsversorgung. Dabei wird klar, dass leider 
nicht das volle mit dem Landeshaushalt zur Ver-
fügung gestellte Arbeitsvermögen von Lehrkräften 
im Unterricht wirksam wird. Ausfallstunden von 
längerfristig erkrankten Lehrkräften, Anrechnungs-
stunden, Altersermäßigungen, Schwerbehinderten-
vertretung, Freistellung für Personalräte, Abord-

nungen usw. können nicht für den Unterricht ein-
gesetzt werden.  

 

Es wird durch die Landesregierung angestrebt, mit 
dem nun zur Verfügung gestellten Arbeitsver-
mögen im neuen Schuljahr eine bessere Wirkung 
zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung auf-
zubauen. Und - das ist eine wichtige Erkenntnis -: 
Das Arbeitsvermögen muss effizienter als bisher 
genutzt werden.  

 

Einfache Instrumente aus der Vergangenheit, bei-
spielsweise die bloße Erhöhung der Lehrerarbeits-
zeit quasi auf Zuruf, sind so einfach künftig 
nicht mehr möglich. Schauen Sie sich die aktu-
elle Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerich-
tes Lüneburg in Niedersachsen vom 9. Juni 2015 
dazu an. Das OVG Lüneburg hat die von der 
niedersächsischen Landesregierung beabsichtigte 
Mehrarbeitsverpflichtung von Gymnasiallehrkräften 
als verfassungswidrig eingestuft und gekippt.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine we-
sentliche Aussage, die sich aus der Antwort der 
Landesregierung auf unsere Große Anfrage er-
heben lässt, ist die folgende: Die Altersstruktur der 
Lehrkräfte an den allgemeinbildenden wie an den 
berufsbildenden Schulen sieht so aus, dass in den 
kommenden 15 Jahren fast zwei Drittel der derzeit 
im Dienst befindlichen Lehrkräfte ausscheiden 
werden. Der Altersdurchschnitt der Kollegen an 
diesen Schulen liegt bei über 50 Jahren. Wenn 
man die Anzahl der Lehrkräfte über 50 Jahre zu-
sammenrechnet, ergibt sich ein Bild der Sorge.  

 

Für die allgemeinbildenden Schulen lauten die 
Zahlen wie folgt: Von 14 515 Lehrkräften im Schul-
dienst werden 9 066 in den kommenden 15 Jahren 
in den altersbedingten Ruhestand eintreten. Bei 
den berufsbildenden Schulen werden von 1 659 
Lehrkräften 961 in den altersbedingten Ruhestand 
eintreten. Diese Entwicklung wird Probleme erzeu-
gen.  

 

Ich möchte darauf hinweisen, dass das Land 
- theoretisch gerechnet - bei einem gleichblei-
benden Einstellungskorridor von derzeit 350 Lehr-
kräften in den kommenden 15 Jahren rund 5 250 
Lehrkräfte einstellen würde. Daraus folgt, dass das 
Land dann 3 900 Lehrkräfte weniger im Dienst ha-
ben würde als heute. Wenn das so käme, dann 
wäre dies problematisch für Sachsen-Anhalt.  

 

Die Situation ist brisant, weil die Schülerzahlen in 
der Praxis bis zum Schuljahr 2025/2026 zwar sin-
ken, aber nur äußerst geringfügig. Ich verzichte 
jetzt darauf, Zahlen zu nennen. Ich möchte nur sa-
gen, dass die Schülerzahlen an den berufsbilden-
den Schulen sogar mehr oder weniger konstant 
bleiben. Bezogen auf die Schulformen des allge-
meinbildenden Schulwesens ergibt sich ein beson-
deres Problem für die Gymnasien; denn dort stei-
gen die erwarteten Schülerzahlen deutlich an.  
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Es besteht künftig Handlungsbedarf bezüglich ei-
nes Einstellungskorridors mit Augenmaß, der auf 
der einen Seite gute Schule mit Qualität absichert 
und auf der anderen Seite die Lebenswirklichkeit 
der realen und begrenzten Finanzmittel unseres 
Bundeslandes im Blick hat. Denn Folgeprobleme 
des demografischen Wandels, wie Überalterung, 
hohe Krankenstände und Fachkräftemangel, sind 
auch Themen, die in vielen anderen Bereichen der 
Gesellschaft, beispielsweise bei der Polizei, bei al-
len Verwaltungen, bei Hochschulen usw., ähnlich 
gelagert sind. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es wird 
also schon an diesen Punkten ganz deutlich, dass 
diese weitere Entwicklung für alle Landesregierun-
gen und die sie tragenden Fraktionen, wer auch 
immer gerade am Steuer steht, zur Zukunftsauf-
gabe wird.  

 

Erschwerend kommt hinzu, dass das Land Sach-
sen-Anhalt nicht allein auf dem Markt für Lehrkräf-
te agiert, sondern in harter Konkurrenz zu den an-
deren, zum Teil bevölkerungsreichen und/oder fi-
nanzstärkeren Bundesländern steht. Es wird sich 
der Kampf um kluge Köpfe, um Fachkräfte, um 
junge Lehrerinnen und Lehrer verschärfen. Andere 
Bundesländer initiieren Werbekampagnen und 
schalten ganzseitige Annoncen zur Lehreranwer-
bung, beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern. 
Wir müssen in diesen Bereichen noch aktiver und 
flexibler werden.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein wei-
teres Problem ergibt sich aus der Antwort der Lan-
desregierung, wenn man die Fächerkombinationen 
der Lehrkräfte in den Blick nimmt. Mit Blick auf die 
Uhr kann ich Ihnen nur in aller Kürze sagen: Häu-
fig überwiegen an den verschiedenen Schulformen 
bestimmte Kombinationen von Fächern, die ge-
rade nicht die nachgefragten Fächer in der Zukunft 
sind. Sie können sich in aller Ruhe noch einmal 
anschauen, bei welchen Fächern zukünftig an 
Gymnasien oder Sekundarschulen Bedarf besteht.  

 

Darauf müssen wir angemessen reagieren. Es 
geht nicht so einfach, dass wir den Studierenden 
vorschreiben können, was sie zu studieren haben. 
Ich würde mir wünschen, dass durch eine gezielte-
re Studienberatung eine effektivere Studienlenkung 

erfolgt, damit die großen Verwerfungen bei der Fä-
cherwahl abgebaut werden. 

 

Es gilt die Attraktivität des Lehrerberufs in den Mit-
telpunkt zu stellen, gezielter im Land auszubilden 
oder Referendare auch einmal in die Altmark zu 
senden, um dort zumindest ansatzweise erkennen 
zu lassen, dass man die Suche nach ausreichen-
dem Nachwuchs im Blick hat. 

 

Es ist eine Reihe von Folgeproblemen ersichtlich. 
Wir müssen davon ausgehen, dass wir nicht mehr 

genügend Lehrkräfte für unsere Dienste gewinnen. 
Und wenn doch, dann müssen wir Lehrkräfte ein-
stellen, die keineswegs immer die richtige Fächer-
kombination vorweisen können.  

 

Auch attraktive Programme für Seiteneinsteiger gilt 
es auf den Weg zu bringen. Das ist zwar kein All-
heilmittel, aber ein weiteres Instrument aus dem 
Baukasten zur künftigen Absicherung des Unter-
richts. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir ha-
ben als Fraktion auch abgefragt, wie die bestehen-
de Situation hinsichtlich der Unterrichtsversorgung 
und des Unterrichtsausfalls an unseren Schulen 
aussieht. Auch hierbei gibt es Probleme. Die Un-
terrichtsversorgung liegt nach Auskunft der Lan-
desregierung derzeit bei rund 102 %, sowohl in 
den allgemeinbildenden als auch in den berufsbil-
denden Schulen im Land. Doch der Blick auf die 
Statistik der bereits jetzt ausfallenden Unterrichts-
stunden bereitet Besorgnis. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

So fielen in den Sekundarschulen im Schuljahr 
2013/2014  2,3 % der Unterrichtsstunden ersatzlos 
aus. An den Gymnasien waren es 2,4 % und an 
den Förderschulen 3,8 %.  

 

Es gibt Bundesländer, in denen es hinsichtlich des 
Unterrichtsausfalls noch trauriger aussieht. Aber 
das soll nichts entschuldigen, sondern nur ein 
Schlaglicht darauf werfen, dass es diese Probleme 
nicht nur in Sachsen-Anhalt gibt, dass das nicht 
nur bei uns ein spezifisches Problem darstellt. 

 

Keine noch so gute Unterrichtsversorgungsquote 
kann Unterrichtsausfall verhindern. Bei kurzfristi-
gen Langzeit- und Kurzzeiterkrankungen in Grö-
ßenordnungen ist es kaum noch möglich, Vertre-
tungen für alle Ausfälle zu organisieren, die dann 
auch noch einen fachgerechten Ersatz darstellen. 
Übrigens: Häufig klagen Lehrkräfte über Burnout-
Symptome, die aufgrund der hohen Belastung im 
Lehrerberuf fast zwangsläufig in Erscheinung tre-
ten. Ich möchte dieses Problem an dieser Stelle 
nur anreißen und nicht weiter vertiefen. Der Kran-
kenstand ist aber ein weiteres eklatantes Problem. 

 

Meine Damen und Herren! Diese Befunde, die uns 
die Antwort der Landesregierung auf die Große 
Anfrage der CDU-Fraktion liefert, sind nicht alle 
neu, sie unterlegen aber bisherige Vermutungen 
und Befürchtungen mit aktuellen Zahlen und ha-
ben zur Versachlichung beigetragen. Insofern ist 
die Antwort der Landesregierung erfreulicherweise 
umfassend. Nun ist es die Aufgabe der Politik, 
Antworten für die Bildungspolitik und für die Ent-
wicklung des Lehrkräftebedarfs und für die Perso-
nalentwicklung in der Zukunft zu finden.  

 

Es ist an uns, für die richtigen und angemessenen 
Entscheidungen in den kommenden Jahren zu sor-
gen. Für das Jahr 2015 sind 470 unbefristete Neu-
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einstellungen geplant. Hinzu kommen weitere ca. 
100 befristete Einstellungen für den Unterricht in 
den Sprachklassen für Schüler mit Migrationshin-
tergrund. Kultusminister Stephan Dorgerloh - ich 
habe es manchmal scherzhaft so bezeichnet - 
fährt im Personalbereich auf Sicht. - Herr Höhn, 
Sie rollen schon wieder mit den Augen; ich möchte 
Sie nicht provozieren. Ich könnte auch auf Neu-
deutsch sagen: drive by sight. Ich weiß, dass diese 
Fahrpraxis des Ministers Ihnen nicht immer gefal-
len hat, und es gab kräftig Kritik. 

 

Aber, meine Damen und Herren, ich formuliere es 
einmal bewusst positiv: In der Praxis hat die Lan-
desregierung nachgewiesen, dass sie flexibel auf 
Probleme reagiert und Probleme löst. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 

Ich werde an dieser Stelle nicht noch auf die Neu-
einstellungen eingehen; denn ab dem Jahr 2017 
gestaltet sich die Situation kritischer. Ich denke, ich 
habe im Anschluss an diese Diskussion noch ein-
mal Zeit, um darauf einzugehen.  

 

Abschließend möchte ich feststellen, dass es zeit-
lich wie inhaltlich völlig richtig war, dass die CDU-
Fraktion die Große Anfrage gestellt hat. Unsere 
vorherigen Vermutungen sind bestätigt worden. 
Wir haben nun eine gemeinsame Datengrundlage 
für unsere weiteren Beratungen im Ausschuss. 
Mein Appell richtet sich deshalb nicht nur an den 
Koalitionspartner, sondern auch an die Opposition: 
Wir sollten auf dieser Grundlage intensiv weiter mit 
viel Sachlichkeit arbeiten. Mein Angebot gilt. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Kollege Güssau. - Passend zum 
Thema begrüßen wir ganz herzlich Mitglieder des 
Schülerrates der Pestalozzi-Schule Wernigerode. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Wir begrüßen genauso herzlich Damen und Her-
ren der Deutschen Angestelltenakademie Sanger-
hausen. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Minister 
Dorgerloh. Bitte, Herr Minister.  

 

 

Herr Dorgerloh, Kultusminister: 

 

Herr Präsident, ich hatte mich an dem gedruckten 
Zeitplan orientiert. Deswegen bitte ich um Ent-
schuldigung dafür, dass ich zu der Zeit kam, die 
dort ausgedruckt war. Sie hatten hier aber schon 
begonnen. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Es gilt immer die angesagte Zeit, Herr Minister.  

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  

 

Ich habe inzwischen auch gehört, dass es dazu ei-
ne andere Ansage gab.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Gro-
ße Anfrage der CDU-Fraktion und der Bildungs-
bericht der Landesregierung liegen fast zeitgleich 
vor. Damit steht, wie Herr Güssau es eben schon 
gesagt hat, eine große Fülle abgestimmter Da-
ten zur Verfügung, von der KMK, vom Statisti-
schen Landesamt und von den Schulbehörden. 
Als Fußnote habe ich noch notiert, dass es natür-
lich auch ein Einvernehmen in der Landesregie-
rung dazu gibt. Wir haben diese Daten so aufbe-
reitet, dass ein transparenter wie auch verständ-
licher Blick auf eine hochkomplexe Materie mög-
lich wird. 

 

Ich möchte Ihnen das an einem kurzen Beispiel 
illustrieren, das zeigt, wie wichtig es ist, bei diesen 
Daten ganz genau hinzuschauen. Es macht näm-
lich einen riesigen Unterschied, ob ich über Perso-
nen oder Vollzeitstellen rede, ob ich den Lehrkräf-
tebestand mit oder ohne Altersteilzeit betrachte 
und welchen Altersteilzeitfaktor ich bei Planungen 
zugrunde lege, den statistischen Durchschnitt des 
Landes oder den konkreten der Lehrerschaft. Es 
ist auch nicht egal, ob ich am Jahresende oder am 
Schuljahresende auf die Statistik schaue; denn 
Lehrerinnen und Lehrer scheiden, auch wenn sie 
zum Beispiel im September das Rentenalter er-
reichten, erst zum Ende des jeweiligen Schulhalb-
jahres aus. 

 

Für uns im Kultusministerium sind das weder neue 
Zahlen noch neue Fakten. An dieser Stelle möchte 
ich auch den Kolleginnen und Kollegen herzlich 
danken, die diese Große Anfrage parallel zur Vor-
bereitung des Schuljahres bearbeitet haben. Es ist 
wichtig, dieses Material in regelmäßigen Abstän-
den einer breiten Öffentlichkeit sowie im Bildungs-
bericht oder bei Kleinen oder Großen Anfragen zur 
Verfügung zu stellen, um über die sich daraus er-
gebenden Perspektiven datengestützt diskutieren 
zu können.  

 

Ich möchte mich hier auf drei Schlussfolgerungen 
aus den vorgelegten Zahlen beschränken. Erstens. 
Die Unterrichtsversorgung wird seit - round about - 
zwei Jahren durch einen grundlegenden Richtungs-

wechsel in der Personalausstattung der öffent-
lichen Schulen bestimmt. Noch zu Beginn der Le-
gislaturperiode - Herr Güssau wies darauf hin - 
profitierten wir davon, dass dramatisch gesunke-
ne Schülerzahlen einem Überhang an Lehrkräfte-
arbeitsvermögen gegenüberstanden. Da nieman-
dem aus diesem Grund gekündigt wurde, trugen 
Arbeitsplatzsicherungstarifverträge dazu bei, dass 
die Schulen ein weitaus höheres Maß an Arbeits-
vermögen für die Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern nutzen konnten als in anderen vergleich-
baren Ländern. 
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Eine Folge ist: Der Altersdurchschnitt der Kollegien 
wuchs Jahr für Jahr, weil kaum neue Lehrkräfte 
eingestellt werden konnten. Der hohe Altersdurch-
schnitt ist das äußere Kennzeichen einer unaus-
gewogenen Alterspyramide mit zahlenmäßig sehr 
starken Jahrgängen, die in absehbarer Zeit in den 
Ruhestand gehen. Das ist eigentlich kein neuer 
Befund, muss aber erwähnt werden, weil dies für 
die künftige Bedarfsplanung von erheblicher Be-
deutung ist. 

 

Ab dem Schuljahr 2017/2018 müssen wir innerhalb 
weniger Jahre einen erheblichen Teil des Lehrkräf-
tebestandes durch Neueinstellungen ersetzen. In 
den fünf Jahren von 2017 bis 2022 wird ein Drittel 
der heute tätigen Lehrkräfte in den Ruhestand ge-
hen. Das Ziel muss es sein, einen mit anderen, 
vergleichbaren Ländern vergleichbaren Bestand 
an Lehrkräften, die aktiv vor der Klasse stehen, zu 
erhalten. 

 

Die zweite Schlussfolgerung: Die Unterrichtsver-
sorgung - Sie haben es in vielen Diskussionen mit-
verfolgt - ist eine komplexe Gleichung. Um einen 
flächendeckenden und ausreichenden Ausgleich 
zwischen dem Bedarf des Schulbetriebs und den 
personellen Ressourcen zu erreichen, benötigt das 
System in allen Regionen unseres Landes in jeder 
Schulform und stabil über das Schuljahr hinweg 
eine ausreichende Anzahl an Lehrkräften in den 
Fächerkombinationen, die es erlauben, in vielen 
Klassen zeitlich zum Teil nebeneinander liegende 
Stundentafeln in mehr als 15 Fächern abzudecken, 
Klassenleiter zu benennen und einen in jedem 
Schuljahr an jeder Schule schwankenden sonder-
pädagogischen Förderbedarf zu decken. 

 

Dabei hat das System auch zu berücksichtigen, 
dass sich durch die Verteilung der Schülerinnen 
und Schüler auf die weiterführenden Schulformen 
und durch die Fächerwahl in der gymnasialen 
Oberstufe sowie durch die Klassenbildung und 
Schülerfluktuation in jedem Schuljahr, manchmal 
auch zum Halbjahr, Veränderungen ergeben und 
dass der Lehrkräftebestand ebenfalls über den 
Eintritt in den Ruhestand hinaus einigen Fluktua-
tionen unterliegt. 

 

Auch das Arbeitsvermögen, das an einer Schule 
vielleicht zur Verfügung steht, kann nicht über un-
endliche Strecken im Land transportiert werden.  

 

Damit noch nicht genug der Herausforderungen. 
Aufgrund der erhöhten Zahl an Einstellungen in 
den vergangenen Jahren gehen auch viele junge 
Lehrkräfte in den Mutterschutz oder nehmen die 
Elternzeit in Anspruch. Das ist wunderbar für unser 
Land und eine zusätzliche Herausforderung für ein 
Landesschulamt. Von Grippewellen und Langzeit-
erkrankungen will ich hier gar nicht reden.  

 

Ein Wort noch zu den Abordnungen, weil Herr 
Güssau sie erwähnt hat. Vielleicht sollten wir auch 
da in den kommenden Jahren die Dinge einmal 

klären und die Tradition der Vergangenheit im 
Vergleich zu den anderen Ländern auch aufräu-
men. Wenn wir beispielsweise im Bereich der 
Fachseminare die Lehrkräfte, die wir bisher abge-
ordnet haben, auf richtigen Stellen führen, wie es 
in den anderen Ländern auch üblich ist, dann gibt 
es mehr Klarheit und Wahrheit auch an diesem 
Punkt. Das würde dem ganzen System, das sich 
auch immer im Vergleich mit den anderen Ländern 
befindet, deutlich helfen. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Wenn wir wie jüngst - ein Wort zum Thema Schul-
ausfall - an einer Schule erleben, dass von 13 zur 
Verfügung stehenden Kolleginnen und Kollegen 
sieben fast zeitgleich krank werden und ausfallen, 
dann stellt das jedes System vor eine kaum lös-
bare, jedenfalls nicht kurzfristig lösbare Aufgabe, 
auch wenn in diesem Fall die Schulleitung und das 
Landesschulamt wunderbar zusammengearbeitet 
haben, sodass binnen weniger Tage eine Lösung 
gefunden wurde. 

 

All das sind Gründe dafür, warum eine Flächen-
schullandschaft eine maßvolle Reserve und vor al-
len Dingen Flexibilität benötigt. Ein vor Jahren ge-
planter Neueinstellungskorridor muss eben auch 
veränderbar sein. Deswegen bin ich sehr froh, 
dass es gelungen ist, hier in den letzten Jahren 
immer wieder nachzusteuern. Für das kommende 
Schuljahr gibt es ein weiteres Instrument, nämlich 
eine 100 Stellen starke Vertretungsreserve, die in 
diesen Tagen ausgeschrieben worden ist. Wir wis-
sen am Ende des kommenden Schuljahres, wie 
flexibel diese Vertretungsreserve wirkt. Wir wissen 
aber schon heute, dass wir diese 100 Stellen drin-
gend brauchen. 

 

Hinzu kommt ein weiteres Instrumentarium, das wir 
künftig noch stärker als bisher nutzen wollen, näm-
lich der befristete, flexible und kurzfristig mögliche 
Vertrag, um auf längere Erkrankungen bzw. auf 
Elternzeiten schnell und unkompliziert reagieren zu 
können. Das machen wir schon jetzt, das wird aber 
noch weiter ausgebaut werden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Während 
im Jahr 2010 lediglich 181 Lehrkräfte neu einge-
stellt wurden, betrug die Zahl der Neueinstellungen 
im Jahr 2014 schon 381. In diesem Jahr - wir ha-
ben es gehört - sind es insgesamt 470 unbefristete 
Neueinstellungen plus ca. 100 befristete Einstel-
lungen für den Unterricht in den Sprachklassen für 
Schüler mit Migrationshintergrund. In diesem Jahr 
werden wir also insgesamt 570 Neueinstellungen 
zu realisieren haben. Das ist ein Wert, der so groß 
ist, wie es ihn noch nie im Land Sachsen-Anhalt 
nach dem Land 1990 gegeben hat. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

In dieser Woche haben wir die Stellen für die re-
gionale Vertretungsreserve und für die Sprach-
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förderung für Schülerinnen und Schüler mit Migra-
tionshintergrund ausgeschrieben. Mein Haus und 
das Landesschulamt werden alles unternehmen, 
um diese Stellen sowohl sachgerecht zu besetzen 
als auch junge Leute für alle Regionen zu finden. 
Wenn Sie sich die Ausschreibung anschauen, 
dann werden Sie feststellen, dass wir sehr weit-
gehend ausgeschrieben haben. 

 

Das führt mich zur dritten Schlussfolgerung. Nicht 
erst seit heute beschäftigt uns die Frage, ob wir 
auf der Grundlage der bisherigen Personalplanung 
den zukünftigen Personalbedarf decken können. 
Die Prognosen, mit denen wir derzeit arbeiten, 
sind die 5. Regionalisierte Bevölkerungsvoraus-
berechnung des Statistischen Landesamtes sowie 
die 6. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberech-
nung auf der Basis des Zensus 2011.  

 

Darüber hinaus haben wir eine eigene Schülerzah-
lenstatistik und -prognose erarbeitet. Das ergibt 
am Ende folgendes Bild: Bis zum Jahr 2020 muss 
an den allgemeinbildenden Schulen mit leicht an-
steigenden Schülerzahlen gerechnet werden. In 
den folgenden Jahren, also ab dem Jahr 2020 bis 
zum Jahr 2025, sinken die Schülerzahlen, aller-
dings nur geringfügig, auf rund 96 % des Niveaus 
des Schuljahres 2014/2015. An den berufsbilden-
den Schulen ändern sich die Schülerzahlen im Be-
trachtungszeitraum nach unserer Prognose kaum.  

 

Man kann also sagen: Wir rechen in den nächsten 
acht bis zehn Jahren mit einigermaßen stabilen 
Schülerzahlen. Das kommt uns auch bei unseren 
Planungen entgegen.  

 

Deshalb hat das Kabinett im Kontext des Be-
schlusses zur regionalen Vertretungsreserve zur 
Kenntnis genommen, dass in dem Fall, in dem sich 
das sogenannte demografische Echo weiter nach 
hinten verschiebt - es gibt Anzeichen dafür -, also 
wenn die Geburtenzahlen langsamer und später 
sinken, als bisher erwartet, der zusätzliche Bedarf 
an Neueinstellungen von Lehrkräften zur Sicher-
stellung der verabredeten Schüler-Lehrer-Relation 
erheblich sein wird und auch realisiert werden 
wird.  

 

Wir müssen uns also darauf einstellen, ab 2017 
jährlich erheblich mehr Neueinstellungen vorneh-
men zu müssen als beispielsweise in diesem Jahr. 
Sie haben die Rechnung, die Herr Güssau aufge-
macht hat, gehört.  

 

Bei den gegenwärtig bestehenden Ausbildungs-
rahmenbedingungen im Land wird diese Anzahl an 
Neueinstellungen nicht allein aus dem eigenen 
Ausbildungspool zu realisieren sein. Darum sehe 
ich eine dringende Aufgabe des Landes darin, den 
Lehrkräftebedarf weitestgehend über die Ausbil-
dung und den Vorbereitungsdienst im eigenen 
Land zu decken. 

 

(Zustimmung von Frau Koch-Kupfer, CDU) 

Das heißt, der prognostizierte Neueinstellungs-
bedarf erfordert eine erhebliche Aufstockung der 
lehramtsbezogenen Gesamtkapazität. Gleiches gilt 
für die derzeit vereinbarte Aufnahmekapazität von 
680 Studienanfängern an den Universitäten Halle 
und Magdeburg.  

 

Wir wissen auch, selbst wenn die Universitäten 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt ihre Kapazitäten 
erhöhen, stehen die Absolventen dem Schuldienst 
erst später zur Verfügung. Daher müssen wir um-
gehend auch in Abstimmung mit den Ressortkolle-
gen im MF und im MW die nötigen Schritte be-
sprechen. Wir werden auf die Universitäten zuge-
hen. In den neuen Zielvereinbarungen sind bereits 
diesbezügliche Passagen enthalten.  

 

Wir werden auch ein System der berufsbegleiten-
den Qualifizierung von Seiteneinsteigern zu konzi-
pieren haben. Diesen Baustein sollte man aber 
quantitativ nicht überbewerten.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir ha-
ben lange über Ressourcenfragen gesprochen. So 
will ich zum Schluss noch ein paar Worte darüber 
sagen, was wir mit den bisher zur Verfügung ge-
stellten Mitteln auch erreicht haben. Denn das Ziel 
aller Planungen und Anstrengungen ist erfolgrei-
cher Unterricht an einer guten Schule mit guten 
Ergebnissen.  

 

Der Bildungsbericht 2015, den ich in dieser Woche 
dem Kabinett vorgestellt habe und den Sie er-
halten werden, spricht eine deutliche Sprache. Die 
Leistungen und Ergebnisse von Schülerinnen und 
Schülern in Sachsen-Anhalt können sich sehen 
lassen. In unserem Land wird gute Schule mit gu-
ten Resultaten gemacht.  

 

Woran kann man das erkennen? - Beispielsweise 
an den bundesweiten Vergleichsstudien. Unsere 
Grundschüler sind dabei weit über den Durch-
schnittswerten vorn mit dabei. Aber auch unsere 
Neuntklässer haben bei den jüngsten Tests im Be-
reich der Naturwissenschaften gut abgeschnitten. 

 

Wenn man sich die Schulform Gymnasium noch 
einmal genauer anschaut, dann stellt man fest, 
dass Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-An-
halt deutlich überdurchschnittliche Leistungen zei-
gen. Um es kurz zu sagen: Sie sind spitze. 

 

Wir können uns exemplarisch auch einmal einen 
der Wettbewerbe anschauen, zum Beispiel die 
Mathematikolympiade. Daran beteiligen sich jähr-
lich mehr als 10 000 Grundschülerinnen und 
Grundschüler und mehr als 9 000 Schülerinnen 
und Schüler der weiterführenden Schulen in Sach-
sen-Anhalt. Das Ergebnis für die Jahre 2011 bis 
2014 auf der Bundesebene für weiterführende 
Schulen stellt sich summiert wie folgt dar: zwei ers-
te Plätze, neun zweite Plätze, fünf dritte Plätze und 
acht Anerkennungspreise, die wir ins Land holen 
konnten.  
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In den Jahren 2013 und 2014 konnte ein Schüler 
als Mitglied der deutschen Auswahlmannschaft auf 
internationaler Ebene mit dabei sein und jeweils 
sogar den zweiten Platz erringen.  

 

Fazit: Wir haben in den vergangenen Jahren bei 
solchen Leistungsmessungen geradezu einen 
Sprung gemacht. Das gelingt, weil der Rahmen in 
Ordnung ist. Das gelingt vor allem aber auch des-
halb, weil wir eine leistungsbereite Schülerschaft, 
engagierte Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern 
haben, die an den Schulbiografien ihrer Kinder in-
teressiert sind. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Wir können nicht über die Rahmenbedingungen 
von Bildung reden, ohne kurz das Thema Inklusion 
zu streifen. Dabei sind mir zwei Perspektiven wich-
tig: Wir dürfen in der guten Förderung unserer be-
sonders begabten Schülerschaft nicht nachlassen. 
Schulen mit besonderen Schwerpunkten, Akade-
mien, Camps, Kooperationen mit der Universitä-
ten, Wettbewerbe - all dies sind gute Fördermög-
lichkeiten. Auch das ist Inklusion: Die schnellen 
und hochbegabten Schüler so zu fördern, sodass 
sie sich weiterentwickeln können. Das geht einher 
mit dem Ziel, die Leistungsspitze insgesamt zu 
verbreitern.  

 

Inklusion ist aber auch der gemeinsame Unterricht. 
Im Januar 2013 wurde ein Landeskonzept zum 
Ausbau des gemeinsamen Unterrichts an allge-
meinbildenden Schulen verabschiedet. Auf dieser 
Grundlage erhalten die jeweiligen Schulen indivi-
duelle sonderpädagogische Unterstützung, um mit 
sonderpädagogischen Bildungs-, Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf zielgleich oder zieldifferent 
unterrichten zu können.  

 

Erfreulich ist, dass der Anteil der Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
im GU im Schuljahr 2014/2015 mittlerweile bei über 
30 % liegt. Für die Schüler wird dies zu besseren 
Perspektiven führen. Natürlich sinkt damit gleich-
zeitig der Anteil der Schülerinnen und Schüler an 
Förderschulen, hauptsächlich im Bereich Lernen. 
Das ist der richtige Weg, auch wenn er herausfor-
dernd und nicht immer einfach zu gehen ist.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der An-
teil der Absolventinnen und Absolventen ohne 
Hauptschulabschluss lag im Abschlussjahr 2013 
erstmals unter 10 %. Im Jahr 2014 hat sich diese 
Entwicklung bestätigt. Aber wir liegen in diesem 
Bereich noch deutlich über die Bundesdurch-
schnitt. Darum müssen unsere erfolgreichen Pro-
gramme, wie Schulsozialarbeit, fortgeführt werden, 
um auch den weniger leistungsstarken Schülerin-
nen und Schülern eine bessere berufliche Ausbil-
dung zu ermöglichen.  

 

Das landesweite Netz der Ganztagsschulen hat 
sich in den letzten Jahren ebenso spürbar ent-

wickelt. Entsprechend der Schwerpunktsetzung im 
Sekundarbereich sind annähernd die Hälfte aller 
öffentlichen Sekundar- und Gemeinschaftsschulen 
und ein Drittel der öffentlichen Gymnasien Ganz-
tagsschulen. Es kommt hinzu, dass an nahezu al-
len Grundschulstandorten durch die enge Koope-
ration zwischen Schulen und Hort ein ganztägiges 
Bildungs- und Betreuungsangebot besteht.  

 

Ganz zum Schluss soll und muss ein Dank stehen. 
Denn Schule kann nur erfolgreich sein, wenn 
engagierte Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitun-
gen, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbei-
ter, Schulpsychologen und viele Kooperations-
partner Tag für Tag die Schule zu einem spannen-
den Lernort machen. Eine Partnerschaft mit der 
unterstützenden Verwaltung im Lisa, im Landes-
schulamt oder in den Ministerien gehört auch da-
zu. All den Engagierten hier und dort gilt mein 
herzlicher Dank. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 
CDU)  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Für die Fraktion DIE 
LINKE hat nun Herr Höhn das Wort. Bitte schön, 
Herr Abgeordneter. 

 
 

Herr Höhn (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Zur Großen Anfrage der CDU-Fraktion. Ich 
will zu Beginn fünf Dinge nennen, in denen aus 
meiner Sicht möglicherweise der Nutzen oder Ef-
fekt dieser Großen Anfrage bestehen mag.  

 

Erstens wurde für das Thema Personalsituationen 
an den Schulen in Sachsen-Anhalt noch einmal 
Öffentlichkeit hier im Haus und darüber hinaus 
hergestellt. Dafür will ich Ihnen sehr herzlich dan-
ken; denn es braucht Öffentlichkeit bei diesem 
Thema. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Zweitens. Wir haben noch einmal erfahren, dass 
die Koalition, die Landesregierung bis zum Schluss 
ihrer Regierungszeit bei ihren nicht umsetzbaren 
politischen Zielstellungen zulasten der Schülerin-
nen und Schüler bleibt unseres Landes, meine Da-
men und Herren.  

 

Drittens. Die Landesregierung hat offenbar verblüf-
fende prognostische Fähigkeiten. Dazu komme ich 
später noch.  

 

Viertens. Wir lernen den Unterschied zwischen 
Kleinen und Großen Anfragen.  

 

(Herr Lange, DIE LINKE, lacht) 

 

Fünftens. Wir bekommen noch einmal schwarz auf 
weiß dokumentiert, dass es politisch in dieser Fra-
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ge in diesem Land so nicht weitergehen kann, 
meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN)  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Güs-
sau hat Sachlichkeit in der Debatte eingefordert. 
Sie wissen, ich bin verlässlich in dieser Frage. 

 

(Heiterkeit bei der LINKEN) 

 

Dass Sie als Koalitionsfraktionen am Ende der Le-
gislaturperiode zum Ausdruck bringen, dass wir 
jetzt einmal eine vernünftige Datengrundlage brau-
chen, um uns diesem zentralen Problem zuzuwen-
den, ist ein Armutszeugnis, Kollege Güssau, mehr 
nicht. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Ich will etwas zu den Prognosen sagen. Ich zitiere 
aus der Antwort der Landesregierung, Seite 5, 
Frage 5.1: 

 

„Mit Sicht auf die Altersstruktur der Lehr-
kräfte im öffentlichen Schuldienst muss da-
mit gerechnet werden, dass in den nächs-
ten Jahren in allen Fächern der Stunden-
tafeln ein großer Einstellungsbedarf beste-
hen wird.“ 

 

Aber hallo, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, was für eine durchgreifende Erkenntnis.  

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Jo!) 

 

Wie sie dann auch noch formuliert ist, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen. Ich muss auch damit rech-
nen, dass es aus den Koalitionsfraktionen einmal 
einen klugen Gedanken in diesem Haus gibt. Das 
heißt noch nicht, dass er kommt.  

 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der LINKEN 
- Herr Schröder, CDU: Ist das lustig! Haben 
wir gelacht!)  

 

Dass wir eine problematische Alterspyramide bei 
den Lehrkräften in Sachsen-Anhalt haben und 
dass wir einen erheblichen Ersatzbedarf aufgrund 
dieser Alterspyramide haben, wissen wir nicht erst 
durch diese Große Anfrage, sondern das wissen 
wir seit vielen Jahren. 

 

(Zustimmung von Herrn Gallert, DIE LINKE) 

 

Die Landesregierung hat es versäumt, sich recht-
zeitig darauf einzustellen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Eine weitere Bemerkung zu dem Punkt Progno-
sen. Es ist auch nach den Fluktuationen im 
Schuldienst gefragt worden. Sonstige Fluktuatio-
nen heißt das. Dabei geht es nicht um diejenigen, 
die das Rentenalter erreichen, sondern wir reden 
dabei über Kündigungen und über Todesfälle.  

Die Landesregierung plant für die nächsten Jahre 
hartnäckig mit 150, gesteht aber ein, dass es 
schon im letzten Jahr deutlich mehr Lehrkräfte wa-
ren. Das hat sie nicht dazu bewogen, Ihre Progno-
se zu verändern, sondern sie bleibt bei 150.  

 

Hinzu kommt der bemerkenswerte Umstand, dass 
wir ab dem Jahr 2020 auf die Person genau poli-
tisch sagen können, wie viele Lehrerinnen und 
Lehrer in Sachsen-Anhalt kündigen oder sterben 
werden. Ich finde es bemerkenswert, was die Lan-
desregierung sich hierbei zutraut.  

 

Nun zu der grundsätzlichen politischen Kritik. Mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren! Auch das ist 
nicht neu. Der Grundfehler - dieser ist in der An-
frage und in den Antworten der Landesregierung 
noch einmal deutlich herausgestellt und die Lan-
desregierung bleibt dabei - ist die Zielstellung einer 
für meine Perspektive nicht zu erreichenden Schü-
ler-Lehrer-Relation. Sie wollen die Schüler-Lehrer-
Relation um zwei Punkte erhöhen. Das bleibt das 
Ziel der Landesregierung. Darauf ist die Personal-
planung ausgerichtet. Dieses Ziel werden Sie nicht 
erreichen, weil es in unserem Schulsystem nicht 
umsetzbar ist, meine sehr verehrten Damen und 
Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Sie tun so, als sei die Schüler-Lehrer-Relation al-
lein über die Steuerung der Zahl der Lehrerinnen 
und Lehrer erreichbar. Das ist ein großer Irrtum. 
Wenn Sie sich die Zahlen zu Schülern und Lehr-
kräften anschauen - sowohl Herr Güssau als auch 
der Minister sind darauf eingegangen -, dann stel-
len Sie Folgendes fest: Im Vergleich zu 2014 ha-
ben wir im Jahr 2019 bei der Schülerzahl 102,1 % 
erreicht. Bei den aktiven Lehrkräften wollen Sie 
allerdings im gleichen Zeitraum 93,2 % erreichen. 
Mehr Schüler, weniger Lehrer.  

 

Im Jahr 2025 haben wir noch einen Anteil von 
96,2 % der Schüler, die wir im letzten Jahr hatten. 
Sie streben einen Anteil an Lehrkräften von 73,5 % 
an. Das ist eine absurde Zielstellung, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen. Ich habe bis heute nicht ge-
hört, wie Sie das umsetzen wollen. 

 

Sie können eine solche Zahl nur erreichen, wenn 
Sie entweder unser Schulnetz in Sachsen-Anhalt 
de facto auf die Mittel- und Oberzentren zusam-
menkürzen wollen, oder wenn Sie relevant die Ar-
beitszeit der Lehrkräfte erhöhen wollen, oder wenn 
Sie einen massiven Eingriff in die Stundentafel 
vornehmen wollen. Wahrscheinlich müssten Sie 
sogar zu allen drei Mitteln greifen. Allerdings habe 
ich bisher von niemandem außer vom Finanz-
minister, der das schon einmal aufgeschrieben hat, 
gehört, dass jemand eine dieser drei Maßnahmen 
politisch umsetzen will. 

 

Sie können es heute noch nachholen. Wer will das 
Schulnetz weiter zusammenkürzen? Wer will die 
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Stundentafel zusammenkürzen? Wer will die Ar-
beitszeit erhöhen? - Wenn Sie diese Frage beant-
wortet haben, dann sind Sie in der Lage, eine sol-
che Schüler-Lehrer-Relation zu erreichen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. 

 

Dass das bisher niemand so ausspricht, ist für 
mich erst einmal das Zeichen dafür, dass es 
den politischen Willen, diese Maßnahmen umzu-
setzen, nicht gibt. Das ist gut. Dann ist es aber 
auch konsequent, von dieser Personalplanung 
endlich Abstand zu nehmen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Der Kollege Güssau hat auf die Zahl der Abgänge-
rinnen und Abgänger, also derjenigen Lehrkräfte, 
die in den Ruhestand gehen, hingewiesen. Mein 
Kollege Lange hat vor nicht allzu langer Zeit in ei-
ner Kleinen Anfrage eine fast exakt gleiche Frage 
gestellt. Bemerkenswerterweise sind die Zahlen in 
den Antworten dazu deutlich unterschiedlich. Ich 
habe mir gestern Abend noch einmal Mühe ge-
geben, herauszufinden, woran es liegt. Ehrlich ge-
sagt ist es nicht durchschaubar.  

 

Was wir gelernt haben, ist: Wenn Sie eine Kleine 
Anfrage stellen, werden kleine Zahlen herausge-
geben; wenn Sie eine Große Anfrage stellen, wer-
den die großen Zahlen herausgegeben. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der LIN-
KEN) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

(Herr Leimbach, CDU: Das kommt aber über 
einen Joke nicht hinaus, was Sie jetzt ge-
sagt haben! - Heiterkeit bei der CDU) 

 

Das beantwortet trotzdem nicht den Unterschied.  

 

(Zuruf von Herrn Leimbach, CDU) 

 

Es kann nur zwei Dinge bedeuten: Entweder ver-
fügt die Landesregierung nicht über eine seriöse 
Datenbasis oder die Landesregierung antwortet 
bewusst bei jeder Gelegenheit mit anderen Zahlen. 
Beides ist nicht akzeptabel, meine sehr verehrten 
Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unterrichtsausfall 
ist an unseren Schulen mittlerweile Alltag. Wenn 
Sie sich die Zahlen bezogen auf die Landkreise 
anschauen, werden Sie feststellen, dass wir in ein-
zelnen Landkreisen, vor allen Dingen in den gro-
ßen Städten Halle und Magdeburg, mittlerweile 
jenseits der 5 % des Totalausfalles sind.  

 

Wenn Sie noch die Zahl der Fälle hinzunehmen, in 
denen Unterricht nicht fachgerecht vertreten wird, 
aber vertreten wird und deshalb nicht als Totalaus-
fall auftaucht, werden diese Zahlen noch einmal 

deutlich problematischer. Die Arbeitsverdichtung 
für die Lehrkräfte nimmt immer weiter zu. Lang-
zeiterkrankungen wurden erwähnt.  

 

Der Minister hat eben nicht zu Unrecht darauf hin-
gewiesen, dass in den letzten Jahren in Sachsen-
Anhalt an den Schulen eine gute Qualität erzielt 
wurde  

 

(Zustimmung von Herrn Scheurell, CDU) 

 

und dass Schülerinnen und Schüler gute Werte er-
reichen, auch im Vergleich zu anderen Ländern.  

 

Vielleicht kommt die Landesregierung einmal auf 
die Idee, dass es möglicherweise daran liegen 
könnte, dass wir in den letzten Jahren eine gute 
Personalausstattung an unseren Schulen hatten. 
Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang, meine 
Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir haben noch einmal erfahren, dass die Ausbil-
dungskapazitäten in Sachsen-Anhalt für den Lehr-
kräftenachwuchs nicht ausreichend sind.  

 

Ich habe heute von Herrn Güssau von der CDU 
viele Problembeschreibungen gehört. Sie wissen, 
dass wir dabei nicht so weit auseinanderliegen. Ich 
habe jedoch keine klaren Vorschläge dazu gehört, 
wie Sie der Probleme Herr werden wollen. 

 

Die Situation, die wir jetzt haben, ist nicht vom 
Himmel gefallen; vielmehr reden wir darüber, dass 
diese Mangelsituation in der Mitte dieser Legisla-
turperiode eintreten wird, seit der vorletzten Legis-
laturperiode, meine Damen und Herren.  

 

Sie haben politisch exakt das Gegenteil gemacht. 
Sie haben die Ausbildungskapazitäten herunterge-
fahren - schon nach dem Jahr 2002, gemeinsam 
mit der FDP. In den letzten beiden Legislaturperio-
den haben Sie nichts unternommen, um die Perso-
nalplanung dieser Landesregierung und die dras-
tischen Kürzungen im Personalbestand strukturell 
zu verändern. Nichts haben Sie unternommen! Je-
den Antrag dazu haben Sie abgelehnt, meine sehr 
verehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir haben auch in den letzten Haushaltsberatun-
gen wieder darauf hingewiesen. Ich wiederhole 
das zum Schluss noch einmal: Sie können in einer 
Situation, in der von uns allen ein stabiles Schul-
netz gewünscht wird und die Schülerzahlen nicht 
sinken, keinen weiteren Personalabbau in diesem 
Land praktizieren. Sie müssen ihn strukturell stop-
pen.  

 

Es hilft nichts, jedes Jahr nachzusteuern. Dieses 
Nachsteuern ist jedes Mal ein Eingeständnis, dass 
Ihre eigentliche politische Zielstellung im Perso-
nalbereich absurd und nicht zu erreichen ist. Das 
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sollten Sie endlich eingestehen. - Herzlichen Dank, 
meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeld: 

 

Danke, Herr Höhn. - Für die SPD-Fraktion spricht 
jetzt Frau Reinecke. Bitte, Frau Kollegin. 

 

 

Frau Reinecke (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Wir befassen uns heute in 
diesem Hohen Hause wiederholt mit den Fragen 
der Unterrichtsversorgung, und das ist auch gut 
so.  

 

Aus der Antwort der Landesregierung auf die Gro-
ße Anfrage der CDU, glaube ich, hat jede Fraktion 
einen anderen Erkenntnisgewinn. Wir sind der 
Meinung, die Beantwortung ist eine gute Grund-
lage für die weitere Analyse der aktuellen perso-
nellen Situation und der zukünftigen Entwicklungen 
an unseren Schulen. 

 

Aus den Prognosen für die Entwicklung der Schü-
lerzahlen und dem erwarteten Ausscheiden von 
Lehrkräften aus dem aktiven Schuldienst ist der 
zukünftige Bedarf an neu einzustellenden Lehrern 
möglichst langfristig und möglichst genau abzulei-
ten. Insbesondere die Zahl der Lehramtsabsolven-
ten und die Kapazitäten der Referendariate sind zu 
erhöhen.  

 

Die Aussage, dass nichts passiert ist, kann ich in 
diesem Raum so nicht stehen lassen. Wenn ich 
mir anschaue, dass in den Zielvereinbarungen die 
Öffnungsklausel eingebaut wurde, dann kann man 
nicht von „nichts“ reden. Das hat der Kultusminis-
ter in seiner Rede bereits ausgeführt.  

 

Er hat auch den notwendigen Einsatz von Seiten-
einsteigern als Lehrkräfte und ihre berufsbeglei-
tende Qualifizierung beschrieben. Das wird für die 
nächsten Jahre ein wichtiges Thema sein, auch 
wenn man es nicht überbewerten soll. Die mir be-
kannten Beispiele bestärken mich in dieser Forde-
rung.  

 

Auch mit dem Blick auf andere Bundesländer wer-
den wir uns für ein entsprechendes Programm ein-
setzen. Herr Güssau sprach von einem attraktiven 
Programm. Ich denke, in dieser Richtung werden 
wir ansetzen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Progno-
sen haben ihre Grenzen. Das wurde von den Vor-
rednern angesprochen. Wir wissen, dass wir die 
Geburtenzahlen relativ genau prognostizieren kön-
nen. Schwieriger ist die Berechnung der durch-
schnittlichen Verweildauer der Schülerinnen und 
Schüler im System der allgemeinbildenden Schu-
len. Sie ist unter anderem von dem Besuch eines 
dritten Schuljahres hinsichtlich der flexiblen Schul-

eingangsphase abhängig. Wir kennen die Entwick-
lung der Übergangsquote in den Gymnasien. 

 

Das Thema von Schulabschlüssen für Hauptschü-
ler und Hauptschülerinnen hat sich unter dem 
Stichwort der sogenannten Kooperationsklassen in 
den letzten Jahren auch entwickelt. 

 

Ebenso schwierig ist die Prognose bei den Lehr-
kräften. Die Grenzen dieser Prognose lassen sich 
durch die nicht erwarteten Fluktuationen belegen. 
Es wurde gesagt, dass 150 Lehrkräfte angegeben 
wurden, tatsächlich aber 220 unplanmäßig ausge-
schieden sind. 

 

Insofern haben das Kultusministerium und auch 
das Landesschulamt keinen leichten Job. Wir ken-
nen die Anstrengungen von Schulleitungen und 
Schulverwaltung, im Tagesgeschäft schnell und 
auch flexibel zu reagieren. 

 

In diesem Zusammenhang ist weiterhin die Anzahl 
der Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher 
Herkunft zu beachten; denn diese wächst. 

 

Inzwischen gibt es konzeptionelle Vorstellungen, 
wie insbesondere der Erwerb der deutschen Spra-
che für Kinder mit Migrationshintergrund gesichert 
werden kann. Ohne Kenntnisse der deutschen 
Sprache ist ein Bildungsaufstieg für Zuwanderer 
nicht möglich.  

 

Katrin Budde hat es gestern im Rahmen der Haus-
haltsrede an dieser Stelle gesagt: Sprache verbin-
det und gemeinsame Sprache verbindet noch 
mehr.  

 

Wir wissen, die geopolitischen Ereignisse nehmen 
weiterhin Einfluss. Wir wissen nicht, wie viele Kin-
der von Flüchtlingen in Sachsen-Anhalt zukünftig 
die Schulen besuchen werden.  

 

Wir haben also unterschiedliche Szenarien, die wir 
für die zukünftige Entwicklung zu beachten haben, 
und die große Herausforderung, damit flexibel um-
gehen zu können.  

 

Einiges in dieser Richtung ist in Sachsen-Anhalt 
schon geschehen. Noch einmal die Wiederholung: 
Nichts ist nicht gelaufen. Diese Unterstellung wei-
se ich deutlich von uns. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Mit der Erhöhung der Zahl der Neueinstellungen 
auf 370 Lehrkräfte für das laufende und das kom-
mende Schuljahr wird die Sicherung der Unter-
richtsversorgung angestrebt, und erstmalig seit 
dem Regierungsantritt der großen Koalition wur-
den mehr Lehrer eingestellt, als ursprünglich im 
PEK vorgesehen. Dafür hat sich die SPD starkge-
macht und wir werden an diesem Thema bleiben. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Allerdings bleiben noch zu viele ausgeschriebene 
Stellen mangels geeigneter Bewerbungen unbe-
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setzt. Auch hierauf wird flexibel reagiert, indem frei 
gebliebene Stellen in jeder neuen Bewerbungs-
runde wieder angeboten werden. Allerdings ist die 
Werbung von Lehrern auch über die Landesgrenze 
hinweg zu professionalisieren.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Trotz der 
angestrebten durchschnittlich bei 103 % liegenden 
Unterrichtsversorgung sind Stundenausfälle und 
nicht fachgerechte Vertretungen nicht vollständig 
zu vermeiden. Der durchschnittliche Krankenstand 
wurde angesprochen. Ich habe in einer der letzten 
Debatten noch einmal darauf abgestellt, dass das 
Vertretungsmanagement weiterentwickelt werden 
muss und verbessert werden kann. 

 

Herr Minister Dorgerloh hat Recht, wenn er fest-
stellt, dass sich die Stundenvertretungen und Stun-
denausfälle nicht gänzlich verhindern lassen, weil 
das in der Natur der Sache liegt. Es ist nicht plan-
bar, wer wann und wie lange erkrankt.  

 

Seien wir ehrlich und erinnern uns an unsere eige-
ne Schulzeit: Auch damals gab es diese Probleme 
schon.  

 

Aber richtig ist: Wir tragen die Verantwortung da-
für, dass personelle und organisatorische Rah-
menbedingungen geschaffen werden, um den Un-
terrichtsausfall so gering wie möglich zu halten. 

 

Unabhängig davon, was im Haushaltsplan 2015/ 
2016 festgelegt wurde, wurde die Zuweisung von 
Personalverstärkungsmitteln für zusätzliche Per-
sonalbedarfe erhöht bzw. ein Vertretungspool mit 
100 neu einzustellenden Lehrkräften als soge-
nannte regionale Vertretungsreserve geschaffen. 
Damit verringern wir den Unterrichtsausfall.  

 

Es ist positiv anzumerken, dass diese neu einge-
stellten Lehrkräfte nach zwei Jahren regulär einer 
Schule zugewiesen werden sollen und weitere 
100 Lehrkräfte als sogenannte regionale Vertre-
tungsreserve neu eingestellt werden können. So 
kommt es in der nächsten Zeit zu einer gewissen 
Kontinuität für die Arbeit der Schulen. 

 

Es wird sich zeigen müssen, wie sich die Bewer-
berlage für solche „Feuerwehrstellen“ entwickelt 
und inwieweit das Fachministerium und das Lan-
desschulamt den Bewerbern im Sinne einer zügi-
gen Besetzung der Stellen entgegenkommen.  

 

Ich benutze den Begriff „Feuerwehr“ sinnbildlich. 
Dieses Bild besetze ich nicht negativ. Ich habe ein 
positives Bild; denn gemeint sind nicht die Lösch-
züge, wenn es brennt; es geht vielmehr um den 
präventiven Ansatz und Einsatz, um die präventive 
Aufgabe, die die Feuerwehr auch hat. Das ist ein 
Weg zu der Lösung, die wir anstreben.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Über die 
Herausforderungen, die Möglichkeiten und Gren-
zen wurde in den bisherigen Beiträgen diskutiert. 
Ich denke, die dargestellten Probleme sind Pro-

blembeschreibungen. Aber es geht darum, darüber 
hinaus mit Leidenschaft, mit Verantwortung und 
vor allen Dingen mit Augenmaß dieses Thema 
weiter voranzubringen. Ich glaube, das richtige 
Augenmaß ist der schwierigste Part; denn allein 
der Ruf nach populären Lösungen, den ich hier 
teilweise höre, bringt uns nicht weiter. 

 

Es wurden Schritte in die richtige Richtung gegan-
gen. Daran anzuknüpfen ist die Aufgabe der regie-
rungstragenden Fraktionen. Ich denke, wir werden 
mit diesen Unterlagen die Analyse weiter voran-
bringen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Frau Reinecke. Herr Höhn würde Sie 
gern etwas fragen. Wollen Sie ihm antworten? 

 

 

Frau Reinecke (SPD):  

 

Gern. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Herr Höhn, die Frage, bitte. 

 

 

Herr Höhn (DIE LINKE):  

 

Liebe Kollegin Reinecke, Sie haben zum Schluss 
meine Forderung, den Personalabbau nicht weiter 
fortzusetzen, als populär - damit kann ich leben -, 
aber unrealistisch dargestellt.  

 

Deshalb meine Frage: Teilt die SPD-Fraktion das 
Ziel der Landesregierung, die Schüler-Lehrer-Rela-
tion bis 2020 um zwei Punkte zu erhöhen? Wenn 
Sie das tun, mit welchen Maßnahmen wollen Sie 
dieses Ziel erreichen? 

 

 

Frau Reinecke (SPD):  

 

Ich meine nicht nur die populären Lösungen in 
dem Beitrag heute. Es gibt mehrere Versionen, die 
umhergeistern. Daher brauchen Sie sich an der 
Stelle nicht angegriffen zu fühlen.  

 

Hinsichtlich der Schüler-Lehrer-Relation wissen 
wir, dass wir uns im Bundesvergleich und vor allen 
Dingen auch im Bereich der Flächenländer ver-
gleichen lassen müssen. Daher wird es zu dieser 
Angleichung kommen müssen. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank. Jetzt hat Herr Lange noch eine Fra-
ge. 

 

 

Herr Lange (DIE LINKE): 

 

Also, Sie stehen zu der Angleichung, das heißt da-
zu, die Schüler-Lehrer-Relation entsprechend zu 
verändern. Würden Sie die Frage von Herrn Höhn 
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noch beantworten, mit welchen Maßnahmen Sie 
das flankieren wollen?  

 
 

Frau Reinecke (SPD): 

 

Die Antwort bleibe ich Ihnen erst einmal schuldig. 
Ich denke, dass wir an der Arbeit noch dran sind. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank. - Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN spricht jetzt Frau Professor Dr. Dalbert. 
Da der Minister vorhin kräftig überzogen hat, ha-
ben wir bei allen Rednern ein wenig Zeit zuge-
geben, auch bei Ihnen, weil Sie eine ganz be-
scheidene Redezeit haben. 

 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 

 

Gut, dann habe ich sozusagen entspannte vier Mi-
nuten. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Ja. 

 

 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Was erfahren wir durch die Große Anfrage? - Wir 
erfahren eigentlich nichts Neues. Wir erfahren das 
Alte noch einmal mit neuen Zahlen, nämlich dass 
wir nicht genug Lehrer und Lehrerinnen haben, 
was sich daran zeigt, dass der Unterricht ausfällt. 
Der Umfang des Unterrichtsausfalls nimmt zu. Hat-
ten wir vor fünf Jahren noch die angestrebten 
105 % Unterrichtsversorgung, haben wir das jetzt 
eben laut der Großen Anfrage nicht mehr, sind 
deutlich darunter. Das zeigt sich in einem Total-
ausfall von Unterricht.  

 

Wo Unterricht nicht stattfindet, kann man nichts 
lernen. Deswegen, Herr Minister, sind wir in Sorge, 
dass die guten Ergebnisse, die unsere Schülerin-
nen und Schüler zeigen, die überdurchschnitt-
lichen Leistungen unserer Grundschüler und 
Grundschülerinnen, die sehr guten Leistungen und 
Top-Leistungen der 15-Jährigen in Mathe und in 
Naturwissenschaften, gefährdet sind, dass sozu-
sagen die „sauren Früchte“ Ihrer Politik am Ende in 
den Schulen ankommen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Herr Güssau hat ausführlich dargelegt, dass wir zu 
wenig Lehrer haben, wenn wir die Zahlen der Leh-
rer angucken, die altersbedingt aus den Schulen 
ausscheiden, und uns anschauen, was im Moment 
von der Landesregierung eingestellt wird. Dann 
haben wir da einen Fehlbedarf. Jetzt muss man 
sich fragen: Was muss man tun, um diesen Fehl-
bedarf auszugleichen?  

 

Herr Höhn hat verschiedene Maßnahmen ange-
sprochen, die nicht theoretisch sind. Wir haben 

schon Streichungen in der Stundentafel, Streichun-
gen in Anrechnungsstunden und anderem. Dann 
ist es eine probate Maßnahme, dass man mehr 
Lehrer und Lehrerinnen ausbildet. Ich meine, für 
mich ist das extrem ärgerlich; denn meine Kolle-
gen und ich haben seit 1998 an der Martin-Luther-
Universität sehr gute Lehrerinnen und Lehrer aus-
gebildet, nur leider für andere Bundesländer, weil 
wir sie nicht eingestellt haben. Jetzt stehen wir da 
und fragen: Wo finden wir die Lehrer und die Leh-
rerinnen, die wir dringend brauchen?  

 

Herr Minister, Sie werden in der Presse sinnge-
mäß zitiert, wir müssten auch an die Erhöhung der 
Studienplatzzahl ran. Ich ergänze: und auch der 
Referendariatsplätze. Aber Sie sagen: erst nächs-
tes Jahr. Nun frage ich mich: Warum erst nächstes 
Jahr? - Ein Lehramtsstudium dauert zwischen vier 
und fünf Jahren, je nach Lehramt, das Sie studie-
ren. Hinzu kommen 16 Monate Referendariatszeit. 
Wenn ich noch etwas davon haben will, muss ich 
jetzt anfangen. In den Zielvereinbarungen ist die 
Öffnungsklausel enthalten. Da frage ich mich, wa-
rum Sie nicht jetzt handeln, sondern erst nächstes 
Jahr handeln wollen, falls Sie dann überhaupt 
noch in diesem Amt sind.  

 

Dann lese ich weiter, dass Sie Ihren Instrumenten-
kasten erweitern, also nicht nur Lehrer und Lehre-
rinnen einstellen wollen. Das kann in dem einen 
oder anderen Fall zu einem guten Ergebnis führen. 
Ich hatte eine Chemielehrerin, die kam aus der 
chemischen Industrie, die war super.  

 

Aber wissen Sie: Insgesamt läuten bei mir da die 
Warnglocken. Sie alle wissen, ich bin in einem an-
deren Bundesland, nicht in Sachsen-Anhalt, zur 
Schule gegangen; da hatten wir das alles. Da hat-
ten wir Lehrermangel und einen Kultusminister, der 
hieß Mikat. Die Lehrer und Lehrerinnen, die er 
dann in die Schule geholt hat, nannte man „Mikätz-
chen“. Ich habe so meine Sorgen, dass wir dem-
nächst von „Dorgerdoggis“ in den Schulen spre-
chen müssen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zurufe: Ach was! 
- Was für ein Quatsch!) 

 

Das möchte ich unseren Kindern in den Schulen 
nicht zumuten. 

 

Zweiter Punkt: die Zahlen. Sie haben gesagt - -  

 

(Zuruf von Frau Grimm-Benne, SPD) 

 

- Frau Grimm-Benne, ich habe da mit einem guten 
Beispiel angefangen. Ich sage, das ist nicht immer 
schlecht. Aber in der Masse, wenn das der erwei-
terte Instrumentenkasten ist, sage ich Ihnen: Das 
halte ich nicht für zielführend.  

 

Ich komme zu dem zweiten Punkt, den Zahlen. Ab-
gesehen davon, dass an der einen oder anderen 
Stelle auch die Tabellen handwerklich nicht sauber 
sind - da hat Ihr Ministerium meinem Referenten 
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Besserung gelobt und hat gesagt, man wird das 
nacharbeiten, wo Fehler in den Tabellen sind.  

 

Ich habe mir die Zahlen sehr genau angeguckt und 
ich habe nicht eine Große Anfrage mit einer Klei-
nen Anfrage, sondern die Große Anfrage mit dem 
IMAG-Bericht verglichen. 

 

(Herr Lange, DIE LINKE: Auch das lohnt 
sich!) 

 

- Auch das lohnt sich, Herr Lange, weil darin völlig 
andere Zahlen stehen. Das ist ein Unterschied von 
zwei Jahren. Vor zwei Jahren haben Sie prognos-
tiziert, es seien 158 687 Schüler und Schülerinnen 
in den allgemeinbildenden Schulen. Nun sind es 
plötzlich 4 507 Schülerinnen mehr. Ich könnte wei-
tere Beispiele aufführen.  

 

Das zeigt doch einfach, dass Ihre Prognosen 
nichts taugen, dass das brüchige Brücken sind, die 
Sie nicht tragen werden, wenn Sie die Unterrichts-
versorgung in den Schulen entsprechend steuern 
wollen.  

 

(Zustimmung bei der GRÜNEN) 

 

Deshalb sage ich hier sehr klar: Verabschieden 
Sie sich von der Illusion, dass Sie die Unterrichts-
versorgung schulscharf steuern könnten. Das wer-
den sie nicht hinbekommen. Unsere Schulen ha-
ben es verdient, dass sie ausreichend mit Personal 
und mit sächlicher Ausstattung versorgt werden, 
damit sie das Niveau halten können, das in diesen 
Schulvergleichen dargelegt worden ist. - Herz-
lichen Dank. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Danke schön. - Für die CDU-Fraktion hat Herr 
Güssau jetzt das Schlusswort. 

 

 

Herr Güssau (CDU):  

 

Danke sehr, Herr Präsident. - Erstmal möchte ich 
anmerken, dass ich mich freue, dass es zu dieser 
Debatte etwas voller im Saal geworden ist; das 
lässt hoffen.  

 

Da ist sie wieder, die Kakophonie von Äußerungen 
zum Bereich Schule, zu den dortigen Problemen, 
die wir in der Antwort auf die Große Anfrage auf-
gezeigt haben. 

 

Herr Höhn, Sie haben Ihre Rolle wieder hervor-
ragend gespielt. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Sie wissen, ich kann Sie allein - - Sie machen das 
immer mit einem verschmitzten Lächeln. Sie sind 
hier der Mahner. Sie waren heute der Vorleser mit 
dem erhobenen Zeigefinger, der Zahlenjongleur 
mit Kalauern. Das kommt bei uns in der Fraktion 
an. 

 

(Zuruf: Ist doch schön!) 

Ich will Ihnen nur sagen, da, wo man es so zu-
sammenfassen kann: Wirklichkeit trifft auf Theorie. 
Wir haben hier eine Landesregierung. Wir haben 
es gar nicht verheimlicht. Ja, es gibt Probleme. Es 
läuft im Bildungsbereich mitunter nicht alles rund. 
Nennen Sie mir ein Land in Deutschland, in dem 
alles rund läuft, wo alle nur klatschen und sagen: 
Das ist alles super.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Nein, es ist chic und es ist Mainstream, gerade im 
Bereich Bildung. Ich mache das in diesem Bereich 
erst seit zwei, zweieinhalb Jahren. Im Bildungs-
bereich kann doch wirklich jeder mit erzählen; das 
macht man sehr ausgiebig und sehr umfangreich.  

 

Wir wollten zur Versachlichung beitragen, haben 
eine Große Anfrage gestellt und eine umfassende 
Antwort erhalten. Wir müssen diese gemeinsam 
auswerten und daraus Schlussfolgerungen für die 
Zukunft ziehen. 

 

Als Sie einmal in der Regierungsverantwortung 
waren oder wo Sie es sind - ich kenne es aus per-
sönlichem Erleben der Lebensgefährtin in Berlin 
oder Brandenburg -, lief bzw. läuft auch nicht alles 
rund, wenn Sie wirklich einmal die Wirklichkeit ge-
stalten müssen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Frau Kollegin, ich möchte Ihnen auch sagen: Es 
war ein kleiner Versprecher drin. Sicherlich, die 
CDU-Fraktion ist der große starke Motor mit 
42 PS, der dafür gesorgt hat, dass der Finanz-
minister manche Dinge erkennt und seine Perso-
nalplanung umgestellt hat.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Ich habe es so verstanden, dass wir das gemein-
sam hinbekommen haben, dass dort Nachsteue-
rungen passieren. Ich verstehe die Opposition, 
wenn sie immer mit den Augen rollt, wenn der 
Minister auf Sicht fährt. Aber so es in der Lebens-
wirklichkeit und ich finde es gut, Herr Dorgerloh, 
dass man da nicht beratungsresistent war, son-
dern dass man diese Dinge aufgenommen und 
gemeinsam gelöst hat im Rahmen der Möglich-
keiten, die wir haben, und mit dem Geld, das wir 
zur Verfügung haben. Ich weiß, wovon ich spre-
che. 

 

Mit dem Bildungsausschuss waren wir in Südtirol. 
Sie haben hier Lehrer-Schüler-Verhältnisse ange-
sprochen. Ich möchte gern in Südtirol Bildungspoli-
tiker sein. Mit einem Verhältnis von 1 : 5,2, mit ei-
nem riesigen Milliardenetat im Rücken dort lässt es 
sich gut arbeiten. Aber auch da wird heftig gestrit-
ten und gesagt, das alles nicht in Ordnung sei.  

 

Ich sage abschließend: Unsere Große Anfrage war 
richtig und ein Erfolg. 

 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Herr Kollege Güssau, ich wollte Sie fragen, ob Sie 
eine Frage des Kollegen Höhn beantworten wol-
len. 

 

 

Herr Güssau (CDU):  

 

Da kann ich nicht Nein sagen. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Er kann nicht widerstehen. - Herr Höhn, Sie sind 
dran. 

 

 

Herr Höhn (DIE LINKE): 

 

Erst einmal herzlichen Dank für das Lob, Herr Kol-
lege Güssau.  

 

 

Herr Güssau (CDU):  

 

Das ist mir leicht gefallen. 

 

 

Herr Höhn (DIE LINKE): 

 

Ich wollte Ihnen die Frage stellen, die ich der Kol-
legin Reinecke gestellt habe, ob die CDU-Fraktion 
denn das Ziel, die Schüler-Lehrer-Relation um 
zwei Punkte zu erhöhen, teilt und, wenn ja, mit 
welchen Mitteln Sie das erreichen wollen. 

 

 

Herr Güssau (CDU):  

 

Herr Höhn, im Bildungsbereich gibt es einen be-
stimmten Instrumentenkasten, den man nicht nur 
zeigt, sondern auch anwenden kann. Man kann ihn 
auch im IMAG-Bericht nachlesen. Darin sind ver-
schiedene Dinge aufgezeigt, wie man im Bildungs-
bereich arbeiten kann. Wenn Sie mir gut zugehört 
haben, haben Sie mitbekommen, dass ich Ihnen 
gesagt habe, dass uns bei einfachen Lösungen, 
wie sie in der Vergangenheit möglich waren, durch 
Gerichtsurteile in Niedersachsen die Lebenswirk-
lichkeit eingeholt hat. 

 

Wenn Sie mich persönlich fragen, ob man diese 
Veränderung vornehmen sollte, muss ich aus mei-
nem persönlichen Erleben sagen: Fragen Sie mei-
ne Lebensgefährtin in Berlin, ob die das gerecht 
findet, dort 30 Kinder mit 28 Wochenstunden zu 
unterrichten. Die gucken sehr neidisch nach Sach-
sen-Anhalt und sagen: Das ist bloß 100 km ent-
fernt. Da sind andere Bedingungen. - Ich denke, 
wir müssen uns auch mit anderen Bundesländern 
vergleichen. Wir können uns nur mit dem Umland 
vergleichen. Ich denke, da wird die Zukunft eine 
Anpassung bringen.  

 

Was ich Ihnen noch sagen wollte, ist: Ich habe 
große Sorge, dass wir die Qualität von Schule 
nicht mehr absichern. Wir reden immer nur über 
Zahlen, sprechen von „Anzahl von Lehrern“. Ich 
meine, dass wir die Qualität von Schule in Zukunft 

fester im Blick haben sollten, damit diese nicht 
schlechter wird.  

 

Ich habe große Sorge, dass es zur Zusammen-
legung von Fächern in der Weise kommt, wie es 
das in einigen Bundesländern gibt, in denen man 
die Fächer Physik, Chemie und Biologie abge-
schafft hat. Stattdessen gibt es das Fach NaWi, in 
dem jeder alles unterrichtet. Das sind meine Sor-
gen für die Zukunft. Andere Dinge treten in den 
Hintergrund. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Die Aussprache zur Großen Anfrage ist damit be-
endet. Der Tagesordnungspunkt 7 ist erledigt. 

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf: 

 
 
 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vor-
schriften über die Behandlung psychisch Kran-
ker und Schutzmaßnahmen 

 

Gesetzentwurf Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drs. 6/4193 

 
 
 

Einbringerin ist Frau Wicke-Scheil. Frau Abgeord-
nete, Sie haben das Wort. 

 

 

Frau Wicke-Scheil (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Herren und 
Damen! „Es ist für mich leichter, mit anderen dar-
über zu reden, dass ich im Knast war, als darüber, 
dass ich in der Klapse war“ - diese Worte eines 
Teilnehmers an einer Veranstaltung der Aktion 
Psychisch Kranke hat mich erschüttert, betroffen 
gemacht. Es gibt nach wie vor die Stigmatisierung 
von Menschen mit psychischen Problemen. Mir 
und meiner Fraktion stellte sich die Frage: Was 
kann Politik tun? Wir müssen die Rahmenbedin-
gungen schaffen, die es auch diesen Menschen 
ermöglichen, ein selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Wesentliche Grundlage bildet dafür ein PsychKG, 
das zeitgemäß ist. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Der Ausschuss für Angelegenheiten psychiatrischer 
Krankheitsversorgung hat mehrfach darauf hinge-
wiesen, dass eine Novellierung erforderlich ist. Ich 
zitiere nun aus einigen Berichten des Psychiatrie-
ausschusses nur aus dieser Legislaturperiode. 
19. Bericht, Berichtszeitraum 2011 bis 2012:  

 

„Daneben sieht der Psychiatrieausschuss 
nach wie vor die Notwendigkeit einer Psy-
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chiatrieplanung auf Landesebene, die sich 
nicht zuletzt auch aus der Zuständigkeit des 
Landes für die Eingliederungshilfe ergibt.“ 

 

An einer anderen Stelle heißt es: 

 

„… der Entwicklung von Gemeindepsychiat-
rischen Verbünden (muss) künftig weitaus 
größere Bedeutung zukommen.“ 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

20. Bericht, Berichtszeitraum Mai 2012 bis April 
2013:  

 

„Vieles deutet nunmehr darauf hin, dass sich 
nach 21 Jahren eine Novellierung des Ge-
setzes über Hilfen psychisch Kranker und 
Schutzmaßnahmen (PsychKG) erforderlich 
macht. 

 

Aus der Sicht des Psychiatrieausschusses 
geht es nicht nur darum, die Voraussetzun-
gen für eine Behandlung gegen den Willen 
des Betroffenen verfassungsgemäß zu be-
stimmen, sondern das gesamte Regelwerk 
ist auf die Höhe der Zeit zu bringen.“ 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

„Hierzu gehören die Festlegung von Auf-
gaben der Planung und Steuerung der psy-
chiatrischen Versorgung auf kommunaler 
Ebene und Landesebene, die Psychiatrie-
planung, die Etablierung vertraglich gesi-
cherter regionaler Versorgungsverpflichtun-
gen und Kooperationen, gemeindepsychia-
trische Verbünde, einschließlich der Koordi-
nation auf kommunaler Ebene, Psychiatrie-
koordinatoren.“ 

 

Auch im 21. Berichtszeitraum von 2013 bis 2014 
weist der Psychiatrieausschuss noch einmal nach-
drücklich darauf hin, dass eine Novellierung drin-
gend erforderlich ist; auch hier wieder die Schwer-
punkte Psychiatriekoordinatoren und gemeinde-
psychiatrische Verbünde.  

 

Da man festgestellt hat, dass sich im entsprechen-
den Ministerium nicht allzu viel tut, hat der Psy-
chiatrieausschuss im April dieses Jahres in seiner 
Frühjahrssitzung einen Beschluss gefasst, in dem 
es heißt: 

 

„Der Ausschuss sah sich aufgrund der bis-
her nicht erfolgten Novellierung des Geset-
zes über die Hilfen für psychisch Kranke und 
Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-
Anhalt (PsychKG LSA) veranlasst, sich in 
seiner Frühjahrssitzung erneut diesem The-
ma ausführlich zu widmen.  

 

Der Ausschuss für Angelegenheiten der 
psychiatrischen Krankenversorgung bekräf-
tigt seine Einschätzung der Notwendigkeit 
einer zügigen“ 

 - ich betone: zügigen -  

 

„Novellierung des PsychKG des Landes 
Sachsen-Anhalt.“ 

 

So viel vom Psychiatrieausschuss. 

 

Grundsätzlich geht es also darum, die Selbst-
bestimmung und Eigenverantwortung der Betrof-
fenen zu stärken und der nach wie vor vorhande-
nen Stigmatisierung entgegenzuwirken. Dabei gibt 
es drei wesentliche Punkte.  

 

Erstens die Stärkung der Position und die Ver-
besserung der Situation der Menschen mit ent-
sprechenden Beeinträchtigungen, um ein selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen. 

 

Zweitens der Ausbau der Versorgungsstrukturen, 
um personenbezogene Hilfen zu gewährleisten. 
Hierzu wäre das Stichwort „gemeindepsychiatri-
sche Verbünde“.  

 

(Zustimmung von Frau Zoschke, DIE LINKE) 

 

Und drittens die Schaffung der politischen Rah-
menbedingungen, um gute Betreuung zu ermög-
lichen, Stichwort „Psychiatrieplanung“.  

 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf einige 
Punkte unseres Novellierungsvorschlags hinwei-
sen, die diese eben benannten Schwerpunkte be-
treffen. 

 

Erstens. Die Selbstbestimmung stärken. § 2 
- Grundsatz. Hier möchten wir den Satz: „Seine 
Würde und sein Wille sind zu achten.“ einfügen. 
Das scheint selbstverständlich, hat aber beson-
dere Bedeutung für psychisch Kranke und Per-
sonen mit seelischer Behinderung, nämlich unter 
Berücksichtigung ihrer besonderen Situation. 

 

§ 5 - Sozialpsychiatrische Dienste. Unser Vor-
schlag fordert die Einrichtung einer Beratungs- und 
Beschwerdestelle, und zwar trialogisch besetzt, 
trialogisch im Sinne von: Unter Einbeziehung der 
Psychiatrieerfahrenen, unter Einbeziehung der An-
gehörigen psychisch Kranker in Zusammenarbeit 
mit dem SpDi, dem Sozialpsychiatrischen Dienst.  

 

§ 8 heißt bis jetzt nur „Untersuchung, Mitteilung“. 
Wir wollen aber auch „Beratung“ dort benennen.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Im jetzigen Absatz 2 des Paragrafen heißt es: „Der 
Betroffene hat die Untersuchung zu dulden.“ Das 
ist diskriminierend und unwürdig und gehört nicht 
in solch ein Gesetz.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang ist 
die Aufforderung zur Untersuchung, die an einen 
Betroffenen ergehen kann. Hier soll der Betroffene 
den Arzt seiner Wahl benennen können, und der 
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soll in die Betreuung und Untersuchung mit einbe-
zogen werden.  

 

§ 12 - Vollzug der Unterbringung. In Kranken-
häusern, die die Unterbringung vollziehen, sollen 
durch das Landesverwaltungsamt Patientenfür-
sprecherinnen bzw. Patientenfürsprecher berufen 
werden. Sie sind Interessenvertreter der Betroffe-
nen und haben eine Außensicht auf diese Proble-
matik.  

 

§ 17 - Ärztliche Behandlung - haben wir voll-
kommen neu gefasst, weil der jetzige nicht mehr 
den Anforderungen der Zeit entspricht. Denn im 
jetzigen Gesetz heißt es: „Die Betreuung erfolgt 
auf der Grundlage der ärztlichen Kunst.“ Das ist 
ein unwissenschaftlicher Begriff, der in keiner Wei-
se zu rechtfertigen ist. Neu ist unsere Formu-
lierung: „… nach dem jeweils anerkannten Stand 
der medizinischen, pflegerischen, therapeutischen 
und heilpädagogischen Erkenntnisse.“ Auch die 
Zwangsbehandlung muss neu geregelt werden. 
Hierbei geht um Aufklärung, Beratung und Zu-
stimmung. 

 

Meine Herren und Damen! Besondere Sicherungs-
maßnahmen sollen nach unserem Vorschlag im 
zuständigen Ministerium erfasst werden, denn sie 
sind ein Eingriff in die Selbstbestimmung der Men-
schen. Das erfordert größtmögliche Transparenz. 
Je Legislaturperiode soll dem Landtag ein Bericht 
über diese besonderen Sicherungsmaßnahmen 
vorgelegt werden.  

 

Nicht nur ein Arzt soll den Zustand des Betroffe-
nen einschätzen. Wir gehen vom Vieraugenprinzip 
aus. - Am Rande möchte ich auf einen Artikel in 
der TAZ vom 26. Juni 2015 hinweisen: Ruhig-
gestellt. - Ich will hier raus! Eine 64-Jährige ist 
seit zehn Jahren gegen Ihren Willen in der Psy-
chiatrie.  

 

In diesem § 17 noch der Absatz 6, der auch für 
die Betroffenen - da haben wir uns kundig ge-
macht - eine ganz besondere Bedeutung hat, die 
Berücksichtigung einer vorhandenen Patientenver-
fügung.  

 

Punkt 2, die Verbesserung der Versorgungsstruk-
turen. § 4 - Träger der Hilfen. Nein, es muss „Trä-
ger und Koordination der Hilfen“ heißen. Psy-
chiatriekoordinatorinnen und -koordinatoren sind in 
den Kreisen und kreisfreien Städten zu bestel-
len. Sie führen die Hilfen zusammen und wirken 
an der Psychiatrieplanung auf kommunaler Ebene 
mit.  

 

Ich weiß, diese Bestellung von Psychiatriekoordi-
natorinnen und -koordinatoren ist mit Geld verbun-
den. Ich weise auf Abschnitt D - Kosten - des Vor-
worts hin: Kostenrelevante Punkte, wie dieser, sol-
len erst zum 1.Januar 2017 in Kraft treten, damit 
sie in dem neuen Haushaltsgesetz Berücksichti-
gung finden. 

Wir fügen in unseren Vorschlag den § 5a - Ge-
meindepsychiatrische Verbünde - ein. Sie sind das 
Zusammenwirken aller an der Betreuung einer 
Person Beteiligten. Sie ermöglichen personen-
bezogene, individuelle, bedarfsgerechte und wohn-
ortnahe Betreuung. Übrigens wurde diese wohn-
ortnahe Betreuung bereits in der Psychiatrie-
enquete von 1975 gefordert. Das ist 40 Jahre her. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Die Gründung von gemeindepsychiatrischen Ver-
bünden ist von dem Ziel getragen, kommunale 
Verantwortungsgemeinschaft zu fördern. Etwa 
durch Kooperationsvereinbarungen verständigen 
sich im besten Fall alle Akteure auf das Ziel 
einer bestmöglichen Versorgung aller Klienten in 
der Region. Ergänzend zur Perspektive einzelner 
Träger samt ihrer Konkurrenz untereinander kann 
so durch ein gemeinsames Ziel die Kooperation, 
Zusammenarbeit und Abstimmung gefördert wer-
den.  

 

Die einzelnen Akteure sind dann nicht mehr nur 
Marktteilnehmer, sondern auch eine Wertegemein-
schaft. Gerade die Abstimmung von Angeboten 
und die Spezialisierung der Leistungserbringer 
kann ein praktischer Nutzen solcher Zusammen-
arbeit sein.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Kommen wir noch zum dritten Punkt, der Schaf-
fung der politischen Rahmenbedingungen. Ganz 
wichtig ist, dass das PsychKG novelliert werden 
muss, keine Frage. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Es muss dringend - das ist in unserem Vorschlag 
§ 5b - ein Landespsychiatrieplan erstellt werden. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Er muss alle vier Jahre fortgeschrieben werden un-
ter Einbeziehung des Ausschusses für die Ange-
legenheiten der psychiatrischen Krankenversor-
gung, unter Einbeziehung der Psychiatrieerfah-
renen und der Angehörigen Psychiatriekranker. Er 
bildet damit die Grundlage für die kommunale Psy-
chiatrieplanung, die in Zusammenarbeit der ge-
meindepsychiatrischen Verbünde und der entspre-
chenden Koordinatorinnen und Koordinatoren zu 
erfolgen hat.  

 

Meine Herren und Damen! Gute Betreuungsstruk-
turen und die Betreuungsqualität für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen und seelischen Behin-
derungen dürfen nicht davon abhängen, in wel-
chem Bundesland die Betroffene oder der Betrof-
fene wohnt. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
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Alle haben Anspruch auf gleiche, qualitativ hoch-
wertige Betreuung. Diesem Ziel trägt unser Novel-
lierungsvorschlag Rechnung. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank, Frau Wicke-Scheil, für die Einbrin-
gung. - Ich darf auf der Besuchertribüne ganz 
herzlich Seniorinnen und Senioren der Arbeiter-
wohlfahrt aus Weißenfels begrüßen. Herzlich will-
kommen! 

 

(Beifall im ganzen Haus) 

 

Für die Landesregierung spricht jetzt der Sozial-
minister. Bitte schön, Herr Bischoff. 

 

 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales:  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau 
Abgeordnete Wicke-Scheil, am Anfang eine Frage, 
die Sie bestimmt beantworten können. Wir müssen 
zwischendurch kein Zwiegespräch machen. Wis-
sen Sie, wie lange durchschnittlich ein gutes Ge-
setz beraten wird hier im Landtag? 

 

(Herr Lange, DIE LINKE: Viel zu lange!) 

 

Weshalb bringen Sie jetzt einen Vorschlag ein, wo 
Sie ziemlich genau wissen, dass wir mindestens 
ein Jahr dafür brauchen werden?  

 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

 

Ich finde das plakativ. Ich habe noch nie bestritten, 
und ich glaube niemand im Haus - -  

 

(Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE: Neun Mo-
nate!) 

 

- Im September bringen wir das ein, und dann ha-
ben wir bis Dezember Zeit. Das ist ein Durchpeit-
schen. Das würden Sie bei uns sofort kritisieren. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU - Zu-
rufe von den GRÜNEN) 

 

Das wusste ich doch ganz genau, dass das 
kommt. Gerade wo es um freiheitsentziehende 
Maßnahmen geht, wären Sie die Ersten, die sa-
gen, das muss ausführlich beredet werden, ein-
schließlich Anhörungen. Das kriegen Sie in weni-
gen Monaten gar nicht hin, das wissen Sie ganz 
genau. 

 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

 

Es ist das Recht der Opposition, das einzubringen. 
Ich muss doch nur erwähnen, dass es nicht mög-
lich ist. 

 

(Frau Lüddemann, GRÜNE: Wenn man es 
will, kann man das immer!) 

 

Ich habe nie bestritten - weder im Ausschuss noch 
hier -, dass wie eine Novellierung des PschKG 

brauchen. Ich wüsste gar nicht, wo das herkommt, 
dass das einer bestritten hätte. 

 

(Frau Zoschke, DIE LINKE: Bestritten nicht, 
aber Sie schlafen! - Frau Prof. Dr. Dalbert, 
GRÜNE: Sie hatten doch vier Jahre Zeit! 
- Ministerpräsident Herr Dr. Haseloff: Wir 
haben noch fünf Jahre Zeit!) 

 

Ich habe auch ein paar Mal gesagt, wir machen 
das in der nächsten Wahlperiode. Ich habe im 
Ausschuss deutlich die Gründe genannt. Ich sage 
es auch gleich noch einmal. Sie können das alles 
jederzeit machen, wenn Sie glauben, es geht so 
einfach. 

 

Im Übrigen, wenn man Stigmatisierung spricht - da 
haben Sie Recht -, ist die Frage: Stigmatisiert Poli-
tik? Oder wer stigmatisiert Menschen, die in der 
Psychiatrie oder im Maßregelvollzug sind?  

 

Ich kenne die Diskussion hier, die manchmal ge-
führt wird, wenn jemand aus dem offenen Maß-
regelvollzug abhaut. Wo ich meine Ängste habe, 
weil ich weiß, wenn da Unsinn passiert, kann ich 
gehen. Beim offenen Vollzug gehört es ja dazu, 
dass Menschen ausprobieren müssen, ob sie in 
Freiheit leben können. Also, so einfach ist es nicht.  

 

Es geht tatsächlich um Dinge, bei denen ich es 
wichtig finde, dass sie geregelt werden. Das sage 
ich ganz deutlich. Wir sind eines der wenigen Län-
der, die den Maßregelvollzug gesondert gesetzlich 
geregelt haben, neben dem Vollzug für psychisch 
Kranke nach dem PsychKG. Das muss man auch 
zueinander kompatibel gestalten. Man kann nicht 
das eine tun, ohne auch das Maßregelvollzugs-
gesetz anzupacken. Das geht gar nicht. Das wis-
sen Sie auch. Deshalb muss diese Diskussion viel 
weiter gefasst werden. 

 

Das Zweite, das ich sagen wollte: Wir sind eines 
der wenigen Länder, die einen gesetzlich geregel-
ten Psychiatrieausschuss haben, mit einer jähr-
lichen Berichtspflicht. Ich finde es übrigens sehr 
gut, dass wir ihn haben. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Ich bin über mehrere Wahlperioden hinweg Mit-
glied in diesem Ausschuss und auch in den Be-
suchskommissionen gewesen. Also, ich kenne 
mich damit ziemlich gut aus. Ich habe manche Be-
richte sogar selber mit verfasst.  

 

Ich finde es richtig, dass man es kritisiert. Dieser 
Punkt wird noch in den nächsten Jahresberichten 
enthalten sein, wie manch andere Dinge auch. Da-
für ist er auch da.  

 

Von daher habe ich zu der Forderung nach der 
Psychiatrieplanung, wo wir im Ministerium und der 
Psychiatrieausschuss unterschiedlicher Meinung 
sind, letztens einmal gesagt: Vielleicht streiten wir 
uns über etwas, worüber es sich nicht zu streiten 
lohnt, weil es vielleicht nicht um Planungsvorgaben 



7740 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/93  02.07.2015 

 

geht - die wir gar nicht machen könnten, schon aus 
Gründen der Konnexität nicht -, wohl aber um 
Empfehlungen, wobei dann die kommunale Seite 
die Planung erstellen kann. Der Vorsitzende hat 
mir darin auch Recht gegeben und gesagt, er kön-
ne sich das vorstellen, mit dieser Zielrichtung. In 
diese Zielrichtung würde ich auch gehen wollen. 

 

Ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Dinge ein-
gehen. Dazu haben mir meine Mitarbeiter genug 
aufgeschrieben. Dann würde ich jetzt eine Diskus-
sion anfangen, die tatsächlich in einen Ausschuss 
gehört und die sich wahrscheinlich über mindes-
tens ein halbes oder ein Dreivierteljahr erstrecken 
würde. Das sind schwerwiegende Regelungen, die 
wir treffen müssen, insbesondere wenn es um 
Zwangsbehandlungen geht, um die Medikation, 
um Nachweispflichten, um Haftungsgründe usw.  

 

Das abzuwägen bei denen, die psychisch krank 
oder psychisch eingeschränkt sind oder die an 
einer psychischen Krankheit leidend Gewalttaten 
vollzogen haben, ist nicht so einfach. Deshalb ap-
pelliere ich wirklich an Sie: Wenn man das anpackt 
- wenn man es realistisch sieht, dann müssen wir 
das in der nächsten Wahlperiode anpacken -, dann 
muss man es gründlich machen. 

 

Ich sehe auch einen Vorteil darin. Nicht alle Länder 
haben mit der Novellierung angefangen. Wir ge-
hören also nicht zu den Letzten. Es gibt aber 
Länder, die haben es tatsächlich schon umgesetzt 
und haben jetzt mit Klagen zu tun. Ich will das 
nicht kritisieren; es ist auch nicht ausgeschlos-
sen, dass es bei uns Klagen geben könnte. Ich fin-
de es aber gar nicht schlecht, in diesem Jahr erst 
einmal zu sehen, was dort läuft. Dabei geht es 
nämlich um freiheitseinschränkende Maßnahmen. 
Dann haben wir die Zeit, uns intensiv damit zu be-
schäftigen.  

 

Ich halte es für richtig, dass wir uns gerade bei 
dieser Thematik nach so vielen Jahren - bei uns 
sind es aber keine 40 Jahre; zu DDR-Zeiten hat 
es niemanden gekümmert; einen Maßregelvollzug 
gab es ohnehin nicht - darum kümmern, wie Men-
schenrechte auch unter freiheitseinschränkenden 
Maßnahmen gelebt werden können. Es ist ein wei-
tes Feld, wie man damit umgeht.  

 

Hier leuchtet „Ende der Redezeit“. Ich habe jetzt 
gar nicht in mein Skript geschaut. Vielleicht ist es 
auch nicht ganz so wichtig, jetzt auf die einzelnen 
Details einzugehen. 

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Sie haben sich nur 
geärgert!) 

 

Ich sage: Das Anliegen verstehe ich. Novelliert 
werden muss es auf alle Fälle - das ist ein ganz 
wichtiges Thema -, aber wir schaffen es in der 
Kürze der Zeit auf keinen Fall.  

 

(Zustimmung bei der SPD und von Frau 
Brakebusch, CDU) 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Danke, Herr Minister. - Es wurde eine Fünfminu-
tendebatte verabredet. Herr Schwenke eröffnet sie 
für die CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege. 

 

 

Herr Schwenke (CDU): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Kollegen Landtagsabgeordneten! 
Sehr geehrte Frau Wicke-Scheil, eigentlich hatte 
ich nach den Schlussbemerkungen Ihrer Fraktions-
kollegin Lüddemann gestern bei der Debatte über 
die Große Anfrage zur Selbstbestimmung im Alter 
erwartet, dass Sie den Gesetzentwurf zur Novellie-
rung des Gesetzes über die Hilfen für psychisch 
Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sach-
sen-Anhalt, kurz: PsychKG LSA, heute zurückzie-
hen.  

 

(Frau Lüddemann, GRÜNE: Warum?) 

 

Für diesen Gesetzentwurf gilt das Gleiche wie für 
die Forderungen in Ihrem Entschließungsantrag 
von gestern: Eine abschließende Beratung des 
Gesetzentwurfes in dieser Legislaturperiode ist, 
wenn man angemessene Sorgfalt walten lassen 
will, schlicht und ergreifend nicht mehr möglich. 

 

(Zustimmung von Frau Brakebusch, CDU 
- Frau Lüddemann, GRÜNE: Das habe ich 
gestern nicht gesagt!) 

 

- Sie haben es gestern bei dem Thema Entschlie-
ßungsantrag - das Zitat kommt gleich; sorry - ge-
sagt. Sie sollten ihn also lieber - es steckt ja auch 
eine Menge Arbeit darin - nach oben auf Ihren 
Wahlkampfstapel legen. Das haben Sie gestern 
gesagt. 

 

(Frau Lüddemann, GRÜNE: So kommt es!) 

 

Da Sie Ihren Gesetzentwurf aber wohl nicht zu-
rückziehen werden, werden wir ihn heute an die 
Ausschüsse überweisen. Eine angemessene und, 
das gebe ich zu, durchaus berechtigte Diskussion 
werden wir in dieser Legislaturperiode aber wohl 
nicht mehr abschließend führen können. Ich werde 
deshalb jetzt nicht auf Details Ihres Gesetzentwur-
fes eingehen, sondern nur ein paar grundsätzliche 
Anmerkungen machen.  

 

Ja, Frau Wicke-Scheil, die Frage, ob eine Novellie-
rung des PsychKG und des Maßregelvollzugs-
gesetzes notwendig ist, haben wir bereits andisku-
tiert. Sie ist also nicht neu. Auch ich kenne die 
Forderungen des Landespsychiatrieausschusses, 
nochmals konkretisiert und formuliert auf seiner 
Frühjahrssitzung am 22. April 2015. Doch schon 
die Aussagen und Forderungen bzw. Wünsche der 
Gesprächspartner bei der schon traditionellen Vor-
stellung und Diskussion des Psychiatrieberichts in 
der Januarsitzung des Sozialausschusses hinter-
ließen ein sehr differenziertes Bild hinsichtlich der 
konkreten Schlussfolgerungen.  
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Grundsätzlich sind die Forderungen des Psychia-
trieausschusses nachvollziehbar,  

 

(Zustimmung von Frau Dr. Späthe, SPD) 

 

aber ob Ihr Gesetzentwurf diesbezüglich die richti-
gen Lösungen aufzeigt, da bin ich ähnlich wie der 
Minister eher skeptisch. Es gibt diverse Diskus-
sionsbedarfe. Ich erinnere mich zum Beispiel auch 
sehr gut an die kritischen Hinweise der kommuna-
len Spitzenverbände bezüglich der kommunalen 
Selbstverwaltung, der Bürokratie und der Finan-
zierbarkeit. Auch dazu sind noch unheimlich viele 
Gespräche nötig. 

 

Kurz noch ein paar Anmerkungen zum Maßregel-
vollzugsgesetz. Ja, die aktuelle Diskussion war 
ein wesentlicher Grund dafür, dass wir kürzlich 
als gesundheitspolitische Sprecherinnen und Spre-
cher der Landtagsfraktionen die Einrichtungen des 
Maßregelvollzuges in Uchtspringe und Bernburg 
besucht haben. Das waren außerordentlich inte-
ressante Termine mit einer Fülle von Themen und 
Problemschilderungen.  

 

Hierbei möchte ich kurz auf ein Problem eingehen. 
Frau Wicke-Scheil, es gibt eben nicht nur die Be-
troffenensicht, sondern auch die Ärztesicht, die 
man im Blick haben muss. Gesetzliche Klarstel-
lungen für die Handlungsmöglichkeiten der Ärzte 
vor dem Hintergrund der zunehmenden Liberali-
sierung der Gesetzesauslegung, zum Beispiel bei 
Zwangsbehandlungen, bei der Relevanz ärztlicher 
Empfehlungen versus Freiheitsrechte der Betrof-
fenen und bei den daraus resultierenden Folgen, 
wären auf jeden Fall hilfreich. Diese gesetzlichen 
Klärungen wären auch im Sinne einer einiger-
maßen verlässlichen Rechtssicherheit bei den aus 
der Sicht der verantwortungsvoll handelnden Ärzte 
notwendigen Entscheidungen hilfreich.  

 

(Frau Lüddemann, GRÜNE: Ja!) 

 

Ich erinnere mich an den Chefarzt, der sagte, kriti-
sche Dinge, die gefährlich werden könnten, macht 
er selbst, die überträgt er nicht an seine Mit-
arbeiter; denn wenn es zu rechtlichen Ausein-
andersetzungen kommt, dann trägt er die Verant-
wortung. 

 

(Frau Lüddemann, GRÜNE: Weil wir keine 
gesetzliche Klarstellung haben!) 

 

- Ich gebe Ihnen Recht, Frau Lüddemann, wir 
brauchen gesetzliche Klärungen. Aber auch hierfür 
gibt Ihr Gesetzentwurf allenfalls Anregungen. Er 
bietet keine wirklich schlüssige Lösung.  

 

Aber, wie gesagt: Schauen wir einmal, was wir 
diesbezüglich in den nächsten Monaten bei den 
Ausschussberatungen klären können. Wir gehen 
ähnlich wie der Minister aber davon aus, dass die 
letztendliche Problemlösung den Abgeordneten 
der nächsten Legislaturperiode ins Hausaufgaben-
heft geschrieben wird. Ich möchte es heute dabei 

bewenden lassen und danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Schwenke. - Für die Fraktion 
DIE LINKE spricht jetzt die Frau Zoschke. Bitte 
schön, Frau Abgeordnete. 

 
 

Frau Zoschke (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine werten Kolleginnen und Kol-
legen! Dank und Respekt den Kolleginnen und 
Kollegen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Mit die-
sem Vorhaben wird auf einer wichtigen Baustelle 
geklotzt.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Der Gegenpol ist: Allerdings hätten wir hierbei viel 
mehr das Engagement der Landesregierung er-
wartet.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Die Baustelle Novellierung des PsychKG und des 
Maßregelvollzugsgesetzes sind von besonderer 
Brisanz, geht es hierbei doch um nichts Geringe-
res als um das Menschenrecht auf Selbstbestim-
mung, das unter der aktuellen Gesetzgebung un-
verhältnismäßig oft und unverhältnismäßig stark 
beschnitten wird. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Nein!) 

 

Neben den Grundsatzurteilen des Bundesverfas-
sungsgerichtes zu Zwangsmaßnahmen müssen 
wir hier auch die Defizite bei der Umsetzung von 
Artikel 12 der UN-Behindertenrechtskonvention be-
nennen. Es geht darum, die Entscheidungsfähig-
keit von psychisch oder geistig kranken Menschen 
nicht pauschal in Abrede zu stellen. Auch bei star-
ken geistigen und/oder psychischen Einschrän-
kungen muss der Grundsatz gelten, diese Ent-
scheidungsfähigkeit durch entsprechende Hilfen zu 
stärken und damit dem Willen des betroffenen 
Menschen den Vorrang vor Stellvertreterentschei-
dungen zu geben. 

 

Es tröstet wenig, dass es einige Bundesländer 
gibt, die das PsychKG und den Maßregelvollzug 
noch immer nicht verfassungskonform angepasst 
haben. Auf dem Betreuungsgerichtstag in Witten-
berg vor knapp zwei Wochen erläuterte uns eine 
Richterin aus Hannover, dass auch manche Bun-
desländer, die ihre Gesetzgebung bereits novelliert 
haben, wohl noch immer nicht auf der sicheren 
Seite sind, das heißt, noch nicht vollständig ver-
fassungskonforme Regelungen getroffen haben. 
Meine Fraktion wünscht sich daher, dass uns die 
Landesregierung zur Ausschussberatung über die-
sen Gesetzentwurf eine Ländersynopse vorlegt. 
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Besonders wichtige Punkte des vorliegenden Ent-
wurfs sind: erstens Zwangsmaßnahmen in der 
ärztlichen Behandlung, also die notwendige Neu-
fassung von § 17 PsychKG sowie von § 8 des 
Maßregelvollzugsgesetzes im Interesse von Ärz-
tinnen und von Patienten, und zweitens die stärke-
re Einschränkung sogenannter besonderer Siche-
rungsmaßnahmen, also Fixierung, in beiden Ge-
setzen. In diesem Bereich legen wir besonders viel 
Wert auf einen Vergleich des Wortlautes der Ge-
setze jener Bundesländer, die bereits novelliert 
haben, und auf die dortigen Erfahrungen. Schließ-
lich geht es an dieser Stelle um einen massiven 
Eingriff in die Menschenrechte. 

 

Gerade die genannten Beispiele auf dem Betreu-
ungsgerichtstag bestätigen, dass viele eskalieren-
de Fälle, bei denen es schließlich zu einer Einwei-
sung nach dem PsychKG gekommen ist, hätten 
vermieden werden können, nämlich genau dann, 
wenn bereits bei ersten Anzeichen eines Problems 
Hilfen angeboten worden wären. 

 

Drittens ist uns daher die Psychiatrieplanung ganz 
besonders wichtig, die Bestandteil des vorliegen-
den Entwurfes ist, und das nicht nur, weil dies seit 
vielen Jahren auch vom Psychiatrieausschuss 
nachdrücklich eingefordert wird. Die in diesem Zu-
sammenhang beschriebene Einführung von Psy-
chiatriekoordinatorinnen und die Einrichtung von 
gemeindepsychiatrischen Verbünden auf kommu-
naler Ebene sind eine sinnhafte Verbesserung. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte noch kurz einige offene Problempunkte 
und Fragen benennen, die spätestens in einer 
Ausschussanhörung mit Fachleuten zu erörtern 
wären. Wie lösen wir die Probleme bei der Be-
handlung somatischer Krankheiten, die in den psy-
chiatrischen Einrichtungen nicht mitbehandelt wer-
den können? Sowohl ehrenamtliche als auch Be-
rufsbetreuerinnen haben uns von diesen Proble-
men in der Praxis berichtet. 

 

Wann und in welcher Form werden notwendige 
Veränderungen auch auf der Bundesebene voll-
zogen? Gemeint ist hierbei insbesondere das Be-
treuungsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch. 

 

Ein weiteres Problem: Welche weiteren Maßnah-
men sind neben der Gesetzesnovellierung zu er-
greifen, um im Sinne des Werdenfelser Weges die 
Anwendung von Fixierungen und freiheitsentzie-
henden Maßnahmen wie Gurte, Bettgitter, Vorsatz-
tische oder das Einschließen drastisch zu reduzie-
ren? 

 

Uns allen ist hoffentlich klar: Menschenrechte sind 
auch in diesem Fall nicht zum Nulltarif zu haben. 
Wir brauchen einen entsprechenden Aufwuchs bei 
den Haushaltsmitteln. Im Entwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde der Bedarf auf 
etwa 560 000 € pro Jahr und auf zusätzlich ein-
malig 280 000 € zum Aufbau der gemeindepsy-

chiatrischen Verbünde beziffert. Wie genau diese 
Berechnung ist, muss am Ende ebenfalls geprüft 
werden. 

 

Was nicht infrage zu stellen ist, ist, dass wir ei-
ne verfassungskonforme Gesetzgebung brauchen. 
Der vorliegende Gesetzentwurf ist für die Diskus-
sion auf dem Weg dahin eine gute Grundlage. - Ich 
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Frau Zoschke, Kollege Hövelmann würde Sie gern 
etwas fragen. 

 
 

Frau Zoschke (DIE LINKE): 

 

Dann versuche ich einmal zu antworten.  

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Bitte, Herr Hövelmann. 

 

 

Herr Hövelmann (SPD): 

 

Frau Zoschke, Sie haben, wenn ich richtig hinge-
hört habe - das muss ich einschränkend sagen -, 
gesagt, bei ersten Anzeichen von psychischen 
Problemen sollen Hilfsangebote unterbreitet wer-
den. Das klingt für mich logisch. Die Frage, die 
sich mir stellt, ist: Auf welchem Wege wollen wir 
erste psychische Probleme bei Menschen erken-
nen? Es sei denn, sie sind ohnehin in medizini-
scher Behandlung und dabei werden die Probleme 
erkannt. In diesem Fall wird aber doch Hilfe ange-
boten. Können Sie mir erklären, was Sie mit dem 
relativ allgemeinen Satz gemeint haben und wie 
das konkret funktionieren soll?  

 
 

Frau Zoschke (DIE LINKE): 

 

Herr Hövelmann, psychisch Kranke sind zum Bei-
spiel auch diejenigen, die einer Sucht unterliegen. 
Ich glaube, wir verschließen sehr oft die Augen 
davor. Ich denke nur an den lockeren Ausspruch: 
Ein Gläschen in Ehren kann keiner verwehren. Ich 
finde, auch in solchen Fällen sollte man tatsächlich 
Hilfsangebote leisten, und dabei ist durchaus auch 
die Zivilgesellschaft gefragt und nicht erst der Arzt. 
Man sollte sie vielleicht tatsächlich an die Hand 
nehmen und einer ordentlichen Hilfe zu führen. 
- Das ist das eine.  

 

Das andere ist: Ich glaube, gerade mit Blick auf 
das, was zurzeit an Krankheiten im psychischen 
Bereich festgestellt wird, und auf die Ursachen für 
solche Krankheiten kann die Zivilgesellschaft im 
Vorhinein schon eine ganze Menge tun, bevor es 
dann zur akuten Erkrankung kommt. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Das ist aber eine 
mächtige Gratwanderung!) 
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Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Frau Dr. Späthe. 
Bitte schön, Frau Abgeordnete. 

 

 

Frau Dr. Späthe (SPD):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abge-
ordneten! Auch wir als SPD-Fraktion sind wie un-
ser Minister der Ansicht, dass eine Neufassung 
des Gesetzes über Hilfen für psychisch Kranke, 
kurz PsychKG genannt, dringend geboten ist. Un-
sere Fraktion beschäftigt sich schon länger mit der 
Novellierung des PsychKG in Form von Daten-
sammlungen, fachlichem Austausch mit dem Mi-
nisterium und auch mit unseren Fachkollegen in 
den anderen Bundesländern. Natürlich werden wir 
uns auch über die Ergebnisse der zurzeit arbeiten-
den Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Reform des 
Maßregelvollzugs berichten lassen  

 

Den Ausführungen des Ministers bezüglich zeit-
licher Abläufe und der Dauer der Beratung zu dem 
Gesetzesentwurf der GRÜNEN schließe ich mich 
an.  

 

Als langjähriges Mitglied des Ausschusses für An-
gelegenheiten der psychiatrischen Krankenversor-
gung Sachsen-Anhalt habe ich mich natürlich den 
drängenden Fragen der Kollegen dort zu stellen. 
Das tue ich auch. Ich will nicht verhehlen, dass es 
dabei noch nicht gelungen ist, im Hinblick auf eine 
mögliche Novellierung in allen Punkten Überein-
stimmung zu erzielen. Die im April durchgeführte 
Frühjahrssitzung des Ausschusses, die sich aus-
schließlich mit diesem Thema befasst hat, habe 
ich leider aufgrund des Bahnstreiks nicht mehr er-
reicht.  

 

Ein Dissenspunkt ist die gesetzliche Verankerung 
der Psychiatrieplanung auf Landesebene. Für mich 
ist aber gerade das vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung und der allgemeinen 
Zunahme psychischer Erkrankungen einer der 
wichtigsten Punkte.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von 
Frau Zoschke, DIE LINKE) 

 

Der Psychiatrieausschuss weist bereits seit vielen 
Jahren darauf hin, dass wir neben der teilweisen 
Planung innerhalb anderer Regelungsbereiche, 
wie der Krankenhausplanung, dem Programm zur 
Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe oder dem 
Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention, eine zusammenhängende 
Psychiatrieplanung bräuchten. 

 

Ein modernes PsychKG muss Rahmenbedingun-
gen für eine gemeindenahe und bedarfsgerechte 
Versorgung von Menschen mit psychischen Er-
krankungen oder Behinderungen vorgeben. Eines 
bleibt dabei aber festzuhalten: Psychiatrische Ver-
sorgung ist Aufgabe der Krankenversorgung und 

ist gleichzeitig Daseinsvorsorge. Somit wird eine 
Psychiatrieplanung nur in der Zusammenarbeit der 
verschiedenen Regelungsbereiche und aller an der 
Versorgung von Menschen mit psychiatrischen Er-
krankungen Beteiligten effektiv gestaltbar sein, und 
das auch nur bei Einsicht aller in die Notwendigkeit 
dessen. 

 

Gleiches gilt übrigens auch für die Bestellung von 
Psychiatriekoordinatoren in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten und die Errichtung von ge-
meindepsychiatrischen Verbünden. Ich kann das 
sagen. Ich komme aus dem Saalekreis, wir haben 
beides, auch ohne Landesvorgaben und Geld von 
oben.  

 

Ein Aspekt bei der Novellierung liegt mir persönlich 
sehr am Herzen und ich werde mich nachdrücklich 
dafür einsetzen. Es geht mir um die Verankerung 
der Besuchsrechte der Kommissionen in Einrich-
tungen der stationären und ambulanten Alten-
pflege im Gesetz. Diese Einrichtung betreuen viele 
Menschen mit gerontopsychiatrischem Pflege-
bedarf. Ich habe die Besuche in diesen Einrichtun-
gen immer als bereichernd empfunden. Gerade im 
Zuge der Ambulantisierung der Pflege- und Be-
treuungsangebote ist die Begleitung durch den 
Psychiatrieausschuss außerordentlich wichtig.  

 

Der Vorzug der Besuchskommissionen ist es näm-
lich, Personen unterschiedlichster Profession da-
bei zu haben: Psychiater und Psychologen, Rich-
ter, Einrichtungsträger und auch Politiker und an-
dere. 

 

Da es den ausdrücklichen Hinweis auf das Be-
suchsrecht im Gesetz nicht gibt, haben sich Träger 
von Pflegeeinrichtungen erfolgreich gegen die Be-
suche der Kommissionen verwahrt. Deshalb müs-
sen wir das im Interesse der Bewohner dieser Ein-
richtungen ändern. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von Herrn 
Hövelmann, SPD) 

 

Lassen Sie uns also gemeinsam an diesem und 
anderen Punkten intensiv arbeiten. - Ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank, Frau Dr. Späthe. - Jetzt spricht Frau 
Wicke-Scheil für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. 

 

 

Frau Wicke-Scheil (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Meine Herren und Damen! Ich 
möchte gern auf das eingehen, was meine Vor-
rednerinnen und Vorredner gesagt haben. Herr 
Minister, dazu, dass wir das jetzt erst einbringen: 
Wir wollten Ihnen die Möglichkeit geben, dass der 
Vorschlag aus dem Ministerium kommt; denn Sie 
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haben ganz andere Kapazitäten als die kleinste 
Fraktion in diesem Landtag. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Auch wenn wir im Jahr 2010 nicht im Landtag wa-
ren, kann ich feststellen: Auch damals haben Sie 
gesagt: Das ist zu spät für diese Legislaturperiode; 
wir machen es nach der Wahl. Im Jahr 2011 war 
die Wahl. Jetzt haben wir das Jahr 2015 und die 
Argumentation ist wieder die gleiche: nicht in die-
ser Legislaturperiode. Wie oft wollen Sie das die-
sen Leuten noch sagen? 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Sie fragten, ob die Politik etwas gegen die Stigma-
tisierung tun kann. Ja, genau. Mit der Auflage ei-
nes neuen Gesetzes kann man etwas gegen die 
Stigmatisierung tun, nämlich niedrigschwellige An-
gebote, Psychiatrieplanung, Leute, die sich mit 
dieser Thematik auskennen, Psychiatriekoordina-
torinnen und -koordinatoren. Genau dort setzt es 
an, dass die Politik auch etwas gegen Stigmatisie-
rung tun kann. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Zur Psychiatrieplanung: Es hat bis 1996 einen 
Psychiatrieplan in Sachsen-Anhalt gegeben, den 
hätte man nur fortschreiben müssen. Sachsen hat 
gezeigt, dass es geht. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Sie müssen sich auch im Hinblick auf die Zitate, 
die ich aus dem Psychiatrieausschuss gebracht 
habe, die Frage gefallen lassen: Wie ernst nehmen 
Sie Ihre Gremien eigentlich? Die sind doch nicht 
nur dazu da, um dort hin und wieder einmal aufzu-
tauchen und Kritikpunkte in den Einrichtungen an-
zubringen. Deren Kritik, auch am Ministerium, ist 
berechtigt. Das müssen Sie ernst nehmen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Ich habe nur aus dieser Legislaturperiode zitiert. 
Sie können sicher sein, ich habe auch die Berichte 
der vorhergehenden Legislaturperiode gelesen. 
Auch darin ist die Kritik enthalten. 

 

Herr Schwenke, zu dem Thema ärztliche Sicht 
versus Freiheitsrecht. Genau deshalb wollen wir in 
den § 8 den Punkt Beratung hineinnehmen. Diese 
Diskrepanz zwischen ärztlicher Sicht und Freiheits-
recht entsteht häufig dadurch, dass keine grund-
legende Beratung erfolgt. Hierbei haben wir schon 
diese Diskrepanz im Auge gehabt. 

 

Frau Dr. Späthe sprach von dem Austausch mit 
anderen Ländern. Ja, auch wir haben uns mit an-
deren Ländern ausgetauscht. Ich gebe zu, das 
war Baden-Württemberg. Wir möchten eben nicht, 
dass es ein Vorteil ist, in einem grün-rot regierten 

Land zu leben, wenn man betroffen ist, statt in ei-
nem schwarz-rot regierten Land. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Ach!) 

 

In diesem Psychiatrieausschuss, Frau Dr. Späthe, 
würden wir neben den von Ihnen benannten auch 
gern noch die Psychiatrieerfahrenen und die An-
gehörigen der Psychiatrieerkrankten gesetzlich 
verankert sehen wollen. 

 

(Zuruf von Frau Dr. Späthe, SPD) 

 

Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Damit ist die Debatte an ihrem Ende angelangt. 
Wir stimmen als Erstes über eine Überweisung an 
sich ab. Wer stimmt einer Überweisung zu? - Das 
ist das ganze Haus. 

 

Ich gehe davon aus, dass dieser Gesetzentwurf in 
den Sozialausschuss überwiesen werden soll, der 
auch die Federführung übernimmt. Gibt es weitere 
Ausschusswünsche?  

 

(Zuruf: Finanzen!) 

 

- In den Finanzausschuss gehört er selbstver-
ständlich ebenfalls. - Gut. Nach § 28 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung ist der Gesetzentwurf in den 
Ausschuss für Finanzen zu überweisen.  

 

Wir stimmen über eine Überweisung in den So-
zialausschuss ab. Wer ist dafür? - Das ist auch 
wieder das ganze Haus. Ist jemand dagegen? 
- Nein. Enthaltungen? - Nein. Damit ist der Ge-
setzentwurf zur federführenden Beratung an den 
Sozialausschuss und zur Mitberatung an den Aus-
schuss für Finanzen überwiesen worden. Der Ta-
gesordnungspunkt 13 ist abgearbeitet. 

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 14 auf:  

 
 
 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ab-
fallgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/4196 

 
 
 

Für die Einbringerin nimmt Herr Minister Dr. Aei-
kens das Wort. 

 

 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf dient der 
Anpassung des Landesgesetzes an das geänderte 
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Bundesabfallrecht. Inhaltlich handelt es sich bei 
den vorgesehenen Änderungen im Wesentlichen 
um redaktionelle Anpassungen an die geänderte 
Namensgebung des Bundesgesetzes sowie die 
geänderte Paragrafenfolge. 

 

Daneben soll die Gelegenheit für einige weitere, 
überwiegend klarstellende Änderungen im Landes-
abfallgesetz genutzt werden. Zu nennen wäre bei-
spielsweise die Streichung einer nicht mehr erfor-
derlichen Verordnungsermächtigung oder über-
flüssiger Regelungen zum Plangenehmigungsver-
fahren von Deponien sowie im Interesse der Ent-
bürokratisierung die Verlängerung der Fortschrei-
bungsfrist für die kommunalen Abfallwirtschafts-
konzepte und der Verzicht auf die zusätzliche Vor-
lageverpflichtung für die Abfallbilanzen der öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger bei der oberen 
Abfallbehörde. 

 

Die Anpassung des Landesabfallgesetzes an die 
aktuelle bundesrechtliche Rechtslage ist erforder-
lich, um einen ordnungsgemäßen und sachgerech-
ten Vollzug in Sachsen-Anhalt zu gewährleisten. 
Haushaltsmäßige Auswirkungen entstehen durch 
die Gesetzesnovelle nicht, das möchte ich ab-
schließend erwähnen. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Vielen Dank, Herr Minister Dr. Aeikens. - Nun tre-
ten wir in die Aussprache zu dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung ein. Als Erster spricht für die 
Fraktion DIE LINKE der Abgeordnete Herr Lüde-
ritz. 

 

 

Herr Lüderitz (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen! Ich werde versuchen, in dem Tempo von 
Minister Dr. Aeikens fortzufahren. Er hat es recht 
deutlich gesagt, es ist ein Gesetzentwurf zur An-
passung an die veränderte Bundesgesetzgebung. 
Wir haben an dem Inhalt in keiner Weise etwas 
auszusetzen - das vorweg. 

 

Ich glaube, für landesrechtliche Veränderungen 
gibt es gegenwärtig auch keine Möglichkeiten und 
Sichtweisen, die das erforderlich machen. Man 
könnte an dieser Stelle recht umfänglich über die 
Ein- und Ausfuhr von Abfällen über die Landes-
grenzen hinweg debattieren. Die älteren Kollegin-
nen und Kollegen unter Ihnen wissen, dass uns 
das in vorigen Legislaturperioden erheblich be-
schäftigt hat. 

 

Ich möchte eine Änderung positiv würdigen, die 
der Herr Minister nicht erwähnt hat: Im § 8 wird die 
Auskunftsverpflichtung der öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger auf jedermann erweitert, egal 
ob er Anwohner ist oder nicht. Das ist eine über-

fällige Anpassung an das Umweltinformations-
gesetz. Und das ist sehr gut so. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Zwiespältig ist meine Auffassung zum Wegfall der 
Vorlagepflicht der Abfallbilanzen der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger beim Landesverwal-
tungsamt. Wie hoch der Entbürokratisierungsertrag 
dabei ist, würde mich schon interessieren, aber 
wie man dann landesseitig zukünftig auf mögliche 
Fehlentwicklungen, Problemkreise im Abfall- und 
Entsorgungsbereich reagieren will, erschließt sich 
mir dabei nicht. 

 

Insgesamt sollten wir uns im Ausschuss auf ein 
zügiges Verfahren einigen. Das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz des Bundes stammt bereits aus 
dem Jahr 2012 und wir sollten dann zumindest im 
Jahr 2015 ein angepasstes Landesgesetz hinbe-
kommen.  

 

Hilfreich wäre es, wenn das Ministerium uns die 
fünf Stellungnahmen zur Verfügung stellen würde. 
Wir könnten im Ausschuss dann vielleicht auf eine 
nochmalige Anhörung verzichten und nur die Spit-
zenverbände, die durchaus ein paar Probleme hat-
ten, in den Ausschuss zu einer Beratung einladen. 
Ich freue mich auf eine zügige Beratung im Aus-
schuss und auf eine möglichst schnelle Beschluss-
fassung hier im Hohen Hause. - Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Danke schön, Kollege Lüderitz. - Als Nächster 
spricht für die Fraktion der SPD der Abgeordnete 
Herr Bergmann. 

 

 

Herr Bergmann (SPD):  

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 
Wie Sie sehen, geht der Wechsel hier vorn relativ 
schnell. Das hat auch etwas damit zu tun, dass der 
Gesetzentwurf, über den wir heute beraten, in sei-
ner inhaltlichen Tiefe wohl nicht besonders schwie-
rig zu bearbeiten ist. 

 

Der Kollege Lüderitz hat einen guten Vorschlag 
gemacht, dem ich mich gern anschließen möchte. 
Ich denke, dass dabei niemand irgendetwas an-
ders sieht. Wir könnten bei diesem Gesetzentwurf 
auf eine Anhörung verzichten. Aber wir sollten mit 
dem Städte- und Gemeindebund noch einmal be-
züglich des Vorschlages im Hinblick auf eventuelle 
Gebühren für die Nachsorge in einen Austausch 
treten; denn dazu macht er einen konkreten Vor-
schlag. Das Ministerium ist darauf erst einmal nicht 
eingegangen. Sicherlich kann man sich das noch 
einmal anhören und in diesem Zusammenhang 
auch zu einem Beschluss kommen. 

 

Wenn es, wie vorgeschlagen, zu der Streichung 
des § 6 des Abfallgesetzes des Landes Sachsen-
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Anhalt käme, wäre das KAG natürlich mit betrof-
fen. Vor diesem Hintergrund würde ich empfehlen, 
dass wir den Gesetzentwurf auch in den Innen-
ausschuss überweisen. Das ist dort kein großer 
Aufwand, aber es macht Sinn. Dann hätten wir ei-
ne schnelle Beratungsfolge, trotzdem alles invol-
viert und kämen sehr schnell zur Umsetzung des 
neuen Gesetzes. 

 

Viel mehr bleibt mir heute an diesem heißen Tag 
nicht zu sagen. - Ich bedanke mich fürs Zuhören 
und sage: Bis demnächst! 

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  

 

Vielen Dank, Herr Kollege Bergmann. Bis dem-
nächst. - Als nächster Redner spricht Herr Kollege 
Weihrich für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. 

 
 

Herr Weihrich (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Das Thema Abfall bzw. Müll ist in Sach-
sen-Anhalt bekanntlich ein Reizthema. Das liegt 
unter anderem an den großen Mengen sogenann-
ter stabilisierter Abfälle, die in der Vergangenheit 
auf die zur Sanierung vorgesehenen Deponien ge-
kommen sind.  

 

Aber das liegt auch an Vorgängen wie den illega-
len Abfallablagerungen in den ehemaligen Ton-
gruben Möckern und Vehlitz, die nun auf Kosten 
der öffentlichen Hand umfassend saniert werden 
müssen.  

 

Es liegt auch an den steigenden Importen von ge-
fährlichen Abfällen aus dem Ausland und an den 
Überkapazitäten für die Vorbehandlung von Abfäl-
len in Sachsen-Anhalt. 

 

Ich will eines deutlich festhalten: Fortschritt insge-
samt im Abfallbereich kann es aus meiner Sicht 
nur dann geben, wenn wir die Abfallhierarchie des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes tatsächlich ernst neh-
men. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass 
wir die Produktverantwortung stärken müssen, in-
dem wir schon gleich beim Design von Produkten 
die Möglichkeiten für Recycling und Wiederverwer-
tung mitdenken.  

 

„From cradle to cradle“ heißt das neudeutsche 
Stichwort. Das müssen wir in Zukunft viel stärker 
verwirklichen. 

 

Aber - das sage ich hier auch ganz deutlich - eine 
Regelungskompetenz des Landes ist hier praktisch 
nicht vorhanden. Wir haben das Bundesgesetz in 
der konkurrierenden Gesetzgebung. Dementspre-
chend beinhaltet auch der vorliegende Gesetzent-
wurf im Wesentlichen nur rechtsförmliche und re-
daktionelle Anpassungen, denen wir im Wesent-
lichen vollinhaltlich zustimmen. 

Allerdings gibt es zwei Punkte, über die, denke 
ich, im Ausschuss noch einmal zu diskutieren ist. 
Der eine bezieht sich tatsächlich auf die Änderung 
bei der Genehmigung von Deponien. Hier soll ja 
auch die im Moment bestehende Einvernehmens-
regelung gestrichen werden, um - so heißt es in 
der Begründung - eine Entbürokratisierung zu er-
reichen.  

 

Mir scheinen die bestehenden Formulierungen un-
schädlich und im Sinne der Rechtsklarheit auch 
sinnvoll zu sein, vor allem auch um die Mitwir-
kungsrechte der Wasserbehörden zu verdeutlichen 
und zu stärken. Daher stellt sich mir die Frage, ob 
sie nicht bestehen bleiben sollten. 

 

Der zweite Punkt betrifft den eben schon von 
Herrn Bergmann angesprochenen § 6 Abs. 6. 
Nach der jetzt bestehenden Regelung können die 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, soweit sie 
während der Betriebsphase einer Deponie keine 
ausreichenden Rücklagen gebildet haben, die Auf-
wendungen für Stilllegung und Nachsorge auch 
nach der Beendigung der Ablagerungsphase in die 
Abfallgebühren einbeziehen.  

 

Dies war laut jetzt noch geltendem Gesetz zu-
nächst bis zum 1. September 2013 befristet. Laut 
Begründung soll der Absatz nun gestrichen wer-
den, weil der Zeitraum abgelaufen ist. Das leuchtet 
mir nun wirklich nicht ein, weil aus meiner Sicht 
das Problem im Land an vielen Stellen noch weiter 
besteht. Deswegen plädiere ich dafür, dass der 
Zeitraum verlängert wird, um diese Regelung auch 
in Zukunft in Anspruch nehmen zu können. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Meine 
Fraktion wird der Überweisung in die Ausschüsse 
selbstverständlich zustimmen. 

 

Damit bin ich auch schon am Ende meiner letz-
ten Rede hier im Hohen Hause. Mit Ihrer Erlaub-
nis, Herr Präsident, würde ich gern die Gelegen-
heit nutzen und mich an dieser Stelle bei Ihnen für 
die gute Zusammenarbeit bedanken. Hinter mir 
liegen sehr spannende Jahre, Jahre mit vielen 
Herausforderungen, aber auch Jahre mit sehr vie-
len prägenden Erfahrungen, die ich nicht missen 
möchte. 

 

Insgesamt hatte ich eine sehr gute Zeit hier im 
Hohen Hause. Für mich ist die Arbeit, die hier 
geleistet wird, Ausdruck einer modernen, leben-
digen Demokratie. Ganz besonders wichtig - das 
möchte ich hier hervorheben - ist, dass sich das 
Hohe Haus in den zurückliegenden vier Jahren 
weiter geöffnet hat. Denn ich denke - Sie alle 
stimmen mir darin wahrscheinlich zu -, Transpa-
renz ist das beste Mittel gegen Politikverdrossen-
heit.  

 

Ich denke, Sie werden mir auch alle zustimmen, 
wenn ich sage, dass Demokratie nur funktionieren 
kann, wenn wirklich alle an ihr teilhaben. Demokra-
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tie muss jeden Tag, tagtäglich, neu erkämpft wer-
den. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

In diesem Sinne danke ich allen, die mit mir zu-
sammengearbeitet haben, ganz besonders den 
Mitgliedern des Umweltausschusses, aber auch 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meiner Frak-
tion und denen der Landtagsverwaltung, die die 
Arbeit hier letztlich erst ermöglichen.  

 

Ausdrücklich - auch das möchte ich hier noch sa-
gen - danke ich auch den Vertreterinnen und Ver-
tretern der Medien, die sich sehr engagiert dafür 
einsetzen, dass unsere Arbeit an die Bürgerinnen 
und Bürger herangetragen wird, und die mit sehr 
großem Engagement für diese Aufgabe kämpfen, 
und das unter teilweise schwierigen Rahmen-
bedingungen. 

 

Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
möchte ich für Ihr Vertrauen danken, das Sie mir 
mit der Bestätigung meiner Berufung als Mitglied 
des Landesrechnungshofes entgegengebracht ha-
ben. Ich bin mir der Verantwortung sehr bewusst. 
Ich möchte Ihnen versprechen, dass ich mich nach 
Kräften dafür einsetze, dieser Verantwortung ge-
recht zu werden.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute für 
die weitere Arbeit hier im Hohen Hause. Ich freue 
mich auf die Zusammenarbeit in meiner neuen 
Funktion mit Ihnen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Vielen Dank, Herr Kollege Weihrich. Die guten 
Wünsche des Hohen Hauses begleiten Sie. Ge-
nießen Sie noch ein paar Stunden Abgeordneten-
dasein. Sie können dann später berichten, wie es 
war. Es ist etwas ganz Besonderes. Noch sind Sie 
das. Alles Gute, Herr Weihrich, eine gute Zukunft! 

 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

 

So geht es im Tagesgeschäft weiter. Als letzter 
Redner in der Aussprache zum Gesetzentwurf 
spricht für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter 
Rosmeisl. 

 

 

Herr Rosmeisl (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Meine Vorredner haben ihre Reden relativ 
kurz gehalten. Deshalb möchte auch ich mich kurz 
fassen. 

 

Noch einmal kurz zum Gesetzentwurf. Es gibt viele 
redaktionelle Änderungen, einige Änderungen zur 
Verbesserung der Rechtsklarheit. Man kann auch 
über Entbürokratisierung reden, wenn man das 
möchte. Inhaltlich geht es am Ende vor allem um 

die Abfallwirtschaftskonzepte. Insofern sind es also 
nicht allzu viele Änderungen. 

 

Reibungspunkte sehe ich allerdings in Bezug auf 
die Stellungnahme der kommunalen Spitzenver-
bände. Darüber sollten wir uns im Ausschuss 
schon noch einmal verständigen, vielleicht auch 
über das gerade von meinem Vorredner Ange-
regte.  

 

Insofern nehmen wir die Stellungnahme der kom-
munalen Spitzenverbände ernst und schauen 
dann, wie der Gesetzentwurf den Landtag tatsäch-
lich verlässt. 

 

Meine Damen und Herren! Abfall ist eine relativ 
trockene Materie. Ich will versuchen, sie ein biss-
chen lebendiger zu machen und das Reizniveau 
ein bisschen zu senken.  

 

Abfall kann auch Spaß machen, meine Damen und 
Herren. Künstler verarbeiten das Thema Abfall un-
ter verschiedenen Gesichtspunkten. Manche bas-
teln etwas, stellen etwas her, mit dem man spielen 
kann oder mit dem man am Ende arbeiten kann.  

 

Andere machen das auf musikalische Weise wie 
zum Beispiel der Amerikaner Jack Johnson mit 
seinem Song „The 3 R’s“. Er lehnt sich im Prinzip 
an die Abfallhierarchie an, macht das aber auf sei-
ne Weise. „Reduce, Reuse, Recycle“ ist sozusa-
gen sein Slogan.  

 

Ich sage Ihnen: Wenn Sie diesen Song hören, wer-
den Sie feststellen, dass Umweltbildung auf ganz 
subtile, einfache Art und Weise funktionieren kann. 
Spätestens beim dritten Hören des Songs lösen 
sich Verkrampfungen und Verspannungen, was 
dann hoffentlich dazu führt, dass wir dieses ernste 
Thema im Ausschuss etwas entspannter diskutie-
ren und dies zu einem guten Ergebnis führt. 

 

Wenn unser Präsident heute alles richtig gemacht 
hat, meine Damen und Herren, hören wir heute 
Abend Jack Johnson mit seinen „3 R’s“. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Danke schön, Kollege Rosmeisl. - Damit schließen 
wir die Aussprache ab und treten in das Abstim-
mungsverfahren zur Drs. 6/4196 ein. 

 

Die Überweisung in die Ausschüsse ist beantragt 
worden. Kein Ausschuss wurde konkret benannt. 
Die Überweisung in den Umweltausschuss liegt 
auf der Hand. Gibt es noch weitere Ausschüsse? 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Der Innenausschuss 
ist wegen des KAG beantragt worden!) 

 

- Innen. Federführung Umwelt. Gut. 

 

Wer dem zustimmt, dass der Gesetzentwurf zur 
federführenden Beratung in den Ausschuss für 
Umwelt und zur Mitberatung in den Ausschuss für 
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Inneres und Sport überwiesen wird, den bitte ich 
um das Kartenzeichen. - Ich sehe nur Zustim-
mung. Möchte jemand dagegen stimmen? - Nein. 
Stimmenthaltungen? - Auch nicht. Dann ist der 
Gesetzentwurf entsprechend überwiesen worden 
und der Tagesordnungspunkt 14 erledigt. 

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf: 

 
 
 

Erste Beratung 

 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung 
des Graduiertenförderungsgesetzes 

 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/4197 

 
 
 

Für die Landesregierung bringt den Gesetzentwurf 
der Minister für Wissenschaft und Wirtschaft Herr 
Möllring ein. 

 

 

Herr Möllring, Minister für Wissenschaft und 
Wirtschaft:  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Das Landesgraduier-
tenförderungsgesetz existiert seit 1992. Es ist 
im Jahr 2011 geändert worden. Damals wurden 
die Fachhochschulen in die Förderung einbezo-
gen. Im Haushaltsplan 2015/2016 hat der Landtag 
die Landesgraduiertenförderung noch einmal um 
200 000 € auf nunmehr 1,7 Millionen € jährlich er-
höht und zusätzlich entsprechende Verpflichtungs-
ermächtigungen bis einschließlich 2018 in den 
Landeshaushalt eingestellt. 

 

Auch auf Anregung aus dem Kreis des Landtages 
haben wir ein Konzept zur Neuausrichtung der 
Graduiertenförderung erstellt und dieses mit dem 
Landtagsausschuss für Wissenschaft und Wirt-
schaft am 7. Mai 2015 diskutiert und festgestellt, 
dass es fraktionsübergreifend begrüßt wurde. 

 

Die Art und Weise der Förderung soll verbessert 
werden. Der derzeitige Stipendiensatz von 895 € 
im Monat soll in Anlehnung an die Förderung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft auf 1 100 € 
Grundförderung pro Monat angehoben werden. 
Dies wird nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
durch eine entsprechende Verordnung, die wir 
Ihnen zur Information beigefügt haben, geschehen. 

 

Auch die Förderdauer soll verlängert werden. Der-
zeit sind es zwei Jahre, die um ein Jahr verlängert 
werden können. In Zukunft sollen es drei Jahre 
sein, die dann möglicherweise um ein viertes Jahr 
verlängert werden können. Dies trägt zum einen 
der längeren Promotionszeit Rechnung, zum ande-
ren auch der Anrechnung von Mutterschutz- oder 
Erziehungszeiten usw. 

 

Die Fachhochschulen sollen stärker als bisher 
in die zukünftige Landesgraduiertenförderung ein-
bezogen werden. Die Gesetzesänderung im Jahr 

2011 war - ich sagte es schon - ein erster erfolg-
reicher Schritt. Inzwischen gibt es über 70 Ver-
fahren in der sogenannten kooperativen Promo-
tion, davon etwa die Hälfte mit Universitäten aus 
Sachsen-Anhalt. Genauer muss man sagen: mit 
Fakultäten aus Sachsen-Anhalt; denn es sind die 
Fakultäten, die promovieren, und nicht die Hoch-
schulen. 

 

Zusätzlich sollen auch die Zuverdienstmöglichkei-
ten erweitert werden, zum Beispiel dann, wenn das 
Dissertationsthema im Zusammenhang mit der re-
gionalen Wirtschaft steht.  

 

Speziell soll es Promovierenden möglich sein, ihr 
Dissertationsthema mit einer Tätigkeit in einem 
Unternehmen zu verknüpfen. Damit sollen weiter 
gewünschte Synergieeffekte zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft erzielt werden. Das ist ein 
zusätzlicher, wichtiger Anreiz. 

 

Ich wäre dankbar, wenn wir über den Gesetzent-
wurf möglichst zügig beraten könnten, damit dies 
bald in die Realität umgesetzt werden kann. 
- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  

 

Danke schön, Herr Minister. - Wir treten in die 
Aussprache ein. Als erster Redner spricht für die 
Fraktion DIE LINKE Herr Abgeordneter Lange. 

 
 

Herr Lange (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Alle Wetter, meine 
Damen und Herren, das habe ich nicht erwartet. 
Wollte die Landesregierung, allen voran das Wis-
senschaftsministerium, die Graduiertenförderung 
vor einiger Zeit noch abschaffen, so ist der Ge-
setzentwurf ein Richtungswechsel um 180 Grad. 

 

(Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE: Und das so 
kurz vor der Wahl!) 

 

- Ja, und vor allem um diese Zeit. Dass ein Hoch-
schulthema mal nicht nach 17 Uhr behandelt wird, 
ist ja auch schon mal was. 

 

(Minister Herr Möllring: Daran hat aber nicht 
das Ministerium schuld!)  

 

Das ist ein 180-Grad-Richtungswechsel; denn es 
werden fundamentale Verbesserungen vorge-
schlagen. Ich sage es einmal so: Dass der CDU-
Minister diesen Richtungswechsel hinbekommen 
hat, das ist ein erster Erfolg von Rot-Rot-Grün in 
diesem Hause. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN - Oh! bei der CDU - Herr Borg-
wardt, CDU: Man kann sich das auch schön-
reden!) 

 

Dass es das Graduiertenfördergesetz und die Gra-
duiertenförderung im Land überhaupt noch gibt, ist 
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ein Erfolg der Opposition, die gemeinsam mit den 
Hochschulen Druck gegen die Abschaffung ge-
macht hat. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN)  

 

Meine Damen und Herren! Wesentliche Vorschlä-
ge, die wir schon im Jahr 2011 gemacht hatten 
- der Minister hat die Novelle angesprochen -, 
werden jetzt fast schon vollendet umgesetzt.  

 

Einiges haben wir damals schon in das Gesetz 
hineinbekommen. Er hat vom Erfolg der Promotio-
nen der Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften gesprochen. Das war unser Vorschlag. 
Das ist aufgenommen worden. Man kann sagen, 
dass dieser Erfolg seine Eltern in der Opposition 
gehabt hat. Es ist jetzt tatsächlich der Ausbau der 
Förderung vorgesehen. Das begrüßen wir aus-
drücklich. 

 

Die angekündigte Stipendienhöhe von 1 100 € hal-
ten wir für vernünftig für eine Bestenförderung. Wir 
sehen in diesem Betrag allerdings eine Untergren-
ze. Diese Untergrenze sollte man auch in das Ge-
setz aufnehmen. Wir werden dazu den Vorschlag 
machen, dass man die Untergrenze in das Gesetz 
aufnimmt.  

 

Wir hatten im Jahr 2011 schon eine dynamische 
Anpassung dieser Untergrenze an die Lohnent-
wicklung vorgeschlagen. Diesen Vorschlag werden 
wir im Ausschuss auch noch einmal unterbreiten. 

 

Die Förderdauer - meine Damen und Herren, na 
endlich. Endlich hat man sich hierbei bewegt. Wir 
haben es mehrfach angeregt. Der Antrag, auf dem 
die Änderung der Graduiertenförderung fußt, wur-
de erwähnt. Jetzt hat man die Förderdauer ange-
hoben. Das gibt Sicherheit für die Promotion. Das 
ist auch sehr vernünftig.  

 

Nicht zuletzt geht es um den Hinzuverdienst, um 
Hinzuverdienstmöglichkeiten für diejenigen, die 
von der Graduiertenförderung profitieren. Hierbei 
kommen wir mit 20 Stunden endlich an ein realisti-
sches Maß. Wir haben diesen Punkt im Jahr 2011 
erstmals angestoßen. Unsere Fraktion hat, beglei-
tet von den positiven Äußerungen des ehemaligen 
Rektors Herrn Professor Kreckel, vorgeschlagen, 
eine sehr offene Lösung zu finden. 

 

Jetzt kommen wir mit 20 Stunden, denke ich, an 
ein realistisches Maß, das den Stipendiatinnen und 
Stipendiaten auch hilft. Denn es nützt ja nichts, 
wenn die Hochschule beispielsweise ein Block-
praktikum bezahlt, aber der Betreffende dieses 
Blockpraktikum mit den jetzt festgelegten sechs 
oder acht Stunden gar nicht betreuen kann. Hier 
sind 20 Wochenstunden sehr vernünftig. 

 

Wir werden einen Zuschlag für Schwerbehinderte 
vorschlagen. Das haben wir im Jahr 2011 schon 
gemacht. Ziel ist es, für Menschen mit Behinde-

rungen die Chance auf eine Promotion zu verbes-
sern.  

 

Bei der ganzen Freude, die wir hinsichtlich der Än-
derung des Gesetzes verspüren, dürfen wir natür-
lich nicht vergessen, dass die Graduiertenförde-
rung immer nur ein Teil der Bestenförderung ist. 
Auf jeden Fall müssen wir die Stellen ausbauen, 
auf denen junge Menschen zur Promotion geführt 
werden. Es muss Qualifikationsstellen geben. Die 
Landesregierung hat leider den Weg eingeschla-
gen, diese Stellen nicht auszubauen, sondern die 
Hochschulen mit Kürzungen zu belegen. Das ist 
natürlich ein Schritt in die falsche Richtung. 

 

(Zustimmung von Frau Prof. Dr. Dalbert, 
GRÜNE) 

 

Aber die Graduiertenförderung ist ein Erfolgspro-
gramm in Sachsen-Anhalt. Sie ist unverzichtbar in 
Sachsen-Anhalt. Sie ist vorzeigbar für Sachsen-
Anhalt. 

 

Ich bleibe bei dem Vorschlag, den wir auch in 
unserem Antrag gemacht haben: Nutzen Sie 
doch die Graduiertenförderung! Sprechen Sie doch 
einmal mit Ihrem Marketing! Vielleicht kann man 
dann die Graduiertenförderung und das, was 
dadurch an Forschungsleistung erbracht wird, nut-
zen, um marketingtechnisch einmal zu zeigen, was 
im Land Sachsen-Anhalt tatsächlich mit einem 
solchen Instrument geleistet wird. Das ist viel, das 
ist gut und das ist vorzeigbar, meine Damen und 
Herren. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Herr Kollege Lange. - Als Nächste 
spricht für die Fraktion der SPD Frau Dr. Pähle.  

 

 

Frau Dr. Pähle (SPD): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ja, 
heute geht ein langer Diskussionsweg zu Ende 
oder zumindest tun wir einen ersten Schritt so halb 
über die Ziellinie. Heute liegt ein Entwurf zur Ände-
rung des Graduiertenfördergesetzes für Sachsen-
Anhalt vor. Herr Kollege Lange hat es schon ge-
sagt: Wir haben in dieser Legislaturperiode lange 
um diese Änderung gerungen.  

 

Nur zur Erinnerung, ohne bestimmte Klischees be-
dienen zu wollen: Bereits im Jahr 2013 in der Dis-
kussion über den Haushaltsplan für das Jahr 2014 
war die Graduiertenförderung auf Null gesetzt. Da-
mals gab es hier im Hohen Haus eine Debatte mit 
der damaligen Wissenschaftsministerin Frau Pro-
fessor Wolff.  

 

In dieser Debatte hatte man den Eindruck, dass 
die Graduiertenförderung so etwas wie ein Trost-
preis ist. Wer es nicht schafft, eine Stelle zu be-
kommen, oder sich bei den renommierten Stiftun-
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gen zu bewerben, na ja, der kriegt dann irgendwie 
doch so eine Graduiertenförderung. Dafür sollte 
kein Platz mehr sein.  

 

Wir haben damals in den Diskussionen darauf hin-
gewiesen, dass die Graduiertenförderung kein 
Trostpreis ist. Hier geht es darum, Grundlagen-
forschung zu fördern, Forschung zu fördern in den 
kleineren Wissenschaftsbereichen, die von der In-
dustrie nicht gefördert und unterstützt werden. Dort 
werden gute Leistungen erbracht. Deshalb wäre es 
sträflich, diese Mittel zu streichen.  

 

In den Haushaltsberatungen haben es wir es dann 
zusammen mit dem Koalitionspartner auch hinbe-
kommen, die Mittel zu sichern. Manchmal ist es 
ganz hilfreich, wenn man Eigenschaften einer 
ägyptischen Foltermaschine hat und immer wieder 
auf den gleichen Punkt zurückkommt, bis es dann 
irgendwann doch dazu kommt, dass im Haushalts-
plan wieder der ursprüngliche Betrag von 1,5 Mil-
lionen € eingesetzt wird.  

 

Auch in den Verhandlungen zum Doppelhaushalt 
2015/2016 hatten wir die Situation, dass die Förde-
rung eigentlich gestrichen werden sollte. Auch hier 
wurde wieder diskutiert, wurde hart gerungen. Ge-
meinsam haben wir sogar noch ein wenig Geld 
obendrauf gepackt. Mittlerweile steht ein Betrag 
von 1 700 000 € für die Graduiertenförderung zur 
Verfügung. Diese haben wir über Verpflichtungs-
ermächtigungen bis zum Jahr 2018 gesichert. Das 
ist ein Erfolg. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Aber mit der Einstellung des Geldes war auch im-
mer der Wunsch nach einer inhaltlichen Verbesse-
rung, nach einer qualitativen Verbesserung ver-
bunden. Auch das ist schon angesprochen wor-
den, insbesondere die Förderdauer und die För-
derhöhe waren in der Kritik.  

 

Ja, jetzt haben wir den Gesetzentwurf vorliegen. 
Tatsächlich sind diese Punkte verändert und, wie 
ich finde, positiv umgesetzt worden. Wir liegen 
hinsichtlich der Höhe der Graduiertenförderung 
jetzt im Bundesschnitt der Stiftungen.  

 

Wir haben eine Förderdauer von drei Jahren. Das 
ist eine realistische Zeit, um eine Promotion abzu-
schließen. Für diejenigen, die während der Promo-
tionsphase Kinder betreuen, den Mutterschutz in 
Anspruch nehmen, familiäre Pflichten überneh-
men, ist sogar eine Verlängerung um ein weiteres 
Jahr möglich.  

 

Besonders wichtig finde ich - darauf möchte ich 
noch einmal gesondert eingehen - den Punkt, dass 
in den Grundsätzen der Förderung, in denen es 
darum geht, welche Dinge über die Graduierten-
förderung gefördert werden können, nicht nur auf 
den Gleichklang der Forschungsschwerpunkte ge-
setzt wird. Es geht auch nicht nur darum, die 

kooperativen Promotionen besonders hervorzuhe-
ben. Das geschieht im Gleichklang mit den Ziel-
vereinbarungen; das ist ein großer Wert.  

 

Nein, es ist auch explizit aufgeführt, dass Vor-
haben in den kleinen Wissenschaftsgebieten ge-
fördert werden sollen. Denn hierbei ist es nicht 
einfach, Stipendien und wirtschaftliche Unterstüt-
zung von Unternehmen einzuwerben. Deshalb hal-
te ich es für einen großen Gewinn, dass dies 
noch einmal explizit in dem Gesetzentwurf benannt 
wird.  

 

(Zustimmung bei der SPD)  

 

Kurz und gut, mit einem Augenzwinkern sage ich: 
Besser hätten wir als SPD den Gesetzentwurf 
auch nicht schreiben können. Daher ist es ein gro-
ßer Erfolg. 

 

Ich möchte mich dem Wunsch des Ministers Möll-
ring anschließen, den Gesetzentwurf im Ausschuss 

zügig zu beraten. Die Hochschulen haben sich 
schon schriftlich zum Gesetzentwurf geäußert. 
Deshalb bin ich guten Mutes, dass wir tatsächlich 
zum 1. Januar 2016 eine veränderte Fördergrund-
lage haben und dass das Geld, das wir so hart er-
stritten haben, endlich an vielen Stellen bei den 
Stipendiatinnen und Stipendiaten ankommt. - Vie-
len Dank.  

 

(Zustimmung bei der SPD)  

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Frau Kollegin Pähle. - Als Nächste 
spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Frau Professor Dr. Dalbert.  

 

Wir können weitere Gäste im Haus begrüßen, 
Schülerinnen und Schüler des Hildebrandt-Gymna-
siums aus Stendal. Willkommen im Landtag! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich habe es an dieser Stelle schon oft gesagt, die 
Landesgraduiertenförderung ist in der Tat unver-
zichtbar für unsere Hochschulen, weil genau diese 
Stipendien die Möglichkeit bieten, mit den besten 
Nachwuchsköpfen an unseren Hochschulen neue 
Forschungsprogramme auf den Weg zu bringen. 
Sie eröffnen die Chance, erste Forschungen zu 
Themen durchzuführen, zu denen man vielleicht 
später größere Projektanträge stellt. Daher ist es 
gut, dass wir jetzt dazu einen Gesetzentwurf vor-
liegen haben.  

 

Meine Fraktion hat in den vergangenen Haus-
haltsberatungen immer wieder Geld eingefordert, 
mehr Geld, als am Ende dafür eingestellt wurde. 
Insofern ist es gut, dass sich die Hochschulen 
und die Opposition durchgesetzt haben, sodass 
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wir in diesem Bereich mehr Verlässlichkeit bekom-
men. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung von 
Herrn Lange, DIE LINKE)  

 

Ich bin auch froh darüber, dass das Gesetz den 
Gedanken aufnimmt, den wir auch in den letzten 
Haushaltsberatungen eingebracht haben, nämlich 
den DFG-Fördersatz als Regelsatz einzuführen und 
sich daran zu orientieren. Auf diese Weise kommt 
man auf eine wenigstens einigermaßen vernünfti-
ge Höhe für das Stipendium. Auch das ist gut. 

 

Wenn ich mir den Gesetzentwurf im Einzelnen an-
schaue, gibt es ein paar Punkte, die ich kritisch 
anmerken möchte. Im geltenden Gesetz steht ein 
Satz, der eine Verpflichtung des Landes vorsieht, 
die Programme der wissenschaftlichen Zusam-
menarbeit mit den Entwicklungsländern besonders 
zu berücksichtigen. Dieser Satz ist gestrichen wor-
den.  

 

Er hatte keine rechtliche Verbindlichkeit. Es ging 
immer nach Bestenselektion. Trotzdem, wir haben 
eine Internationalisierungsstrategie, wir reden hier 
dauernd über Ankommenskultur und dann legen 
wir einen Gesetzentwurf vor, mit dem ein Satz des 
Ankommens, der aussagt, auch derjenige, der aus 
einem anderen Land kommt, ist willkommen und 
kann hier promovieren, gestrichen werden soll. 
Das ist kein guter Zug. Wir sollten überlegen, ob 
wir diesen Satz nicht im Gesetz belassen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Es ist an dieser Stelle mehrfach von mir erwähnt 
worden: Ich bin eine große Anhängerin von koope-
rativen Promotionen, nicht zuletzt deshalb, weil 
ich als Lehrstuhlinhaberin gute Erfahrungen damit 
gemacht habe. Daher finde ich es gut, dass der 
Gesetzentwurf den kooperativen Promotionen eine 
besondere Bedeutung beimisst und die Aussage 
enthält, dass diese gefördert werden sollen.  

 

Allerdings komme ich dann wieder auf den Haus-
halt zu sprechen. Frau Dr. Pähle hat darauf hinge-
wiesen: Im Haushaltsplan für die Jahre 2015 und 
2016 sind Mittel für 128 Stipendien in der neuen 
Höhe vorgesehen. Wenn man sich die Verteilung 
anschaut, stellt man fest, dass es zwei Stipendien 
für jede Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten sind.  

 

Wenn man dies stärker fördern will, ohne den bei-
den Universitäten gleichzeitig etwas wegzuneh-
men, dann muss einfach der Ansatz erhöht wer-
den. Das ist die logische Konsequenz. Das muss 
man bei den nächsten Haushaltsberatungen be-
rücksichtigen und mehr Geld zur Verfügung stel-
len, damit die kooperativen Promotionen tatsäch-
lich möglich werden.  

 

(Herr Lange, DIE LINKE: Das Problem muss 
in der Verordnung gelöst werden!)  

Weiterhin finden wir es auch gut, dass das Thema 
Betreuung der Promovierenden extra angespro-
chen wird. Es wird eingefordert, dass eine gute Be-
treuung der Promovierenden, die über diese Sti-
pendien gefördert werden, stattfindet. Ich hätte mir 
hier allerdings mehr vorstellen können, als im Ge-
setzentwurf steht. Ich finde den Vorschlag der Pro-
movendeninitiativen sehr gut, Betreuungsverträge 
abzuschließen. Man sollte überlegen, ob man die-
sen Passus gesetzlich verschärft und tatsächlich 
von Betreuungsverträgen spricht, in denen Rechte 
und Pflichten für beide Seiten ausformuliert wer-
den.  

 

Zur Förderdauer. Ich will mich der Verlängerung 
der Förderdauer nicht verschließen. Aber ganz 
ehrlich, ich finde, das ist nicht so zentral. Wenn 
eine gute Betreuung vorhanden ist, dann muss ei-
ne Promotion auch in zwei Jahren mit der Option, 
um ein Jahr zu verlängern, wenn etwas Unvorher-
gesehenes eintritt, möglich sein.  

 

Das ist wesentlich länger als Abschlussarbeiten 
beim Master oder beim Diplom. Damit ist dem be-
sonderen Umfang der Promotion schon Rechnung 
getragen. Insofern stelle ich mich dem nicht ent-
gegen. Aber ich finde das eigentlich nicht notwen-
dig. Ich fände es besser, wenn die Leute so be-
treut würden, dass sie die Promotion in zwei Jah-
ren abschließen können und, wenn etwas Unvor-
hergesehenes etwa bei Experimenten passiert, 
dann noch eine Verlängerung möglich ist. Das fin-
de ich hier zentraler. 

 

Ein letzter Punkt, mit dem ich mich ebenfalls nicht 
so anfreunden kann, ist die Erhöhung der Neben-
tätigkeiten auf 20 Stunden. Das Wesen eines Pro-
motionsstipendiums ist, dass ich davon einiger-
maßen leben kann und mich ausschließlich meiner 
Promotion widme. Es ist nicht die Ergänzungs-
finanzierung zu einer halben Stelle; das ist ein Sti-
pendium ausdrücklich nicht. Insofern finde ich die 
Erhöhung, dass man 20 Stunden wissenschaft-
liche Tätigkeit nebenher tun kann, dem Wesen ei-
nes Stipendiums nicht angemessen.  

 

Sie sehen also, es gibt viele Punkte, die wir im 
Ausschuss noch ausführlich zu beraten haben. Da 
meine Fraktion in den letzten beiden Tagen bereits 
an mehreren Stellen hat erkennen lassen, dass wir 
nicht vorhaben, neun Monate vor der Wahl die 
Hände in den Schoß zu legen, kann ich Ihnen an 
dieser Stelle zusichern, dass wir sehr gerne sehr 
schnell diesen Gesetzentwurf im Ausschuss mit 
beraten. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und der LINKEN) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Kollegin Professor Dr. Dalbert. - Als 
Nächster spricht für die CDU-Fraktion Herr Abge-
ordneter Harms. Wir können weitere Gäste begrü-
ßen: Studentinnen und Studenten der Fachhoch-
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schule der Polizei. Herzlich willkommen im Land-
tag von Sachsen-Anhalt! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 
 

Herr Harms (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wer 
hat’s getan? Wer bringt’s auf den Weg? - Eine 
CDU-SPD-Regierung bringt es auf den Weg. Herz-
lichen Dank, Herr Minister Möllring, dass Sie die 
vielen gut gemeinten Hinweise 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

der Opposition geprüft und abgewogen haben wie 
natürlich auch die vielen, ebenfalls gut gemeinten 
Hinweise der Koalitionsfraktionen. 

 

(Herr Lange, DIE LINKE, lacht - Zuruf von 
Herrn Lange, DIE LINKE) 

 

Dank der ausführlichen Darstellung der vielen De-
tails durch den Minister möchte ich den Schwer-
punkt ein klein wenig anders setzen. Ich möchte 
an dieser Stelle daran erinnern, dass es nicht nur 
gut für unser Land ist, wenn es verantwortungsvoll 
geführt wird - das möge auch so bleiben -, sondern 
dass es für uns auch immer wieder gut ist, über 
soziale Verantwortung zu sprechen.  

 

Wenn Sie, Frau Professorin, darauf hinweisen, 
dass dieses Programm unverzichtbar - ich sage es 
einmal vereinfacht - für die Besten des Nachwuch-
ses eines Jahrgangs ist, dann müssen wir beden-
ken, dass wir in unserer Gesellschaft Verantwor-
tung insbesondere für jene haben, die möglicher-
weise in diesem Jahrgang nicht ganz so klug oder 
vom Bildungsweg her nicht ganz so gebildet da-
herkommen und diejenigen sein werden, die, wenn 
die einen über ihre Doktorarbeit nachdenken dür-
fen und diese voranbringen, schon längst arbeiten, 
in diesem Land Steuern zahlen und als Fachkräfte 
dringend gebraucht werden. 

 

(Zuruf von der LINKEN) 

 

Deshalb bitte ich an dieser Stelle unseren Koali-
tionspartner, dass wir gemeinsam die berufliche 
Bildung in diesem Land voranbringen. Dabei ha-
ben wir noch viel zu tun, und ich freue mich auf 
diese Zukunft. - Danke sehr. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Damit ist die Aussprache abgeschlossen. Wir tre-
ten ein in das Abstimmungsverfahren zur Drs. 
6/4197, Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Ände-
rung des Graduiertenförderungsgesetzes.  

 

Es wurde beantragt, das Gesetz in den Ausschuss 
für Wissenschaft und Wirtschaft zu überweisen. 
Nach unserer Geschäftsordnung muss es auf-
grund der Haushaltsrelevanz auch in den Finanz-
ausschuss überwiesen werden. Federführend soll 

der Ausschuss für Wissenschaft und Wirtschaft 
sein. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Gegenstimmen? - Sehe ich nicht. 
Stimmenthaltungen? - Auch nicht. Damit ist der 
Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in die Aus-
schüsse überwiesen worden. 

 
 

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 16: 

 
 
 

Zweite Beratung 

 

Maßnahmen gegen Doping und Manipulation 
im Sport 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/2807 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und 
Sport - Drs. 6/4186 

 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/4216 

 
 
 

Berichterstatter aus dem Ausschuss ist Herr Ab-
geordneter Loos. 

 
 

Herr Loos, Berichterstatter des Ausschusses 
für Inneres und Sport: 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Den 
Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 6/2807 
mit dem Titel „Maßnahmen gegen Doping und Ma-
nipulation im Sport“ hat der Landtag in der 62. Sit-
zung am 28. Februar 2014 zur Beratung und Be-
schlussfassung in den Ausschuss für Inneres und 
Sport überwiesen. Mitberatend wurden die Aus-
schüsse für Arbeit und Soziales sowie für Finan-
zen beteiligt. 

 

Doping und Manipulation im Sport sind immer wie-
der Gegenstand von Skandalen. Weit entfernt von 
Respekt und sportlicher Fairness, stellen sie die 
ethischen und moralischen Werte des Sports in-
frage, gefährden die Gesundheit der Sportlerinnen 
und Sportler, täuschen die Konkurrenten im Wett-
kampf und schädigen die Veranstalter. 

 

Die den Antrag stellende Fraktion verfolgt das Ziel, 
die Landesregierung zu bitten, sich auf Bundes-
ebene für ein Anti-Doping-Gesetz einzusetzen, um 
wirkungsvolle Regelungen im Kampf gegen Do-
ping und Manipulation im Sport zu schaffen und 
die Integrität des sportlichen Wettbewerbs zu 
schützen. Darüber hinaus soll sich der Landtag für 
eine auskömmliche Finanzierung der Nationalen 
Anti-Doping-Agentur, kurz: Nada, aussprechen 
und sich dafür einsetzen, ab dem Haushaltsjahr 
2015 Landesmittel für die Finanzierung der Nada 
zur Verfügung zu stellen. 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport nahm das 
Thema in der 47. Sitzung am 10. April 2014 erst-
mals auf die Tagesordnung und beschloss, eine 
Anhörung durchzuführen. Zu der Anhörung, die in 
der 48. Sitzung im Mai 2014 in öffentlicher Sit-
zung stattfand, wurden Landesregierungen ande-
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rer Bundesländer sowie Experten, die sich seit 
Längerem diesem Thema widmen, eingeladen.  

 

Im Anschluss an diese Anhörung fand in der 
57. Sitzung am 15. Januar 2015 eine Beratung zu 
dem in Rede stehenden Antrag statt. Das Ministe-
rium für Inneres und Sport teilte mit, dass der Bun-
desregierung ein Referentenentwurf für ein Gesetz 
zur Bekämpfung des Dopings im Sport vorliegt und 
die Landesregierung diesen mit der Bitte um Stel-
lungnahme zur Kenntnis bekam. Darüber hinaus 
informierte das Ministerium, dass die zur Finanzie-
rung der Nada in den Haushaltsplan für die Jahre 
2015/2016 eingestellten Mittel nach dem Königs-
teiner Schlüssel ausgereicht werden. 

 

Nach kurzer Aussprache kam der Ausschuss 
überein, den Antrag der Fraktion DIE LINKE erneut 
auf die Tagesordnung zu setzen, sobald ihm die 
gemeinsame Stellungnahme der Ressorts zu dem 
auf Bundesebene vorliegenden Referentenentwurf 
des Gesetzes zur Bekämpfung des Dopings im 
Sport zur Kenntnis gegeben worden ist. Diese er-
reichte den Ausschuss mit Schreiben vom 20. Fe-
bruar 2015 und wurde als Vorlage 9 verteilt.  

 

Daraufhin befasste sich der Ausschuss für Inneres 
und Sport in der 60. Sitzung am 9. April 2015 er-
neut mit diesem Antrag und erarbeitete eine vor-
läufige Beschlussempfehlung an die mitberaten-
den Ausschüsse. 

 

Zur Beratung legte die Fraktion DIE LINKE einen 
Beschlussvorschlag vor, der als Vorlage 10 verteilt 
wurde. Danach soll die Landesregierung unter an-
derem gebeten werden, sich auf Bundesebene 
aktiv in die Diskussion zum Anti-Doping-Gesetz 
einzubringen, um wirkungsvolle Regelungen im 
Kampf gegen Doping im Sport zu schaffen und die 
Integrität des sportlichen Wettbewerbs sowie die 
Persönlichkeitsrechte der Sportlerinnen und Sport-
ler zu schützen. 

 

Des Weiteren heißt es unter Nr. 3 des Beschluss-
vorschlages -Zitat -: 

 

„Der Landtag begrüßt, dass die Landes-
regierung im Doppelhaushalt 2015/2016 Mit-
tel für die Finanzierung der Nada eingestellt 
hat. Der Landtag wird sich auch künftig da-
für einsetzen, dass Landesmittel für die Fi-
nanzierung der Nada zur Verfügung gestellt 
werden.“ 

 

Ferner wurde unter Nr. 4 die regelmäßige Bericht-
erstattung der Landesregierung in den Ausschüs-
sen für Inneres und Sport sowie für Recht, Verfas-
sung und Gleichstellung vorgeschlagen. Der Vor-
schlag der Fraktion DIE LINKE wurde einstimmig 
beschlossen. Die mitberatenden Ausschüsse für 
Arbeit und Soziales sowie für Finanzen wurden 
gebeten, sich dieser vorläufigen Beschlussempfeh-
lung, die als Vorlage 11 verteilt wurde, anzuschlie-
ßen.  

Beide Ausschüsse, der Ausschuss für Arbeit und 
Soziales in der 53. Sitzung am 13. Mai 2015 und 
der Ausschuss für Finanzen in der 85. Sitzung am 
20. Mai 2015, schlossen sich der vorläufigen Be-
schlussempfehlung einstimmig an. 

 

In der darauffolgenden Zeit gab der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz in Sachsen-Anhalt dem 
federführenden Ausschuss für Inneres und Sport 
mit Schreiben vom 10. Juni 2015 die Stellungnah-
me der Datenschutzbehörden von Berlin, Meck-
lenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Schles-
wig-Holstein zum aktuellen Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Kenntnis. 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport befasste sich 
in der 63. Sitzung am 18. Juni 2015 mit dem An-
trag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 6/2807. Zu 
dieser Beratung lagen ein Beschlussvorschlag der 
regierungstragenden Fraktionen und einer der 
Fraktion DIE LINKE vor. Außerdem lagen dem 
Ausschuss zahlreiche Stellungnahmen, die im 
Rahmen der eingangs erwähnten öffentlichen An-
hörung eingingen, zur Berücksichtigung bei der 
Beratung des Antrages vor. 

 

Die soeben erwähnten Beschlussvorschläge stan-
den zur Abstimmung. Der Beschlussvorschlag der 
Fraktion DIE LINKE fand nicht die erforderliche 
Mehrheit und wurde bei 5 : 7 : 1 Stimmen abge-
lehnt. Der Beschlussvorschlag der regierungstra-
genden Fraktionen wurde mit 8 : 0 : 5 Stimmen 
beschlossen und liegt Ihnen heute als Beschluss-
empfehlung in der Drs. 6/4186 vor. - Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  

 

Danke schön für die Berichterstattung aus dem 
Ausschuss. - Wir treten in die Aussprache zur Be-
schlussempfehlung ein. Für die Debatte wurde ei-
ne Redezeit von fünf Minuten je Fraktion verein-
bart. Zunächst spricht für die Landesregierung der 
Minister für Inneres und Sport Herr Stahlknecht. 

 

 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport: 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Mit der vorliegenden Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Inneres und Sport er-
folgt aus unserer Sicht ein weiterer wichtiger und 
guter Schritt auf dem Weg zur Bekämpfung und 
Vermeidung von Doping im Sport. 

 

Die Einnahme von Dopingmitteln zur Steigerung 
der sportlichen Leistungsfähigkeit stellt für die do-
penden Sportlerinnen und Sportler eben nicht nur 
eine erhebliche Gefährdung ihrer Gesundheit dar. 
Sie ist insbesondere im sportlichen Wettkampf 
eine unfaire und nicht akzeptable Methode, um 
nationale und internationale Erfolge zu erzielen. 
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Zudem sind der Besitz und die Weitergabe von 
Dopingmitteln Straftaten im Sinne des Arzneimit-
telgesetzes, die konsequent von den zuständigen 
Behörden zu verfolgen sind. 

 

Um es erst gar nicht zu Dopingverstößen im Sport 
kommen zu lassen, kommt der Dopingprävention 
eine besondere Bedeutung zu. Dies haben auch 
alle Bundesländer erkannt und sich für die Förde-
rung von Dopingpräventionsmaßnahmen ausge-
sprochen.  

 

Derzeit wird im Umlaufverfahren eine Verwaltungs-
vereinbarung der Sportministerinnen und -minister 
aller Länder unterzeichnet, in der sich die Länder 
verpflichten, gemeinsam die Präventionsmaßnah-
men der Nada zu unterstützen. In den Haushalt 
des Landes Sachsen-Anhalt sind hierfür jeweils 
15 000 € für die Jahre 2015 und 2016 eingestellt. 
Damit wird eine langgehegte Forderung des Bun-
des und der Nada erfüllt, die sich mehr Länder-
beteiligung bei der Finanzierung der Nada wünsch-
ten. 

 

Das ist aber nicht die einzige Entscheidung, die im 
Kampf gegen Doping auf den Weg gebracht wur-
de. Vielmehr wird auf Bundesebene ein Gesetz zur 
Bekämpfung von Doping im Sport diskutiert, mit 
dem die Regeln zum Kampf gegen Doping und 
Manipulation im Sport verschärft werden, damit die 
Integrität des sportlichen Wettkampfes geschützt 
bleibt. 

 

Kernanliegen des Gesetzentwurfes, der die Do-
pingbekämpfung in der Bundesrepublik Deutsch-
land grundsätzlich neu regeln soll, ist die Bekämp-
fung des Einsatzes von Dopingmitteln im Sport 
zum Schutz der Gesundheit der Athletinnen und 
Athleten und zur Wahrung von sportimmanenten 
Werten wie Fairness und Chancengleichheit. 
Sachsen-Anhalt beteiligt sich im Bundesrat an der 
Diskussion über diesen Gesetzentwurf und wird 
ihn aktiv unterstützen.  

 

Der Gesetzentwurf wurde sowohl in der Sitzung 
des Sportausschusses des Deutschen Bundes-
tages am 10. Juni dieses Jahres - das ist noch gar 
nicht lange her - als auch in einer öffentlichen An-
hörung im Sportausschuss des Bundestages am 
17. Juni 2015 sehr kontrovers diskutiert. Vor allem 
strafrechtliche Regelungen sollen im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren nachgebessert werden. So 
sollen die sogenannte Besitzstrafbarkeit oder die 
Folgen von Selbstdoping klarer geregelt werden.  

 

Weiterhin wurde über den Konflikt zwischen der 
Sportgerichtsbarkeit und den staatlichen Gerichten 
sowie über die sportspezifische Kronzeugenrege-
lung diskutiert. Auch die Weitergabe personen-
bezogener Daten an private Stellen war Thema 
der Diskussionen.  

 

Angesichts der Vielzahl aufgeworfener Rechtspro-
blematiken ist eine Beschlussfassung allerdings 
vor der Sommerpause sehr unwahrscheinlich.  

In zahlreichen Gesprächen mit dem Landessport-
bund und den Verbänden und Vereinen habe ich 
auch erfahren, dass der Sport in Sachsen-Anhalt 
ein großes Interesse an einem sauberen, fairen 
und manipulationsfreien Sport hat.  

 

(Zustimmung von Herrn Loos, DIE LINKE) 

 

Ich bitte Sie daher, den Empfehlungen des Aus-
schusses für Inneres und Sport, die durch den Kol-
legen Loos sehr gut vorgetragen worden sind, zu 
folgen und der Beschlussempfehlung zuzustim-
men. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Herr Minister. - Als Nächster spricht 
in der Aussprache für die Fraktion der SPD Herr 
Abgeordneter Born. 

 

 

Herr Born (SPD): 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Seit dem Beginn der Menschheit gibt es 
den Wettbewerb. Die Teilnehmer des Wettbewer-
bes haben das Ziel, im Wettbewerb besser ab-
zuschneiden als ihre Mitbewerber. Dieses Phäno-
men finden wir im täglichen Leben, in der Wirt-
schaft, im Handel, in der Politik und nicht zuletzt im 
Sport.  

 

Der sportliche Wettbewerb hat eine lange Tradition 
und genauso traditionell sind die Versuche, sich 
durch Manipulation Vorteile zu verschaffen. In un-
serer Gesellschaft spielt der Sport eine heraus-
ragende Rolle, allen voran der Leistungssport.  

 

Sport ist gesund und hält den Körper fit. Er vermit-
telt Werte wie Fairness, Teamgeist und Einsatz-
bereitschaft. 

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

Leistungssportlerinnen und Leistungssportler ha-
ben zudem eine große Vorbildfunktion. Sie sind 
Quelle der Motivation und des Trainings für viele, 
viele Menschen.  

 

Auch die wirtschaftliche Bedeutung des Sports ist 
nicht unerheblich; denn es geht um öffentliche 
Fördermittel, es geht um Gehälter, Preise und 
Sponsorengelder, die im ehrlichen Konkurrenz-
kampf, im sportlichen Wettbewerb erworben wer-
den sollen. Der Erfolg im Sport ist im Normalfall ein 
Produkt aus Talent, Trainingsfleiß, medizinischer 
Betreuung, sportwissenschaftlicher Begleitung so-
wie der Technisierung von Sportbekleidung und 
Sportgeräten. 

 

Im besonderen Fall führt der Ehrgeiz des Einzel-
nen oder eines gesamten Teams dazu, unerlaubte 
Mittel zu nehmen, zu manipulieren und somit zu 
betrügen. Sportlerinnen und Sportler, die Doping-
mittel und Dopingmethoden nutzen, missbrauchen 
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ihre Vorbildfunktion und verraten die gesellschaft-
lichen Werte des Sports.  

 

Durch Doping verschaffen sie sich einen Vorteil, 
der einen fairen Wettbewerb zunichte macht. Sie 
täuschen und betrügen damit nicht nur Veranstal-
ter, Mitstreiter und die Öffentlichkeit, sondern sie 
vermitteln auch einen fatalen Eindruck gegenüber 
dem sportlichen Nachwuchs. 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE zielt im Kern 
darauf ab, Doping und Manipulation im Sport zu 
bekämpfen, weil diese die ethischen und morali-
schen Werte des Sports zerstören, und Maßnah-
men zu ergreifen, um diesem Ziel gerecht zu wer-
den. Weiterhin soll sich die Landesregierung auf 
Bundesebene für ein Anti-Doping-Gesetz einset-
zen. Ihr Antrag vom Februar des Jahres 2014 hat 
sich zumindest teilweise überholt.  

 

An dieser Stelle möchte ich auf den Maßnahmen-
katalog des OSP des Landes Sachsen-Anhalt vom 
20. Mai 2014 hinweisen, in dem unter Beachtung 
und Einhaltung der geltenden Anti-Doping-Bestim-
mungen sowie der Auflagen durch Bund und Land 
präventive Maßnahmen gegen Doping und Mani-
pulation im Sport festgeschrieben worden sind. 

 

Dieser Katalog umfasst sowohl die Koordinierung 
von Informations- und Schulungsveranstaltungen 
für die Kadersportler unseres Landes als auch die 
Pflicht zur Unterzeichnung entsprechender Erklä-
rungen und die Protokollierung der Aufnahme so-
genannter Nahrungsergänzungsmittel. 

 

Damit setzt der OSP - Olympiastützpunkt - in sei-
ner Verantwortung die präventiven Maßnahmen 
des LSB kontinuierlich fort, welche im Ergebnis der 
Mitgliederversammlung des DOSB im Jahr 2006 
festgeschrieben worden sind. 

 

Am 22. Mai 2015, also vor wenigen Wochen, hat 
der Deutsche Bundestag in erster Lesung den Ge-
setzentwurf für ein Anti-Doping-Gesetz beraten, für 
das die SPD-Bundestagsfraktion lange gekämpft 
hat. 

 

Wir begrüßen dieses Gesetz, das den fairen orga-
nisierten Wettkampf im Leistungssport, die Integri-
tät des Sports sowie die Gesundheit der Sportle-
rinnen und Sportler schützt.  

 

Erstmals bündelt eine Rechtsgrundlage die unter-
schiedlichen Maßnahmen im Kampf gegen Doping 
und verankert weitgehende strafrechtliche Rege-
lungen beim Kampf gegen Doping und Manipula-
tion im Sport. 

 

Neuerungen sind zum Beispiel die nun mögliche 
direkte Erfassung und Bestrafung von dopenden 
Leistungssportlern sowie die stets geforderte un-
eingeschränkte Besitzstrafbarkeit. Die sportinterne 
Dopingbekämpfung wird mit dem Gesetz insge-
samt unterstützt und die Sportgerichtsbarkeit bleibt 
gewahrt. 

Das Anti-Doping-Gesetz schützt die Integrität des 
sportlichen Wettbewerbs, die Fairness und Chan-
cengleichheit im Sport sowie die Gesundheit der 
Sportlerinnen und Sportler. Deshalb, so glaube ich, 
findet dieses Gesetz auch die ungeteilte Unterstüt-
zung dieses Hohen Hauses. Dies hat auch die 
Diskussion in dem entsprechenden Ausschuss ge-
zeigt. 

 

Dennoch dürfen wir die Augen vor der Realität und 
der Praxis nicht verschließen. Die Möglichkeiten 
der Manipulation bleiben auch in Zukunft sehr viel-
fältig und sind daher sehr schwer durchschaubar. 
Trotz der medialen Aufmerksamkeit und der hoch-
modernen Methoden, die vor allem Leistungssport-
lerinnen und Leistungssportler erfahren, bleibt Do-
ping nur schwer kontrollierbar.  

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport hat ein klares 
Zeichen gegen Doping und Manipulation gesetzt. 
Mit der Bitte an die Landesregierung, in den Aus-
schüssen für Inneres und Sport sowie für Recht, 
Verfassung und Gleichstellung jeweils bis zum En-
de des zweiten Quartals eines Kalenderjahres zu 
Maßnahmen gegen Doping und Manipulation im 
Sport zu berichten, werden wir fortlaufend infor-
miert. Wir begrüßen dies ausdrücklich und bitten 
um Zustimmung zur Beschlussempfehlung. - Vie-
len Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Kollege Born. - Als Nächster spricht 
für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Ab-
geordnete Striegel.  

 
 

Herr Striegel (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ist Leistungssport wirklich so gesund, wie 
uns der Kollege Born gerade glauben machen 
wollte?  

 

(Zustimmung von Herrn Knöchel, DIE LIN-
KE) 

 

Ich weiß es nicht, ich habe daran so meine Zwei-
fel, insbesondere wenn ich in die letzten Jahre zu-
rückblicke. Ich glaube, das, was Sie im Anschluss 
gesagt haben, ist richtig, nämlich dass Geld ein 
Teil des Sportes ist und der Markt um den Sport 
herum ein Teil des Problems ist und dieser Teil 
auch das Dopingproblem verstärkt. 

 

An diesem Samstag startet in Utrecht die 102. 
Tour de France. In der Vergangenheit war dies 
ganz sicher - darin sind wir uns einig - eines der 
wichtigsten Sportereignisse der Welt. Aber die 
Tour de France und der Radsport insgesamt sind 
in der Öffentlichkeit inzwischen untrennbar mit 
dem Thema Doping und leistungsfördernde Subs-
tanzen verbunden. Für viele Menschen ist der Be-
griff Tour de France mit massivem und strukturel-
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lem Doping gleichzusetzen. Auch die „Mitteldeut-
sche Zeitung“ titelte gestern erneut - Zitat -, „Eine 
saubere Tour de France ist Illusion“. 

 

Wir wollen - ich denke, ich spreche dabei für alle 
Mitglieder des Hohen Hauses - einen sauberen 
und vor allem einen lauteren Sport. Dem oben ge-
nannten Artikel zufolge zeichnen drei weltweit an-
erkannte Anti-Doping-Experten, nämlich Fritz Sör-
gel, Perikles Simon und Wilhelm Schänzer, ein 
düsteres Bild. Unmengen neuer Präparate seien 
auf dem Markt, diese toppten alles, was man als 
Dopingmittel gekannt habe. Doping mit biotechno-
logischen Stoffen, welche am Anfang schwer 
nachzuweisen seien, stellten aktuell - Zitat -„die 
große Gefahr für den Sport und das Leben der 
Sportlerinnen und Sportler“ dar. 

 

Doping und Manipulation zerstören die ethischen 
und moralischen Werte des Sports, sie gefährden 
die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler, sie 
täuschen Konkurrenten im Wettkampf und schädi-
gen Veranstalter. Dieser Unsportlichkeit, aber auch 
den Gefahren für Leib und Leben der Sportler gilt 
es entgegenzutreten.  

 

Zum einen liegt dies in den Händen des Sports, 
dabei insbesondere auch in den Händen der Ver-
bände. Zum anderen besteht aber auch eine Ver-
antwortung des Staates, aktiv zu werden, wenn 
Verbände nicht gewillt sind, den Kampf gegen Do-
ping zu führen. Leider - das muss man sagen - 
hatte man in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht 
das Gefühl, dass dieser Kampf wirklich geführt 
werden sollte. 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE war deshalb in 
seiner Zielrichtung in jedem Fall zu unterstützen. 
Selbiges gilt auch für die nun vorliegende Be-
schlussempfehlung, wenngleich zu fragen ist, war-
um die - Zitat - „auskömmliche Finanzierung“ der 
Nada ersetzt wurde und nun nur noch eine Bereit-
stellung von Mitteln erfolgen soll.  

 

Wir gehen davon aus, dass hiermit auch eine aus-
reichende Finanzierung der Arbeit der Nada ge-
wollt ist, die es dieser ermöglicht, ihre Arbeit in 
dem gebotenen Umfang zu erledigen. 

 

Nun zum Änderungsantrag. Der Punkt 2 der Be-
schlussempfehlung wird nunmehr genauer gefasst 
und zugespitzter formuliert. Die Landesregierung 
soll sich aktiv in die Diskussion über das Anti-
Doping-Gesetz einbringen. Dieses liegt zwischen-
zeitlich - das ist bereits gesagt worden - als Ge-
setzentwurf im Deutschen Bundestag vor.  

 

Weiter sollen im Zuge dieser Beteiligung Regelun-
gen geschaffen werden, die auch die Persönlich-
keitsrechte der Sportlerinnen und Sportler schüt-
zen und datenschutzrechtliche Bedenken berück-
sichtigen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Ände-
rungen beim Datenschutz sind ebenso notwendig 
wie bei der Besitzstrafbarkeit von Dopingmitteln, 

die auch kleine Mengen umfassen. Das Konzept 
der Besitzstrafbarkeit ist bereits bei Betäubungs-
mitteln gescheitert. Ich frage mich daher, weshalb 
dies nunmehr beim Thema Doping funktionieren 
soll. 

 

Die zweite vorgeschlagene Änderung vermag hin-
gegen nicht zu überzeugen. Weshalb sollte es der 
Landtag, der die Haushaltshoheit hat, begrüßen, 
dass die Landesregierung entsprechende Mittel in 
den Doppelhaushalt 2015/2016 eingestellt hat? 
Wir haben es doch als Haushaltsgesetzgeber in 
der Hand, den Kampf gegen Doping auskömmlich 
zu finanzieren. Stehlen wir uns doch bitte nicht aus 
der Verantwortung, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der LINKEN. 

 

Meine Fraktion unterstützt den Kampf gegen Do-
ping. Wir werden der Beschlussempfehlung des-
halb zustimmen. Mit Blick auf den Änderungs-
antrag der Fraktion DIE LINKE beantrage ich eine 
getrennte Abstimmung der Punkte 1 und 2. - Herz-
lichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Kollege Striegel. - Als Nächster 
spricht für die Fraktion der CDU der Abgeordnete 
Herr Krause.  

 
 

Herr Krause (Zerbst) (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Es besteht ein breiter Kon-
sens, dass Doping und Manipulation im Sport die 
ethischen und moralischen Werte des Sports zer-
stören, die Gesundheit der Sportler gefährden, die 
Konkurrenten im Wettkampf täuschen und die Ver-
anstalter schädigen. Dies wurde schon mehrfach 
betont. 

 

In diesem Sinne ist die Dopingbekämpfung ein 
wichtiges gesellschaftliches Anliegen und beschäf-
tigt viele Bereiche der Politik. Derzeit wird auf der 
Bundesebene an der Umsetzung der Koalitions-
vereinbarung von CDU und SPD gearbeitet. Do-
pende Spitzensportler dürfen zukünftig mit Haft-
strafen rechnen. Dies sieht der von der Bundes-
regierung vorgelegte Entwurf eines Anti-Doping-
Gesetzes vor, der im Mai dieses Jahres in erster 
Lesung in den Bundestag eingebracht worden ist. 

 

Mit Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren wird be-
straft, wer ein Dopingmittel oder eine Doping-
methode bei sich oder anderen anwenden lässt 
oder Dopingmittel mit der Absicht besitzt, diese 
anzuwenden, um sich einen Vorteil im Wettkampf 
zu verschaffen. 

 

Auch die Strafen für die Hintermänner werden ver-
schärft. Die neue bundesgesetzlich strafbewehrte 
Verbotsnorm geht damit weit über die bisherige 
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Regelung im Arzneimittelgesetz hinaus, die zwar 
den Handel mit Dopingmitteln im Blick hat, aber 
nicht das Selbstdoping. 

 

Aufgrund der neuen Regelung, die nun kommen 
wird, können die Leistungssportler sanktioniert 
werden, die beabsichtigen, sich mit Doping Vor-
teile in Wettbewerben des organisierten Sports zu 
verschaffen. In Zukunft droht damit den dopenden 
Sportlern nicht nur eine Wettkampfsperre, sondern 
im schlimmsten Fall auch das Gefängnis. Diese 
Neuregelung auf der Bundesebene ist ein State-
ment für den sauberen Sport; nicht zuletzt, weil der 
Spitzensport zu einem großen Teil öffentlich finan-
ziert wird. 

 

Das Anti-Doping-Gesetz ist der erste wichtige 
Schritt, dem Regelungen im Kampf gegen Spiel-
manipulationen folgen müssen.  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Neben der strafrechtlichen Verfolgung des 
Dopings und der Schaffung einer klaren recht-
lichen Grundlage für Schiedsgerichtsvereinbarun-
gen zur Stärkung der Legitimation der Sport-
gerichtsbarkeit ist auch die Stärkung der Stellung 
und der Befugnisse der Nationalen Anti-Doping-
Agentur, Nada, vorgesehen.  

 

Der bereits erwähnte Gesetzentwurf sieht vor, 
dass Gerichte und Staatsanwaltschaften der Nada 
personenbezogene Daten aus Strafverfahren von 
Amts wegen übermitteln dürfen, soweit dies aus 
der Sicht der übermittelnden Stellen für disziplina-
rische Maßnahmen im Rahmen des Doping-Kon-
trollsystems der Nada erforderlich ist und ein 
schutzwürdiges Interesse der von der Übermittlung 
betroffenen Personen nicht entgegensteht. 

 

Weiterhin soll die Nada berechtigt sein, personen-
bezogene Daten zu erheben, sie zu verarbeiten 
und zu nutzen, soweit dies zur Durchführung ihres 
Doping-Kontrollsystems erforderlich ist. Zu diesen 
Daten gehören laut Gesetzentwurf auch Angaben 
zur Erreichbarkeit und zum Aufenthaltsort von 
Sportlern, die zu dem von der Nada vorab fest-
gelegten Kreis von Sportlern gehören, die Trai-
ningskontrollen unterzogen werden sollen.  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Doping-Präventionsmaßnahmen sind und 
bleiben ein wichtiger Punkt im Kampf gegen Do-
ping. Heutzutage weiß jeder Spitzensportler durch 
die unzähligen Informations- und Präventionsmaß-
nahmen, dass Doping Betrug ist und zu schwers-
ten gesundheitlichen Schäden führen kann. 

 

Zum Beitrag unseres Landes zur Finanzierung der 
Nada ist bereits viel gesagt worden. Wir sind von 
der Arbeit der Nada überzeugt und werden unsere 
Zusage zur Länderbeteiligung bei der Finanzierung 
der Nada einhalten. In den Doppelhaushaltsplan 
für die Jahre 2015 und 2016 haben wir Mittel zur 
Finanzierung der Nada eingestellt. Das Hohe Haus 
wird sich auch künftig dafür einsetzen, dass für die 

Arbeit der Nada Mittel zur Mitfinanzierung der Do-
pingprävention eingestellt werden. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die um-
fassende gesetzliche Neuregelung - das hat letzt-
lich auch die große Anhörung hier in diesem 
Hohen Haus gezeigt - wird mit Blick auf den 
Schutz der Integrität des sportlichen Wettbewerbs 
auch im Kreis der Sportler ausdrücklich befürwor-
tet. Ich bitte Sie abschließend um Ihre Zustimmung 
zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für In-
neres und Sport und danke für die konstruktive Be-
ratungsatmosphäre in den Ausschussberatungen 
und für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. - Danke 
schön. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Kollege Krause. - Zum Abschluss 
spricht für die Fraktion DIE LINKE der Abgeordne-
te Herr Loos. 

 
 

Herr Loos (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bis zu 
der abschließenden Beratung im Ausschuss für 
Inneres und Sport waren sich alle einig. Das zeig-
ten auch die einstimmigen Voten zur vorläufigen 
Beschlussempfehlung in den Ausschüssen. 

 

Dann brachten die Koalitionsfraktionen eine geän-
derte Beschlussempfehlung ein, mit der zwei aus 
unserer Sicht wesentliche Punkte gestrichen bzw. 
verändert wurden. Zum einen wurde der Schutz 
der Persönlichkeitsrechte der Sportlerinnen und 
Sportler herausgestrichen. Zum anderen wurde 
das Bekenntnis gestrichen, auch in Zukunft Lan-
desmittel für die Finanzierung der Nada bereitzu-
stellen. 

 

Solange es auf der Bundesebene keine Änderung 
gibt, sehen wir das Land Sachsen-Anhalt und die 
anderen Bundesländer in der Pflicht, sich auch zu-
künftig an der Finanzierung der Nada zu beteili-
gen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Werte Koalitionsfraktionen, das muss drin sein und 
das muss drin bleiben.  

 

Neu aufgenommen haben wir, dass die Hinweise 
und Empfehlungen der Datenschutzbeauftragten 
von Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-
Pfalz und Schleswig-Holstein in dem derzeit lau-
fenden Gesetzgebungsprozess berücksichtigt wer-
den. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung per-
sonenbezogener Daten muss mit einem Doping-
kontrollsystem in hinreichender Art und Weise den 
jeweils aktuellen Datenschutzstandards gerecht 
werden.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN)  
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Meine Damen und Herren! Um es noch einmal 
klar, deutlich und eindeutig zu sagen: Doping und 
Manipulation haben nichts gemein mit Respekt 
und sportlicher Fairness. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Sie stellen die ethischen und moralischen Werte 
des Sports infrage, täuschen die Konkurrenten im 
Wettkampf, schädigen die Veranstalter und gefähr-
den die Gesundheit von Sportlerinnen und Sport-
lern. 

 

Jeder Dopingfall ist nach der Auffassung meiner 
Fraktion und, so glaube ich, auch des gesamten 
Hauses ein Dopingfall zu viel. Das gilt für die 
Gegenwart und die Zukunft genauso wie für die 
Vergangenheit. Ohne wirkungsvolle gesetzliche 
Regelungen und Kontrollen wird der Kampf ge-
gen Doping und Manipulation im Sport nicht gelin-
gen.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Der auf der Bundesebene vorliegende Gesetzent-
wurf ist in vielen Punkten noch überarbeitungswür-
dig. Das zeigte unter anderem die öffentliche An-
hörung vor wenigen Tagen. Lassen Sie uns ge-
meinsam dafür sorgen, die Akzeptanz des Dopings 
im Sport zurückzudrängen. Nehmen wir Lob und 
Tadel der Sportlerinnen und Sportler zu dem Ge-
setzentwurf ernst und reden wir weiter über die Ur-
sachen von Doping im Sport. Das muss doch drin 
sein, meine Damen und Herren. In diesem Sinne 
bitte ich um Zustimmung zu unserem Änderungs-
antrag. 

 

Ich möchte noch auf den Kollegen Striegel ein-
gehen. Kollege Striegel, wir haben in beiden Punk-
ten genau die Formulierungen genommen, die in 
der vorläufigen Beschlussempfehlung enthalten 
waren und die in allen Ausschüssen einstimmig 
beschlossen worden sind. Deshalb bitten wir da-
rum, dem Änderungsantrag so zuzustimmen. Uns 
geht es vordringlich in dem letzten Satz darum, 
dass sich der Landtag auch künftig dafür einsetzen 
wird, dass Landesmittel zur Finanzierung der Nada 
zur Verfügung gestellt werden. - Vielen Dank, mei-
ne Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Kollege Loos. - Wir treten nunmehr 
in das Abstimmungsverfahren ein. Ihnen liegt die 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inne-
res und Sport in der Drs. 6/4186 vor. Hierzu gibt es 
einen Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE in 
der Drs. 6/4216. Kollege Striegel hat beantragt, 
über die Punkte des Änderungsantrages getrennt 
abzustimmen. 

 

Ich rufe Punkt 1 des Änderungsantrages der Frak-
tion DIE LINKE auf. Können wir das so machen? 

- Gut. Wer Punkt 1 des Änderungsantrages der 
Fraktion DIE LINKE zustimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das sind die Fraktion DIE LINKE 
und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer 
stimmt dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktio-
nen. Wer enthält sich der Stimme? - Niemand. 
Damit hat Punkt 1 des Änderungsantrags nicht die 
erforderliche Mehrheit bekommen. 

 

Wir stimmen über Punkt 2 des Änderungsantrages 
ab. Wer diesem zustimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LINKE. 
Wer stimmt dagegen? - Das sind alle anderen 
Fraktionen. Möchte sich jemand der Stimme ent-
halten? - Keine Stimmenthaltung. Damit hat auch 
Punkt 2 nicht die erforderliche Mehrheit bekom-
men. Damit ist der Änderungsantrag erledigt. 

 

Wir stimmen jetzt über die Beschlussempfehlung 
in unveränderter Fassung ab, also so, wie sie 
aus dem Ausschuss kam. Wer dieser zustimmt, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind 
die Koalitionsfraktionen und die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? - Nie-
mand. Wer enthält sich der Stimme? - Die Frak-
tion DIE LINKE enthält sich der Stimme. Damit 
ist die Beschlussempfehlung mehrheitlich ange-
nommen worden. Der Tagesordnungspunkt 16 ist 
erledigt. 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 17 auf: 

 

 

 

Beratung 

 

Erledigte Petitionen 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Petitionen 
- Drs. 6/4161 

 

 

 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Herr Hartung. 

 

 

Herr Hartung, Berichterstatter des Ausschus-
ses für Petitionen: 

 

Sehr geehrte Präsidentin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! In dem Berichtszeitraum vom 
1. Dezember 2014 bis zum 31. Mai 2015 wandten 
sich insgesamt 199 Bürger schriftlich mit Bitten 
und Beschwerden an den Landtag. 41 Eingaben 
hiervon waren nach den Grundsätzen des Peti-
tionsausschusses - - 

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Es ist zu laut. Kolleginnen und Kollegen, es ist zu 
laut. - Herr Hartung müsste, glaube ich, das Pult 
ein bisschen hochfahren, damit die Augen sichtbar 
sind.  
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Herr Hartung, Berichterstatter des Ausschus-
ses für Petitionen:  

 

Dann machen wir es höher. Dann sieht man mich 
nicht so.  

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Beides zusammen klappt dann. 

 
 

Herr Hartung, Berichterstatter des Ausschus-
ses für Petitionen: 

 

41 Eingaben waren nach den Grundsätzen des 
Petitionsausschusses nicht als Petition zu behan-
deln. Sie wurden dennoch mit einem Rat oder ei-
nem Hinweis an die Einsender beantwortet. 

 

In diesem Zeitraum gab der Ausschuss neun Peti-
tionen an die zuständigen Landesparlamente und 
an den Deutschen Bundestag weiter bzw. ab. 149 
der eingegangenen Bitten und Beschwerden wur-
den als Petition registriert und von uns bearbeitet. 

 

Meine Damen und Herren! Die höchste Zahl an 
Eingängen war im Sachgebiet Inneres mit 27 Pe-
titionen zu verzeichnen, gefolgt vom Sachgebiet 
Wohnungswesen, Städtebau und Verkehr mit 25 
und vom Sachgebiet Justiz mit 22 Petitionen. Wei-
tere Einzelheiten können Sie der Anlage 14 zu der 
Beschlussempfehlung, die Ihnen allen vorliegt, 
entnehmen.  

 

Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten auch in die-
sem Zeitraum die Möglichkeit, sich gemeinsam an 
den Petitionsausschuss zu wenden. So gingen 
sieben Sammelpetitionen mit insgesamt 8 675 Un-
terschriften und eine Massenpetition mit 399 Zu-
schriften ein. Damit haben sich im Berichtszeit-
raum 9 215 Bürgerinnen und Bürger an den Peti-
tionsausschuss des Landtages von Sachsen-An-
halt gewandt. 

 

Mehr als 200 Petitionen wurde in dem Berichtszeit-
raum in neun Sitzungen beraten, 169 davon ab-
schließend. Führend war hierbei wie immer das 
Sachgebiet Inneres mit 39 Petitionen, gefolgt von 
den Sachgebieten Wohnungswesen, Städtebau 
und Verkehr mit 33 sowie Gesundheit und Sozia-
les mit 20 Petitionen. 

 

Zehn Sammelpetitionen mit 23 122 Unterschriften 
wurden abschließend behandelt. Die Themen der 
abschließend behandelten Sammelpetitionen wa-
ren unter anderem die Änderung des KAG Sach-
sen-Anhalt, der Erhaltung der Wipperliese, die 
Schließung des Instituts für Physiologie und noch 
viele andere, die den meisten von Ihnen auch be-
kannt sind. 

 

Etwa 7 % der vom Ausschuss behandelten Petitio-
nen konnten positiv und 5,3 % zumindest teilpositiv 
erledigt werden. In anderen Fällen konnten wir den 
Bürgerinnen und Bürgern, die sich an den Peti-
tionsausschuss gewandt haben, zumindest sehr 

gute Hilfeleistungen und Hilfestellungen geben. 
Wir konnten ihnen mitteilen, wie sie sich am bes-
ten verhalten könnten, dass sie zum Beispiel Klage 
einreichen können usw. 

 

Mitglieder des Ausschusses führten auch in die-
sem Zeitraum Ortstermine durch und nahmen Kon-
takte mit Petentinnen und Petenten auf, um vermit-
telnd zwischen Verwaltung und Bürger sowie zwi-
schen Bürger und Bürger tätig zu werden.  

 

Der Ausschuss führte eine öffentliche Anhörung 
und zwei nichtöffentliche Gespräche durch. Die 
Themen der Anhörung und der nichtöffentlichen 
Gespräche waren unter anderem die Neutrassie-
rung der B 190n und der Erhalt der Wipperliese. 

 

Einzelne Themen, mit denen sich der Petitionsaus-
schuss befasste, können Sie den Anlagen 1 bis 13 
der Beschlussempfehlung entnehmen.  

 

Meine Damen und Herren! Ich möchte es nicht 
versäumen, mich an dieser Stelle zu bedanken. 
Auch im Namen des Ausschusses, also aller Pe-
titionsausschussmitglieder, kann ich mich bei allen 
Beteiligten bedanken, die den Petitionsausschuss 
bei seiner Tätigkeit unterstützt haben, ihm schrift-
lich Mitteilung gemacht haben und die Daten, die 
wir gebraucht haben, entsprechend zusammenge-
stellt haben. 

 

Ein Dank auch an alle meine Kollegen Mitglieder 
des Petitionsausschusses für die sehr gute über-
parteiliche Zusammenarbeit, die wir haben. Hiermit 
sage ich, glaube ich, im Namen des Vorsitzenden 
danke an alle Mitglieder. Wie unser Vorsitzender 
immer sagt: Hier im Petitionsausschuss trifft die 
Politik auf die Wirklichkeit. Ich glaube, ich habe es 
richtig gesagt, Herr Vorsitzender. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ihnen 
liegt die Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Petitionen in der Drs. 6/4161 für den Zeitraum 
vom 1. Dezember 2014 bis zum 31. Mai 2015 vor. 
Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, die in den Anla-
gen 1 bis 13 aufgeführten Petitionen mit Bescheid 
an die Petenten für erledigt zu erklären. - Ich dan-
ke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke für die Berichterstattung, Kollege Hartung. 
- Es ist vereinbart worden, hierzu keine Debatte zu 
führen. Wünscht dennoch jemand das Wort? - Das 
sehe ich nicht.  

 

Dann stimmen wir jetzt über die Drs. 6/4161 ab. 
Der Ausschuss für Petitionen empfiehlt, die in den 
Anlagen 1 bis 13 aufgeführten Petitionen mit Be-
scheid an die Petenten für erledigt zu erklären. 
Wer stimmt dem zu? - Das ist das ganze Haus. 
Damit ist das so beschlossen. Der Tagesord-
nungspunkt 17 ist erledigt. 
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Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 auf: 

 
 
 

Beratung 

 

Bundesratsinitiative zur Abschaffung der 
Zwangsmitgliedschaft in den Industrie- und 
Handelskammern 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 
6/4173 

 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/4213 

 
 
 

Einbringer für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN ist der Abgeordnete Herr Meister. Sie haben 
das Wort.  

 
 

Herr Meister (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Mit dem vorliegenden Antrag fordern wir die 
Landesregierung dazu auf, eine Bundesratsinitia-
tive mit dem Ziel einzuleiten, die Zwangsmitglied-
schaft in Industrie- und Handelskammern zu be-
enden und das IHK-Gesetz entsprechend zu re-
formieren. Hierbei handelt es sich um eine Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes.  

 

Entgegen der Auffassung der hiesigen Industrie- 
und Handelskammern treten wir Bündnisgrüne für 
eine Aufhebung der Pflichtmitgliedschaft aller Ge-
werbetreibenden in den Industrie- und Handels-
kammern ein.  

 

Ich möchte Bezug nehmend auf eine Stellung-
nahme der Industrie- und Handelskammern, die an 
die Landtagsgremien gegangen ist, Folgendes an-
merken. Es schon ein bemerkenswerter Vorgang, 
wenn die Industrie- und Handelskammern meinen, 
im Vorfeld der heutigen Debatte die Bündnisgrü-
nen darüber belehren zu müssen, welche Position 
Bündnisgrüne haben. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)  

 

Kurioserweise tun sie dies auch noch, ohne die 
Landtagsdebatte des Jahres 2014 zur Ausdeh-
nung der Prüfrechte des Landesrechnungshofes 
auf die Industrie- und Handelskammern zu erwäh-
nen, in der wir uns bereits deutlich zu dieser Frage 
geäußert haben. Die Positionen unserer Landtags-
fraktion und unserer Landespartei pflegen wir 
selbst zu bestimmen. Vielleicht sind genau solche 
verstiegenen Schreiben ein Zeichen für das Pro-
blem, das wir heute ansprechen.  

 

Kommen wir zur Sache. Die Zwangsmitgliedschaft 
in den Industrie- und Handelskammern wirkt wie 
aus der Zeit gefallen. Sie hat keinen legitimen 
Zweck für die Erfüllung von öffentlichen Aufgaben. 
Sie bringt bürokratische Belastungen mit sich. Zu-
dem kostet sie auch noch Geld; Geld, das man an 
anderer Stelle gebrauchen könnte.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)  

Läuft es nicht dem freien Unternehmertum an sich 
zuwider, gezwungenermaßen irgendwo Mitglied zu 
sein? Man ist damit Teil einer Organisation, die 
nicht selten ineffizient oder intransparent arbeitet 
und nicht unbedingt durch optimale Beteiligungs-
möglichkeiten gekennzeichnet ist.  

 

Die Zwangsmitgliedschaft wird nicht nur von uns 
GRÜNEN zunehmend skeptisch gesehen. Ich sa-
ge das, damit nicht der Eindruck entsteht, als wür-
de ich eine grüne Solitärmeinung vertreten - nein, 
nein. Die EU-Kommission prüft die Vereinbarkeit 
der Pflichtmitgliedschaft mit der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie. Mit dem Modell der Zwangsmit-
gliedschaft sind wir international weitgehend iso-
liert. Der IWF empfiehlt die Abschaffung der 
Zwangsmitgliedschaft, da diese eine Behinderung 
der freien wirtschaftlichen Entfaltung der Unter-
nehmen darstelle. 

 

Johannes Kahrs, Bundestagsabgeordneter der 
SPD, Sprecher des Seeheimer Kreises und Initia-
tor eines entsprechenden Gesetzentwurfes zur 
Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft, beklagte 
vor einiger Zeit, mit den Pflichtbeiträgen werde oh-
nehin nur der aufgeblähte Personalbestand der 
Kammern finanziert. Ich neige dazu, ihm zuzu-
stimmen. 

 

Die Kammern sind als Selbstverwaltungseinrich-
tung der Wirtschaft grundsätzlich dem Demokra-
tieprinzip verpflichtet. Das heißt, dass alle Mitglie-
der die Möglichkeit haben müssen, sich am Wil-
lens- und Entscheidungsprozess der Kammern zu 
beteiligen. Für die Mitglieder ist aber oft gar nicht 
nachvollziehbar, was genau ihre Kammer eigent-
lich tut. Nicht ohne Grund lässt die Wahlbeteiligung 
bei den IHK-Vollversammlungen zu wünschen üb-
rig. Wahlbeteiligungen von weniger als 5 % doku-
mentieren die geringe Bindung und die geringe 
Identifikation der Mitglieder mit ihrer Kammer.  

 

(Zustimmung von Herrn Striegel, GRÜNE) 

 

Den Industrie- und Handelskammern sind diese Er-
gebnisse auch eher peinlich. Die Bekanntmachun-
gen der Industrie- und Handelskammern zu den 
Wahlergebnissen sind die einzigen Wahlbekannt-
machungen, die ich kenne, die ohne jegliche Zah-
lenangaben auskommen. Es wird lediglich gesagt, 
wer gewählt ist, aber es erfolgt keine Angabe zur 
Wahlbeteiligung. 

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Ein Schelm, der Bö-
ses dabei denkt!)  

 

Man fragt sich, inwiefern die Mitgliedsunternehmen 
auf die Entscheidungen und Arbeitsweise ihrer 
Kammern tatsächlich einwirken. So will ich klar sa-
gen: Es gibt Reformbedarf. Das jetzige auf der 
Zwangsmitgliedschaft beruhende Kammermodell 
muss auf den Prüfstand. Aufgabe der Politik ist es, 
sich diese Dinge umfassend anzuschauen und die 
Probleme zu beseitigen.  
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Für eine Erhöhung der gesetzlich vorgesehenen 
demokratischen Legitimation müssen die Kam-
mern unbedingt transparenter werden und mehr 
tatsächliche Mitwirkung zulassen. Dazu müssen 
Gremienbeschlüsse, Gebührenordnungen, Haus-
haltszahlen sowie Gehälter, Pensionsansprüche 
und Aufwandsentschädigungen der Geschäftsfüh-
rung offengelegt werden. Bei einigen der von mir 
genannten Positionen gab es durchaus auch Be-
wegung, aber bei Weitem nicht bei allen.  

 

Die Industrie- und Handelskammern sind auch mit 
einem Eigenkapital von 43 Millionen € allein in 
Sachsen-Anhalt zumindest nicht kärglich ausge-
stattet. Diese Anmerkung sei erlaubt.  

 

Was passiert nun, wenn der Kammerzwang abge-
schafft wird? Anders gefragt: Gibt es einen sach-
lichen Grund, ihn überhaupt zu behalten? - Un-
streitig ist, dass die Industrie- und Handelskam-
mern zweifellos eine wichtige Funktion im dualen 
System der bundesdeutschen Berufsausbildung 
haben. Sie übernehmen eine Reihe von wichtigen 
Aufgaben, wie zum Beispiel die Entwicklung von 
Aus- und Weiterbildungsprofilen, die Organisation 
und Durchführung von Prüfungen sowie die Bestel-
lung und Vereidigung von Sachverständigen. Sie 
bieten zudem Unterstützung bei Existenzgründun-
gen, Rechtsberatungen, Mediationsverfahren zwi-
schen Unternehmen und Kreditinstituten und Stel-
lungnahmen bei Förderanträgen an.  

 

Zunehmend haben sie sich unter dem Etikett der 
Vertretung der Gesamtinteressen der Wirtschaft 
aber auch eine Fülle von Aufgaben an Land ge-
zogen, die von einigen Mitgliedern zu Recht als 
unzulässige Konkurrenz bewertet wird. Das reicht 
von Beratungsleistungen bis hin zur Aus- und Wei-
terbildung in kammereigenen Gesellschaften. Die 
Kammern sollten aber nicht in Konkurrenz zu ihren 
eigenen Mitgliedern treten.  

 

Wir wollen das qualifizierte Leistungsangebot der 
Industrie- und Handelskammern in den freien 
Wettbewerb stellen und so eine Struktur schaffen, 
die strikt an der Nachfrage orientiert ist und finan-
ziell von jenen getragen wird, die die konkreten 
Angebote auch tatsächlich nutzen oder beauftra-
gen. Übrigens ist exakt das im Bereich der wirt-
schaftlichen Betätigung von Kommunen eine zen-
trale Position von Industrie- und Handelskammern, 
wenn es aber an die eigene Betätigung geht, wird 
es anders gesehen.  

 

Aus unserer Sicht kann der vergleichsweise gerin-
ge Anteil explizit hoheitlicher Aufgaben auf staat-
liche Einrichtungen übergehen oder von Industrie- 
und Handelskammern im staatlichen Auftrag ge-
gen Entgelt erbracht werden.  

 

Es gibt in unserem Rechtssystem durchaus noch 
andere Beispiele von der Beleihung privater Struk-
turen mit öffentlichen Aufgaben, die ganz selbst-
verständlich ohne Zwangsmitgliedschaft auskom-

men. Dies gilt auch für die Aufgaben, die die In-
dustrie- und Handelskammern im Bereich der Be-
rufsausbildung erbringen; auch sie machen eine 
Pflichtmitgliedschaft nicht erforderlich.  

 

Uns ist natürlich bekannt, dass das Bundesverfas-
sungsgericht mit seiner Grundsatzentscheidung 
aus dem Jahr 1961 und seinem Bestätigungs-
beschluss aus dem Jahr 2001 die Verfassungs-
gemäßheit der Pflichtmitgliedschaft konstatiert hat, 
soweit legitime öffentliche Aufgaben erfüllt wer-
den und der Staat das Vorliegen der Vorausset-
zungen laufend überprüft. Selbstverständlich be-
steht auch nach der Auffassung des Bundesver-
fassungsgerichts keine Pflicht zur Begründung von 
Zwangsmitgliedschaften. Wir können das anders 
regeln, wenn wir es wollen.  

 

Die wesentliche öffentliche Aufgabe der Industrie- 
und Handelskammern wird vor allem in der Vertre-
tung der gewerblichen Wirtschaft gesehen. Meine 
Fraktion und ich können uns dieser Argumentation 
als Begründung für eine Zwangsmitgliedschaft 
aber nur schwerlich anschließen. Denn die Vertre-
tung der Wirtschaft ist keine sich aus einem ge-
sellschaftlichen Gesamtinteresse ergebende origi-
näre öffentliche Aufgabe. In ihr manifestiert sich 
lediglich der - völlig legitime - Versuch, den parti-
kularen Zielen einer bestimmten gesellschaftlichen 
Gruppe im pluralistischen Interessenwettstreit Gel-
tung zu verschaffen. Wieso sollten Menschen 
zwangsweise an diesem Interessenwettstreit teil-
nehmen? Wieso sollten sie ihn zwangsweise fi-
nanzieren? 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)  

 

Das trifft auf Hunderte anderer Verbände auch zu, 
die weit zielgenauer die Interessen ihrer spezifi-
schen freiwilligen Mitglieder vertreten. Überdies ist 
zu fragen, ob ein homogenes Gesamtinteresse der 
Wirtschaft mit Blick auf die unterschiedlichen Grö-
ßen, Strukturen und Marktausrichtungen der ein-
zelnen Unternehmen überhaupt existiert. An die-
sem Punk unterscheiden sich die Industrie- und 
Handelskammern, in denen vom Automobilkon-
zern bis zum Nagelstudio alles dabei ist, erheblich 
von Handwerkskammern und anderen Kammern. 

 

Welche gemeinsamen Interessen haben internatio-
nale Automobilkonzerne und Nagelstudios? Wel-
che gemeinsamen Interessen gibt es bei dem in-
ternational agierenden Online-Händler und dem 
städtischen Innenstadthandel? Gibt es Interessen, 
die über Allgemeinplätze - die Wirtschaft muss gut 
laufen - hinausgehen? - Ich meine, das ist nicht 
der Fall. Bei dem letzteren Beispiel der verschie-
denen Handelsformen überwiegen sogar die ge-
gensätzlichen Interessen. Trotzdem werden sie 
zwangsweise in eine Organisation gedrückt, die ih-
re Interessen insgesamt vertreten soll. 

 

Auch dem zentralen Argument, dass eine Be-
einträchtigung des einzelnen Gewerbetreibenden 
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durch eine Pflichtmitgliedschaft deshalb hinnehm-
bar sei, weil dem Kammerzugehörigen auf der 
Basis einer solchen Struktur die Chance zur Mit-
wirkung an staatlichen Entscheidungsprozessen 
eröffnet werde, stehen wir, weil die Realität sich 
grundlegend anders darstellt, kritisch gegenüber. 
Welche staatlichen Entscheidungsprozesse sind 
denn das konkret? Mit welchen Themen wer-
den IHK-Vollversammlungswahlkämpfe bestritten? 
- Letzteres ist eine Fangfrage; mir ist noch kein 
Vollversammlungswahlkampf untergekommen.  

 

Wie in anderen europäischen Staaten wäre es 
aus den von mir dargelegten Gründen auch in 
Deutschland wünschenswert, freiwillige Wirt-
schaftsorganisationen zu etablieren, die leistungs-
gerechte Dienstleistungen für ihre Mitglieder an-
bieten. Letztlich ist festzustellen, dass für die 
Wahrnahme der Aufgaben der Industrie- und Han-
delskammern die Zwangsmitgliedschaft nicht er-
forderlich ist. Die Vertretung der Interessen ist 
durch eine freiwillige Mitgliedschaft besser gewähr-
leistet. Die Finanzierung der sonstigen Aufgaben 
und Tätigkeiten erfolgt marktgerecht besser durch 
die Nutzer oder Auftraggeber.  

 

Wenn wir die Zwangsmitgliedschaft nicht brau-
chen, sollten wir diese aus historischen Zeiten 
überkommene unnötige Fesselung der Wirtschaft 
beenden.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Wer die Interessen aller jetzigen Kammermitglie-
der optimal wahren will, kommt um die Aufhebung 
der Zwangsmitgliedschaft nicht herum. Wir sollten 
einen entsprechenden politischen Prozess an-
stoßen.  

 

Noch ein Wort zu dem Alternativantrag der LIN-
KEN. Der Antrag ist grundsätzlich in Ordnung. Er 
ist sozusagen die nettere, freundlichere Variante. 

 

(Frau Bull, DIE LINKE: So sind wir!) 

 

Ich meine aber, die Probleme, die wir bei der Un-
zufriedenheit mit der Situation in den Kammern 
haben, finanziell, personell usw., rühren im Kern 
aus der Zwangsmitgliedschaft. Daher ist unser An-
trag nötig, um eine wirkliche Veränderung herbei-
zuführen. Unabhängig davon bedarf es aber, wenn 
die Kammern als freiwillige Zusammenschlüsse 
fortbestehen und mit öffentlichen Aufgaben belehnt 
sind, trotzdem der im euren Antrag angesproche-
nen Reform. Jetzt aber brauchen wir die Befreiung 
von der Zwangsmitgliedschaft. Daher werbe ich für 
unseren Auftrag. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr für die Einbringung, Kollege Meister. 
- Bevor Minister Herr Möllring spricht, haben wir 
die Freude, Damen und Herren der Städtischen 

Volkshochschule Halle bei uns begrüßen zu kön-
nen. Seien Sie herzlichen willkommen!  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Herr Minister Möllring, Sie haben das Wort. 

 
 

Herr Möllring, Minister für Wissenschaft und 
Wirtschaft: 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Nach den vielen grundsätzlichen Ausfüh-
rungen habe ich mich gefragt, warum Sie nicht alle 
Kammern abschaffen wollen. Sie haben das Bei-
spiel genannt, dass der Automobilkonzern und das 
Nagelstudio wenige gemeinsame Interessen ha-
ben. Das gilt für die Handwerkskammer aber auch. 
In der Handwerkskammer sind die Podologin und 
der Hufschmied auch Zwangsmitglieder, haben 
aber doch ein sehr unterschiedliches Berufsbild.  

 

Die Industrie- und Handelskammern sind vielmehr 
Ausdruck der funktionierenden Selbstverwaltung 
der Wirtschaft. Sie nehmen die Aufgabe als Selbst-
verwaltungskörperschaft der Wirtschaft, die Inte-
ressenvertretung für ihre Mitgliedsbetriebe, die 
Wirtschaftsförderung, Beratung und Unterstützung 
von Politik und Behörden sowie die Erledigung von 
Aufgaben der Wirtschaftsverwaltung wahr und 
wichtige öffentliche Aufgaben, und zwar berufliche 
Ausbildung, berufliche Fortbildung, Sachverstän-
digenwesen, die Zuständigkeit in der Außenwirt-
schaft, die Einigungsstelle nach dem Gesetz ge-
gen den unlauteren Wettbewerb, das Erlaubnis-
wesen für Versicherungsvermittler, Versicherungs-
berater, Finanzanlagenvermittler, Honorar- und Fi-
nanzanlagenberater sowie die Anerkennung aus-
ländischer Berufsabschlüsse.  

 

Sie haben gesagt, dass all das auch der Staat sel-
ber machen könne. Dann wird es aber auch nicht 
kostenlos, sondern dann müssten, ebenso wie es 
bei den Kammern der Fall ist, entsprechende Ge-
bühren erhoben werden. Wir als Gesetzgeber wä-
ren dafür zuständig, diese Gebühren festzusetzen. 
Derzeit machen dies die Kammerversammlungen 
als demokratisch legitimierte Versammlung ihrer 
Kammer; sie legen die Gebühren fest, die bei den 
80 Kammern auch durchaus unterschiedlich sind. 
Zu sagen, die Mitglieder hätten darauf keinen Ein-
fluss, ist insofern schon falsch; denn dann würden 
die Funktionäre unendlich hohe Gebühren erhe-
ben, damit sie ihren von Ihnen als groß dargestell-
ten Personalkörper noch größer machen könnten. 
Das wird schon kontrolliert.  

 

Zur Transparenz. Am 28. November 2014 haben 
die 80 deutschen Industrie- und Handelskammern, 
darunter auch unsere beiden Industrie- und Han-
delskammern Halle-Dessau und Magdeburg, das 
neue Internetportal „IHK transparent“ vorgestellt. 
Dort können Sie viele wichtige Daten einsehen, 
unter anderem die Zahl der Ausbildungsverträge, 
Angaben zur Existenzgründungsberatung, zur Er
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tragslage, zur Mitarbeiterzahl, zum Personalauf-
wand, zu Pensionsrückstellungen, zu Beiträgen 
und zu Gebühren. Das ist alles transparent. 

 

Da sich die Industrie- und Handelskammern aus 
den Beiträgen ihrer Mitglieder finanzieren, unter-
liegen sie natürlich den Rechenschafts- bzw. Prü-
fungspflichten gegenüber ihren Mitgliedern. Bei 
den Mitgliedern der Industrie- und Handelskam-
mern handelt es sich um eine Solidargemeinschaft 
der Wirtschaft. Diese profitiert gemeinsam und 
trägt deshalb auch gemeinsam die Kosten, ohne 
dass die Lasten vom Steuerzahler getragen wer-
den müssen.  

 

Daher kann auch der Kleinbetrieb, der ein Ein-
Mann- oder ein Eine-Frau-Betrieb ist, davon profi-
tieren, dass der große Automobilkonzern Zwangs-
mitglied ist und einen hohen Beitrag bezahlt. Denn 
der könnte es sich mit Sicherheit mit seinen 
Rechtsabteilungen und mit seinen Außenabteilun-
gen leisten, nicht freiwilliges Mitglied der Industrie- 
und Handelskammer zu werden, sondern seine 
eigenen Juristen, seine eigenen Wirtschaftförderer 
und seine eigenen Berufsausbilder zu nutzen.  

 

Sie reden nicht gerade für den kleinen Händler und 
nicht für die kleine Industrie, sondern Sie reden für 
die große Industrie, die als Erste sofort aussteigen 
würde. 

 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU) 

 

Zur Frage der Rechtsmäßigkeit der Industrie- und 
Handelskammern hat das Bundesverfassungs-
gericht bereits alles gesagt. Ich gebe Ihnen aller-
dings Recht: Nicht all das, was verfassungsgemäß 
ist, muss auch so sein. Das ist eine alte Juristen-
weisheit. Aber es ist höchstrichterlich geklärt wor-
den. Wir halten es für sehr sinnvoll, dass sich 
die verschiedenen Berufsverbände, ob nun in der 
Handwerkskammer, in der Steuerberaterkammer, 
in der Ärztekammer, in der Wirtschaftsprüferkam-
mer, in der Steuerberaterkammer oder auch in der 
Rechtsanwaltskammer selber organisieren, sich 
selber ihre Prüfungsordnung geben.  

 

Daran wollen wir festhalten. Deshalb halten wir 
von einer entsprechenden Bundesratsinitiative gar 
nichts. Wir wären dankbar, wenn der Landtag die-
sen Antrag ablehnen würde. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Minister. - Für die SPD-Fraktion 
spricht die Abgeordnete Frau Dr. Pähle. Bitte sehr. 

 
 

Frau Dr. Pähle (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ja, 
Herr Meister, das ist ein populäres Thema, weil 
solche Wörter wie „Zwang“ oder „Pflicht“ zu einer 
automatischen Ablehnungshaltung führen. Von der 

Warte her: Herzlichen Glückwunsch zum Aufgrei-
fen eines populären, wenn nicht sogar populisti-
schen Themas. 

 

In Ihrem Antrag sind die Gründe zur Aufhebung 
der Zwangsmitgliedschaft benannt: Finanzierung 
und Bürokratie. Auf beide Argumente will ich kurz 
eingehen und darauf zurückgreifen, was der Minis-
ter gesagt hat.  

 

Gerade die Verpflichtung aller, Mitglied der IHK zu 
sein, sorgt dafür, dass es keinen Unterschied 
macht, welche Mitglieder viel Geld haben und da-
mit hohe Beiträge einbringen, oder welche Mitglie-
der wenig Geld haben. Gerade die Freiwilligkeit 
könnte dazu führen, dass diejenigen mit hohen 
Beiträgen, die vielleicht auch nur androhen, die 
IHK wieder zu verlassen, Abstimmungen in der 
Vollversammlung bestimmen würden.  

 

Diese Szenarien halten wir nicht für positiv, son-
dern sind eher dafür, eine Vertretung in der Kam-
mer zu haben, die es allen ermöglicht, mit gleichen 
Rechten an Abstimmungsprozessen teilzunehmen. 

 

Warum ist es so wichtig, dass sie an diesen Ab-
stimmungsprozessen teilnehmen? - Ehrlich gesagt, 
weil die Politik einen Ansprechpartner in der Wirt-
schaft braucht. Wie oft haben wir in Anhörungen 
die IHK als Vertreter gehört, ebenso die Hand-
werkskammern? Mit wem soll sich Politik verstän-
digen, wenn nicht mit den Interessenvertretern? 
Wie viele Verbände wollen Sie einladen? Wie viele 
Entscheidungen wollen Sie treffen?  

 

(Zuruf von Herrn Meister, GRÜNE) 

 

In verschiedenen Bereichen ist es immer sinnvoll, 
ein übergeordnetes Organ zu haben. Dafür stehen 
wir ein. 

 

Andere Aufgaben, die die Industrie- und Handels-
kammern erfüllen, sind zentral für den Bereich der 
wirtschaftlichen Entwicklung - Herr Minister sagte 
es bereits -: Aufgaben in der Berufsorientierung, 
die Beteiligung an der Verleihung des Berufswahl-
siegels, eigene Berufs- und Ausbildungsberater, 
die Sachkundeprüfungen für die Sicherung von 
fachtechnischen Qualitätsstandards, die Existenz-
gründungsunterstützung mit kostenfreier Grün-
dungsberatung, die Beratungen im Bereich der Un-
ternehmensentwicklung oder Vorsorge im Bereich 
der Unternehmensnachfolge.  

 

Weiterhin gibt es den großen Bereich der interna-
tionalen Zusammenarbeit. Wir setzen darauf, dass 
unsere Unternehmen in Sachsen-Anhalt im Aus-
land gute Kontakte haben, gute Geschäfte ma-
chen. Dabei vertrauen wir darauf, dass die IHK ein 
Türöffner ist und uns unterstützt. 

 

Jetzt sage ich Ihnen auch noch, warum eine 
Zwangsmitgliedschaft für diese Bereiche so wichtig 
ist. In einem Papier der IHK-Kritiker ist die For-
mulierung zu lesen: Unternehmen haben allein ein 
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Interesse - es läuft auf das Argument des gemein-
schaftlichen oder Gesamtinteresses hinaus -, näm-
lich das Interesse, Geld zu verdienen.  

 

Wenn das das alleinige Interesse ist, dann würden 
sich Unternehmen aus der Wahrnehmung dieser 
Aufgaben, die zentral für alle sind, möglicherweise 
zurückziehen, weil sie sich nicht in Euro und Cent 
für sie selbst auszahlen. Denjenigen, die nicht be-
reit sind, sich an diesen Themen zu beteiligen, 
würde dann auch kein Geld zur Verfügung stehen. 
Wir als Politik würden für den Bereich der wirt-
schaftlichen Entwicklung einen wichtigen Koopera-
tionspartner verlieren.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Ein letzter Punkt. Wenn wir über Pflicht- oder 
Zwangsmitgliedschaften reden, dann würde ich 
mich freuen, wenn die Fraktion der GRÜNEN die-
selben Fragen nicht nur bei diesem populären An-
sprechpartner, der IHK, aufgreift, sondern genau-
so, wie Herr Möllring es gesagt hat, bei den Ärzte-
kammern, den Rechtsanwaltskammern, den Notar-
kammern, der Landesjägerschaft, der Apotheker-
kammer und den Berufsgenossenschaften. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Unruhe) 

 

All diese Dinge plus die Diskussion über eine Pfle-
gekammer gehen eher in andere Richtungen. Für 
diese Bereiche hört man keine Kritik. Von der War-
te her, danke für Ihren Antrag. Aber danke, nein, 
wir werden ihn ablehnen. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 
CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Frau Dr. Pähle. - Für die Fraktion DIE 
LINKE spricht der Abgeordnete Herr Dr. Thiel. Bit-
te sehr. 

 

 

Herr Dr. Thiel (DIE LINKE): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Lie-
ber Herr Minister Möllring, ich glaube, die Sorge 
müssen Sie sich nicht machen, dass wir mit unse-
ren beiden Anträgen die Kammern abschaffen wol-
len. Das habe ich auch bei Kollegen Meister nicht 
herausgehört.  

 

Die Briefe, die wir jüngst von den Handwerkskam-
mern Halle (Saale) und Magdeburg und von der 
IHK Halle-Dessau und der IHK Magdeburg be-
kommen haben, laden förmlich zur Mitarbeit in der 
IHK bzw. in den Handwerkskammern ein. 

 

Jeder Unternehmer müsste freudig dabei sein, 
diese Aufgaben mit zu erfüllen, sei es im Bereich 
der Selbstverwaltungsaufgaben, sei es im Bereich 
der Ausbildung usw. usf. Wozu braucht man dann 
eine Zwangsmitgliedschaft? - Das ist die Frage, 
über die wir hier diskutieren.  

Dieses Thema ist nicht neu. Sie wissen das, 
meine Damen und Herren. Das ist wie beim 
Handwerkerbonus: Alle Jahre kommt das Thema 
irgendwann wieder hoch. Wir haben es vor genau 
einem Jahr hier im Landtag diskutiert, als die 
Kollegen der GRÜNEN einen entsprechenden Ge-
setzentwurf zum Thema „Prüfrechte des Landes-
rechnungshofes“ eingebracht haben. Ich kann 
mich sehr gut an die Diskussion erinnern, weil ich 
sie selbst mit geführt habe. Ich habe es auch 
noch einmal nachgelesen. 

 

Es gab in der ersten Lesung eine große Bereit-
schaft im gesamten Haus, sich diesen Fragen der 
Reform des Kammerwesens im Bereich der Indus-
trie- und Handelskammern zu widmen, Anhörun-
gen zu veranstalten, die Verbände zu hören, auch 
das nicht geliebte Thema Zwangsmitgliedschaft zu 
diskutieren. Damals waren sich alle einig.  

 

Als aber dann zwei Stimmen fehlten, um den Ge-
setzentwurf zu überweisen, war man schadenfroh 
und hat bei der zweiten Lesung verkündet: Damit 
ist das Thema beendet. Also, meine Damen und 
Herren, die Diskussionsprozesse gibt es. - Lieber 
Kollege Thomas, ich weiß, dass Sie gleich voller 
Freude darauf reagieren werden. 

 

Deshalb ist unser Vorstoß, einen Anschub zu leis-
ten, dass wir über das Kammerwesen insgesamt 
diskutieren. Sie haben die Dinge benannt. Ich 
glaube, in allen Kammern geht es um die Frage 
der Mitgliedschaft. Es geht aber auch um andere 
Dinge.  

 

Ich will einige Beispiele nennen, die wir in unserem 
Antrag formuliert haben: die Ausgestaltung der 
Kernaufgaben der Kammern als Dienstleistungs-
unternehmen ihrer Mitgliedsfirmen - das ist ein 
sehr hehrer Anspruch. Hierbei wird ohne Zweifel 
auch sehr viel getan, aber nicht als wirtschaftliche 
Konkurrenz. Das hat Kollege Meister deutlich arti-
kuliert.  

 

Wir sagen das aus gutem Grund. Gerade das IHK-
Bildungszentrum in Halle-Dessau hat eine unrühm-
liche Rolle gespielt, die Mitgliedsunternehmen mit 
bestimmten Aufträgen so zu versehen, dass sie 
durchaus eine echte Konkurrenz sind. 

 

Das sind die Fragen der öffentlichen Transparenz 
und Kontrolle. Das sind die Fragen der Zwangs-
mitgliedschaft. Natürlich. Ich habe das Diskus-
sionsangebot der beiden Kammern so verstan-
den: Man kann darüber reden, sie haben ihre 
Position und ihre Auffassung. Aber wenn es da-
rum geht, in Deutschland das einmal generell zu 
diskutieren, könnte man sich diesen Diskussionen 
stellen.  

 

Wenn man eine Zwangsmitgliedschaft vereinbart, 
muss man unter Umständen akzeptieren, dass die 
Unternehmen, die sich dort organisieren, unter-
schiedliche politische Interessen vertreten. Des-
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halb legen wir großen Wert auf das Thema der po-
litischen Neutralität der Kammern im Auftreten.  

 

Natürlich kann man sie - wie Frau Dr. Pähle sag-
te - als geneigte Interessenvertreter betrachten. 
Sie können uns auch bestimmte Hinweise geben. 
Aber sie haben die politische Neutralität zu wah-
ren. Das sollte noch einmal diskutiert werden. 

 

Ein wichtiger Punkt ist auch die Interessenvertre-
tung der Arbeitgeber. Ich habe mit Interesse das 
Schreiben der Industrie- und Handelskammern 
Halle-Dessau und Magdeburg zur Kenntnis ge-
nommen, in dem sie nach Gesprächen mit Kolle-
gen Erdmenger mit Vehemenz darauf verwiesen 
haben, dass es ihnen gesetzlich verboten ist, 
überhaupt Arbeitnehmerinteressen zu berücksich-
tigen. 

 

Ich habe mir den § 1 Abs. 5 angeschaut. Es ist den 
Industrie- und Handelskammern nicht erlaubt, so-
zialpolitische oder arbeitsrechtliche Interessen zu 
vertreten. Das hat aber mit Mitbestimmung im Un-
ternehmen, mit Arbeitnehmerinteressen im allge-
meinen Sinn nichts zu tun.  

 

Wie man sich diesen Fragen öffnet, zeigen Bei-
spiele. Die Arbeitnehmerkammern in Bremen oder 
im Saarland funktionieren auf ähnliche Art und 
Weise. Das sind die Dinge, über die gemeinsam 
einmal diskutiert werden sollte. 

 

Auf der einen Seite organisiert man zwar bei den 
Unternehmerinnen und Unternehmern den Zwang, 
aber auf der anderen Seite sagt man bei den Inte-
ressenvertretungen der Arbeitnehmer: Organisiert 
euch einmal freiwillig in Gewerkschaften. Die wer-
den das mit euch gemeinsam diskutieren. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Deshalb unser Antrag, eine Bundesratsinitiative zu 
starten, den Reformprozess im deutschen Kam-
merwesen fortzusetzen, die Rechtsetzung entspre-
chend zu aktualisieren. Wir werden sehen, was die 
anderen Länder diesbezüglich tun werden.  

 

Es ist interessant, dass das Bundesverfassungs-
gericht wahrscheinlich Ende des Jahres in ei-
nem Anhörungsverfahren ein Grundsatzurteil fällen 
wird, was die Entwicklung bei den Industrie- und 
Handelskammern betrifft. Es wäre auch deshalb 
wünschenswert, weil das ursprüngliche IHK-Ge-
setz von 1956 immer noch den Namen „Gesetz zur 
vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- 
und Handelskammern“ trägt. Vielleicht kann man 
es einmal zur endgültigen Regelung der Befugnis-
se der Industrie- und Handelskammern machen. 
- Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Kollege Thiel. - Für die CDU-Fraktion 
spricht der Abgeordnete Herr Thomas. Bitte. 

Herr Thomas (CDU): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ja, 
wir sind Zeuge eines Frontalangriffes der GRÜ-
NEN auf die Kammern im Land Sachsen-Anhalt 
und darüber hinaus. Ich will Ihnen sagen, Herr Kol-
lege Meister, ich hätte Ihnen sogar zugestimmt. 

 

(Zuruf von Herrn Meister, GRÜNE) 

 

Allerdings kommen Sie 25 Jahre zu spät; denn vor 
25 Jahren, als ich mein erstes Unternehmen ge-
gründet habe, war die erste Post, die ich im Brief-
kasten hatte, ein Schreiben für genau diese Mit-
gliedschaft in einer Kammer. Damals hatte ich 
noch keinen Euro verdient. Ich habe nicht verstan-
den, warum ich für etwas Geld bezahlen soll, wo-
von ich möglicherweise nichts habe.  

 

25 Jahre später denke ich vollkommen anders dar-
über, weil ich genau weiß, wie sich die Kammern 
für die Interessen der Unternehmen einsetzen. 
Deshalb sage ich Ihnen: Ihre Argumente werden 
nicht besser, wenn Sie sie immer wieder wieder-
holen. 

 

Meine Damen und Herren! Es wundert mich ge-
legentlich, wenn die Vertreter der GRÜNEN den 
Fachkräftemangel gebetsmühlenartig beklagen, 
das duale deutsche Ausbildungssystem loben und 
den deutschen Mittelstand als großartigen Arbeits-
platzmotor würdigen. Das steht aber im krassen 
Gegensatz zu dem, was Sie in Ihrem Antrag for-
dern; denn Ausbildung, Qualifizierung, Qualität, 
hohe Standards, Sachverständige, Gutachter, Be-
ratungsleistungen sind Themen, die ohne die Kam-
mern überhaupt nicht leistbar wären. Das wissen 
Sie genauso gut wie ich. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Sie wissen auch genauso gut wie ich, dass die 
Kammern Selbstverwaltungsorgane sind. Daher ist 
über die Vollversammlung und den Vorstand si-
chergestellt, dass die Entscheidungen durch Prak-
tiker im Sinne der Mitgliedsunternehmen getroffen 
werden.  

 

Die Mitgliedsunternehmen sind hierzulande auf-
grund unserer Wirtschaftsstruktur überwiegend 
kleine und mittlere Unternehmen. Viele Unter-
nehmer sind nicht in der Lage, sich über ihre un-
ternehmerische Tätigkeit hinaus für ihren Berufs-
stand einzubringen, gerade im Gespräch mit der 
Politik, gerade wenn es um Gesetzesvorhaben 
geht. 

 

Ich will Ihnen das einmal an einigen Zahlen am 
Beispiel der Handwerkskammer Magdeburg zei-
gen. Wir haben 30 000 Mitgliedsunternehmen, da-
von 40 % Solo-Selbständige und nur 4 % der Un-
ternehmen haben mehr als 50 Beschäftigte. Wie 
will ein Solo-Selbständiger über sein Unternehmen 
hinaus für sich Lobbyarbeit betreiben? - Das wird 
ihm schwer möglich sein.  
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Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Einsicht be-
kommen und nicht wie ich dafür 25 Jahre brau-
chen. Vielleicht gelingt Ihnen das etwas schneller. 
Ich drücke Ihnen die Daumen dafür. 

 

Meine Damen und Herren! Ebenso wichtig - das 
haben wir schon gehört - ist, dass diese Pflicht-
mitgliedschaft garantiert, dass alle Mitglieder die 
gleichen Rechte und das gleiche Stimmgewicht 
haben; denn es war bei der Gründung der Kam-
mern sehr wichtig, dass alle gleichberechtigt in den 
Kammern vertreten sind. Deshalb ist es wichtig 
- da die Pflichtmitgliedschaft dazu dient, die objek-
tiven Gesamtinteressen des Handwerks zu wah-
ren -, dass sie gleichberechtigt sind. 

 

Dies gilt im Übrigen auch für unsere beiden Indus-
trie- und Handelskammern; denn auch sie erfüllen 
vielfältige hoheitliche Aufgaben. Das, meine sehr 
verehrten Damen und Herren von den GRÜNEN, 
blenden Sie offenbar einfach aus.  

 

Als Selbstverwaltungsorgane erfüllen Handwerks-
kammern und Industrie- und Handelskammern 
zahlreiche Aufgaben, die ihnen vom Staat bewusst 
übertragen worden sind. Das sind Aufgaben wie 
die Organisation der Berufsausbildung, Prüfungen, 
das Führen der Handwerks- und Lehrlingsrolle, die 
Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen 
oder die Rechtsaufsichten über die vielfältigen 
Handwerks- und Gewerbeorganisationen. 

 

Die Kammern - das darf man an dieser Stelle mit 
Fug und Recht sagen - haben diese Aufgaben 
stets in hoher Qualität und mit hoher Effizienz er-
füllt. Dafür gilt ihnen unser herzlicher Dank, 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

aber auch die Feststellung, dass eine Rücküber-
tragung an den Staat das heutige Qualitätsniveau 
eher infrage stellt. Warum also diese Motivation 
der GRÜNEN, heute diesen Antrag zu stellen? Ich 
finde, das reiht sich wirtschaftspolitisch genauso 
ein wie der Umstand, dass sie verantwortlich sind 
für unfertige Straßen und Autobahnen, für hohe 
Energiepreise  

 

(Herr Hoffmann, DIE LINKE: Oh! - Wider-
spruch bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

und darüber hinaus auch für Bürgerinitiativen vor 
Ort, die den Unternehmen das Leben schwer-
machen und die Wirtschaft im Land behindern. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Im Übrigen will ich noch darauf verweisen, weil ich 
dem Ende meiner Redezeit entgegensehen muss, 
dass bereits heute viele kleine Unternehmen nur 
den Grundbeitrag zahlen.  

 

Die Kammern haben schon vor Jahren Beitrags-
anpassungen zugunsten der Mitgliedsfirmen vor-
genommen. Es gibt sogar vielfältige Ausnahmen 

für Existenzgründer oder Unternehmen in beson-
deren Situationen. Trotzdem haben auch diese 
Unternehmen solidarisch Anspruch auf kostenfreie 
Dienstleistungen und Serviceleistungen der Kam-
mern.  

 

Ich möchte seitens meiner Fraktion den Kammern 
Dank für die von Ihnen geleistete Arbeit sagen. 
Der Wiederaufbau der ostdeutschen Wirtschaft, 
gerade in Sachsen-Anhalt, wäre ohne sie undenk-
bar gewesen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Viele Länder - Sie sprachen von internationaler 
Isolierung, Herr Meister; das haben Sie in Ihrem 
Redebeitrag gesagt - beneiden uns um die duale 
Berufsausbildung und um unser Kammerwesen.  

 

Es gibt aus der Sicht der CDU keinen Grund, auf 
Bewährtes zu verzichten. Wir möchten die Kam-
mern weiterhin als Ratgeber und auch als Impuls-
geber für uns im politischen Geschäft an unserer 
Seite wissen.  

 

Deswegen wird es Sie nicht verwundern - das ha-
be ich Ihnen heute Morgen schon angekündigt -, 
dass wir Ihren Antrag leider, aber mit ruhigem Ge-
wissen ablehnen werden. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Herr Thomas, es gibt eine Nachfrage des Kollegen 
Gallert. Möchten Sie diese beantworten? 

 
 

Herr Thomas (CDU): 

 

Sehr gern.  

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Thomas, ich neige immer noch zu der alten 
Haltung, dass eine inhaltliche Positionierung oder 
Wertung auch mit Information und Substanz unter-
setzt werden müsste.  

 

Sie haben jetzt noch einmal ein allgemeines Urteil 
über die GRÜNEN und ihren wirtschaftspolitischen 
Ansatz dargestellt. Dann müsste jetzt sozusagen 
nachweisbar sein, dass sich überall dort, wo die 
GRÜNEN an der Regierung sind, die Wirtschaft 
schlechter entwickelt als woanders. Haben Sie 
derartige Statistiken? Haben Sie Vergleiche, die 
Ihre Bewertung belegen? 

 
 

Herr Thomas (CDU): 

 

Kollege Gallert, zunächst danke ich Ihnen für die 
Fragen und dass Sie noch einmal daran erinnert 
haben, dass Sie auch noch im Raum sind. Ich 
kann Ihnen nur sagen, dass die GRÜNEN viele 
Wirtschaftsvorhaben - dafür muss ich nicht in die 
Welt schauen; ich kann in Sachsen-Anhalt blei-
ben - behindern und unsere Wirtschaft nicht vor-
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anbringen, sondern tatsächlich in ihrem Dasein 
behindern.  

 

(Unruhe bei den GRÜNEN) 

 

Ich habe das nur in eine Reihe von Vorfällen ge-
stellt, die wir im Land zu verzeichnen haben. Ich 
denke, wirtschaftspolitisch gesehen sind dort die 
starken wirtschaftlichen Länder, wo die GRÜNEN 
nicht regieren. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  

 

Mutige Aussage.  

 

 

Herr Thomas (CDU): 

 

Mache ich gern.  

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Sachsen-Anhalt gehört aber nicht dazu.  

 

(Zurufe von der LINKEN: Deswegen verlie-
ren Sie immer vor Gericht! - Weil Sie es 
nicht können! - Zurufe von den GRÜNEN) 

 
 

Herr Thomas (CDU): 

 

Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr. - Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN hat Herr Meister die Gelegenheit zu er-
widern. 

 

 

Herr Meister (GRÜNE): 

 

Diese will ich auch nutzen. - Dass die Opposition 
an kaputten Straßen schuld ist - ich weiß nicht; das 
ist nicht überzeugend.  

 

(Zuruf von Herrn Thomas, CDU) 

 

Herr Kollege Thomas, Sie sprachen von einem 
„Frontalangriff auf die Kammern“. Ich finde, das ist 
letztlich entlarvend. Denn: Der Antrag heißt nicht, 
wir schaffen die Kammern ab - das wäre der Fron-
talangriff -;  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

vielmehr sagen wir: Wir schaffen die Pflichtmit-
gliedschaft ab.  

 

Wenn Sie meinen, die Abschaffung des Zwangs, 
dazuzugehören, ist das Ende der Kammern - das 
wäre wohl das Ergebnis eines Frontalangriffs -, 
muss man sagen: Mein Gott, was sind denn das 
für Organisationen, die keine freiwilligen Mitglieder 
haben? Es kann sich kein Mitglied vorstellen, frei-
willig darin zu sein. Ich meine, das geht daneben. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Sie sprachen von Lobbyarbeit, wenn der Einzelne 
erkennt, dass für ihn Lobbyarbeit gemacht werden 
soll. Gerade bei Lobbyarbeit ist das doch der Witz: 
Ich entscheide wirklich selbst, welche Lobbyarbeit 
für mich gemacht werden soll.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Dabei ist es doch nicht sinnvoll, meine Interessen 
in einer großen Kammer zu vertreten, in der ich 
keinen Einfluss als Einzelner darauf haben werde, 
was dort als Lobbyarbeit passiert. Dann ist es doch 
sinnvoller, wenn ich meinen eigenen Verband ha-
be, der zum Beispiel berufstechnisch oder inhalt-
lich in irgendeiner Form organisiert ist, und ich ver-
trete dort meine Interessen, wenn ich das möchte. 
Wenn ich sage „Nee, ich möchte keine Lobbyarbeit 
machen, das lohnt sich für meinen Ein-Mann-
Betrieb nicht“, ist es vielleicht auch okay.  

 

Wieso muss ich als Staat sicherstellen, dass in ei-
nem Politikfeld Lobbyarbeit gemacht wird? Genau-
so gut könnten Sie sagen: Dann müssen wir auch 
alle Umweltinteressierten verkammern. Umwelt ist 
eine wichtige Sache; da müssen wir was machen. 
Das wäre eine konsequente Forderung.  

 

(Zuruf von der CDU) 

 

Zu Frau Pähle. Das mit dem Populismus finde ich 
überzogen. Das ist eine ganz normale Forderung, 
die im politischen Bereich besteht. Ich meine, dass 
es auf Dauer auch so sein wird, dass sie sich 
durchsetzt.  

 

Wenn wir sehen, dass wir tatsächlich als Bun-
desrepublik Deutschland das haben - ich glaube, 
Österreich ist noch dabei - und alle anderen haben 
es nicht, dann fällt das schon etwas auf. Ob das 
jetzige Modell wirklich das Zukunftsmodell auf 
Dauer ist, ist die Frage. Ich finde, es geht etwas zu 
weit, jetzt zu dem Ansinnen, diesen alten Zopf ab-
zuschneiden, zu sagen, das sei Populismus.  

 

Auch bei Ihnen war der Gedanke: Wir brauchen 
einen Ansprechpartner; deswegen müssen wir es 
verkammern. - Wenn es darum ginge, müsste ich 
tatsächlich in jedem Politikfeld sagen: Soll ich mich 
mit vielen Umweltverbänden auseinandersetzen? 
Was mache ich, wenn es um Krankenschwestern 
geht? Kann ich mich darauf verlassen, dass sie 
sich gewerkschaftlich organisieren? Sollte ich dann 
nicht lieber eine Kammer einrichten, damit gewähr-
leistet ist, dass ich einen Ansprechpartner habe? 
- Das ist es doch nicht. Wir haben freiwillige Ver-
einigungen. Sie machen ihre Arbeit und das funk-
tioniert wunderbar.  

 

Dann war die Frage von Minister Möllring nach an-
deren Kammern. Das ist natürlich eine berechtigte 
Frage. Genau so kommt es. Wir haben uns hier 
auf die Industrie- und Handelskammern konzen-
triert, weil sie im Verhältnis zu den anderen Kam-
mern auffällig sind, weil sie tatsächlich diesen Rie-
senbauchladen haben und völlig unspezifisch sind.  
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Bei allen anderen Kammern ist es so, dass zumin-
dest diese Homogenität, auf die das Verfassungs-
gericht abstellt, offenkundig ist. Ich bin selbst Mit-
glied einer Kammer, der Rechtsanwaltskammer. 
Diesbezüglich ist natürlich klar: Hierbei handelt es 
sich um ein ganz eng eingegrenztes Berufsfeld. 
Hierbei geht es um eigene berufsrechtliche Dinge, 
wobei die Organe der Rechtspflege sagen: Also, 
ich möchte nicht, dass der Staat über die Frage, 
ob sich ein Anwalt standesrechtlich korrekt ver-
halten hat, entscheidet; das machen wir vielleicht 
lieber selbst. Dort gibt es solche Regelungen, aber 
in einer Konsequenz und in einer Tiefe, wie ich sie 
in Bezug auf das Gebiet der IHK nicht sehe.  

 

Deshalb kann man darüber diskutieren, ob dort die 
Kammern mit ihrer Pflichtmitgliedschaft nicht tat-
sächlich mehr Sinn machen, als das in anderen 
Bereichen der Fall ist.  

 

Tatsächlich muss man sagen: Zwangsmitglied-
schaften sind ein sehr starker Eingriff in das Recht 
des jeweils Betroffenen. Es muss gut überlegt 
sein, ob dieses Instrument tatsächlich den Zweck 
erfüllt, den es haben soll. Das meine ich zumindest 
bei den Industrie- und Handelskammern nicht zu 
erkennen, sodass man diesbezüglich sagen muss: 
Die Zwangsmitgliedschaft ist obsolet; wir sollten 
sie abschaffen. - Danke schön. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Kollege Meister. - Damit ist die 
Aussprache beendet. Wir stimmen jetzt ab. Ich ha-
be keinen Wunsch nach Überweisung vernommen. 
Wir stimmen also direkt ab.  

 

Zunächst stimmen wir über den Ursprungsantrag, 
den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, in der Drs. 6/4173 ab. Wer stimmt dem zu? 
- Das ist die Antragstellerin. Wer ist dagegen? 
- Das sind die drei anderen Fraktionen. Damit ist 
der Antrag abgelehnt worden.  

 

Wir stimmen jetzt über den Alternativantrag in der 
Drs. 6/4213 ab. Wer stimmt dem zu?  

 

(Unruhe) 

 

- Das ist der Antrag der Fraktion DIE LINKE. - Zu-
stimmung erfolgte bei den Oppositionsfraktionen. 
Wer ist dagegen? - Das sind die Koalitionsfraktio-
nen. Damit ist der Alternativantrag ebenfalls abge-
lehnt worden und der Tagesordnungspunkt 18 er-
ledigt.  

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 19 auf: 

 
 
 

Erste Beratung 

 

Dublin-Übereinkommen überwinden 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/4191 

Einbringerin ist die Abgeordnete Frau Quade. Frau 
Quade, Sie haben das Wort. 

 

 

Frau Quade (DIE LINKE): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die 
europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik war schon 
mehrfach Thema in diesem Hohen Hause. Die 
Fraktionen haben dazu, wie es ihre Aufgabe ist, 
sehr unterschiedliche Auffassungen und zum Teil 
gegensätzliche Konzepte. Das bleibt ihnen unbe-
nommen. Diesbezüglich streiten wir uns weiter. 
Daran wollen wir mit dem vorliegenden Antrag 
nichts ändern.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Zuruf) 

 

- Stimmt: Streiten ist Geschäft. - Was wir aber tun 
wollen, ist, auf eine neue Regierung, nein, ich mei-
ne, auf eine neue Entwicklung zu reagieren. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Die Regierung auch?) 

 

- Das kommt nächstes Jahr, Herr Borgwardt, keine 
Sorge. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von der 
CDU und von der SPD) 

 

Im Juni dieses Jahres begaben sich Mitglieder des 
Ausschusses für Inneres und Sport auf eine Dele-
gationsreise, um sich mit der Situation von Flücht-
lingen in Italien zu befassen. Auch wenn der Bund 
der Steuerzahler es anders gesehen hat und auch 
noch anders sehen mag: Diese Reise war in der 
Tat sehr sinnvoll. Sie war aufschlussreich.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Zuruf) 

 

- Das ist eine Einigkeit, an die ich mit dem Antrag 
anknüpfen will. Mal schauen, ob es klappt.  

 

In der Tat ist meine Hoffnung, dass sie tatsächlich 
einen neuen Handlungsansatz für uns hier als Par-
lament gibt, nämlich die Dinge, die in Sachsen-An-
halt auf der Tagesordnung stehen, mit denen wir 
zu kämpfen haben, die Herausforderungen, die in 
den Kommunen stehen - so heftig wir uns darum 
streiten mögen, so berechtigt wir uns darüber strei-
ten, was der richtige Weg ist -, doch noch einmal in 
einen gesamteuropäischen Kontext zu setzen. So 
viele Baustellen es gibt: Die Probleme relativieren 
sich, wenn wir uns die Situation in Italien anschau-
en und wenn man die Eindrücke im Kopf hat. 

 

In Italien kamen im Jahr 2014  170 000 Flüchtlinge 
per Boot an. Allein in den drei Tagen, bevor wir 
nach Palermo reisten, kamen mehr als 5 000 Men-
schen an. Padre Natoli, einer unserer Gesprächs-
partner in Palermo, ging besonders auf die Frage 
der Fluchtgründe und die Frage, woher die Flücht-
linge eigentlich kommen, ein. Er berichtete von ei-
nem enorm steigenden Anteil geflüchteter Kinder. 
5 000 neu Ankommende - in Beamtendeutsch: un-
begleitete, minderjährige Flüchtlinge - waren es im 
letzten Jahr allein auf Sizilien.  
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Er beschrieb einen Wandel auch in der Zusam-
mensetzung der Gruppen der Flüchtlinge. Es flüch-
ten mehr Familien, mehr Frauen mit Kindern, und 
es steigt der Anteil der Menschen, die vor Umwelt-
verschmutzung, vor der Zerstörung ihrer Lebens-
grundlagen und vor den Auswirkungen des Klima-
wandels fliehen. 

 

Auch der Anteil der sogenannten Wirtschaftsflücht-
linge steigt massiv. Allerdings - das fand ich be-
sonders beeindruckend - scheint in Italien auf die 
Charakterisierung als Wirtschaftsflüchtling keines-
wegs das Absprechen des realen Schutzbedürf-
nisses zu folgen. Vielmehr wird der Fokus viel 
stärker und viel ernsthafter auf die Fluchtursachen, 
auf den Zusammenhang zwischen Weltpolitik und 
Fluchtbewegung und die real für die Menschen 
nicht vorhandenen Alternativen zur Flucht gelegt.  

 

Sie haben in ihren Ländern keine Chance, sagte 
Padre Natoli. Und wir erleben einen Weltenwandel. 
Bisher war die Globalisierung nur ökonomisch voll-
zogen. Jetzt erleben wir sie in einem weit umfas-
senderen Sinne. Er fragte: Was ist unser gemein-
samer Horizont? Wir alle wollen unser kurzes Le-
ben in Frieden führen. - Der Mann hat einfach 
Recht. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Meine Damen und Herren! Das ist nur ein Bei-
spiel. Aber ich empfinde es durchaus als ein sehr 
typisches Beispiel für die Perspektive, die eigent-
lich alle unsere Gesprächspartner dort einnahmen 
oder zumindest in ihre Perspektive einbezogen 
haben.  

 

Die Herausforderungen und die Probleme, vor de-
nen Italien steht, sind weitaus größer als die, vor 
denen wir stehen. Sie sind weitaus existenzieller. 
Aber ich habe dort niemanden erlebt, der ernsthaft 
anzweifelte, dass die Menschen, die als Flüchtlin-
ge nach Italien kommen, reale und anzuerkennen-
de Fluchtgründe haben. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nächste Woche 
findet bekanntlich die zweite Runde des Asylgip-
fels oder des Flüchtlingsgipfels der Landesregie-
rung in Sachsen-Anhalt statt. Ich wünschte mir 
einen Hauch dieser Empathie. Ich wünschte mir 
einen solchen weiten Horizont und eine solche Be-
trachtungsweise der Fluchtgründe für diese und für 
andere Diskussionen bei uns in Sachsen-Anhalt; 
daraus können wir wirklich viel lernen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Um nicht missverstanden zu werden: Es ist keines-
falls so, dass in Italien alles besser wäre. Ganz 
im Gegenteil: Es sind sehr widersprüchliche Ein-
drücke, die ich mitgenommen habe. Die Defizite in 
der staatlichen Fürsorge und in der Daseinsvor-
sorge sind augenscheinlich. Nur ein ganz kleiner 

Teil der ankommenden und dort lebenden Flücht-
linge findet in staatlich organisierten Unterkünften 
Platz.  

 

Ein weitaus größerer Teil ist ausschließlich von 
ehrenamtlicher, spendenbasierter und freiwilliger 
Hilfe abhängig, sei es, wenn es darum geht, ein 
Dach über dem Kopf zu haben, wenn es darum 
geht, Wäsche zu bekommen, Wäsche waschen zu 
können, Nahrungsmittel zu haben, gesundheitlich 
versorgt zu werden, den Zugang zu Schulbildung 
zu haben, seien es Ämtergänge usw.  

 

Nicht alle Menschen schaffen es überhaupt in ir-
gendeine der Aufnahmeeinrichtungen. Vielmehr le-
ben sie in entstehenden und auch wieder ver-
schwindenden informellen Lagern. 

 

Eklatante Mängel, akute Probleme bei der Unter-
bringung und Versorgung, mühsame Versuche, die 
großen Lücken zu füllen, die der Staat einerseits 
lässt. Andererseits aber - das scheint mir ange-
sichts der genannten Probleme besonders bemer-
kenswert - scheint es die Diskussion darüber, ob 
Asylbewerber, die noch nicht wissen, ob sie blei-
ben dürfen, deren Bleibestatus und deren Aufent-
haltsstatus ungewiss ist, das Recht haben, Italie-
nisch zu lernen oder nicht, nicht zu geben. 

 

Es ist selbstverständlich, dass jeder, der in einem 
Land ist, dessen Sprache er nicht beherrscht, die 
Chance haben muss, diese Sprache zu erlernen, 
und zwar möglichst schnell und unabhängig da-
von, was für einen Aufenthaltstitel er hat. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Zuruf von 
Herrn Borgwardt, CDU) 

 

Zu den neu ankommenden Flüchtlingen - Herr 
Borgwardt ruft mir gerade zu: Die kommen doch 
alle zu uns! -, die nach der Erstaufnahme italien-
weit verteilt werden, kommen die Flüchtlinge hinzu, 
die als sogenannte Dublin-Fälle aus anderen eu-
ropäischen Ländern nach Italien zurücküberstellt 
und erneut italienweit verteilt werden.  

 

Für die völlig überlasteten Aufnahmeeinrichtungen 
und -strukturen in Italien ist das eine zusätzliche, 
enorme Belastung. Das ist nicht neu, das ist viel-
fach beklagt. Das stellt Fragen nach der Praxis 
bei uns am anderen Ende der Dublin-Bürokratie. 
18 % aller Asylentscheidungen des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge 2014 waren Ent-
scheidungen in Dublin-Fällen, das sind ca. 23 000 
Fälle.  

 

Deutschland hat 2014  35 000 Übernahmeersuche 
gemäß „Dublin“ an andere europäische Staaten 
gestellt, 9 000 davon alleine an Italien. Rund 5 000 
Menschen wurde real als Dublin-Fälle abgescho-
ben. Auch aus Sachsen-Anhalt geht etwa ein Drit-
tel der Dublin-Abschiebungen nach Italien.  

 

Wenn ich eingangs sagte: 170 000 Menschen ka-
men 2014 per Boot nach Italien, dann gehört auch 
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eine Zahl dazu, die über das praktische Funktio-
nieren der Dublin-Regelung Auskunft gibt. 170 000 
kommen neu an, nur ca. 66 000 bleiben in Italien 
und stellen dort einen Asylantrag. Völlig unabhän-
gig davon, wie man das Dublin-Übereinkommen 
prinzipiell bewertet, wie man das findet, welche 
Kritik man daran hat oder auch nicht, müssen wir 
doch feststellen, „Dublin“ funktioniert nicht, „Dublin“ 
ist gescheitert.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Menschen, die die Sahara durchquert haben, die 
das Mittelmeer überlebt haben, lassen sich von 
bürokratischen Regelungen nicht abhalten. Ich ha-
be größtes Verständnis für sie. 

 

Dieses Nichtfunktionieren ist uns bei unserer Rei-
se, denke ich, allen deutlich geworden. Ich bin 
dem Innenminister außerordentlich dankbar, dass 
er mit seiner Äußerung „Dublin ist nicht haltbar“ 
dies auch öffentlich festgestellt hat.  

 

Meine Damen und Herren! Der heute vor uns lie-
gende Antrag spiegelt in keiner Weise umfassend 
die Auffassung meiner Fraktion zur Analyse der 
gegenwärtigen europäischen Asylpolitik und schon 
gar nicht zu unseren Alternativvorschlägen wider. 
Denn natürlich wäre aus unserer Sicht weit, weit 
mehr notwendig als das hier beantragte Eintreten 
für die Überwindung von „Dublin“.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Folgerichtig und notwendig wäre nach unserer Auf-
fassung ein Stopp der Überstellungen nach Italien, 
genauso wie die Prüfung jedes Einzelfalls. - Unser 
Antrag dazu - übrigens fast genau ein Jahr alt - 
liegt seit fast genau einem Jahr im Ausschuss. Das 
nur nebenbei bemerkt. - Notwendig wäre es wei-
terhin, die Praxis der sicheren Herkunftsstaaten 
ebenso zu überwinden wie „Dublin“, denn es ist 
das gleiche Prinzip der Abwälzung von Verantwor-
tung. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Das Recht auf Freizügigkeit für jedermann ist für 
uns als LINKE ein universelles Grundrecht. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Wir waren durchaus beim Bürgermeister von Pa-
lermo - keineswegs ein Linker im Übrigen -, einem 
Humanisten, einem überzeugten Europäer, der ge-
nau das als Grundlage europäischer Zuwande-
rungspolitik einfordert. Das würde wirklich von ei-
ner europäischen Idee zeugen. Das wäre ein Ent-
wurf für eine moderne Migrationspolitik, statt Blei-
berecht von wirtschaftlicher Nützlichkeit abhängig 
zu machen.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

Wie schwer es mir fiel, einen Antrag zu schrei-
ben, der genau das nicht beinhaltet, sondern sich 
lediglich auf das Eintreten für die Überwindung 
von „Dublin“ beschränkt, das werden Sie sich ver-
mutlich vorstellen können, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. Meine Fraktion hält die Frage der Flücht-
lingsaufnahme, der Migrationspolitik und der Wahr-
nahme humanitärer und auch europäischer Ver-
antwortung für eine der dringendsten und auch 
der grundlegendsten Fragen unserer Zeit und 
künftiger gesellschaftlicher Entwicklungen. Des-
halb bin ich froh über jeden Schritt in die richtige 
Richtung. 

 

Die Feststellung, dass „Dublin nicht haltbar ist“, 
gehört zweifellos dazu. Deswegen mag es viel-
leicht ungewöhnlich sein, aber es ist dennoch ernst 
gemeint, Herr Minister, wenn wir beantragen, der 
Landtag solle sich die Auffassung des Innenminis-
ters zu eigen machen. Politik ist oftmals das Aus-
handeln der kleinsten gemeinsamen Nenner.  

 

Im Wissen darum, dass Sie, Herr Minister, Sie, lie-
be CDU, und ich die Frage, was nach „Dublin“ 
kommen soll, völlig unterschiedlich beantworten 
werden, appelliere ich an Sie: Lassen Sie diesen 
kleinsten gemeinsamen Nenner zu, wenn wir ihn in 
dieser Frage offensichtlich einmal gefunden ha-
ben. Lassen Sie ihn zu, setzen Sie sich auf Bun-
desebene für Ihre Auffassung, Dublin sei nicht 
haltbar, ein. Es stünde unserem Land nicht nur 
angesichts der Schlagzeilen, die wir sonst bundes-
weit machen, sehr gut zu Gesicht. - Herzlichen 
Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke sehr, Frau Quade, für die Einbringung. - Für 
die Landesregierung spricht Minister Stahlknecht. 
Bitte sehr. 

 

 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Die Dublin-Verordnung, nach der 
Asylbegehrende das Asylverfahren grundsätzlich 
in dem Mitgliedstaat zu betreiben haben, in den sie 
zuerst eingereist sind, ist derzeit tragender Be-
standteil des gemeinsamen europäischen Asylsys-
tems. Allerdings stellen die starken Flüchtlings-
ströme, die insbesondere über das Mittelmeer und 
über die Ländergrenzen von Griechenland und ei-
nigen osteuropäischen Mitgliedstaaten in die EU 
kommen, dieses System vor erhebliche Heraus-
forderungen. Das macht aus meiner Sicht - ich sa-
ge das ganz deutlich - die Diskussion über „Dublin“ 
erforderlich und auch die Frage zulässig, ob „Dub-
lin“ so sinnvoll ist; um das gleich von vornherein zu 
sagen.  
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Zum einen sehen sich Mitgliedsstaaten wie Italien 
und Griechenland mit einem unablässig wachsen-
den Zustrom von Migrantinnen und Migranten kon-
frontiert. Zum anderen sind es derzeit gerade ein-
mal fünf Mitgliedsstaaten innerhalb der EU, die 
faktisch drei Viertel aller Asylbegehrenden auf-
nehmen, weil diese aus den Randstaaten in diese 
Länder weiterwandern. Die Hauptlast - das meine 
ich jetzt nicht negativ, sondern als Tatsache - trägt 
dabei Deutschland, das zurzeit rund ein Drittel aller 
Asylbegehrenden aufnimmt. 

 

Aus meiner Sicht braucht man eine andere Vertei-
lung innerhalb der europäischen Mitgliedsstaaten, 
ähnlich wie wir in Deutschland eine Verteilung 
nach dem Königsteiner Schlüssel haben, indem 
man sagt, jeder Mitgliedsstaat in der EU hat nach 
einem bestimmten Verteilungsschlüssel die Pflicht, 
ein gewisses Kontingent an Asylsuchenden aufzu-
nehmen.  

 

Es hat jetzt Diskussionen gegeben, auch eine Ent-
scheidung der Europäischen Kommission. Diese 
enthält einen Vorschlag, 40 000 Personen aus Ita-
lien und Griechenland auf der Grundlage eines 
Verteilungsschlüssels in andere Mitgliedstaaten 
umzusiedeln. Das ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. Ich halte aber das, was dort im Ergebnis 
erzielt worden ist, unter den gegebenen Voraus-
setzungen eigentlich für viel zu gering. 

 

Wir brauchen allerdings auch die Beseitigung der 
Fluchtursachen in den Herkunftsländern. Auch das 
ist uns, liebe Frau Quade, in Italien klar geworden. 
Diejenigen, die über das Mittelmeer fliehen und 
insbesondere über die Schlepperbanden, sind die 
Mittelschicht und Oberschicht der Staaten, aus de-
nen sie fliehen. Denn niemand anderes kann sich 
eine solche Reise - in Anführungsstrichen - oder 
Flucht über das Meer leisten. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Genau so ist es! Die 
sich die Flucht über das Meer leisten kön-
nen!) 

 

Wir werden erleben, dass aus diesen Staaten, die 
keine Verwaltung, keinen Staat haben, auch noch 
die Menschen fliehen, die bislang mit ihren Fähig-
keiten ein Land zukunftsfähig gemacht haben. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Die Leistungsträger!) 

 

Insofern brauchen wir auch eine Antwort, wie die 
Fluchtursachen in den Herkunftsländern beseitigt 
werden. Das ist eine der größten Herausforderun-
gen. Ich glaube, das ist noch schwieriger als die 
Veränderung von „Dublin“.  

 

Liebe Frau Quade, so weit sind wir einig. Das ha-
ben wir auch in vielen Fachgesprächen in Italien 
gemeinsam erörtert. Ich teile Ihre Auffassung nicht, 
dass jeder Asylbewerber und jede Asylbewerberin, 
wenn sie kommt, sich ihren Aufnahmestaat frei 
auswählen kann. Das könnte möglicherweise dazu 

führen, dass gewisse Staaten überproportional be-
legt werden würden, weil sie in der Wunschhitliste 
ganz oben ständen. Nun können Sie sagen, das 
kann man finanziell ausgleichen. Wie solche finan-
ziellen Fragen funktionieren, können Sie sich ge-
rade in Griechenland angucken; es funktioniert 
nicht immer. Insofern würde ich das, was Sie sa-
gen, so nicht mittragen.  

 

Aber ich will auch eines sagen: Viele, die über das 
Meer kommen, haben nur ihre Kleidung am Leib, 
aber noch einen Zettel, den sie wasserdicht ver-
packt mitgebracht haben, darauf steht eine Tele-
fonnummer. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: So ist es!) 

 

Dann rufen sie Verwandte an, die schon in einem 
anderen Nationalstaat leben, und wollen natürlich 
zu ihren Verwandten, die möglicherweise in 
Deutschland oder England leben.  

 

Das würden wir genauso machen, wenn wir auf 
der Flucht wären. Das heißt, Familienzusammen-
führung muss eine Ausnahme möglich machen. 

 

(Herr Czeke, DIE LINKE: Wie bei meinen 
Großeltern!) 

 

Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch 
- sage ich einmal - eine Verschiebung dieser Men-
schen organisiert durch Schlepperbanden, die 
wiederum innerhalb der EU funktionieren - auch 
das ist eine Erkenntnis - 

 

(Zuruf von Herrn Czeke, DIE LINKE) 

 

- oder von denen solche Sachen zumindest orga-
nisiert werden. - Aus meiner Sicht muss es möglich 
sein, dorthin zu kommen, wo die Familie lebt, un-
abhängig von „Dublin“, weil man sonst Familien 
aufgrund von „Dublin“ trennt.  

 

(Zuruf von Herrn Herbst, GRÜNE) 

 

Insofern haben wir dort erheblichen Diskussions-
bedarf.  

 

Ich will für Sachsen-Anhalt und Deutschland nur 
sagen, wir haben in den ersten fünf Monaten 
140 000 Asylsuchende neu aufgenommen. Wir er-
warten 400 000 Asylantragstellerinnen und -antrag-
steller in Gesamtdeutschland, in Sachsen-Anhalt 
11 500 Schutzsuchende. Man muss auch sagen, 
hierzulande stoßen die Aufnahmesysteme, insbe-
sondere die der Kommunen, mittlerweile an ihre 
Belastungsgrenzen. Wir sehen jetzt, dass wir eine 
zentrale Anlaufstelle haben, die wir weiter aus-
bauen müssen, und dass wir nach einer zweiten 
suchen.  

 

Insofern - damit schließt sich der Kreis meiner Ar-
gumentation - ist es erforderlich, dass jeder Na-
tionalstaat innerhalb der Europäischen Union mit 
einem Schlüssel verpflichtet wird, Schutzsuchende 
aufzunehmen. Das würde dann eine völlige Ver-
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änderung oder Aufhebung der Dublin-Regelung 
möglich machen. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke sehr, Herr Minister. - Es ist eine Fünfminu-
tendebatte vereinbart. Als erste Debattenrednerin 
spricht Frau Schindler für die SPD-Fraktion. 

 
 

Frau Schindler (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Gestern, am 1. Juli, machte unser Bundes-
innenminister Dr. de Maizière seinen - ich sage 
einmal - Antrittsbesuch, ein Gespräch mit dem 
Außenminister des Großherzogtums Luxemburg 
- Luxemburg, das jetzt die EU-Ratspräsidentschaft 
übernommen hat. In dem Gespräch, so war es der 
Presse zu entnehmen, ging es auch speziell um 
das Thema der Notwendigkeit einer fairen Ver-
teilung der migrationsbedingten Belastung, so wie 
es jetzt auch gerade der Innenminister dargestellt 
hat.  

 

Ich möchte auch noch einmal betonen, dass es 
natürlich um diese faire Verteilung geht. Aber was 
ist an der Stelle fair? - Wir wissen, dass derzeit die 
Aufnahme in den Ländern der EU höchst unter-
schiedlich ist. Je nach Betrachtungsweise werden 
auch die Zahlen unterschiedlich verwendet, be-
zogen entweder auf die Gesamteinwohnerzahl des 
Staates oder auf die absolute Zahl der Aufnahme-
fälle.  

 

Ich möchte an der Stelle aber auch betonen, dass 
es eine sehr große Leistung ist, was derzeit in Ita-
lien - was vielleicht in diesem Ranking nicht so 
deutlich dargestellt wird - geleistet wird.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Wir konnten uns während dieser Delegationsreise 
davon überzeugen. Frau Quade hat einiges davon 
geschildert. Es ist nicht an uns, mit dem Finger auf 
Italien zu zeigen, 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

darauf, dass dort eventuell Flüchtlinge nicht will-
kommen sind. Etwas ganz anderes haben wir dort 
gesehen. Bei allen in den Flüchtlingseinrichtungen, 
bei den Regierungsvertretern, den Präfekten in 
den Aufnahmeeinrichtungen geführten Gesprä-
chen konnten wir uns davon überzeugen, dass es 
eine gesellschaftliche Aufnahmebereitschaft gibt. 
Eine Aussage, die für mich sehr einprägsam war, 
die mich beeindruckt hat, zog sich über die drei 
Tage wie ein roter Faden durch die Gespräche. 
Das ist die Aussage: Fremde sehen wir als Be-
reicherung, weil Sizilien dieses immer so gesehen 
hat, über Jahrhunderte hinweg.  

 

Deshalb sehen wir das auch für uns hier in 
Deutschland. Das ist natürlich unsere große Auf-

gabe als Politik, zu dieser Aussage zu kommen, 
Fremde als Bereicherung zu sehen. Wir in 
Deutschland und speziell in Sachsen-Anhalt tun 
schon einiges dafür, und wir haben hier in ver-
schiedenen Debatten schon darüber gesprochen.  

 

Aktuell gestern mit dem Nachtragshaushalt ist 
auch noch einmal darauf hingewiesen worden, 
welche Möglichkeiten, Anstrengungen wir hier in 
Sachsen-Anhalt unternehmen. Leider haben wir es 
in der EU nicht geschafft, einheitliche Standards 
zum Asylverfahren zu vereinbaren, einheitliche 
Aufnahmeregelungen zu treffen. Hilfskrücke war in 
der Vergangenheit das Dublin-Verfahren.  

 

Ich möchte an der Stelle deutlich sagen, auch im 
Namen der SPD: Wir unterscheiden nicht nach 
willkommen oder nicht willkommen. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Wir unterscheiden nicht nach passend für unser 
System oder nicht passend. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Willkommenskultur heißt auch, Menschen zu hö-
ren, anzuhören und sie nicht nur danach zu be-
urteilen - das macht nämlich das Dublin-Verfah-
ren -, wo die Betreffenden im sicheren Hafen 
Europas angekommen sind; wo sie ihn erreicht 
haben.  

 

Ich spanne den Bogen zum Anfang meiner Rede: 
Wer ein faires Verfahren für das Asylverfahren in 
Deutschland haben will und wer ein faires Verteil-
verfahren haben will, der muss zugestehen, dass 
Dublin dafür nicht geeignet ist, dass dieses nicht 
haltbar ist und aufgehoben werden muss. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜ-

NEN) 

 

Wir haben dazu hier im Haus, auch in der Koali-
tion, nicht bei allen, aber durchaus bei vielen 
Aspekten, die der Innenminister heute noch einmal 
vorgetragen hat, unterschiedliche Standpunkte. 
Lassen Sie uns diese im Innenausschuss aus-
tauschen. Deshalb bitten wir um die Überweisung 
des Antrags an den Innenausschuss. - Vielen 
Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Kollegin Schindler. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abgeord-
nete Herr Herbst.  

 
 

Herr Herbst (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin! - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Der Tag heute ist eigentlich gut ge-
wählt für die Behandlung dieses Antrags; denn 
heute ungefähr um 19.30 Uhr wird der Bundestag 
in der Sache Asylrecht sozusagen eine Entschei-
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dung treffen. Es geht um eine Verschärfung des 
Asylrechts, um einen Einschnitt, der ziemlich heftig 
ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn die große 
Koalition zustimmt, wird es auch so durchgehen. 
Die Zustimmung durch den Bundesrat hierzu ist 
nicht notwendig.  

 

Es geht darum, dass alle, die es trotz dieser exis-
tierenden Dublin-Verordnung nach Deutschland 
geschafft haben, mit einem Schlepper, meist ohne 
Pass, ohne Dokumente oder unter falschen An-
gaben, inhaftiert werden können. Diese Radikali-
sierung der Abschiebehaft, meine Damen und Her-
ren, trifft Unschuldige.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Es ist eine der schärfsten Einschränkungen des 
Asylrechts seit dem unsäglichen Asylkompromiss 
im Jahr 1993. Es ist die völlig falsche Antwort auf 
das Massensterben im Mittelmeer. Es ist die völlig 
falsche Antwort auf brennende Asylbewerberun-
terkünfte, die wieder brennen, auch in unserem 
Bundesland. Dass sie noch nicht bezogen waren, 
macht es nicht besser. Es ist die völlig falsche 
Antwort, meine Damen und Herren, auf die gesell-
schaftliche Debatte über Einwanderung, Migration 
und Flucht, die wir gerade in Europa führen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Stellen Sie sich eine Familie vor, die aus Syrien 
vor dem Krieg fliehen muss. Sie verlässt das Land, 
vertraut sich, weil sie gar keine andere Wahl hat, 
einem Schlepper an, wird nach Deutschland ge-
bracht, und das erste, was sie hier erwartet, ist die 
Möglichkeit, inhaftiert zu werden. Meine Damen 
und Herren! Das ist absolut unmenschlich, das ist 
unchristlich, 

 

(Herr Schröder, CDU: Oh!) 

 

und wir müssten eigentlich alles dafür tun, dass es 
zu dieser Entscheidung im Bundestag heute nicht 
kommt! 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Diese Regelung ist eine direkte Verschärfung der 
Dublin-Verordnung, über die wir hier gerade spre-
chen, bei diesem Antrag, wobei wir in diesem 
Hause, zumindest nach dem, was ich in den letz-
ten Minuten vernommen habe - so ganz glaube 
ich das aber noch nicht -, irgendwie einen Grund-
konsens haben oder zumindest so etwas Ähn-
liches. Das ist zumindest keine besonders praxis-
taugliche und tragfähige Regelung. Diese Dublin-
Verordnung, die wir nicht gut finden, wird durch 
diese Radikalisierung nochmals massiv verschärft, 
meine Damen und Herren. Das geht gar nicht! 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

Das geht auch deshalb gar nicht, weil diese Bun-
destagszustimmung das Signal an die Gesellschaft 
sendet, das sei gesellschaftlich gewollt, die Ge-
sellschaft wolle eine solche Verschärfung des 
Asylrechts. Aber, meine Damen und Herren, ich 
bin ganz anderer Meinung. Ich glaube, genau 
das ist eben nicht der Fall. Wir sind heute in 
einer Situation, in der die Stimmung in der Be-
völkerung ganz anders ist als in den 90er-Jahren, 
in der wir in der Gesellschaft eine große Bereit-
schaft haben, diese Debatte ernsthaft zu führen, in 
der sich viele Menschen bereit erklären, als Inte-
grationshilfen ehrenamtliche oder hauptamtliche 
Hilfe für Geflüchtete zu leisten, in der sich viele 
Menschen in Flüchtlingsbündnissen solidarisieren, 
auch in unseren Städten und Gemeinden in Sach-
sen-Anhalt.  

 

Die Lage ist eine vollkommen andere als in den 
90er-Jahren. Deswegen ist es auch nicht ange-
messen, solche Entscheidungen im Bundestag 
herbeizuführen und so zu argumentieren wie der 
Bundesinnenminister, der sagt, wir brauchten sol-
che Härten auf der eine Seite, um auf der anderen 
Seite überhaupt eine Einwanderungsdebatte füh-
ren zu können, um ein Mehr an Zuwanderung 
überhaupt zulassen zu können. Ich denke, das ist 
auch eines Ministers unwürdig, meine Damen und 
Herren! 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Das Dublin-System ist nicht nur nach mensch-
lichem Ermessen und nach den Erfahrungen in der 
Praxis untauglich, sondern es steht auch zuneh-
mend im Fokus der Gerichte und wird zunehmend 
durch Gerichtsentscheidungen ausgehöhlt. Das 
zeigt, dass es nicht tragfähig ist. Denken Sie an 
Entscheidungen wie vor fast genau einem Jahr in 
der Schweiz, wobei es um die Abschiebung einer, 
ich glaube, afghanischen Familie nach Italien ging. 
Damals hat der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte gesagt, das funktioniert nicht. Das 
darf nach Dublin nicht mehr gemacht werden. Die-
se Abschiebungen wurden gestoppt. In verschie-
denen anderen Härtefällen wurden sie auch ge-
stoppt. So wird dieses System auch gerichtlich 
immer weiter ausgehöhlt. Letztlich ist es überhaupt 
nicht tragfähig und deswegen sollten wir als Bun-
desland etwas dagegen tun, und das können wir 
auch.  

 

Meine Damen und Herren! Wir brauchen eine ge-
rechtere Verteilung Geflüchteter in Europa. Wir 
haben 56 Millionen Geflüchtete auf der ganzen 
Welt unterwegs. Denen müssen wir Schutz und 
Unterstützung bieten. Der Versuch, mit der Quote 
ein einheitliches Verteilsystem in Europa, ein ge-
rechteres Verteilsystem herbeizuführen, das in der 
Tat auch die Leistungen, die Deutschland im Ge-
gensatz zu anderen EU-Ländern erbringt, stärker 
würdigt und das auch andere Länder mit in die 
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Pflicht nimmt - selbstverständlich! -, ist richtig. So 
ein System brauchen wir.  

 

Es ist bedauerlich, dass es im ersten Anlauf ge-
scheitert ist. Es kann aber nur der erste Anlauf 
gewesen sein. Wir brauchen weitere Schritte in 
diese Richtung. Deswegen wäre es wichtig, wenn 
durch eine Zustimmung zu dem Antrag - er wird 
aber heute erst einmal an die Ausschüsse über-
wiesen werden - dieses Signal von Sachsen-An-
halt ausgeht. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Kollege Herbst. - Für die CDU-Frak-
tion spricht der Abgeordnete Kollege Kolze. 

 
 

Herr Kolze (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Das Dublin-System ist grundsätzlich sinn-
voll; denn es verpflichtet jeden Mitgliedstaat dazu, 
die europäischen Standards zu achten, etwa beim 
Asylverfahren und bei der Durchführung des Ver-
fahrens.  

 

Die Grundidee des Dublin-Verfahren zeigt, dass 
die Europäische Union der Menschenwürde der 
Asylsuchenden einen hohen Stellenwert beimisst. 
Den einzelnen Mitgliedstaaten ist es verboten, 
Asylsuchende wie Spielbälle hin und her zu 
schicken.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Gleich-
wohl die Bundesländer in Dublin-Fällen keine 
eigene Entscheidungskompetenz haben, da die 
Ausländerbehörden der Bundesländer an die Ent-
scheidungen des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge zu inländischen und zielstaatenbezo-
genen Abschiebungshindernissen gebunden sind, 
ist es durchaus richtig, das Dublin-Übereinkommen 
auch hier in diesem Hohen Hause zu thematisie-
ren.  

 

Ich sage es ganz deutlich auch für meine Fraktion: 
Nicht das Dublin-Verfahren als solches ist das 
Problem. Die fehlende konsequente Anwendung 
der Dublin-Verordnung bei den Asylverfahren und 
Aufnahmestandards in einzelnen Mitgliedstaaten 
und die Überforderung insbesondere Italiens und 
Griechenlands mit dem stark anwachsenden 
Flüchtlingsstrom über das Mittelmeer stehen viel-
mehr derzeit dem Funktionieren des gemeinsamen 
europäischen Asylsystems entgegen.  

 

Bei den Beratungen hier in diesem Hohen Haus 
müssen wir auch die nackten Zahlen im Blick ha-
ben. Im Jahr 2014 stellte laut Statistikbehörde Eu-
rostat einer von drei Asylbewerbern, der in die EU-
Länder oder nach Norwegen, Liechtenstein, Island 
oder die Schweiz kam, einen Antrag in Deutsch-
land.  

Wir können nicht mehr von einer gerechten Ver-
teilung in Europa sprechen. Im letzten Jahr wurden 
in Deutschland 172 945 Erstanträge gestellt. In 
Großbritannien waren es nur 31 070 und in Spa-
nien sogar nur 5 460. Nach Griechenland kamen 
im Jahr 2014  43 500 Flüchtlinge, jedoch wurden 
nur etwa 7 500 Erstanträge gestellt. Diese Diskre-
panz ist damit zu erklären, dass es in Griechen-
land oft nicht möglich ist, einen Asylantrag zu stel-
len.  

 

Es gibt EU-Länder, in denen nur sehr wenige 
Menschen um Asyl bitten dürfen. Im Juni des letz-
ten Jahres meldeten Estland 15, Slowenien 25, die 
Slowakei 30 sowie Kroatien, Litauen und Portugal 
jeweils 35 Asylgesuche. Auch in Tschechien, Po-
len, Irland, Finnland und in weiteren Ländern fallen 
die Zahlen niedrig aus. Es ist eben auch ein Pro-
blem, dass insbesondere in Osteuropa die Solida-
rität zur Aufnahme von Asylsuchenden und Flücht-
lingen nicht besonders groß ist und dass einige 
Länder wie etwa Griechenland oder Ungarn sich 
nicht immer an diese verbindlichen einheitlichen 
Standards halten, insbesondere in Bezug auf die 
Weiterreise von Flüchtlingen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch 
aus diesen Gründen hat die EU-Kommission in ih-
rer Migrationsagenda Maßnahmen zur Migrations- 
und Flüchtlingspolitik vorgestellt, die auch Vor-
schläge zur Verteilung der Asylbewerber innerhalb 
Europas enthält und auf eine gerechte Verteilung 
der Flüchtlinge in Europa dringt. Die Agenda ent-
hält eine ganze Reihe guter und konstruktiver Vor-
schläge, die jedoch zum Beispiel bei der Festset-
zung von verbindlichen Verteilungsschlüsseln nicht 
von allen Mitgliedstaaten getragen werden.  

 

Die EU-Kommission bekennt sich zu den Dublin-
Regelungen, möchte jedoch bei hohen Asylbewer-
berzahlen die zusätzliche Umverteilung nach be-
stimmten Kriterien wie der Zahl der Bevölkerung 
und der bisherigen Aufnahmeleistung vornehmen. 
Es ist richtig, darüber nachzudenken, das Dublin-
System zu modifizieren, um zum Beispiel durch ei-
ne Umverteilung von Flüchtlingen auf einzelne 
Mitgliedstaaten eine gerechte Lastenverteilung auf 
europäischer Ebene in bestimmten Ausnahmesitu-
ationen erreichen zu können. Spanien, Frankreich 
und Großbritannien müssten dann deutlich mehr 
Menschen aufnehmen.  

 

Es ist auch richtig, über die Vorschläge der EU-
Kommission hier in diesem Hause zu beraten. 
Was aber definitiv keine Lösung ist, ist die Umset-
zung Ihrer Forderung, dass sich ein Asylbewerber 
künftig aussuchen können solle, in welchem Mit-
gliedstaat er einen Asylantrag stellen möchte. Was 
wäre die Folge? - Der Anreiz für Länder wie Italien 
oder Griechenland, sich an europäische Standards 
zu halten und für ordentliche, humanitäre Bedin-
gungen zu sorgen, wäre noch viel geringer und 
Deutschland würde aufgrund der im europäischen 
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Vergleich guten Unterbringung und Versorgung 
nicht nur den Großteil, sondern fast alle Antragstel-
ler aufnehmen. 

 

Auch Ihre Forderung, die Dublin-Verordnung au-
ßer Kraft zu setzen, zu missachten oder zu um-
gehen, halte ich für verantwortungslos. Solange 
die Dublin-Verordnung gilt, ist diese auch in 
Deutschland und in Sachsen-Anhalt anzuwenden. 
Es dürfte hilfreich sein, wenn die Landeshauptstadt 
Magdeburg die Rückführung von Dublin-Fällen 
künftig wieder ohne vorherige Ankündigung voll-
ziehen würde. 

 

Abschließend bitte ich Sie um Zustimmung zur 
Überweisung des Antrags an den Ausschuss für 
Inneres und Sport. - Ich bedanke mich. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke, Herr Kolze. - Für die Fraktion DIE LINKE 
kann Frau Quade erwidern.  

 

 

Frau Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Kolze, Sie 
machen es mir nicht leicht. Jetzt bemühen wir uns 
alle darum, irgendwie Einigkeit zu wahren und uns 
zumindest auf die Punkte zu konzentrieren, die wir 
beantragt haben, und Sie halten jetzt hier so eine 
Rede.  

 

Herr Kolze, wir sind nicht einig. Ich halte es für 
verantwortungslos, was Sie umgekehrt betrachten. 
Ich halte es für verantwortungslos in der derzeiti-
gen Situation, Menschen gemäß der Dublin-Ver-
ordnung weiterhin zurück nach Italien zu überstel-
len. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Wir sind uns darin nicht einig. Das habe ich 
auch nicht erwartet. Das war auch nicht das Ziel 
unseres Antrags, wie gesagt, das habe ich er-
läutert. Wir haben uns darauf konzentriert, den 
Punkt, an dem sich Einigkeit herauszukristallisie-
ren schien, hier gemeinsam zum Beschluss zu er-
heben und dem Innenminister so den Rücken zu 
stärken. 

 

Ich bedaure, dass hierzu kein Signal des Landtags 
ausgeht. Ich sehe auch, ehrlich gesagt, keinen 
Grund, warum wir über diesen Antrag inhaltlich im 
Ausschuss beraten sollten. Er enthält keinerlei 
Punkte, die offen sind. Es ist eine einzige Über-
zeugung, die man teilt oder die man nicht teilt. Das 
Danach ist offen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Insofern sage ich: Ja, lassen Sie uns über Flucht-
gründe reden. Bei diesem Thema ist meine Frak-

tion immer dabei. Lassen Sie uns über Waffen-
exporte reden, lassen Sie uns über ökonomische 
Ausbeutung reden, lassen Sie uns über Bürger-
kriege, Diskriminierung, Verfolgung reden. Lassen 
Sie uns über Gewalt gegen Frauen reden. Lassen 
Sie uns über Klimaverschmutzung reden. Das tun 
wir gern.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Niemand in meiner Fraktion sagt, er will nicht über 
Fluchtursachen reden und diese nicht beseitigen. 
- Keine Frage. Aber zu sagen: Wir reden über 
Fluchtursachen und wollen die bekämpfen, damit 
wir die Leute hier nicht aufnehmen müssen - das 
machen wir nicht mit. Es braucht beides. Es 
braucht die Bekämpfung der Fluchtursachen,  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

und es braucht, wenn man Fluchtursachen ernst-
haft betrachten will, legale Einreisewege nach 
Europa. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Insofern gibt es jetzt zwei Interpretationsmöglich-
keiten für die Überweisung in den Innenausschuss. 
Die eine ist: Herr Minister, Sie haben Ihre Position 
ernst gemeint, bekommen aber Ihre Fraktion nicht 
hinter sich. Die andere Interpretation wäre: Sie ha-
ben das nicht ernst gemeint. 

 

(Herr Schröder, CDU: Was? - Frau Brake-
busch: Das ist Ihre Interpretation!) 

 

- Sicherlich ist das meine Interpretation. Ich habe 
doch gerade das Wort. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Warum sollte ich die Interpretation von anderen 
wiedergeben? Natürlich ist das meine Interpreta-
tion. - Beide sind wenig charmant. Beide sind we-
nig hilfreich. Die erste Interpretation - Sie bekom-
men Ihre Fraktion nicht hinter sich - wäre mit Blick 
auf die politische Arithmetik für mich zwar inhaltlich 
bedauerlich, wäre aber für Sie - mit Blick auf die 
Arithmetik - bedauerlicher als für mich. 

 

(Zurufe von der CDU) 

 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns den An-
trag, wenn Sie es denn unbedingt wollen, über-
weisen. Wir haben in der nächsten Woche noch 
eine Sitzung des Innenausschusses, bei der - ich 
erwähnte es bereits - ein ein Jahr alter Antrag, 
auch zu Dublin, ein weitergehender Antrag zur 
Debatte steht. Lassen Sie uns bei dieser Gelegen-
heit in der nächsten Woche dann auch gleich über 
diesen Antrag reden. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn es uns im Ausschuss gelingt, was hier noch 
nicht gelungen ist, nämlich Einigkeit zu diesem 
Antrag herzustellen und ihn zumindest sinngemäß 
zu beschließen, wenn Sie ihn schon nicht be-
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schließen wollen, nur weil er von uns kommt. 
- Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Damit ist die Debatte beendet. Wir treten in das 
Abstimmungsverfahren zu dem Antrag der Frakti-
on DIE LINKE in der Drs. 6/4191 ein. Es ist eine 
Überweisung in den Innenausschuss gefordert 
worden. Wir stimmen darüber ab. Wer der Über-
weisung in den Innenausschuss zustimmt, den bit-
te ich um das Kartenzeichen. - Das sind die Koali-
tionsfraktionen. Wer ist dagegen? - BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN. Wer enthält sich der Stimme? - Das 
ist die Fraktion DIE LINKE. Damit ist der Antrag in 
den Innenausschuss überwiesen worden. Der Ta-
gesordnungspunkt 19 ist beendet. 

 

Wir begrüßen auf der Zuschauertribüne Studentin-
nen und Studenten der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg. Seien Sie herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Bevor ich den letzten Tagesordnungspunkt für 
heute aufrufe, hat mich der Präsident gebeten, Ich-
nen mitzuteilen, dass das parlamentarische Som-
merfest bereits um 19.30 Uhr offiziell eröffnet wird 
und dass es der Hitze wegen ab 19 Uhr schon Ge-
tränke gibt. 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Ich gehe davon aus, dass Sie alle vom Wasser gut 
Gebrauch machen werden. Wir sehen uns dann 
um 19 Uhr bzw. 19.30 Uhr zur offiziellen Eröff-
nung. 

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 20 auf:  

 
 
 

Beratung 

 

Missbilligung des Ministers für Landesentwick-
lung und Verkehr 

 

Antrag Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN - Drs. 6/4198 

 
 
 

Einbringer ist der Abgeordnete Herr Knöchel. Bitte 
sehr. 

 

 

Herr Knöchel (DIE LINKE): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen, meine Herren! 
Wenn ich es richtig verstanden habe, steht vor den 
Getränken nur noch dieser Tagesordnungspunkt: 
Antrag auf Missbilligung des Ministers für Landes-
entwicklung und Verkehr. 

 

Vor dem Hintergrund, dass die Opposition im 
Landtag nur selten die Ziele und das Tun der Lan-
desregierung teilt, sie also quasi grundsätzlich 

missbilligt, kommen Missbilligungsanträge sozusa-
gen dem Tragen von Eulen nach Athen gleich. Das 
Instrument des Missbilligungsantrages erleben Sie 
deshalb in diesem Hohen Haus nur selten. 

 

Es ist der dritte Antrag dieser Art in dieser Legisla-
turperiode des Landtages. Das politische Handeln 
der Landesregierung kann und soll nach meiner 
Überzeugung nicht Gegenstand eines solchen An-
trags sein. Verfassungsmäßige Aufgabe dieses 
Hohen Hauses ist jedoch die Überwachung der 
vollziehenden Gewalt. Zu dieser gehört unstrittig 
die Landesregierung in Ihrer Gesamtheit sowie je-
der einzelne Minister im Rahmen des Ressortprin-
zips. 

 

Zu den Aufgaben der vollziehenden Gewalt gehört 
es, Beschlüsse des Landtages umzusetzen. Des 
Weiteren erlegt Artikel 53 der Landesverfassung 
den Mitgliedern der Landesregierung auf, Fragen 
von Abgeordneten zu beantworten, in Ausschüs-
sen unverzüglich und vollständig Auskünfte zu er-
teilen bzw. Akten vorzulegen.  

 

In dem dem heutigen Antrag zugrunde liegenden 
Sachverhalt hat der Minister für Landesentwick-
lung und Verkehr Thomas Webel diesen Anforde-
rungen nicht genügt. Nach Auffassung der antrag-
stellenden Fraktionen sollte das Hohe Haus diesen 
Vorgang nicht hinnehmen und den Herrn Minister 
darum für sein Handeln und das des unter seiner 
Verantwortung stehenden Ressorts missbilligen. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 

Zum Sachverhalt im Einzelnen. In seinem Jahres-
bericht 2011 griff der Landesrechnungshof unter 
Nr. 17 die Baumaßnahme „Altstadtkreisel Wernige-
rode“ auf, bei der erhebliche Mehrkosten entstan-
den waren. Die ursprüngliche Planung belief sich 
auf 14,6 Millionen €. Schlussendlich betrugen die 
Kosten 31 Millionen €. Der Landesrechnungshof 
führte einen Teil der entstandenen Mehrkosten auf 
unwirtschaftliches Verhalten des Maßnahmeträ-
gers, der Stadt Wernigerode, zurück und kritisierte 
zudem die Anerkennung von nicht zuwendungs-
fähigen Kosten in Höhe von 1,47 Millionen € durch 
die Landesstraßenbaubehörde. 

 

In ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 23. Ja-
nuar 2012 führte die Landesregierung aus, dass 
Mehrkosten in Höhe von 14,7 Millionen € ihre 
Grundlage in der zwingenden Änderung von tech-
nischen Vorschriften für die Bauausführung hatten 
und somit unabweisbar waren. Weitere Hinweise 
des Landesrechnungshofes sollten im Verwen-
dungsnachweisprüfungsverfahren beachtet wer-
den und, soweit im Einzelfall erforderlich, zur 
Rückführung und gegebenenfalls Regressprüfung 
führen. 

 

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung empfahl 
dem Landtag, nach erfolgter Schlussverwendungs-
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nachweisprüfung durch das Landesverwaltungs-
amt die festgestellten und als berechtigt ange-
sehenen Rückforderungen und Regressansprüche 
durchzusetzen. Hierzu sollte die Landesregierung 
durch das zuständige Ministerium für Landesent-
wicklung und Verkehr bis zum 30. Juni 2013 be-
richten. 

 

Der Landtag folgte in der 41. Sitzung dieser Be-
schlussempfehlung, mit welcher die Landesregie-
rung unter Nr. 4 gebeten wurde, dem Unteraus-
schuss Rechnungsprüfung entsprechend zu be-
richten. Mit Schreiben vom 8. Juli 2013 berichtete 
der Minister für Landesentwicklung und Verkehr 
dem Unterausschuss Rechnungsprüfung, dass die 
Berichterstattung zum geforderten Termin - - 

 

(Unruhe) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Kollege Knöchel, könnten Sie einmal unterbre-
chen? Ich habe schon Kritik bekommen, dass 
ich nicht für Ruhe sorge, weil einige von der CDU-
Fraktion Ihre Worte nicht hören. - Ich bitte darum, 
dass es im Saal ganz ruhig ist und dass Herr 
Knöchel vielleicht ein kleines bisschen lauter 
spricht. Dann bekommen wir das vielleicht hin. 

 

(Herr Scheurell, CDU: Er müsste nur ins 
Mikrofon sprechen! - Herr Borgwardt, CDU: 
Und etwas lauter!) 

 
 

Herr Knöchel (DIE LINKE): 

 

Dann sehe ich doch meinen Zettel nicht mehr.  

 

(Heiterkeit bei allen Fraktionen) 

 

- Und ich lese doch jetzt ganz viele Zahlen vor, 
meine Damen und meine Herren. Das sind wirklich 
ganz viele Zahlen und Daten. 

 

(Zurufe von der CDU - Unruhe) 

 

Denn ich möchte Sie davon überzeugen, dass un-
ser Antrag seine Begründung hat und dass Sie alle 
ihm zustimmen sollten. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Der Landtag folgte in der 41. Sitzung dieser Be-
schlussempfehlung, nach welcher die Landes-
regierung unter Nr. 4 gebeten wurde, dem Unter-
ausschuss Rechnungsprüfung entsprechend zu 
berichten. Mit Schreiben vom 8. Juli 2013 - das 
war acht Tage nach der Frist - berichtete der Mi-
nister für Landesentwicklung und Verkehr dem Un-
terausschuss Rechnungsprüfung, dass die Be-
richterstattung zu dem geforderten Termin nicht 
möglich sei, da der Schlussverwendungsnachweis 
noch nicht eingegangen sei. 

 

(Zuruf von der SPD: Genau!) 

 

Der Bericht wurde in der Sitzung des Unteraus-
schusses am 18. September 2013 erörtert. Der 

Vertreter des Ministeriums legte die Schwierigkei-
ten bei der Einholung des Schlussverwendungs-
nachweises nachvollziehbar dar und berichtete zu-
dem von weiteren im Bericht des Landesrech-
nungshofs noch nicht aufgeführten Kosten. Im 
Weiteren berichtete der Vertreter des Ministeriums, 
dass nach seiner Prüfung einzelne vom Rech-
nungshof monierte Kosten nicht kreuzungsbedingt 
seien, und stellte dem Ausschuss eine Erörterung 
mit dem Landesrechnungshof in Aussicht. Der 
Ausschuss verlängerte daraufhin die Berichts-
pflicht bis zum 31. März 2014 und erbat zudem 
einen Bericht über die weiteren entstandenen 
Mehrkosten. 

 

Mit Schreiben vom 14. März 2014 berichtete das 
Ministerium, dass es die Ausschussberatung vom 
September 2013 zum Anlass genommen habe, ei-
nen Bericht der Landesstraßenbaubehörde einzu-
holen, in dessen Ergebnis die nachgeordnete Be-
hörde berichtete, sie könne die Zahlen des Lan-
desrechnungshofes nicht nachvollziehen. Das Mi-
nisterium habe deshalb den Landesrechnungshof 
um eine Auflistung gebeten. Man werde sodann 
eine abschließende Stellungnahme abgeben.  

 

Dies zur Kenntnis nehmend, vertagte der Unter-
ausschuss Rechnungsprüfung die Berichterstat-
tung auf die Sitzung am 25. Juni 2014. Tatsäch-
lich wurde die Angelegenheit in der 23. Sitzung am 
24. September 2014 wieder behandelt. Hier be-
richtete das Ministerium für Landesentwicklung 
und Verkehr, dass die Stadt Wernigerode den 
Schlussverwendungsnachweis für den 30. Sep-
tember 2014 angekündigt habe. Eine weitere 
Kostenfortschreibung sei nicht zu erwarten. Nach 
erfolgter Prüfung des Verwendungsnachweises 
werde das Ministerium erneut berichten. Der Aus-
schuss forderte eine Zusammenstellung der Kos-
ten an und vereinbarte, das Thema im ersten 
Quartal 2015 wieder aufzurufen. 

 

Das Ministerium berichtete mit Schreiben vom 
11. Mai 2015 über die vom Ausschuss im Septem-
ber 2014 angeforderte Kostenentwicklung. Zu-
gleich wies es auf eine angespannte Personalsitu-
ation im Referat 307 des Landesverwaltungsamtes 
hin, die eine Schlussberichterstattung nicht termi-
nierbar mache.  

 

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung befasste 
sich in der 28. Sitzung am 13. Mai 2015 erneut mit 
der Angelegenheit. Der Beauftragte des Ministers 
führte aus, dass die Verwendungsnachweise nun-
mehr vorlägen. Er führte erstmals aus, dass das 
Ministerium für die Vorlage den Zuwendungsemp-
fängern Fristverlängerung gewährt habe. Die Be-
arbeitung des Verwendungsnachweises liege beim 
Landesverwaltungsamt; dort herrsche eine ange-
spannte Personalsituation, sodass eine Termin-
nennung für die Schlussberichterstattung nicht 
möglich sei. 
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Auf Nachfrage erläuterte er ferner, es gebe Be-
arbeitungsrückstände bei der Verwendungsnach-
weisprüfung. Zur Bearbeitung stünden acht Voll-
beschäftigteneinheiten zur Verfügung; tatsächlich 
seien aber nur zwei Bedienstete mit dieser Auf-
gabe betraut. Aufgrund einer langfristigen Erkran-
kung nehme die Aufgabe derzeit nur eine Be-
schäftigte, und das auch nur teilweise, wahr. Man 
prüfe, ob ein externer Dienstleister mit der Ver-
wendungsnachweisprüfung betraut werden könne. 
Der Vertreter des Ministeriums der Finanzen sagte 
im Ausschuss daraufhin zu, bezüglich der perso-
nellen Situation eine Klärung herbeizuführen. 

 

(Minister Herr Stahlknecht: Machen Sie es 
doch kürzer!) 

 

- Wir brauchen das exakt, Herr Minister. - Der Un-
terausschuss gab dem Ministerium für Landesent-
wicklung und Verkehr auf, bis zu der Sitzung am 
10. Juni 2015 über die personelle Situation und 
mögliche Lösungsansätze, die Zahl der offenen 
Verwendungsnachweise sowie einen Termin für 
die Schlussprüfung des infrage stehenden Ver-
wendungsnachweises zu berichten.  

 

Der Bericht lag in der Sitzung am 10. Juni 2015 
nicht vor. Der Beauftragte des Ministers für Lan-
desentwicklung und Verkehr sah sich auch nicht in 
der Lage, über die in der vorangegangenen Sit-
zungen aufgeworfenen Fragen zu berichten. Le-
diglich das Ministerium der Finanzen konnte be-
richten, dass die Altfälle der Verwendungsnach-
weise durch die Investitionsbank geprüft werden 
sollen. 

 

Die Ausschussmitglieder, insbesondere die Vertre-
ter der Opposition, brachten ihr Missfallen wegen 
der Nichtauskunfterteilung des Ministeriums für 
Landesentwicklung und Verkehr zum Ausdruck 
und forderten eine unverzügliche Berichterstattung 
ein. Sie erklärten, dass, sofern der Bericht nicht 
zeitnah vorliege, eine öffentliche Rüge des Ministe-
riums unabwendbar sei. 

 

In Reaktion auf eine Pressemitteilung der Opposi-
tionsparteien teilte das Ministerium Medienvertre-
tern am nächsten Tag die Zahlen der Bearbei-
tungsrückstände mit, zu denen sie am Vortag im 
Ausschuss nur geschätzte Angaben machen konn-
ten.  

 

Erst mit Schreiben vom 25. Juni 2015 und da-
mit nach Einreichung des Missbilligungsantrags 
berichtete der Minister vollständig zu allen im 
Ausschuss aufgeworfenen Fragen und stellte 
die Schlussverwendungsnachweisprüfung bis En-
de September 2015 in Aussicht. 

 

(Der Redner trinkt etwas Wasser - Herr 
Borgwardt, CDU: Ist das Thema so trocken, 
oder was? - Zuruf von Herrn Scheurell, CDU) 

 

Die antragstellenden Fraktionen halten an ihrem 
Ihnen vorliegenden Missbilligungsantrag fest. Der 

von mir dargelegte Sachverhalt verdeutlicht, dass 
das Ministerium den Landtagsbeschluss vom März 
2013 nur schleppend umgesetzt hat. 

 

Die Berichterstattungsfrist konnte auch deshalb 
nicht eingehalten werden, weil das Ministerium den 
Zuwendungsempfängern Fristverlängerung ge-
währte. Es unterließ es, den Ausschuss über die-
sen Umstand in Kenntnis zu setzen. Auch be-
richtete es nicht bzw. zu einem viel zu späten Zeit-
punkt, dass ihm für die Umsetzung des Beschlus-
ses nicht die erforderlichen Ressourcen zur Ver-
fügung standen. Dass die Nichtberichterstattung in 
der Ausschusssitzung am 10. Juni 2015, also ei-
nen Monat, nachdem die Fragen aufgeworfen 
wurden, schon vor dem Hintergrund der mehrmals 
verlängerten Fristen für ein Parlament nicht hin-
nehmbar sind, muss ich hier sicherlich nicht erläu-
tern. 

 

Bezüglich des Punktes 3 unseres Antrages schla-
ge ich Ihnen vor, die Terminstellung auf den 
30. September 2015 zu ändern und damit dem 
Vorschlag des Ministers zu entsprechen. 

 

Herr Minister Stahlknecht, nun sehen Sie: Die 
Schilderung auch eines solchen ministeriellen Vor-
gangs bedarf einer gewissen Sorgfalt und Auf-
arbeitung. Denn wir wollen hier nicht in den Ge-
ruch kommen, Wahlkampf zu machen, 

 

(Lachen bei und Zurufe von der CDU) 

 

sondern wir wollten die Arbeit der Landesregierung 
schildern und deutlich machen, dass sie natürlich 
zu missbilligen ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 

Nichtauskünfte in Ausschüssen kommen öfter vor. 
Dass aber seit dem 30. Juni 2013 keine Angaben 
gemacht werden und Termine verschoben werden, 

 

(Widerspruch bei der CDU) 

 

das sollte ein Parlament nicht hinnehmen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wenn Sie das tun wollen, bitte. Wir tun es nicht; 
denn wir müssen unsere Aufgabe ernst nehmen. 
- Vielen Dank. 

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN und bei 
den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Für die Landesregierung spricht Staatsminister 
Herr Robra. 

 
 

Herr Robra, Staatsminister:  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
bin Herrn Knöchel dankbar, dass er die Abläufe 
so minutiös dargestellt hat. Denn auch ich hatte 
mich darauf vorbereitet, wirklich jede einzelne 
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Ausschusssitzung zu würdigen und darzulegen, 
was alles in den Ausschusssitzungen geschehen 
ist. Ich hätte im Grunde genommen erwartet, Herr 
Knöchel, dass Sie, als Sie am Ende in Ihrem Ab-
lauf den 25. Juni 2015 erreicht hatten, sagen: Und 
damit hatte sich die Missbilligung für uns eigentlich 
erledigt. 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Sind drei Jahre 
angemessen?) 

 

Leider haben sich der Eingang der Stellungnahme 
des Ministeriums für Landesentwicklung und Ver-
kehr und Ihr Missbilligungsantrag zeitlich über-
schnitten. Bis heute lagen dann auch noch ein 
paar Tage dazwischen. Man hätte dann sagen 
können: Okay, jetzt ist diese letzte Antwort da; wir 
wissen, woran wir sind. 

 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU, und 
von Herrn Wunschinski, CDU) 

 

Was Sie nicht gesagt haben - das finde ich unfair -: 
Sie unterstellen einfach, jeder wisse, worum es 
sich hierbei gehandelt hat. Natürlich kennt jeder 
den Altstadtkreisel in Wernigerode. Aber die we-
nigsten wissen, dass das eine der komplexesten 
Baumaßnahmen im ganzen Lande gewesen ist, 

 

(Zuruf von der CDU: So ist es!) 

 

auf der Grundlage des Eisenbahnkreuzungsgeset-
zes, mit den Partnern Harzer Schmalspurbahn, 
Stadt Wernigerode und Deutsche Bahn AG, und 
dass es sich für die Deutsche Bahn AG nur um 
einen winzig kleinen Teilabschnitt der gesamten 
Strecke von Halle nach Vienenburg gehandelt hat, 
die sie auch erst einmal abrechenbar fertigstellen 
musste.  

 

Das alles dann im Verwendungsnachweis zusam-
menzufassen ist alles andere als trivial. Die Ver-
wendungsnachweisführung lag bei der Stadt Wer-
nigerode, nicht bei den großen Partnern. Die kleine 
Stadt Wernigerode musste die großen Partner erst 
einmal dazu bewegen, ihre Beiträge zum Verwen-
dungsnachweis zu erstellen. All das ist in den vie-
len Ausschusssitzungen, die Sie im Übrigen zu-
treffend wiedergegeben haben, dargelegt und kon-
tinuierlich erklärt worden. 

 

Mir gefällt auch nicht - aber diese Frage betrifft 
nicht den Minister für Landesentwicklung und Ver-
kehr -, dass wir ein Problem bei der Personalaus-
stattung im Landesverwaltungsamt haben. Aber 
auch das ist kein Geheimnis. Der Landtag kennt 
das. Wir alle arbeiten gemeinsam daran, das zu 
überwinden. 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Nein! - Weitere 
Zurufe von der LINKEN) 

 

Wenn es einen Minister gegeben hat, der das Übel 
an der Wurzel gepackt hat, dann ist das Thomas 
Webel gewesen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU - Herr Gallert, 
DIE LINKE: An wem ist er denn dann ge-
scheitert? - Zustimmung von Herrn Meister, 
GRÜNE) 

 

Webel hat die Straßenbauförderung von einer Pro-
jektförderung auf eine Pauschalförderung umge-
stellt. Das erleichtert die Abrechnung in der Zu-
kunft enorm. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Webel hat dafür gesorgt, dass die rückständigen 
Verwendungsnachweise auf die Investitionsbank 
übergeleitet werden. Auch das hat Herr Knöchel ja 
eben schon gesagt. 

 

(Zuruf von Herrn Knöchel, DIE LINKE) 

 

Damit haben wir eine viel größere Flexibilität; 
denn - das weiß jeder hier im Landtag - wir 
könne bei der Investitionsbank viel einfacher die 
personalwirtschaftlichen Voraussetzungen schaf-
fen. 

 

Beim Landesverwaltungsamt - wir nehmen das 
sehr ernst - sind jetzt parallel die Verwendungs-
nachweisprüfungen nicht nur im Straßenverkehrs-
bereich, die Hochwasserbewilligungsverfahren und 
der Beginn der neuen Förderperiode mit sehr vie-
len befristet Beschäftigten - weil es sich ja auch 
um befristete Aufgaben handelt - zu erledigen. Das 
Finanzministerium, das Innenministerium und alle 
Fachministerien, die Titelgruppenpersonal im Lan-
desverwaltungsamt haben, sind zurzeit dabei, das 
alles jetzt noch einmal grundsätzlich aufzustellen 
und die Schlüsse daraus auch für die Abläufe im 
Landesverwaltungsamt zu ziehen, gegebenenfalls 
auch dafür, dass noch mehr Aufgaben in diesem 
Bereich auf die Investitionsbank übertragen wer-
den müssen, wenn es sich denn im Landesverwal-
tungsamt so nicht lösen lassen sollte. 

 

In diesem Sinne muss ich wirklich sagen: Ich habe 
versucht zu verstehen, wo bei dem Missbilligungs-
antrag das Kernanliegen der ganzen Geschichte 
liegt. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen 
und muss das auch für die Landesregierung zu-
rückweisen. 

 

Der Ausschuss ist kontinuierlich unterrichtet wor-
den. Die letzten Fragen, die es in der Sitzung am 
10. Juni 2015 gegeben hat, sind unverzüglich am 
25. Juni 2015 beantwortet worden. Was heißt „un-
verzüglich“? - Das ist im Gesetz definiert: ohne 
schuldhaftes Zögern. Das Protokoll der Sitzung am 
10. Juni 2015, das man dann im Hause erst einmal 
auswerten musste, um die Fragen angemessen zu 
beantworten und nicht irgendwelche wiederum un-
zulängliche Antworten zu erteilen, lag am 23. Ju-
ni 2015 vor. Bis dahin war schon alles vorbereitet, 
sodass es am 25. Juni 2015 vollständig und mit all 
diesen auch perspektivischen Angaben dem Aus-
schuss zugeleitet werden konnte. 
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Lassen Sie uns also gemeinsam daran arbeiten. 
Dieser Appell richtet sich an alle Fraktionen. Ge-
rade dieses schwierige Bauvorhaben verträgt es 
gar nicht, dass es zu lange im Unklaren bleibt. 
Auch der Präsident des Rechnungshofs - er sitzt 
dort oben - 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

möchte die Vorgänge zum Altstadtkreisel Werni-
gerode gern irgendwann schließen. Das setzt vor-
aus, dass der Verwendungsnachweis abgearbeitet 
wird. Das soll bis September 2015 geschehen. 
Das ist jetzt nicht mehr allzu weit entfernt. Am En-
de werden wir sehen, was es mit der damaligen 
Kostenexplosion auf sich hatte, welche Ursachen 
es gegeben hat und wie wir insgesamt damit um-
zugehen haben. Das ist im Kern ein - wenn auch 
sehr komplexer - Routinevorgang. Ich bin fest da-
von überzeugt, dass das am Ende den Unteraus-
schuss Rechnungsprüfung vielleicht nicht vom Er-
gebnis her, aber vom Verfahren her zufriedenstel-
len wird. 

 

Wir haben nicht viele solcher Haushaltsrechnun-
gen aus dem Jahr 2010, die noch offen sind. Aber 
in diesem speziellen Falle, bei einer so singulären 
Baumaßnahme, muss das, denke ich, auf all-
gemeines Verständnis stoßen. In diesem Sinne bit-
te ich darum, den Missbilligungsantrag zurückzu-
weisen, und bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke sehr, Herr Staatsminister Robra. - Für die 
SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Herr Gra-
ner. Es ist eine Fünfminutendebatte vorgesehen. 

 
 

Herr Graner (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Als 
in der ersten Sitzung des Finanzausschusses in 
dieser Wahlperiode, wie es Usus ist, der Unter-
ausschuss Rechnungsprüfung eingesetzt wurde, 
hatte die damalige Vorsitzende des Finanzaus-
schusses ihrer Hoffnung Ausdruck gegeben, dass 
die Beschlussempfehlungen des Unterausschus-
ses Rechnungsprüfung mehr Aufmerksamkeit im 
Plenum erlangen würden. 

 

Ich stelle fest: Die Aufmerksamkeit ist heute da. 
Ich vermute, dass die damalige Vorsitzende das 
eigentlich etwas anders gemeint hatte. Aber sei 
es drum, heute ist zumindest die Aufmerksamkeit 
da.  

 

Ich möchte an dieser Stelle nicht wiederholen, was 
bereits von meinen Vorrednern gesagt worden ist. 
Ich nehme lediglich einige Ergänzungen zu den 
Abläufen im Rechnungsprüfungsausschuss vor. 
Dass die Kosten von 14 Millionen € auf 31 Mil-
lionen € angestiegen sind, ist gesagt worden. Das 

Problem ist: Eigentlich zuwendungsfähige Aus-
gaben im Umfang von mehreren Millionen Euro 
konnten nicht als zuwendungsfähig anerkannt wer-
den. Insofern waren wir durchaus gespannt auf die 
Ergebnisse der Verwendungsnachweisprüfung, al-
lein schon wegen der Rückforderungen.  

 

Wir hatten dann den Antrag gestellt und auch hier 
im Landtag beschlossen: Berichterstattung bis zum 
Juni 2013. - Wir sind heute noch immer an diesem 
Thema dran.  

 

Im Mai 2015 haben wir uns erneut damit be-
schäftigt und das MLV gebeten, zur nächsten Sit-
zung über den Stand der Bearbeitung der Verwen-
dungsnachweisprüfung zu berichten. Das ist eine 
Sitzung später, am 10. Juni 2015, tatsächlich in 
Ansätzen geschehen. Meine Vorredner haben be-
reits gesagt, was dazu vorgetragen wurde: Per-
sonalproblematik, fehlendes Fachkapitelpersonal, 
Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes, 
man könne leider keine befriedigende Antwort ge-
ben. Dann merkte man, dass die Zornesader bei 
einigen Abgeordneten langsam zu schwellen be-
gann. Die weiteren Ausführungen, die der Ver-
treter des Ministeriums gemacht hat, waren lei-
der auch nicht dazu geeignet, für Beruhigung zu 
sorgen. Ohne ausdrückliche Forderung könne 
man ja schließlich nicht die ganzen Akten durch-
sehen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, Sie al-
le kennen das: Man erlebt im Ausschuss gelegent-
lich, dass jemand ein bisschen in Bedrängnis gerät 
und dann zu strampeln anfängt, aber nicht merkt, 
dass er schon so tief im Sumpf steckt, dass das 
Strampeln eher kontraproduktiv ist. Diese Situation 
hatten wir im Unterausschuss Rechnungsprüfung 
in der letzten Sitzung. Die Möglichkeit einer Klei-
nen Anfrage, auch eines Missbilligungsantrages 
wurde schon angesprochen. 

 

Der ursprüngliche Grund für die Missbilligung hat 
seine Ursache tatsächlich darin, dass das MLV am 
13. Mai 2015 die Klärung bis zur Sitzung am 
10. Juni 2015 zugesagt hatte, sich aber in der Sit-
zung am 10. Juni ohne Lösung und vor allen Din-
gen mit einer, wie ich sagen möchte, nicht akzep-
tablen Einstellung gegenüber dem Ausschuss prä-
sentiert hat. Dass darüber hinaus der zuständige 
Abteilungsleiter zugeben musste, dass man über 
die Verjährungsfristen der vorliegenden Verwen-
dungsnachweisprüfungen nicht im Bilde war, war 
schon ein starkes Stück. 

 

Aber jetzt bekommen wir mit der Vorlage 17 zur 
Drs. 6/1940 vom vergangenen Montag plötzlich all 
die geforderten Informationen. Darin wird umfang-
reich über die Verwendungsnachweisprüfung im 
kommunalen Straßenbau berichtet, darin wird ein 
konkreter Lösungsvorschlag für das Personalprob-
lem formuliert, und auch die im Ausschuss bereits 
angesprochene Übertragung auf einen Dritten, der 
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die Unterlagen prüfen soll, ist weit fortgeschritten. 
- Dann frage ich: Warum nicht einfach vier Wochen 
früher, Herr Minister? 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Was jetzt sehr zügig ging, wäre vier Wochen früher 
vermutlich genauso zügig gegangen. Und, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, wir hätten uns vielleicht 
den Tagesordnungspunkt 20 der 45. Sitzungsperi-
ode sparen können und vielleicht sogar ein biss-
chen früher mit dem Sommerfest beginnen kön-
nen. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN - Zustimmung von Herrn Erben, SPD) 

 

Wir haben eine konkrete Aussage. Ein Grund, 
eine Missbilligung auszusprechen, liegt deswegen 
nicht mehr vor. Ich denke, die Kritik ist ange-
kommen. Als SPD-Fraktion wollen wir von einer 
Missbilligung des Ministers absehen. - Ich danke 
Ihnen. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke sehr, Herr Kollege Graner. - Für die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abge-
ordnete Herr Meister. 

 

 

Herr Meister (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Die formelle Missbilligung eines Ministers, 
hier des Ministers für Landesentwicklung und Ver-
kehr, ist ein ungewöhnlicher Schritt, zu dem 
sich der Landtag nur in ungewöhnlichen Situatio-
nen entschließen sollte. Eine solche Situation liegt 
vor. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Wir als Antragsteller und ich als Mitglied des 
Rechnungsprüfungsausschusses sehen die Ge-
fahr erheblicher Schäden. Wir wollen durch die 
Missbilligung das Augenmerk auf die konkrete 
Situation, nämlich die Verwendungsnachweisprü-
fung bei Straßenbaumaßnahmen richten. Die vor-
hergehenden Versuche, die Problematik im üb-
lichen Rahmen, nämlich im Rechnungsprüfungs-
ausschuss, zu klären, schlugen leider zumindest 
zunächst fehl. 

 

Welcher Vorwurf liegt der Missbilligung zugrunde? 
- Im Kern ging es zunächst um die Verwendungs-
nachweisprüfung im Fall des Altstadtkreisels Wer-
nigerode und die Information dazu. Hier gab es 
- meine Vorredner haben es erwähnt - exorbitante 
Kostensteigerungen von mehr als 100 %, von ur-
sprünglich 14 Millionen € auf letztlich 31 Millio-
nen €. Angesichts dieser Entwicklung ruht ver-

ständlicherweise ein gesteigertes Augenmerk auf 
der Prüfung des Projektes - sollte es zumindest. 

 

Eine Verwendungsnachweisprüfung des bereits im 
Jahr 2006 in Betrieb genommenen Altstadtkreisels 
liegt nicht vor. Insbesondere erwiesen sich jedoch 
die Informationen an den Rechnungsprüfungsaus-
schuss als unzureichend und die Behandlung im 
Ausschuss als unergiebig. 

 

Die Unzufriedenheit aller Ausschussmitglieder, wie 
ich meine, erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt 
mit dem Schreiben des Ministers vom 11. Mai 
2015. Ich zitiere kurz: 

 

„Aufgrund der schon seit längerer Zeit be-
kannten sehr angespannten Personal- und 
Arbeitssituation im Referat 307 des Landes-
verwaltungsamtes kann ich … heute noch 
keinen Endtermin nennen. Selbstverständ-
lich werden Sie zu gegebener Zeit ergän-
zend informiert.“ 

 

Das war also der Offenbarungseid. Wir wissen gar 
nicht, wann das hier weitergeht.  

 

Diese Nachricht löste nicht nur Verwunderung, 
sondern auch eine Reihe von Fragen aus, die 
dann in der Sitzung am 13. Mai 2015 nicht be-
antwortet werden konnten, auch im Nachgang zu 
dieser Sitzung nicht. Sie kamen auch in der Sit-
zung am 10. Juni 2015 nicht wird zur Beantwor-
tung. 

 

In der Sitzung am 13. Mai 2015 wurde klar, dass 
das Problem weit über den Altstadtkreisel Wer-
nigerode hinausgeht. In der Sitzung am 13. Mai 
2015 teilte das Ministerium im Rahmen der Befra-
gung durch die Ausschussmitglieder mündlich mit 
- das wussten wir vorher nicht -, dass von acht 
Planstellen im Bereich der Verwendungsnachwei-
sprüfung Straßenbau immerhin eine Stelle besetzt 
ist, und zwar mit einer Teilzeitkraft. 

 

Da haben wir als Ausschuss - über alle Fraktionen 
hinweg, meine ich - erst einmal geschluckt. Bei ei-
ner Personalausstattung von nur etwa 5 % vom 
Soll muss jedem klar sein, dass die Verwendungs-
nachweisprüfung faktisch ruht. Das wurde seitens 
des Ministeriums auch bestätigt.  

 

Das hat dramatische Folgen. Genau genommen 
- der Landesrechnungshof wies in der Sitzung da-
rauf hin - dürfen in einem solchen Fall keine neuen 
Mittel ausgereicht werden, da wir nicht in der Lan-
ge sind, die ordnungsgemäße Verwendung zu prü-
fen und sicherzustellen. 

 

Bei ruhender Verwendungsnachweisprüfung sind 
wir darüber hinaus nicht in der Lage, Rückforde-
rungen unberechtigt ausgereichter Mittel vorzuneh-
men. Aufgrund laufender Verjährungsfristen droht 
der endgültige Verlust von Landesmitteln.  

 

Der letzte Punkt machte uns im Ausschuss natür-
lich Sorgen, weil wir wussten: Wir handeln nicht, 
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die Zeit läuft weiter und niemand weiß, wann et-
was verjährt.  

 

Die Erklärungsversuche des Ministeriums hinsicht-
lich der Praxis von Verwendungsnachweisprüfun-
gen warfen weitere Fragen auf. Der Ausschuss 
vertagte das Thema auf seine nächste Sitzung und 
hoffte auf eine Lösung.  

 

Beim Vortrag des Ministeriums in der folgenden 
Sitzung wurde deutlich, dass sich im letzten Monat 
nichts getan hatte. Die Raumtemperatur sank um 
mehrere Grad, die Stimmung im Ausschuss war 
ausgesprochen frostig, da wir nicht den Eindruck 
hatten, dass das Problem hinreichend ernst ge-
nommen wird.  

 

Es wurde ausgeführt, man habe keinen Überblick 
über die noch zu prüfenden Vorgänge, man wisse 
nicht, welche Verjährungsfristen wann abliefen. 
- Genau dies wollte der Unterausschuss aber wis-
sen. Schließlich liegt hierin die Gefahr, dass dem 
Land ein finanzieller Schaden entsteht.  

 

Um dies zu erfahren, müssten aber laut Ministe-
rium für Landesentwicklung und Verkehr - Herr 
Graner ging darauf ein -, alle Vorgänge händisch 
durchgegangen werden, was die entsprechende 
Prüfungsstelle komplett blockieren würde; das 
könne ja keiner wollen, war die Mitteilung. - So 
weit zum Geschehen im Ausschuss.  

 

So kann man mit dem Problem nicht umgehen. Wir 
haben ein ernsthaftes Problem in der Landesver-
waltung, 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

das sich ganz erheblich finanziell auswirken kann. 
Weder wurde das Problem ernsthaft angegangen 
noch wurde der mit der Angelegenheit befasste 
Ausschuss ordentlich informiert. Wir erfuhren von 
der Situation eher nebenbei und völlig unstruktu-
riert. Die Gesamtsituation rechtfertigt den gestell-
ten Missbilligungsantrag.  

 

Am 25. Juni 2015 haben Sie, Herr Minister, nun 
einen Teil der offenen Fragen schriftlich beantwor-
tet und einen Ausblick auf Lösungsansätze ge-
geben. Inhaltlich werden wir darüber im Ausschuss 
sprechen müssen. Ich hoffe, dass die Problematik 
nun die nötige Aufmerksamkeit hat. Der Missbilli-
gungsantrag hat - egal ob er durchkommt oder 
nicht - insofern eine segensreiche Wirkung entfal-
tet. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr Herr Kollege Meister. - Für die CDU-
Fraktion spricht der Kollege Scheurell. 

Herr Scheurell (CDU): 

 

Meine sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine lieben 
Kollegen! Anlass dieser aktuellen Aufregung - Sie 
wissen es alle; unser Staatsminister hat in einer 
außergewöhnlich emotional gehaltenen Rede da-
rauf reflektiert. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und bei 
der SPD - Herr Gallert, DIE LINKE: Wenn 
selbst bei ihm die Nerven blank liegen!) 

 

Der weiße Bart zeigt die Röte Ihres Gesichts noch 
immer sehr deutlich. Also, Herr Staatsminister, ei-
ne so emotionale Rede hätte ich Ihnen nicht zuge-
traut. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Auf jeden Fall hat sich die Diskussion über diese 
Problematik im Rechnungsprüfungsausschuss zu 
einer Grundsatzdiskussion über die Durchführung 
von Verwendungsnachweisprüfungen entwickelt.  

 

Meine Damen und Herren! Für die CDU-Fraktion 
ist eines ganz klar: Die Verwendung öffentlicher 
Mittel muss sparsam und wirtschaftlich sein. 

 

(Minister Herr Stahlknecht: Genau!) 

 

Der Staat gibt nicht sein Geld aus; es ist das Geld 
der vielen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, 
auch über unser Bundesland hinaus. Deswegen 
hat er auch eine ganz besondere Verantwortung. 
Die CDU-Fraktion braucht, was diesen Grundsatz 
angeht, von der LINKEN und von den GRÜNEN 
übrigens keinen Nachhilfeunterricht.  

 

(Oh! bei der LINKEN - Herr Knöchel, DIE 
LINKE: Oh doch!) 

 

Zu dieser besonderen Verantwortung gehört zwei-
felsohne auch, die Verwendung öffentlicher Mittel 
ordnungsgemäß und zeitnah zu prüfen; 

 

(Herr Lange, DIE LINKE: Zeitnah!) 

 

darin gebe ich Ihnen ausdrücklich Recht.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Ich gebe Ihnen aber ganz ausdrücklich nicht Recht 
hinsichtlich der Kritik an unserem Minister.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von der 
LINKEN) 

 

Sie wissen genau, dass Minister Webel vor seiner 
Tätigkeit als Verkehrsminister erfolgreich als Land-
rat gearbeitet hat. Das neiden Sie ihm alle heute 
noch; das weiß ich. Wenn es Probleme beim 
kommunalen Straßenbau gab, dann hat unser Mi-
nister sie aus erster Hand gekannt. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Genau deswegen hat er gehandelt. Der Minister 
hat nach seinem Amtsantritt vier Beschäftigte des 
LSBB an das besagte Fachreferat 307 - Sie sind in 
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Ihren Reden darauf eingegangen - des Landes-
verwaltungsamts abgeordnet. Dieses Modell war 
nur mit dem Personalrat nicht dauerhaft zu ver-
stetigen. 

 

(Herr Lange, DIE LINKE: Och!) 

 

- Schade, nicht wahr? - Der Verkehrsminister hat 
mehrfach versucht, personelle Umschichtungen 
vorzunehmen, um die Verwendungsnachweisprü-
fungen zu beschleunigen. Aber es ist nun einmal 
so: Kein Ministerium gibt freiwillig knappes Perso-
nal her. Das MI hat in dieser Frage übrigens nicht 
erst seit 2011 eine andere Auffassung. 

 

(Zuruf von Herrn Czeke, DIE LINKE) 

 

Als Verkehrspolitiker muss ich das so zur Kenntnis 
nehmen. Der Verkehrsminister hat schließlich mit 
dem Haushaltbegleitgesetz 2015/2016 vorgeschla-
gen, dass die Mittel für den kommunalen Straßen-
bau pauschal an die Landkreise ausgereicht wer-
den.  

 

Meine Damen und Herren! Tatsächlich geht es bei 
Ihrem Antrag um etwas ganz anderes. Sie haben 
sich unseren Minister Webel, den Landesvorsit-
zenden der CDU, als eine Art politische Zielschei-
be ausgesucht. 

 

(Beifall bei der CDU - Lachen bei der LIN-
KEN - Frau Bull, DIE LINKE: Das ist eine 
Aufwertung!) 

 

Sie halten das für politisch opportun. Aber das hat 
mit seriöser Politik für unser Bundesland nichts zu 
tun. 

 

(Herr Lange, DIE LINKE: Aber Ihre Rede! 
- Lachen bei der LINKEN) 

 

Sie sitzen im Rechnungsprüfungsausschuss und 
fragen nach der Zahl der Verwendungsnachweise, 
die noch nicht geprüft worden sind. Ja, 139 aus-
stehende Verwendungsnachweisprüfungen sind 
viel. Aber dass dem rund 900 geprüfte Verwen-
dungsnachweise gegenüberstehen, gehört eben 
auch zur Realität. 

 

(Minister Herr Stahlknecht: Hört, hört! - Zuruf 
von Herrn Knöchel, DIE LINKE) 

 

Mancher will sie ja nicht anerkennen. - Ach, Herr 
Knöchel, wissen Sie, Ihre Rede war ja wirklich 
Spitze. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich darf ja nachher noch mal so ein Bonmot hören. 

 

(Herr Lange, DIE LINKE: Sachlich und ge-
haltvoll!)  

 

- Ja, gehaltlos. 

 

(Heiterkeit bei der CDU) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin 
selbst nicht Mitglied in diesem Unterausschuss 

Rechnungsprüfung. Ich muss mich auf das verlas-
sen, was in den Protokollen steht. 

 

Unser Staatsminister hat sehr eindrücklich dafür 
gesorgt, dass Ihnen das alles zu Gehör gekommen 
ist. Ich lasse das jetzt alles weg; denn ich muss auf 
meine Redezeit achten.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

- Ja, ja, es ist mir klar, dass Sie mich am liebsten 
abschalten würden. Das weiß ich. 

 

(Herr Lange, DIE LINKE: Wir halten das al-
les aus!) 

 

- Aber lassen wir das alles einmal weg. - Zu 
Ihren Forderungen im Einzelnen. Der Landtag 
möge beschließen, dass über die Schlussverwen-
dungsnachweisprüfung Altstadtkreisel Wernigero-
de nicht, wie beschlossen, im Juni 2013 berichtet 
wurde.  

 

Nur, meine Damen und Herren, wie denn auch? 
- Wenn denn dem Landesverwaltungsamt erst 
im Dezember 2014 ein prüfungsfähiger Verwen-
dungsnachweis vorliegt, geht es doch gar nicht.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie 
missbilligen ferner die unzureichende Auskunftser-
teilung durch das Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr. Sie begründen das nicht zuletzt 
mit § 42a der Geschäftsordnung. Danach hat die 
Landesregierung Ihre Fragen nach bestem Wissen 
unverzüglich und vollständig zu beantworten. 
- Wenn Sie daran zweifeln, dann müssen Sie das 
hier auch entsprechend vertreten.  

 

Für mich ist eines auch ganz klar: Eine Antwort der 
Exekutive im Fachausschuss, die der Opposition 
politisch nicht gefällt, ist noch lange keine unzu-
reichende Auskunftserteilung. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Zu Ihrer Forderung unter Punkt 3, die Landesregie-
rung müsse unverzüglich Vorsorge treffen, dass 
die Abwicklung der Verwendungsnachweisprüfung 
für die Förderung des kommunalen Straßenbaus 
gewährleistet werden kann.  

 

Auch das geschieht längst. Das Verkehrsministe-
rium hat mit der Investitionsbank über eine ent-
sprechende Dienstleistung verhandelt. Es liegt ein 
Vertragsentwurf auf dem Tisch. Derzeit läuft die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung. Ich gehe davon aus, 
dass diese Aufgabe dann durch die IB erledigt 
wird. Damit wäre auch dieses Problem dauerhaft 
gelöst. 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Herr Kollege Scheurell, Sie haben gerade selbst 
gesagt, dass Sie auf die Redezeit achten müssen. 
Sie sind jetzt erheblich darüber. 
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Herr Scheurell (CDU): 

 

Ja, ich fasse zusammen: Ein erfolgreicher und 
handlungsfähiger Minister,  

 

(Beifall bei der CDU - Lachen bei der LIN-
KEN und bei den GRÜNEN)  

 

die Sicherstellung der Finanzierung des kommuna-
len Straßenbaus bis 2019 und schließlich ein wie-
der vollkommen untauglicher Versuch der Opposi-
tion - - Dabei nehme ich Sie mit ins Boot. Apropos 
Boot: Es sah niedlich aus, als Sie so gepaddelt 
haben.  

 

(Herr Scheurell ahmt Ruderbewegungen 
nach - Heiterkeit und Beifall bei der CDU 
- Zuruf von der LINKEN: Redezeit!) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Herr Kollege Scheurell! 

 

 

Herr Scheurell (CDU): 

 

Auf jeden Fall will ich Ihnen sagen: Es war ein 
ganz mieser Versuch. Er ist vollkommen miss-
glückt. 

 

(Zurufe von der LINKEN - Oh! bei den GRÜ-
NEN) 

 

Diesem Missbilligungsantrag werden wir deshalb 
nicht zustimmen. - Danke. 

 

(Beifall bei der CDU und von der Regie-
rungsbank) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Für die Fraktion DIE LINKE kann Herr Knöchel er-
widern. 

 

(Minister Herr Stahlknecht: Ach nö! - Frau 
Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE: Ach doch! - Zuru-
fe von der CDU: Ach nö!) 

 

- Ich bitte darum, dass sich die Regierungsbank 
etwas zurückhält. 

 

 

Herr Knöchel (DIE LINKE): 

 

Oh doch, Herr Minister für Inneres und Sport; denn 
ich habe einen Fehler gemacht. Sie haben gesagt, 
ich solle mich kürzer fassen. Deshalb habe ich zu 
schnell gesprochen, wahrscheinlich zu schnell für 
Herrn Robra.  

 

Herr Robra, Sie haben angemerkt, die Fragen vom 
10. Juni seien am 25. Juni beantwortet worden. 
Das wäre schnell für die Landesregierung. Ich ha-
be aber ausgeführt, dass es die Fragen vom 
13. Mai waren, die am 10. Juni nicht beantwortet 
werden konnten. Das macht den kleinen Unter-
schied aus. Sowohl Herr Graner als auch Herr 
Meister haben die Sitzung am 10. Juni geschildert, 
die letztlich Anlass war.  

Herr Scheurell, ich habe mir die allergrößte Mühe 
gegeben, eben nicht in Polemik zu verfallen. Ich 
habe meine Rede in einer Fremdsprache verfasst, 
nämlich in Amtsdeutsch. Deswegen haben Sie, 
glaube ich, die Polemik hereingebracht. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN - Oh! bei der CDU) 

 

Aber der Fall ist auch symptomatisch; denn wir 
haben hier im Prinzip alle Probleme unserer Lan-
desregierung. Als Erstes das Personalproblem. Al-
le Ministerien beklagen, dass sie kein ausreichen-
des Personal haben, um ihre Aufgaben zu erfüllen. 
Sie versuchen, hin und her zu tricksen, damit sie 
doch mehr bekommen. Sie vergessen dabei alle, 
dass sie diesem Personalentwicklungskonzept 
einmal zugestimmt haben.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Dabei hilft es auch nicht, sozusagen die Helden-
taten einzelner Ministerien, Regierungsbeschlüsse 
hintenherum zu umgehen, zu preisen, lieber Herr 
Scheurell. Vielmehr muss gesagt werden, das Per-
sonalentwicklungskonzept muss weg. Wir brau-
chen das Personal entsprechend den Aufgaben.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN)  

 

Das, was Sie jetzt als Lösung des Personalpro-
blems angeboten haben, kennen wir. Wir gehen 
zur Investitionsbank und zahlen dort sozusagen 
das Geld, das wir in der Summe auch für Personal 
aufgewendet hätten, nur dass wir es eben nicht 
mehr in der Berechnung haben. Das kostet genau-
so viel. 

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Oder mehr!) 

 

- Oder mehr, genau. - Wenn der Grund für den 
Personalabbau wirklich Kosteneinsparungen sind, 
dann ist das, was Sie machen, albern.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Herrn 
Striegel, GRÜNE) 

 

Das zweite Problem, das wir mit dieser Landes-
regierung haben, ist das Problem der Fördermittel. 
Ja, Sie schaffen Fördermittel heran, Sie bewilligen 
Fördermittel. Aber dann schauen Sie nicht weiter 
hin. Genau das ist symptomatisch, Herr Webel. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Wir wollten uns mit diesem Missbilligungsantrag 
auch ein Stück weit davor bewahren, dass wir viel-
leicht noch einen Untersuchungsausschuss bilden 
müssten, weil irgendwelche Fördermittel irgendwie 
komisch versunken sind. 

 

Letztlich - wir wissen, Sie werden unserem Antrag 
nicht zustimmen - hat er seine Wirkung erzielt. Ich 
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habe mich darüber gefreut, dass in den letzten Ta-
gen mein Postfach voll war wie nie zuvor. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN und 
bei den GRÜNEN) 

 

Alle Ministerien - ich sage bewusst, alle Ministe-
rien - haben die Jahresberichte noch einmal auf-
gearbeitet. Wir haben zu allen Jahren Vorlagen 
bekommen, mit denen ich gar nicht mehr gerech-
net hatte. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN und 
bei den GRÜNEN - Zustimmung von Herrn 
Graner, SPD) 

 

Schon vor diesem Hintergrund hat dieser Missbilli-
gungsantrag seinen Sinn. Die Kritik, die dahinter 
steht, ist berechtigt. Insoweit lassen Sie uns dar-
über abstimmen 

 

(Herr Thomas, CDU: Genau! Lassen Sie 
uns abstimmen!) 

 

und in Zukunft eventuell etwas gewissenhafter 
mit Verwendungsnachweisen umgehen. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von 
Herrn Striegel, GRÜNE) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Herr Knöchel, Sie haben in ihrer Einbringungs-
rede vorgeschlagen, dass unter dem Punkt 3 

das Datum „31. September“ vorgesehen werden 
soll. 

 

(Herr Knöchel, DIE LINKE: Der 30. Septem-
ber!)  

 

- Ach ja, der September hat ja nur 30 Tage. - Der 
30. September ist dann die Ziellinie, die sich die 
Landesregierung selbst vorgegeben hat. 

 

Wir werden jetzt über den Antrag in der Drs. 
6/4198 abstimmen. Eine Ausschussüberweisung 
ist nicht beantragt worden, also stimmen wir direkt 
darüber ab.  

 

Wer dem Antrag zugestimmt, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das sind die Oppositionsfraktio-
nen. Wer ist dagegen? - Das sind die Koalitions-
fraktionen. Wer enthält sich der Stimme? - Das ist 
niemand; aber auch nicht alle haben mit abge-
stimmt, aber gut. Damit ist der Antrag abgelehnt 
worden und der Tagesordnungspunkt 20 ist erle-
digt. 

 

Zu unserem heutigen Abend habe ich schon Aus-
führungen gemacht. Ich möchte daran erinnern, 
dass wir trotz Hitze und trotz des parlamentari-
schen Abends morgen pünktlich um 9 Uhr mit den 
Aktuellen Debatten beginnen.  

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. 

 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

 

Schluss der Sitzung: 18.16 Uhr. 
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